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Änderungsantrag 377
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Valérie Hayer, Fabienne Keller, Christophe 
Grudler, Marco Zullo, Stéphane Séjourné, Laurence Farreng

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) Hosting-Diensteanbieter spielen 
beim Umgang mit illegalen Online-
Inhalten eine besonders wichtige Rolle, da 
sie im Auftrag der Nutzer von diesen 
übermittelte Informationen speichern und 
üblicherweise anderen Nutzern –
manchmal in großem Umfang – den 
Zugang zu diesen Informationen 
ermöglichen. Es ist wichtig, dass sämtliche 
Hosting-Diensteanbieter, ungeachtet ihrer 
Größe, benutzerfreundliche Melde- und 
Abhilfeverfahren schaffen, die es 
erleichtern, dem Hosting-Diensteanbieter 
bestimmte Informationen zu melden, die 
die meldende Partei als illegale Inhalte 
ansieht (im Folgenden „Meldung“), 
woraufhin der Anbieter entscheiden kann, 
ob er der Bewertung zustimmt und diese 
Inhalte entfernen oder den Zugang dazu 
sperren möchte (im Folgenden „Abhilfe“). 
Sofern die Anforderungen an Meldungen 
erfüllt sind, sollte es Einzelpersonen oder 
Einrichtungen möglich sein, mehrere 
bestimmte mutmaßlich illegale Inhalte in 
einem zu melden. Die Verpflichtung zur 
Schaffung eines Melde- und 
Abhilfeverfahrens sollte etwa für 
Datenspeicher- und Weitergabedienste, 
Web-Hosting-Dienste, Werbeserver und 
Pastebin-Dienste gelten, sofern sie als von 
dieser Verordnung erfasste Anbieter von 
Hosting-Diensten einzustufen sind.

(40) Hosting-Diensteanbieter spielen 
beim Umgang mit illegalen Online-
Inhalten eine besonders wichtige Rolle, da 
sie im Auftrag der Nutzer von diesen 
übermittelte Informationen speichern und 
üblicherweise anderen Nutzern –
manchmal in großem Umfang – den 
Zugang zu diesen Informationen 
ermöglichen. Es ist wichtig, dass sämtliche 
Hosting-Diensteanbieter, ungeachtet ihrer 
Größe, benutzerfreundliche Melde- und 
Abhilfeverfahren schaffen, die es 
erleichtern, dem Hosting-Diensteanbieter 
bestimmte Informationen zu melden, die 
die meldende Partei als illegale Inhalte 
ansieht (im Folgenden „Meldung“), 
woraufhin der Anbieter entscheiden kann, 
ob er der Bewertung zustimmt und diese 
Inhalte entfernen oder den Zugang dazu 
sperren möchte (im Folgenden „Abhilfe“). 
Sofern die Anforderungen an Meldungen 
erfüllt sind, sollte es Einzelpersonen oder 
Einrichtungen möglich sein, mehrere 
bestimmte mutmaßlich illegale Inhalte in 
einem zu melden. Die Verpflichtung zur 
Schaffung eines Melde- und 
Abhilfeverfahrens sollte etwa für 
Datenspeicher- und Weitergabedienste, 
Web-Hosting-Dienste, Werbeserver und 
Pastebin-Dienste gelten, sofern sie als von 
dieser Verordnung erfasste Anbieter von 
Hosting-Diensten einzustufen sind. 
Darüber hinaus sollten die Melde- und 
Abhilfeverfahren um Bestimmungen über 
eine dauerhaft wirksame Entfernung 
(„stay down“) ergänzt werden, wonach 
Anbieter von Hosting-Diensten 
nachweisen sollten, dass sie sich nach 
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besten Kräften darum bemühen, zu 
verhindern, dass Inhalte, die sich mit 
Inhalten decken, die von ihnen bereits als 
rechtswidrig eingestuft und entfernt 
wurden, erneut auftreten. Die 
Anwendung dieser Anforderung sollte 
nicht zu einer Pflicht zur allgemeinen 
Überwachung führen.

Or. en

Änderungsantrag 378
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) Hosting-Diensteanbieter spielen 
beim Umgang mit illegalen Online-
Inhalten eine besonders wichtige Rolle, da 
sie im Auftrag der Nutzer von diesen 
übermittelte Informationen speichern und 
üblicherweise anderen Nutzern –
manchmal in großem Umfang – den 
Zugang zu diesen Informationen 
ermöglichen. Es ist wichtig, dass sämtliche 
Hosting-Diensteanbieter, ungeachtet ihrer 
Größe, benutzerfreundliche Melde- und 
Abhilfeverfahren schaffen, die es 
erleichtern, dem Hosting-Diensteanbieter 
bestimmte Informationen zu melden, die 
die meldende Partei als illegale Inhalte 
ansieht (im Folgenden „Meldung“), 
woraufhin der Anbieter entscheiden kann, 
ob er der Bewertung zustimmt und diese 
Inhalte entfernen oder den Zugang dazu 
sperren möchte (im Folgenden „Abhilfe“). 
Sofern die Anforderungen an Meldungen 
erfüllt sind, sollte es Einzelpersonen oder 
Einrichtungen möglich sein, mehrere 
bestimmte mutmaßlich illegale Inhalte in 
einem zu melden. Die Verpflichtung zur 
Schaffung eines Melde- und 
Abhilfeverfahrens sollte etwa für 
Datenspeicher- und Weitergabedienste, 
Web-Hosting-Dienste, Werbeserver und 

(40) Hosting-Diensteanbieter spielen 
beim Umgang mit illegalen Online-
Inhalten eine besonders wichtige Rolle, da 
sie im Auftrag der Nutzer von diesen 
übermittelte Informationen speichern und 
üblicherweise anderen Nutzern –
manchmal in großem Umfang – den 
Zugang zu diesen Informationen 
ermöglichen. Es ist wichtig, dass sämtliche 
Hosting-Diensteanbieter, ungeachtet ihrer 
Größe, benutzerfreundliche Melde- und 
Abhilfeverfahren schaffen, die es 
erleichtern, dem Hosting-Diensteanbieter 
bestimmte Informationen zu melden, die 
die meldende Partei als illegale Inhalte 
ansieht (im Folgenden „Meldung“), 
woraufhin der Anbieter entscheiden kann, 
ob er der Bewertung zustimmt und diese 
Inhalte entfernen oder den Zugang dazu 
sperren möchte (im Folgenden „Abhilfe“). 
Dennoch sollte der Anbieter die 
Möglichkeit haben, eine bestimmte 
Meldung abzulehnen, wenn es eine 
andere Stelle mit detaillierterer Kontrolle 
über den betreffenden Inhalt gibt oder der 
Anbieter nicht über die technischen 
Möglichkeiten verfügt, auf einen 
bestimmten Inhalt zu reagieren. Daher 
sollten die Verfügungen zum Sperren als 
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Pastebin-Dienste gelten, sofern sie als von 
dieser Verordnung erfasste Anbieter von 
Hosting-Diensten einzustufen sind.

letztes Mittel betrachtet und nur dann 
angewandt werden, wenn alle anderen 
Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Sofern 
die Anforderungen an Meldungen erfüllt 
sind, sollte es Einzelpersonen oder 
Einrichtungen möglich sein, mehrere 
bestimmte mutmaßlich illegale Inhalte in 
einem zu melden. Die Verpflichtung zur 
Schaffung eines Melde- und 
Abhilfeverfahrens sollte etwa für 
Datenspeicher- und Weitergabedienste, 
Web-Hosting-Dienste, Werbeserver und 
Pastebin-Dienste gelten, sofern sie als von 
dieser Verordnung erfasste Anbieter von 
Hosting-Diensten einzustufen sind.

Or. en

Änderungsantrag 379
Alexandra Geese, Rasmus Andresen, Kim Van Sparrentak
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) Hosting-Diensteanbieter spielen 
beim Umgang mit illegalen Online-
Inhalten eine besonders wichtige Rolle, da
sie im Auftrag der Nutzer von diesen 
übermittelte Informationen speichern und 
üblicherweise anderen Nutzern –
manchmal in großem Umfang – den 
Zugang zu diesen Informationen 
ermöglichen. Es ist wichtig, dass sämtliche 
Hosting-Diensteanbieter, ungeachtet ihrer 
Größe, benutzerfreundliche Melde- und 
Abhilfeverfahren schaffen, die es 
erleichtern, dem Hosting-Diensteanbieter 
bestimmte Informationen zu melden, die 
die meldende Partei als illegale Inhalte 
ansieht (im Folgenden „Meldung“), 
woraufhin der Anbieter entscheiden kann, 
ob er der Bewertung zustimmt und diese 
Inhalte entfernen oder den Zugang dazu 
sperren möchte (im Folgenden „Abhilfe“). 
Sofern die Anforderungen an Meldungen 

(40) Hosting-Diensteanbieter spielen 
beim Umgang mit illegalen Online-
Inhalten eine besonders wichtige Rolle, da 
sie im Auftrag der Nutzer von diesen 
übermittelte Informationen speichern und 
üblicherweise anderen Nutzern –
manchmal in großem Umfang – den 
Zugang zu diesen Informationen 
ermöglichen. Es ist wichtig, dass sämtliche 
Hosting-Diensteanbieter, 
benutzerfreundliche Melde- und 
Abhilfeverfahren schaffen, die es 
erleichtern, dem Hosting-Diensteanbieter 
bestimmte Informationen zu melden, die 
die meldende Partei als illegale Inhalte 
ansieht (im Folgenden „Meldung“), 
woraufhin der Anbieter entscheiden kann, 
ob er der Bewertung zustimmt und diese 
Inhalte entfernen oder den Zugang dazu 
sperren möchte (im Folgenden „Abhilfe“). 
Inhalte, die gemeldet wurden und nicht 
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erfüllt sind, sollte es Einzelpersonen oder 
Einrichtungen möglich sein, mehrere 
bestimmte mutmaßlich illegale Inhalte in 
einem zu melden. Die Verpflichtung zur 
Schaffung eines Melde- und 
Abhilfeverfahrens sollte etwa für 
Datenspeicher- und Weitergabedienste, 
Web-Hosting-Dienste, Werbeserver und 
Pastebin-Dienste gelten, sofern sie als von
dieser Verordnung erfasste Anbieter von 
Hosting-Diensten einzustufen sind.

offensichtlich rechtswidrig sind, sollten 
zugänglich bleiben, bis die Prüfung ihrer 
Rechtmäßigkeit durch die zuständige 
Behörde abgeschlossen ist. Sofern die 
Anforderungen an Meldungen erfüllt sind, 
sollte es Einzelpersonen oder 
Einrichtungen möglich sein, mehrere 
bestimmte mutmaßlich illegale Inhalte in 
einem zu melden. Die Nutzer, die die 
Informationen bereitgestellt haben, auf 
die sich die Meldung bezieht, sollten 
Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten, 
bevor eine Entscheidung getroffen wird.
Die Verpflichtung zur Schaffung eines 
Melde- und Abhilfeverfahrens sollte etwa 
für Datenspeicher- und Weitergabedienste, 
Web-Hosting-Dienste, Werbeserver und 
Pastebin-Dienste gelten, sofern sie als von 
dieser Verordnung erfasste Anbieter von 
Hosting-Diensten einzustufen sind. 

Or. en

Änderungsantrag 380
Geert Bourgeois

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) Hosting-Diensteanbieter spielen 
beim Umgang mit illegalen Online-
Inhalten eine besonders wichtige Rolle, da 
sie im Auftrag der Nutzer von diesen 
übermittelte Informationen speichern und 
üblicherweise anderen Nutzern –
manchmal in großem Umfang – den 
Zugang zu diesen Informationen 
ermöglichen. Es ist wichtig, dass sämtliche 
Hosting-Diensteanbieter, ungeachtet ihrer 
Größe, benutzerfreundliche Melde- und 
Abhilfeverfahren schaffen, die es 
erleichtern, dem Hosting-Diensteanbieter 
bestimmte Informationen zu melden, die 
die meldende Partei als illegale Inhalte 
ansieht (im Folgenden „Meldung“), 
woraufhin der Anbieter entscheiden kann, 

(40) Hosting-Diensteanbieter spielen 
beim Umgang mit illegalen Online-
Inhalten eine besonders wichtige Rolle, da 
sie im Auftrag der Nutzer von diesen 
übermittelte Informationen speichern und 
üblicherweise anderen Nutzern –
manchmal in großem Umfang – den 
Zugang zu diesen Informationen 
ermöglichen. Es ist wichtig, dass sämtliche 
Hosting-Diensteanbieter, ausgenommen 
Kleinstunternehmen und kleine 
Unternehmen im Sinne der Empfehlung 
2003/361/EG der Kommission, 
benutzerfreundliche Melde- und 
Abhilfeverfahren schaffen, die es 
erleichtern, dem Hosting-Diensteanbieter 
bestimmte Informationen zu melden, die 



AM\1235637DE.docx 7/150 PE695.157v01-00

DE

ob er der Bewertung zustimmt und diese 
Inhalte entfernen oder den Zugang dazu 
sperren möchte (im Folgenden „Abhilfe“). 
Sofern die Anforderungen an Meldungen 
erfüllt sind, sollte es Einzelpersonen oder 
Einrichtungen möglich sein, mehrere 
bestimmte mutmaßlich illegale Inhalte in 
einem zu melden. Die Verpflichtung zur 
Schaffung eines Melde- und 
Abhilfeverfahrens sollte etwa für 
Datenspeicher- und Weitergabedienste, 
Web-Hosting-Dienste, Werbeserver und 
Pastebin-Dienste gelten, sofern sie als von 
dieser Verordnung erfasste Anbieter von 
Hosting-Diensten einzustufen sind.

die meldende Partei als illegale Inhalte 
ansieht (im Folgenden „Meldung“), 
woraufhin der Anbieter entscheiden kann, 
ob er der Bewertung zustimmt und diese 
Inhalte entfernen oder den Zugang dazu 
sperren möchte (im Folgenden „Abhilfe“). 
Von sich aus entfernen sehr große soziale 
Online-Plattformen – auch infolge einer 
Meldung – nur offensichtlich illegale 
Inhalte im Zusammenhang mit schweren 
Straftaten. Sofern die Anforderungen an 
Meldungen erfüllt sind, sollte es 
Einzelpersonen oder Einrichtungen 
möglich sein, mehrere bestimmte 
mutmaßlich illegale Inhalte in einem zu 
melden. Die Verpflichtung zur Schaffung 
eines Melde- und Abhilfeverfahrens sollte 
etwa für Datenspeicher- und 
Weitergabedienste, Web-Hosting-Dienste, 
Werbeserver und Pastebin-Dienste gelten, 
sofern sie als von dieser Verordnung 
erfasste Anbieter von Hosting-Diensten 
einzustufen sind.

Or. nl

Änderungsantrag 381
Geoffroy Didier, Sabine Verheyen, Brice Hortefeux, Nathalie Colin-Oesterlé, Tomasz 
Frankowski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) Hosting-Diensteanbieter spielen 
beim Umgang mit illegalen Online-
Inhalten eine besonders wichtige Rolle, da 
sie im Auftrag der Nutzer von diesen 
übermittelte Informationen speichern und 
üblicherweise anderen Nutzern –
manchmal in großem Umfang – den 
Zugang zu diesen Informationen 
ermöglichen. Es ist wichtig, dass sämtliche 
Hosting-Diensteanbieter, ungeachtet ihrer 
Größe, benutzerfreundliche Melde- und 
Abhilfeverfahren schaffen, die es 
erleichtern, dem Hosting-Diensteanbieter

(40) Hosting-Diensteanbieter spielen 
beim Umgang mit illegalen Online-
Inhalten eine besonders wichtige Rolle, da 
sie im Auftrag der Nutzer von diesen 
übermittelte Informationen speichern und 
üblicherweise anderen Nutzern –
manchmal in großem Umfang – den 
Zugang zu diesen Informationen 
ermöglichen. Es ist wichtig, dass sämtliche 
Hosting-Diensteanbieter, ungeachtet ihrer 
Größe, benutzerfreundliche Melde- und 
Abhilfeverfahren schaffen, die es 
erleichtern, dem Hosting-Diensteanbieter 
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bestimmte Informationen zu melden, die 
die meldende Partei als illegale Inhalte 
ansieht (im Folgenden „Meldung“), 
woraufhin der Anbieter entscheiden kann, 
ob er der Bewertung zustimmt und diese 
Inhalte entfernen oder den Zugang dazu 
sperren möchte (im Folgenden „Abhilfe“). 
Sofern die Anforderungen an Meldungen 
erfüllt sind, sollte es Einzelpersonen oder 
Einrichtungen möglich sein, mehrere 
bestimmte mutmaßlich illegale Inhalte in 
einem zu melden. Die Verpflichtung zur 
Schaffung eines Melde- und 
Abhilfeverfahrens sollte etwa für 
Datenspeicher- und Weitergabedienste, 
Web-Hosting-Dienste, Werbeserver und 
Pastebin-Dienste gelten, sofern sie als von 
dieser Verordnung erfasste Anbieter von 
Hosting-Diensten einzustufen sind.

bestimmte Informationen zu melden, die 
die meldende Partei als illegale Inhalte 
ansieht (im Folgenden „Meldung“), 
woraufhin der Anbieter auf der Grundlage 
seiner eigenen Bewertung entscheiden 
kann, ob er der Bewertung zustimmt und 
diese Inhalte entfernen oder den Zugang 
dazu sperren möchte (im Folgenden 
„Abhilfe“). Sofern die Anforderungen an 
Meldungen erfüllt sind, sollte es 
Einzelpersonen oder Einrichtungen 
möglich sein, mehrere bestimmte 
mutmaßlich illegale Inhalte in einem zu 
melden. Online-Plattformen könnten 
auch die Möglichkeit haben, das erneute 
Auftreten von Inhalten, die bereits als 
rechtswidrig eingestuft und auf der 
Grundlage einer früheren Meldung 
entfernt wurden, zu verhindern. Die 
Verpflichtung zur Schaffung eines Melde-
und Abhilfeverfahrens sollte etwa für 
Datenspeicher- und Weitergabedienste, 
Web-Hosting-Dienste, Werbeserver und 
Pastebin-Dienste gelten, sofern sie als von 
dieser Verordnung erfasste Anbieter von 
Hosting-Diensten einzustufen sind.

Or. en

Änderungsantrag 382
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) Hosting-Diensteanbieter spielen 
beim Umgang mit illegalen Online-
Inhalten eine besonders wichtige Rolle, da 
sie im Auftrag der Nutzer von diesen 
übermittelte Informationen speichern und 
üblicherweise anderen Nutzern –
manchmal in großem Umfang – den 
Zugang zu diesen Informationen 
ermöglichen. Es ist wichtig, dass sämtliche 
Hosting-Diensteanbieter, ungeachtet ihrer 
Größe, benutzerfreundliche Melde- und 

(40) Hosting-Diensteanbieter spielen 
beim Umgang mit illegalen Online-
Inhalten eine besonders wichtige Rolle, da 
sie im Auftrag der Nutzer von diesen 
übermittelte Informationen speichern und 
üblicherweise anderen Nutzern –
manchmal in großem Umfang – den 
Zugang zu diesen Informationen 
ermöglichen. Es ist wichtig, dass sämtliche
Hosting-Diensteanbieter, ungeachtet ihrer 
Größe, ausgenommen jene, die eine 
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Abhilfeverfahren schaffen, die es 
erleichtern, dem Hosting-Diensteanbieter 
bestimmte Informationen zu melden, die 
die meldende Partei als illegale Inhalte 
ansieht (im Folgenden „Meldung“), 
woraufhin der Anbieter entscheiden kann, 
ob er der Bewertung zustimmt und diese 
Inhalte entfernen oder den Zugang dazu 
sperren möchte (im Folgenden „Abhilfe“). 
Sofern die Anforderungen an Meldungen 
erfüllt sind, sollte es Einzelpersonen oder 
Einrichtungen möglich sein, mehrere 
bestimmte mutmaßlich illegale Inhalte in 
einem zu melden. Die Verpflichtung zur 
Schaffung eines Melde- und 
Abhilfeverfahrens sollte etwa für 
Datenspeicher- und Weitergabedienste, 
Web-Hosting-Dienste, Werbeserver und 
Pastebin-Dienste gelten, sofern sie als von 
dieser Verordnung erfasste Anbieter von 
Hosting-Diensten einzustufen sind.

strukturell bedeutsame Rolle spielen, 
benutzerfreundliche Melde- und 
Abhilfeverfahren schaffen, die es 
erleichtern, dem Hosting-Diensteanbieter 
bestimmte Informationen zu melden, die 
die meldende Partei als illegale Inhalte 
ansieht (im Folgenden „Meldung“), 
woraufhin der Anbieter entscheiden kann, 
ob er der Bewertung zustimmt und diese 
Inhalte entfernen oder den Zugang dazu 
sperren möchte (im Folgenden „Abhilfe“). 
Sofern die Anforderungen an Meldungen 
erfüllt sind, sollte es Einzelpersonen oder 
Einrichtungen möglich sein, mehrere 
bestimmte mutmaßlich illegale Inhalte in 
einem zu melden. Die Verpflichtung zur 
Schaffung eines Melde- und 
Abhilfeverfahrens sollte etwa für 
Datenspeicher- und -weitergabedienste, 
Web-Hosting-Dienste, Werbeserver und 
Pastebin-Dienste gelten, sofern sie als von 
dieser Verordnung erfasste Anbieter von 
Hosting-Diensten einzustufen sind.

Or. fr

Änderungsantrag 383
Dita Charanzová, Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Claudia Gamon, Morten 
Løkkegaard, Svenja Hahn, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 40 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40a) Die Meldungen sollten jedoch an 
den Akteur gerichtet werden, der über die 
technische und operative 
Handlungsfähigkeit und die engste 
Beziehung zu dem Nutzer verfügt, der die
Informationen oder den Inhalt 
bereitgestellt hat, etwa an eine Online-
Plattform und nicht an den Hosting-
Diensteanbieter, der Dienste für diese 
Online-Plattform erbringt. Diese Hosting-
Diensteanbieter sollten derartige 
Meldungen an die betreffende Online-
Plattform weiterleiten und die meldende 
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Partei davon in Kenntnis setzen.

Or. en

Änderungsantrag 384
Dita Charanzová, Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Claudia Gamon, Morten 
Løkkegaard, Svenja Hahn, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 40 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40b) Darüber hinaus sollten Hosting-
Diensteanbieter bestrebt sein, nur gegen 
die gemeldeten Einzelinformationen 
vorzugehen. Dies kann Maßnahmen wie 
die Deaktivierung von Hyperlinks zu den 
Einzelinformationen umfassen. Wenn die 
Entfernung oder Sperrung des Zugangs 
zu Einzelinformationen aus rechtlichen, 
vertraglichen oder technologischen 
Gründen wie verschlüsselten Datei- und 
Datenspeicher- und Weitergabediensten 
technisch oder operativ nicht umsetzbar 
ist, sollte der Hosting-Diensteanbieter den 
Nutzer von der Meldung in Kenntnis 
setzen und Abhilfe schaffen. Wenn ein 
Nutzer nicht oder verzögert tätig wird 
oder der Anbieter Grund zu der Annahme 
hat, dass er nicht tätig geworden ist oder 
in sonstiger Weise bösgläubig handelt, 
kann der Hosting-Diensteanbieter seinen 
Dienst im Einklang mit den allgemeinen 
Geschäftsbedingungen aussetzen.

Or. en

Änderungsantrag 385
Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Pablo Arias Echeverría, Andreas Schwab, Krzysztof 
Hetman, Anna-Michelle Asimakopoulou, Maria da Graça Carvalho, Tomislav Sokol, 
Axel Voss, Ivan Štefanec, Barbara Thaler

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 41
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41) Die Vorschriften zu solchen Melde-
und Abhilfeverfahren sollten auf 
Unionsebene harmonisiert werden, um die 
rasche, sorgfältige und objektive 
Bearbeitung von Meldungen auf der 
Grundlage einheitlicher, transparenter und 
klarer Regeln zu gewährleisten, die 
belastbare Mechanismen zum Schutz der 
Rechte und berechtigten Interessen 
sämtlicher betroffener Parteien unabhängig 
von dem Mitgliedstaat, in dem diese 
Parteien ansässig oder niedergelassen sind 
und von dem betreffenden Rechtsgebiet 
schaffen, insbesondere zum Schutz ihrer 
Grundrechte aus der Charta. Zu diesen 
Grundrechten gehören gegebenenfalls das 
Recht der Nutzer auf freie 
Meinungsäußerung und 
Informationsfreiheit, ihr Recht auf die 
Achtung des Privat- und Familienlebens, 
ihr Recht auf Schutz personenbezogener 
Daten, ihr Recht auf Nichtdiskriminierung 
und ihr Recht auf einen wirksamen 
Rechtsbehelf, zudem die unternehmerische 
Freiheit, einschließlich der 
Vertragsfreiheit, der Anbieter von 
Vermittlungsdiensten und die 
Menschenwürde, die Rechte des Kindes, 
das Recht auf Schutz des Eigentums, 
einschließlich des geistigen Eigentums, 
und das Recht auf Nichtdiskriminierung 
der von illegalen Inhalten betroffenen 
Parteien.

(41) Die Vorschriften zu solchen Melde-
und Abhilfeverfahren sollten auf 
Unionsebene harmonisiert werden, um die 
rasche, sorgfältige und objektive 
Bearbeitung von Meldungen auf der 
Grundlage einheitlicher, transparenter und 
klarer Regeln zu gewährleisten, die 
belastbare Mechanismen zum Schutz der 
Rechte und berechtigten Interessen 
sämtlicher betroffener Parteien unabhängig 
von dem Mitgliedstaat, in dem diese 
Parteien ansässig oder niedergelassen sind 
und von dem betreffenden Rechtsgebiet 
schaffen, insbesondere zum Schutz ihrer 
Grundrechte aus der Charta. Zu diesen 
Grundrechten gehören gegebenenfalls das 
Recht der Nutzer auf freie 
Meinungsäußerung und 
Informationsfreiheit, ihr Recht auf die 
Achtung des Privat- und Familienlebens, 
ihr Recht auf Schutz personenbezogener 
Daten, ihr Recht auf Nichtdiskriminierung 
und ihr Recht auf einen wirksamen 
Rechtsbehelf, zudem die unternehmerische 
Freiheit, einschließlich der 
Vertragsfreiheit, der Anbieter von 
Vermittlungsdiensten und die 
Menschenwürde, die Rechte des Kindes, 
das Recht auf Schutz des Eigentums, 
einschließlich des geistigen Eigentums, 
und das Recht auf Nichtdiskriminierung 
der von illegalen Inhalten betroffenen 
Parteien. Hosting-Diensteanbieter sollten 
auf Meldungen unverzüglich reagieren 
und dabei die Art des gemeldeten 
rechtswidrigen Inhalts und die 
Dringlichkeit von Maßnahmen 
berücksichtigen. Der Hosting-
Diensteanbieter sollte die Person oder 
Einrichtung, die den konkreten Inhalt 
gemeldet hat, unverzüglich in Kenntnis 
setzen, nachdem er darüber entschieden 
hat, ob in Bezug auf die Meldung 
Maßnahmen ergriffen werden.

Or. en
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Änderungsantrag 386
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 41

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41) Die Vorschriften zu solchen Melde-
und Abhilfeverfahren sollten auf 
Unionsebene harmonisiert werden, um die 
rasche, sorgfältige und objektive 
Bearbeitung von Meldungen auf der 
Grundlage einheitlicher, transparenter und 
klarer Regeln zu gewährleisten, die 
belastbare Mechanismen zum Schutz der 
Rechte und berechtigten Interessen 
sämtlicher betroffener Parteien unabhängig 
von dem Mitgliedstaat, in dem diese 
Parteien ansässig oder niedergelassen sind 
und von dem betreffenden Rechtsgebiet 
schaffen, insbesondere zum Schutz ihrer 
Grundrechte aus der Charta. Zu diesen 
Grundrechten gehören gegebenenfalls das 
Recht der Nutzer auf freie 
Meinungsäußerung und 
Informationsfreiheit, ihr Recht auf die 
Achtung des Privat- und Familienlebens, 
ihr Recht auf Schutz personenbezogener 
Daten, ihr Recht auf Nichtdiskriminierung 
und ihr Recht auf einen wirksamen 
Rechtsbehelf, zudem die unternehmerische 
Freiheit, einschließlich der 
Vertragsfreiheit, der Anbieter von 
Vermittlungsdiensten und die 
Menschenwürde, die Rechte des Kindes, 
das Recht auf Schutz des Eigentums, 
einschließlich des geistigen Eigentums, 
und das Recht auf Nichtdiskriminierung 
der von illegalen Inhalten betroffenen 
Parteien.

(41) Die Vorschriften zu solchen Melde-
und Abhilfeverfahren sollten auf 
Unionsebene harmonisiert werden, um die 
rasche, sorgfältige und objektive 
Bearbeitung von Meldungen auf der 
Grundlage einheitlicher, transparenter und 
klarer Regeln sicherzustellen, die 
belastbare Mechanismen zum Schutz der 
Rechte und berechtigten Interessen 
sämtlicher betroffener Parteien unabhängig 
von dem Mitgliedstaat, in dem diese 
Parteien ansässig oder niedergelassen sind 
und von dem betreffenden Rechtsgebiet 
schaffen, insbesondere zum Schutz ihrer 
Grundrechte aus der Charta. Zu diesen 
Grundrechten gehören fallweise das Recht 
der Nutzer auf freie Meinungsäußerung 
und Informationsfreiheit, ihr Recht auf die 
Achtung des Privat- und Familienlebens, 
ihr Recht auf Schutz personenbezogener 
Daten, ihr Recht auf Nichtdiskriminierung 
und ihr Recht auf einen wirksamen 
Rechtsbehelf, zudem die unternehmerische 
Freiheit, einschließlich der 
Vertragsfreiheit, der Anbieter von 
Vermittlungsdiensten und die 
Menschenwürde, die Rechte des Kindes, 
das Recht auf Schutz des Eigentums, 
einschließlich des geistigen Eigentums, 
und das Recht auf Nichtdiskriminierung 
der von illegalen Inhalten betroffenen 
Parteien.

Or. fr

Änderungsantrag 387
Dita Charanzová, Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Claudia Gamon, Morten 
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Løkkegaard, Svenja Hahn, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, 
Liesje Schreinemacher

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 41 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41a) Wenn ein Hosting-Diensteanbieter 
entscheidet, von einem Nutzer 
bereitgestellte Informationen zu entfernen 
oder zu deaktivieren, weil sie entweder 
rechtswidrig oder gemäß den allgemeinen 
Geschäftsbedingungen verboten sind, 
sollte er dies rasch tun, wobei die 
möglichen Schäden des Verstoßes und die 
technischen Fähigkeiten des Anbieters zu 
berücksichtigen sind. Informationen, die 
negative Auswirkungen auf 
Minderjährige, Frauen und 
schutzbedürftige Nutzer, wie diejenigen 
mit geschützten Merkmalen gemäß 
Artikel 21 der Charta, haben könnten, 
sollten als dringlich erachtet werden.

Or. en

Änderungsantrag 388
Dita Charanzová, Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Morten Løkkegaard, Svenja 
Hahn, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 42

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(42) Wenn ein Hosting-Diensteanbieter 
entscheidet, von einem Nutzer 
bereitgestellte Informationen, etwa nach 
Erhalt einer Meldung oder auf eigene 
Initiative, zu entfernen oder den Zugang 
dazu zu sperren, auch unter Einsatz 
automatisierter Mittel, so sollte der 
Anbieter den Nutzer über seine 
Entscheidung, die Gründe dafür und die 
verfügbaren Rechtsbehelfsmöglichkeiten 
zur Anfechtung der Entscheidung im 
Hinblick auf mögliche negative Folgen für 

(42) Wenn ein Hosting-Diensteanbieter 
entscheidet, von einem Nutzer 
bereitgestellte Informationen, etwa nach 
Erhalt einer Meldung oder auf eigene 
Initiative, zu entfernen oder den Zugang 
dazu zu sperren, auch unter Einsatz 
automatisierter Mittel, die sich als 
effizient, verhältnismäßig und verlässlich 
erwiesen haben, so sollte der Anbieter den 
Nutzer über seine Entscheidung, die 
Gründe dafür und die verfügbaren 
Rechtsbehelfsmöglichkeiten zur 
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den Nutzer, einschließlich bezüglich der 
Ausübung seines Grundrechts auf freie 
Meinungsäußerung, informieren. Diese 
Verpflichtung sollte unabhängig von den 
Gründen für die Entscheidung gelten, 
insbesondere davon, ob die Abhilfe 
durchgeführt wurde, weil die gemeldeten 
Informationen als illegale Inhalte oder als 
nicht mit den geltenden allgemeinen 
Geschäftsbedingungen vereinbar 
angesehen werden. Die verfügbaren 
Rechtsmittel zur Anfechtung der 
Entscheidung des Hosting-Diensteanbieters 
sollten stets gerichtliche Rechtsbehelfe 
umfassen.

Anfechtung der Entscheidung im Hinblick 
auf mögliche negative Folgen für den 
Nutzer, einschließlich bezüglich der 
Ausübung seines Grundrechts auf freie 
Meinungsäußerung, informieren. Diese 
Verpflichtung sollte unabhängig von den 
Gründen für die Entscheidung gelten, 
insbesondere davon, ob die Abhilfe 
durchgeführt wurde, weil die gemeldeten 
Informationen als illegale Inhalte oder als 
nicht mit den geltenden allgemeinen 
Geschäftsbedingungen vereinbar 
angesehen werden. Die verfügbaren 
Rechtsmittel zur Anfechtung der 
Entscheidung des Hosting-Diensteanbieters 
sollten stets gerichtliche Rechtsbehelfe 
umfassen. Eine derartige Erklärung sollte 
jedoch nicht erforderlich sein, wenn es 
sich um Spam oder offensichtlich 
rechtswidrige Inhalte handelt, Inhalte 
entfernt werden, die mit bereits entfernten 
Inhalten desselben Nutzers, der bereits 
eine Erklärung erhalten hat, vergleichbar 
sind oder sich mit ihnen decken, oder 
wenn ein Hosting-Diensteanbieter nicht 
über die erforderlichen Informationen 
verfügt, um den Nutzer auf einem 
dauerhaften Datenträger zu informieren.

Or. en

Änderungsantrag 389
Carlo Fidanza

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 42

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(42) Wenn ein Hosting-Diensteanbieter 
entscheidet, von einem Nutzer 
bereitgestellte Informationen, etwa nach 
Erhalt einer Meldung oder auf eigene 
Initiative, zu entfernen oder den Zugang 
dazu zu sperren, auch unter Einsatz 
automatisierter Mittel, so sollte der 
Anbieter den Nutzer über seine 
Entscheidung, die Gründe dafür und die 

(42) Im Hinblick auf mögliche negative 
Folgen für den Nutzer, einschließlich 
bezüglich der Ausübung seines 
Grundrechts auf freie Meinungsäußerung, 
sollte ein Hosting-Diensteanbieter nicht 
eigenständig entscheiden, von einem 
Nutzer bereitgestellte Informationen zu 
entfernen oder den Zugang dazu zu 
sperren, weder nach Erhalt einer 
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verfügbaren Rechtsbehelfsmöglichkeiten 
zur Anfechtung der Entscheidung im
Hinblick auf mögliche negative Folgen für 
den Nutzer, einschließlich bezüglich der 
Ausübung seines Grundrechts auf freie 
Meinungsäußerung, informieren. Diese 
Verpflichtung sollte unabhängig von den 
Gründen für die Entscheidung gelten, 
insbesondere davon, ob die Abhilfe 
durchgeführt wurde, weil die gemeldeten 
Informationen als illegale Inhalte oder als 
nicht mit den geltenden allgemeinen 
Geschäftsbedingungen vereinbar 
angesehen werden. Die verfügbaren 
Rechtsmittel zur Anfechtung der 
Entscheidung des Hosting-Diensteanbieters
sollten stets gerichtliche Rechtsbehelfe 
umfassen.

Meldung noch auf eigene Initiative, es sei 
denn, es handelt sich um offensichtlich
illegale Inhalte im Zusammenhang mit 
schweren Straftaten. Auch in letzterem 
Fall sollten die verfügbaren Rechtsmittel 
zur Anfechtung der Entscheidung des 
Hosting-Diensteanbieters stets gerichtliche 
Rechtsbehelfe umfassen.

Or. it

Änderungsantrag 390
Geert Bourgeois

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 42

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(42) Wenn ein Hosting-Diensteanbieter 
entscheidet, von einem Nutzer 
bereitgestellte Informationen, etwa nach 
Erhalt einer Meldung oder auf eigene 
Initiative, zu entfernen oder den Zugang 
dazu zu sperren, auch unter Einsatz 
automatisierter Mittel, so sollte der 
Anbieter den Nutzer über seine 
Entscheidung, die Gründe dafür und die 
verfügbaren Rechtsbehelfsmöglichkeiten 
zur Anfechtung der Entscheidung im 
Hinblick auf mögliche negative Folgen für 
den Nutzer, einschließlich bezüglich der 
Ausübung seines Grundrechts auf freie 
Meinungsäußerung, informieren. Diese 
Verpflichtung sollte unabhängig von den 
Gründen für die Entscheidung gelten, 
insbesondere davon, ob die Abhilfe 
durchgeführt wurde, weil die gemeldeten 

(42) Wenn ein Hosting-Diensteanbieter 
innerhalb der Grenzen der durch diese 
Verordnung festgelegten Regeln 
entscheidet, von einem Nutzer 
bereitgestellte Informationen, etwa nach 
Erhalt einer Meldung oder auf eigene 
Initiative, zu entfernen oder den Zugang 
dazu zu sperren, auch unter Einsatz 
automatisierter Mittel, so sollte der 
Anbieter den Nutzer über seine 
Entscheidung, die Gründe dafür und die 
verfügbaren Rechtsbehelfsmöglichkeiten 
zur Anfechtung der Entscheidung im 
Hinblick auf mögliche negative Folgen für 
den Nutzer, einschließlich bezüglich der 
Ausübung seines Grundrechts auf freie 
Meinungsäußerung, informieren. Diese 
Verpflichtung sollte unabhängig von den 
Gründen für die Entscheidung gelten, 
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Informationen als illegale Inhalte oder als 
nicht mit den geltenden allgemeinen 
Geschäftsbedingungen vereinbar 
angesehen werden. Die verfügbaren 
Rechtsmittel zur Anfechtung der 
Entscheidung des Hosting-Diensteanbieters 
sollten stets gerichtliche Rechtsbehelfe 
umfassen.

insbesondere davon, ob die Abhilfe 
durchgeführt wurde, weil die gemeldeten 
Informationen als offensichtlich illegale 
Inhalte im Zusammenhang mit schweren 
Straftaten, als illegale Inhalte oder als 
nicht mit den geltenden allgemeinen 
Geschäftsbedingungen vereinbar 
angesehen werden. Diese Verpflichtung 
gilt nicht für Kleinstunternehmen und 
kleine Unternehmen im Sinne der 
Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission. Die verfügbaren Rechtsmittel 
zur Anfechtung der Entscheidung des 
Hosting-Diensteanbieters sollten stets 
gerichtliche Rechtsbehelfe umfassen.

Or. nl

Änderungsantrag 391
Geoffroy Didier, Sabine Verheyen, Brice Hortefeux, Nathalie Colin-Oesterlé, Tomasz 
Frankowski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 42

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(42) Wenn ein Hosting-Diensteanbieter 
entscheidet, von einem Nutzer 
bereitgestellte Informationen, etwa nach 
Erhalt einer Meldung oder auf eigene 
Initiative, zu entfernen oder den Zugang 
dazu zu sperren, auch unter Einsatz 
automatisierter Mittel, so sollte der 
Anbieter den Nutzer über seine 
Entscheidung, die Gründe dafür und die 
verfügbaren Rechtsbehelfsmöglichkeiten 
zur Anfechtung der Entscheidung im 
Hinblick auf mögliche negative Folgen für 
den Nutzer, einschließlich bezüglich der 
Ausübung seines Grundrechts auf freie 
Meinungsäußerung, informieren. Diese 
Verpflichtung sollte unabhängig von den 
Gründen für die Entscheidung gelten, 
insbesondere davon, ob die Abhilfe 
durchgeführt wurde, weil die gemeldeten 
Informationen als illegale Inhalte oder als 
nicht mit den geltenden allgemeinen 

(42) Wenn ein Hosting-Diensteanbieter 
entscheidet, von einem Nutzer 
bereitgestellte Informationen, etwa nach 
Erhalt einer Meldung oder auf eigene 
Initiative, zu entfernen oder den Zugang 
dazu zu sperren, auch unter Einsatz 
automatisierter Mittel, so sollte der 
Anbieter verhindern, dass bereits 
gemeldete rechtswidrige Inhalte infolge 
eines gültigen Melde- und 
Abhilfeverfahrens künftig hochgeladen 
werden, und den Nutzer über seine 
Entscheidung, die Gründe dafür und die 
verfügbaren Rechtsbehelfsmöglichkeiten 
zur Anfechtung der Entscheidung im 
Hinblick auf mögliche negative Folgen für 
den Nutzer, einschließlich bezüglich der 
Ausübung seines Grundrechts auf freie 
Meinungsäußerung, informieren. Diese 
Verpflichtung sollte unabhängig von den 
Gründen für die Entscheidung gelten, 
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Geschäftsbedingungen vereinbar 
angesehen werden. Die verfügbaren 
Rechtsmittel zur Anfechtung der 
Entscheidung des Hosting-Diensteanbieters 
sollten stets gerichtliche Rechtsbehelfe 
umfassen.

insbesondere davon, ob die Abhilfe 
durchgeführt wurde, weil die gemeldeten 
Informationen als illegale Inhalte oder als 
nicht mit den geltenden allgemeinen 
Geschäftsbedingungen vereinbar 
angesehen werden. Die verfügbaren 
Rechtsmittel zur Anfechtung der 
Entscheidung des Hosting-Diensteanbieters 
sollten stets gerichtliche Rechtsbehelfe 
umfassen.

Or. en

Änderungsantrag 392
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo, Carlo Fidanza

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 42

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(42) Wenn ein Hosting-Diensteanbieter 
entscheidet, von einem Nutzer 
bereitgestellte Informationen, etwa nach 
Erhalt einer Meldung oder auf eigene 
Initiative, zu entfernen oder den Zugang 
dazu zu sperren, auch unter Einsatz 
automatisierter Mittel, so sollte der 
Anbieter den Nutzer über seine 
Entscheidung, die Gründe dafür und die 
verfügbaren Rechtsbehelfsmöglichkeiten 
zur Anfechtung der Entscheidung im 
Hinblick auf mögliche negative Folgen für 
den Nutzer, einschließlich bezüglich der 
Ausübung seines Grundrechts auf freie 
Meinungsäußerung, informieren. Diese 
Verpflichtung sollte unabhängig von den 
Gründen für die Entscheidung gelten, 
insbesondere davon, ob die Abhilfe 
durchgeführt wurde, weil die gemeldeten 
Informationen als illegale Inhalte oder als 
nicht mit den geltenden allgemeinen 
Geschäftsbedingungen vereinbar 
angesehen werden. Die verfügbaren 
Rechtsmittel zur Anfechtung der 
Entscheidung des Hosting-Diensteanbieters 
sollten stets gerichtliche Rechtsbehelfe 

(42) Wenn ein Hosting-Diensteanbieter 
entscheidet, von einem Nutzer 
bereitgestellte Informationen, etwa nach 
Erhalt einer Meldung oder auf eigene 
Initiative, zu entfernen oder den Zugang 
dazu zu sperren, auch unter Einsatz 
automatisierter Mittel, so sollte dieser 
Anbieter das erneute Auftreten der 
gemeldeten Informationen oder 
gleichwertiger rechtswidriger 
Informationen verhindern. Der Anbieter
sollte ferner den Nutzer über seine 
Entscheidung, die Gründe dafür und die 
verfügbaren Rechtsbehelfsmöglichkeiten 
zur Anfechtung der Entscheidung im 
Hinblick auf mögliche negative Folgen für 
den Nutzer, einschließlich bezüglich der 
Ausübung seines Grundrechts auf freie 
Meinungsäußerung, informieren. Diese 
Verpflichtung sollte unabhängig von den 
Gründen für die Entscheidung gelten, 
insbesondere davon, ob die Abhilfe 
durchgeführt wurde, weil die gemeldeten 
Informationen als illegale Inhalte oder als 
nicht mit den geltenden allgemeinen 
Geschäftsbedingungen vereinbar 
angesehen werden. Die verfügbaren 
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umfassen. Rechtsmittel zur Anfechtung der 
Entscheidung des Hosting-Diensteanbieters 
sollten stets gerichtliche Rechtsbehelfe 
umfassen.

Or. en

Änderungsantrag 393
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 42

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(42) Wenn ein Hosting-Diensteanbieter 
entscheidet, von einem Nutzer 
bereitgestellte Informationen, etwa nach 
Erhalt einer Meldung oder auf eigene 
Initiative, zu entfernen oder den Zugang 
dazu zu sperren, auch unter Einsatz 
automatisierter Mittel, so sollte der 
Anbieter den Nutzer über seine 
Entscheidung, die Gründe dafür und die 
verfügbaren Rechtsbehelfsmöglichkeiten 
zur Anfechtung der Entscheidung im 
Hinblick auf mögliche negative Folgen für 
den Nutzer, einschließlich bezüglich der 
Ausübung seines Grundrechts auf freie 
Meinungsäußerung, informieren. Diese 
Verpflichtung sollte unabhängig von den 
Gründen für die Entscheidung gelten, 
insbesondere davon, ob die Abhilfe 
durchgeführt wurde, weil die gemeldeten 
Informationen als illegale Inhalte oder als 
nicht mit den geltenden allgemeinen 
Geschäftsbedingungen vereinbar 
angesehen werden. Die verfügbaren 
Rechtsmittel zur Anfechtung der 
Entscheidung des Hosting-Diensteanbieters 
sollten stets gerichtliche Rechtsbehelfe 
umfassen.

(42) Wenn ein Hosting-Diensteanbieter 
entscheidet, von einem Nutzer 
bereitgestellte Informationen, etwa nach 
Erhalt einer Meldung oder auf eigene 
Initiative, zu entfernen oder den Zugang 
dazu zu sperren, so sollte der Anbieter den 
Nutzer über seine Entscheidung, die 
Gründe dafür und die verfügbaren 
Rechtsbehelfsmöglichkeiten zur 
Anfechtung der Entscheidung im Hinblick 
auf mögliche negative Folgen für den 
Nutzer, einschließlich bezüglich der 
Ausübung seines Grundrechts auf freie 
Meinungsäußerung, informieren. Diese 
Verpflichtung sollte unabhängig von den 
Gründen für die Entscheidung gelten, 
insbesondere davon, ob die Abhilfe 
durchgeführt wurde, weil die gemeldeten 
Informationen als illegale Inhalte gelten. 
Die verfügbaren Rechtsmittel zur 
Anfechtung der Entscheidung des Hosting-
Diensteanbieters sollten stets gerichtliche 
Rechtsbehelfe umfassen.

Or. fr
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Änderungsantrag 394
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Valérie Hayer, Fabienne Keller, Christophe 
Grudler, Marco Zullo, Stéphane Séjourné, Laurence Farreng

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 42

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(42) Wenn ein Hosting-Diensteanbieter 
entscheidet, von einem Nutzer 
bereitgestellte Informationen, etwa nach 
Erhalt einer Meldung oder auf eigene 
Initiative, zu entfernen oder den Zugang 
dazu zu sperren, auch unter Einsatz 
automatisierter Mittel, so sollte der 
Anbieter den Nutzer über seine 
Entscheidung, die Gründe dafür und die 
verfügbaren Rechtsbehelfsmöglichkeiten 
zur Anfechtung der Entscheidung im 
Hinblick auf mögliche negative Folgen für 
den Nutzer, einschließlich bezüglich der 
Ausübung seines Grundrechts auf freie 
Meinungsäußerung, informieren. Diese 
Verpflichtung sollte unabhängig von den 
Gründen für die Entscheidung gelten, 
insbesondere davon, ob die Abhilfe 
durchgeführt wurde, weil die gemeldeten 
Informationen als illegale Inhalte oder als 
nicht mit den geltenden allgemeinen 
Geschäftsbedingungen vereinbar 
angesehen werden. Die verfügbaren 
Rechtsmittel zur Anfechtung der 
Entscheidung des Hosting-Diensteanbieters 
sollten stets gerichtliche Rechtsbehelfe 
umfassen.

(42) Wenn ein Hosting-Diensteanbieter 
entscheidet, von einem Nutzer 
bereitgestellte Informationen, etwa nach 
Erhalt einer Meldung oder auf eigene 
Initiative, zu entfernen oder den Zugang 
dazu zu sperren, auch unter Einsatz 
automatisierter Mittel, die sich als 
effizient, verhältnismäßig und verlässlich 
erwiesen haben, so sollte der Anbieter den 
Nutzer über seine Entscheidung, die 
Gründe dafür und die verfügbaren 
Rechtsbehelfsmöglichkeiten zur 
Anfechtung der Entscheidung im Hinblick 
auf mögliche negative Folgen für den 
Nutzer, einschließlich bezüglich der 
Ausübung seines Grundrechts auf freie 
Meinungsäußerung, informieren. Diese 
Verpflichtung sollte unabhängig von den 
Gründen für die Entscheidung gelten, 
insbesondere davon, ob die Abhilfe 
durchgeführt wurde, weil die gemeldeten 
Informationen als illegale Inhalte oder als 
nicht mit den geltenden allgemeinen 
Geschäftsbedingungen vereinbar 
angesehen werden. Die verfügbaren 
Rechtsmittel zur Anfechtung der 
Entscheidung des Hosting-Diensteanbieters 
sollten stets gerichtliche Rechtsbehelfe 
umfassen.

Or. en

Änderungsantrag 395
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 42
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(42) Wenn ein Hosting-Diensteanbieter 
entscheidet, von einem Nutzer 
bereitgestellte Informationen, etwa nach 
Erhalt einer Meldung oder auf eigene 
Initiative, zu entfernen oder den Zugang 
dazu zu sperren, auch unter Einsatz 
automatisierter Mittel, so sollte der 
Anbieter den Nutzer über seine 
Entscheidung, die Gründe dafür und die 
verfügbaren Rechtsbehelfsmöglichkeiten 
zur Anfechtung der Entscheidung im 
Hinblick auf mögliche negative Folgen für 
den Nutzer, einschließlich bezüglich der 
Ausübung seines Grundrechts auf freie 
Meinungsäußerung, informieren. Diese 
Verpflichtung sollte unabhängig von den 
Gründen für die Entscheidung gelten, 
insbesondere davon, ob die Abhilfe 
durchgeführt wurde, weil die gemeldeten 
Informationen als illegale Inhalte oder als 
nicht mit den geltenden allgemeinen 
Geschäftsbedingungen vereinbar 
angesehen werden. Die verfügbaren 
Rechtsmittel zur Anfechtung der 
Entscheidung des Hosting-Diensteanbieters 
sollten stets gerichtliche Rechtsbehelfe 
umfassen.

(42) Wenn ein Hosting-Diensteanbieter 
entscheidet, von einem Nutzer 
bereitgestellte Informationen, etwa nach 
Erhalt einer Meldung oder auf eigene 
Initiative, zu entfernen oder den Zugang 
dazu zu sperren, so sollte der Anbieter den 
Nutzer über seine Entscheidung, die 
Gründe dafür und die verfügbaren 
Rechtsbehelfsmöglichkeiten zur 
Anfechtung der Entscheidung im Hinblick 
auf mögliche negative Folgen für den 
Nutzer, einschließlich bezüglich der 
Ausübung seines Grundrechts auf freie 
Meinungsäußerung, informieren. Diese 
Verpflichtung sollte unabhängig von den 
Gründen für die Entscheidung gelten, 
insbesondere davon, ob die Abhilfe 
durchgeführt wurde, weil die gemeldeten 
Informationen als illegale Inhalte oder als 
nicht mit den geltenden allgemeinen 
Geschäftsbedingungen vereinbar 
angesehen werden. Die verfügbaren 
Rechtsmittel zur Anfechtung der 
Entscheidung des Hosting-Diensteanbieters 
sollten stets gerichtliche Rechtsbehelfe 
umfassen.

Or. en

Änderungsantrag 396
Arba Kokalari, Pablo Arias Echeverría, Andreas Schwab, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Tomislav Sokol, Axel Voss, Ivan Štefanec, Andrea Caroppo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 42 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(42a) Ein Hosting-Diensteanbieter 
könnte in bestimmten Fällen, etwa über 
eine Meldung durch eine meldende Partei 
oder durch seine eigenen freiwilligen 
Maßnahmen, Kenntnis von 
Informationen über bestimmte 
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Tätigkeiten eines Nutzers erhalten, etwa 
die Bereitstellung bestimmter Arten 
rechtswidriger Inhalte, die unter 
Berücksichtigung aller relevanten 
Umstände, von denen ein Hosting-
Diensteanbieter Kenntnis hat, den 
Verdacht angemessen rechtfertigen, dass 
der Nutzer eine schwere Straftat 
begangen hat, begeht oder vermutlich 
begehen wird, die das Leben oder die 
Sicherheit von Personen in Gefahr bringt, 
wie eine der in der Richtlinie 2011/93/EU 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates genannten Straftaten. In solchen 
Fällen sollte der Hosting-Diensteanbieter 
die zuständigen 
Strafverfolgungsbehörden unverzüglich 
über einen solchen Verdacht informieren 
und ihnen alle einschlägigen ihm 
verfügbaren Informationen übermitteln, 
gegebenenfalls auch die jeweiligen 
Inhalte und eine Erläuterung seines 
Verdachts. Diese Verordnung bildet keine 
Rechtsgrundlage für die Erstellung von 
Profilen von Nutzern für eine mögliche 
Feststellung von Straftaten durch 
Hosting-Diensteanbieter. Hosting-
Diensteanbieter sollten auch andere 
anwendbare Vorschriften des 
Unionsrechts oder des nationalen Rechts 
zum Schutz der Rechte und Freiheiten 
von Einzelpersonen beachten, wenn sie 
die Strafverfolgungsbehörden 
informieren.

Or. en

Änderungsantrag 397
Marcel Kolaja

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 42 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(42a) Bei der Moderation von Inhalten 
sollten freiwillig von Plattformen 
eingesetzte Mechanismen nicht zu Ex-
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ante-Kontrollmaßnahmen führen, die sich 
auf automatisierte Instrumente oder das 
Filtern hochgeladener Inhalte stützen. 
Automatisierte Instrumente sind derzeit 
nicht in der Lage, rechtswidrige Inhalte 
von Inhalten zu unterscheiden, die in 
einem gegebenen Kontext rechtmäßig 
sind, sodass regelmäßig zahlreiche 
rechtmäßige Inhalte gesperrt werden. Die 
menschliche Überprüfung automatisch 
erstellter Berichte durch Dienstleister 
oder ihre Auftragnehmer löst dieses 
Problem nicht umfassend, insbesondere, 
wenn diese an Mitarbeiter von privaten 
Unternehmen ausgelagert wird, denen es 
an Unabhängigkeit, Qualifikation und 
Rechenschaftspflicht mangelt. Ex-ante-
Kontrollen sollten so verstanden werden, 
dass die Veröffentlichung einer 
automatisierten Entscheidung unterliegt. 
Das Filtern automatisierter Inhalte wie 
Spam sollte erlaubt sein. Wo sonst 
automatisierte Instrumente für die 
Moderation von Inhalten verwendet 
werden, sollte der Anbieter eine 
menschliche Überprüfung und den 
Schutz rechtmäßiger Inhalte sicherstellen.

Or. en

Änderungsantrag 398
Dita Charanzová, Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Morten Løkkegaard, Karen 
Melchior, Liesje Schreinemacher

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 42 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(42a) Aufgrund des internationalen
Charakters vieler Hosting-
Diensteanbieter haben viele gemäß den 
Rechtsvorschriften von Drittstaaten 
bereits ähnliche Anforderungen 
umgesetzt. Um eine Dopplung der 
Anforderungen und die Entfernung 
bestehender Systeme für Nutzer zu 
vermeiden, sollte der Kommission die 
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Befugnis übertragen werden, zu erklären, 
dass diese Mechanismen ein 
angemessenes Maß an Schutz bieten und 
den Bestimmungen der Artikel 14 und 15 
entsprechen.

Or. en

Änderungsantrag 399
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Alessandra Basso

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 43

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(43) Um unverhältnismäßige
Belastungen zu vermeiden, sollten die 
zusätzlichen Verpflichtungen für Online-
Plattformen im Rahmen dieser Verordnung 
nicht für Kleinstunternehmen und kleine 
Unternehmen im Sinne der Empfehlung 
2003/361/EG der Kommission41 gelten, es 
sei denn ihre Reichweite und Wirkung sind 
so erheblich, dass sie die Kriterien für eine 
Einstufung als sehr große Online-
Plattformen im Sinne dieser Verordnung 
erfüllen. Die in der genannten Empfehlung 
enthaltenen Konsolidierungsvorschriften 
tragen dazu bei, sicherzustellen, dass 
jeglicher Umgehung dieser zusätzlichen 
Verpflichtungen vorgebeugt wird. Dass 
Kleinstunternehmen und kleine 
Unternehmen von diesen zusätzlichen 
Verpflichtungen ausgenommen sind, sollte 
nicht dahingehend ausgelegt werden, dass 
ihre Fähigkeit beeinträchtigt wäre, auf 
freiwilliger Basis ein System einzurichten, 
das einer oder mehreren dieser 
Verpflichtungen genügt.

(43) Damit keine unverhältnismäßigen
Belastungen verursacht werden, sollten die 
zusätzlichen Verpflichtungen für Online-
Plattformen im Rahmen dieser Verordnung 
nicht für Kleinstunternehmen und kleine 
Unternehmen im Sinne der Empfehlung 
2003/361/EG der Kommission41 gelten, 
ausgenommen jene, die im Eigentum 
außerhalb der Europäischen Union 
niedergelassener Unternehmen stehen 
oder von diesen beherrscht werden, es sei 
denn, ihre Reichweite und Wirkung sind so 
erheblich, dass sie die Kriterien für eine 
Einstufung als sehr große Online-
Plattformen im Sinne dieser Verordnung 
erfüllen. Die in der genannten Empfehlung 
enthaltenen Konsolidierungsvorschriften 
tragen dazu bei, sicherzustellen, dass 
jeglicher Umgehung dieser zusätzlichen 
Verpflichtungen vorgebeugt wird. Dass 
Kleinstunternehmen und kleine 
Unternehmen von diesen zusätzlichen 
Verpflichtungen ausgenommen sind, sollte 
nicht dahingehend ausgelegt werden, dass 
ihre Fähigkeit beeinträchtigt wäre, auf 
freiwilliger Basis ein System einzurichten, 
das einer oder mehreren dieser 
Verpflichtungen genügt.

__________________ __________________

41 Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend 

41 Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend 
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die Definition der Kleinstunternehmen 
sowie der kleinen und mittleren 
Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, 
S. 36).

die Definition der Kleinstunternehmen 
sowie der kleinen und mittleren 
Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, 
S. 36).

Or. fr

Änderungsantrag 400
Maria da Graça Carvalho

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 43

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(43) Um unverhältnismäßige 
Belastungen zu vermeiden, sollten die 
zusätzlichen Verpflichtungen für Online-
Plattformen im Rahmen dieser Verordnung 
nicht für Kleinstunternehmen und kleine 
Unternehmen im Sinne der 
Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission41 gelten, es sei denn ihre 
Reichweite und Wirkung sind so erheblich, 
dass sie die Kriterien für eine Einstufung 
als sehr große Online-Plattformen im Sinne 
dieser Verordnung erfüllen. Die in der 
genannten Empfehlung enthaltenen 
Konsolidierungsvorschriften tragen dazu 
bei, sicherzustellen, dass jeglicher 
Umgehung dieser zusätzlichen 
Verpflichtungen vorgebeugt wird. Dass 
Kleinstunternehmen und kleine 
Unternehmen von diesen zusätzlichen 
Verpflichtungen ausgenommen sind, sollte 
nicht dahingehend ausgelegt werden, dass 
ihre Fähigkeit beeinträchtigt wäre, auf 
freiwilliger Basis ein System einzurichten, 
das einer oder mehreren dieser 
Verpflichtungen genügt.

(43) Um unverhältnismäßige 
Belastungen zu vermeiden, sollten die 
zusätzlichen Verpflichtungen für Online-
Plattformen im Rahmen dieser Verordnung 
nicht für Kleinstunternehmen sowie kleine
und mittlere Unternehmen im Sinne der 
Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission41 gelten, es sei denn ihre 
Reichweite und Wirkung sind so erheblich, 
dass sie die Kriterien für eine Einstufung 
als sehr große Online-Plattformen im Sinne 
dieser Verordnung erfüllen. Die in der 
genannten Empfehlung enthaltenen 
Konsolidierungsvorschriften tragen dazu 
bei, sicherzustellen, dass jeglicher 
Umgehung dieser zusätzlichen 
Verpflichtungen vorgebeugt wird. Dass 
Kleinstunternehmen sowie kleine und 
mittlere Unternehmen von diesen 
zusätzlichen Verpflichtungen 
ausgenommen sind, sollte nicht 
dahingehend ausgelegt werden, dass ihre 
Fähigkeit beeinträchtigt wäre, auf 
freiwilliger Basis ein System einzurichten, 
das einer oder mehreren dieser 
Verpflichtungen genügt.

__________________ __________________

41 Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend 
die Definition der Kleinstunternehmen 
sowie der kleinen und mittleren 
Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, 

41 Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend 
die Definition der Kleinstunternehmen 
sowie der kleinen und mittleren 
Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, 
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S. 36). S. 36).

Or. pt

Änderungsantrag 401
Arba Kokalari, Pablo Arias Echeverría, Andreas Schwab, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Maria da Graça Carvalho, Tomislav Sokol, Axel Voss, Ivan Štefanec, 
Pilar del Castillo Vera, Barbara Thaler

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 43

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(43) Um unverhältnismäßige 
Belastungen zu vermeiden, sollten die 
zusätzlichen Verpflichtungen für Online-
Plattformen im Rahmen dieser Verordnung 
nicht für Kleinstunternehmen und kleine 
Unternehmen im Sinne der 
Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission41 gelten, es sei denn ihre 
Reichweite und Wirkung sind so erheblich, 
dass sie die Kriterien für eine Einstufung 
als sehr große Online-Plattformen im Sinne 
dieser Verordnung erfüllen. Die in der 
genannten Empfehlung enthaltenen 
Konsolidierungsvorschriften tragen dazu 
bei, sicherzustellen, dass jeglicher 
Umgehung dieser zusätzlichen 
Verpflichtungen vorgebeugt wird. Dass 
Kleinstunternehmen und kleine 
Unternehmen von diesen zusätzlichen 
Verpflichtungen ausgenommen sind, sollte 
nicht dahingehend ausgelegt werden, dass 
ihre Fähigkeit beeinträchtigt wäre, auf 
freiwilliger Basis ein System einzurichten, 
das einer oder mehreren dieser 
Verpflichtungen genügt.

(43) Um unverhältnismäßige 
Belastungen zu vermeiden, sollten die 
zusätzlichen Verpflichtungen für Online-
Plattformen im Rahmen dieser Verordnung 
nicht für Kleinstunternehmen, kleine oder 
mittlere Unternehmen im Sinne der 
Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission41 gelten, es sei denn ihre 
Reichweite und Wirkung sind so erheblich, 
dass sie die Kriterien für eine Einstufung 
als sehr große Online-Plattformen im Sinne 
dieser Verordnung erfüllen. Die in der 
genannten Empfehlung enthaltenen 
Konsolidierungsvorschriften tragen dazu 
bei, sicherzustellen, dass jeglicher 
Umgehung dieser zusätzlichen 
Verpflichtungen vorgebeugt wird. Dass 
Kleinstunternehmen und kleine 
Unternehmen von diesen zusätzlichen 
Verpflichtungen ausgenommen sind, sollte 
nicht dahingehend ausgelegt werden, dass 
ihre Fähigkeit beeinträchtigt wäre, auf 
freiwilliger Basis ein System einzurichten, 
das einer oder mehreren dieser 
Verpflichtungen genügt.

__________________ __________________

41 Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend 
die Definition der Kleinstunternehmen 
sowie der kleinen und mittleren 
Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, 
S. 36).

41 Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend 
die Definition der Kleinstunternehmen 
sowie der kleinen und mittleren 
Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, 
S. 36).
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Or. en

Änderungsantrag 402
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 43

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(43) Um unverhältnismäßige 
Belastungen zu vermeiden, sollten die 
zusätzlichen Verpflichtungen für Online-
Plattformen im Rahmen dieser Verordnung 
nicht für Kleinstunternehmen und kleine 
Unternehmen im Sinne der 
Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission41 gelten, es sei denn ihre 
Reichweite und Wirkung sind so erheblich, 
dass sie die Kriterien für eine Einstufung 
als sehr große Online-Plattformen im Sinne 
dieser Verordnung erfüllen. Die in der 
genannten Empfehlung enthaltenen 
Konsolidierungsvorschriften tragen dazu 
bei, sicherzustellen, dass jeglicher 
Umgehung dieser zusätzlichen 
Verpflichtungen vorgebeugt wird. Dass 
Kleinstunternehmen und kleine 
Unternehmen von diesen zusätzlichen 
Verpflichtungen ausgenommen sind, sollte 
nicht dahingehend ausgelegt werden, dass 
ihre Fähigkeit beeinträchtigt wäre, auf 
freiwilliger Basis ein System einzurichten, 
das einer oder mehreren dieser 
Verpflichtungen genügt.

(43) Um unverhältnismäßige 
Belastungen zu vermeiden, sollten die 
zusätzlichen Verpflichtungen für Online-
Plattformen im Rahmen dieser Verordnung 
nicht für Kleinstunternehmen im Sinne der 
Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission41 gelten, es sei denn ihre 
Reichweite und Wirkung sind so erheblich, 
dass sie die Kriterien für eine Einstufung 
als sehr große Online-Plattformen im Sinne
dieser Verordnung erfüllen. Die in der 
genannten Empfehlung enthaltenen 
Konsolidierungsvorschriften tragen dazu 
bei, sicherzustellen, dass jeglicher 
Umgehung dieser zusätzlichen 
Verpflichtungen vorgebeugt wird. Dass 
Kleinstunternehmen und kleine 
Unternehmen von diesen zusätzlichen 
Verpflichtungen ausgenommen sind, sollte 
nicht dahingehend ausgelegt werden, dass 
ihre Fähigkeit beeinträchtigt wäre, auf 
freiwilliger Basis ein System einzurichten, 
das einer oder mehreren dieser 
Verpflichtungen genügt.

__________________ __________________

41 Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend 
die Definition der Kleinstunternehmen 
sowie der kleinen und mittleren 
Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, 
S. 36).

41 Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend 
die Definition der Kleinstunternehmen 
sowie der kleinen und mittleren 
Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, 
S. 36).

Or. en
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Änderungsantrag 403
Arba Kokalari, Pablo Arias Echeverría, Andreas Schwab, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Maria da Graça Carvalho, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Pilar del 
Castillo Vera, Barbara Thaler

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 43 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(43a) Um auch einen unnötigen 
Verwaltungsaufwand zu vermeiden, 
sollten bestimmte Verpflichtungen nicht 
für Hosting-Diensteanbieter gelten, die 
häufig als geschlossene Online-
Plattformen bezeichnet werden, wenn der 
Anbieter des Vermittlungsdienstes im 
Rahmen eines organisierten 
Vertriebsnetzes, das unter einer 
gemeinsamen Marke tätig ist, eine direkte 
Verbindung in Bezug auf die 
Organisation, Assoziation, 
Zusammenarbeit oder Anteilseignerschaft 
mit dem Nutzer hat oder wenn es 
alleiniges Ziel des Vermittlungsdienstes 
ist, Inhalte zwischen den Mitgliedern des 
organisierten Vertriebsrahmens und den 
entsprechenden Anbietern zu vermitteln.

Or. en

Änderungsantrag 404
Dita Charanzová, Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Claudia Gamon, Svenja Hahn, 
Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Liesje Schreinemacher

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(44) Die Nutzer sollten in der Lage sein, 
bestimmte Entscheidungen von Online-
Plattformen, die sich negativ auf sie 
auswirken, einfach und wirksam 
anzufechten. Die Online-Plattformen 
sollten daher verpflichtet werden, interne 
Beschwerdemanagementsysteme 
einzurichten, die bestimmte Bedingungen 

(44) Die Nutzer sollten in der Lage sein, 
bestimmte Entscheidungen von Online-
Plattformen, die sich negativ auf sie 
auswirken, einfach und wirksam 
anzufechten. Die Online-Plattformen 
sollten daher verpflichtet werden, interne 
Beschwerdemanagementsysteme 
einzurichten, die bestimmte Bedingungen 
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erfüllen, um sicherzustellen, dass diese 
Systeme leicht zugänglich sind und zu
raschen und fairen Ergebnissen führen. 
Zudem sollte die Möglichkeit einer 
außergerichtlichen Beilegung von 
Streitigkeiten, einschließlich solcher 
Streitigkeiten, die über die internen 
Beschwerdemanagementsysteme nicht 
zufriedenstellend beigelegt werden 
konnten, durch zertifizierte Stellen 
vorgesehen werden, die über die 
erforderliche Unabhängigkeit sowie die 
nötigen Mittel und Fachkenntnisse 
verfügen, ihre Tätigkeiten auf faire, rasche 
und kosteneffiziente Weise durchzuführen. 
Die so geschaffenen Möglichkeiten zur 
Anfechtung der Entscheidungen von 
Online-Plattformen sollten die Möglichkeit 
des gerichtlichen Rechtsbehelfs im 
Einklang mit den Rechtsvorschriften des 
betreffenden Mitgliedstaats ergänzen, doch 
in jeder Hinsicht unberührt lassen.

erfüllen, um sicherzustellen, dass diese 
Systeme leicht zugänglich sind und zu 
raschen und fairen Ergebnissen führen. 
Zudem sollte die Möglichkeit, in gutem 
Glauben eine außergerichtliche Beilegung 
von Streitigkeiten, einschließlich solcher 
Streitigkeiten, die über die internen 
Beschwerdemanagementsysteme nicht 
zufriedenstellend beigelegt werden 
konnten, einzugehen, durch zertifizierte 
Stellen vorgesehen werden, die sich 
entweder im Mitgliedstaat des Nutzers 
oder des Anbieters befinden und die über 
die erforderliche Unabhängigkeit sowie die 
nötigen Mittel und Fachkenntnisse 
verfügen, ihre Tätigkeiten auf faire, rasche 
und kosteneffiziente Weise durchzuführen. 
Die so geschaffenen Möglichkeiten zur 
Anfechtung der Entscheidungen von 
Online-Plattformen sollten die Möglichkeit 
des gerichtlichen Rechtsbehelfs im 
Einklang mit den Rechtsvorschriften des 
betreffenden Mitgliedstaats ergänzen, doch 
in jeder Hinsicht unberührt lassen.

Or. en

Änderungsantrag 405
Arba Kokalari, Pablo Arias Echeverría, Andreas Schwab, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Maria da Graça Carvalho, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Pilar del 
Castillo Vera, Marion Walsmann, Andrea Caroppo, Barbara Thaler

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(44) Die Nutzer sollten in der Lage sein, 
bestimmte Entscheidungen von Online-
Plattformen, die sich negativ auf sie 
auswirken, einfach und wirksam 
anzufechten. Die Online-Plattformen 
sollten daher verpflichtet werden, interne 
Beschwerdemanagementsysteme 
einzurichten, die bestimmte Bedingungen 
erfüllen, um sicherzustellen, dass diese 
Systeme leicht zugänglich sind und zu 
raschen und fairen Ergebnissen führen. 

(44) Die Nutzer sollten in der Lage sein, 
bestimmte Entscheidungen von Online-
Plattformen, die sich negativ auf sie 
auswirken, einfach und wirksam 
anzufechten. Die Online-Plattformen 
sollten daher verpflichtet werden, interne 
Beschwerdemanagementsysteme 
einzurichten, die bestimmte Bedingungen 
erfüllen, um sicherzustellen, dass diese 
Systeme leicht zugänglich sind und zu 
raschen, diskriminierungsfreien und fairen 
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Zudem sollte die Möglichkeit einer 
außergerichtlichen Beilegung von 
Streitigkeiten, einschließlich solcher 
Streitigkeiten, die über die internen 
Beschwerdemanagementsysteme nicht 
zufriedenstellend beigelegt werden 
konnten, durch zertifizierte Stellen 
vorgesehen werden, die über die 
erforderliche Unabhängigkeit sowie die 
nötigen Mittel und Fachkenntnisse 
verfügen, ihre Tätigkeiten auf faire, rasche
und kosteneffiziente Weise durchzuführen. 
Die so geschaffenen Möglichkeiten zur 
Anfechtung der Entscheidungen von 
Online-Plattformen sollten die Möglichkeit 
des gerichtlichen Rechtsbehelfs im 
Einklang mit den Rechtsvorschriften des 
betreffenden Mitgliedstaats ergänzen, doch 
in jeder Hinsicht unberührt lassen.

Ergebnissen führen. Zudem sollte die 
Möglichkeit einer außergerichtlichen 
Beilegung von Streitigkeiten, 
einschließlich solcher Streitigkeiten, die 
über die internen 
Beschwerdemanagementsysteme nicht 
zufriedenstellend beigelegt werden 
konnten, durch zertifizierte Stellen 
vorgesehen werden, die über die 
erforderliche Unabhängigkeit sowie die 
nötigen Mittel und Fachkenntnisse 
verfügen, ihre Tätigkeiten auf faire, 
einfache, erschwingliche, zweckdienliche
und zugängliche Weise durchzuführen. 
Die so geschaffenen Möglichkeiten zur 
Anfechtung der Entscheidungen von 
Online-Plattformen sollten die Möglichkeit 
des gerichtlichen Rechtsbehelfs im 
Einklang mit den Rechtsvorschriften des 
betreffenden Mitgliedstaats ergänzen, doch 
in jeder Hinsicht unberührt lassen.

Or. en

Änderungsantrag 406
Geert Bourgeois

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 46

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(46) Abhilfe bei illegalen Inhalten 
kann schneller und zuverlässiger 
erfolgen, wenn Online-Plattformen die 
erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um 
sicherzustellen, dass von 
vertrauenswürdigen Hinweisgebern im 
Rahmen der in dieser Verordnung
vorgeschriebenen Melde- und 
Abhilfemechanismen eingereichte 
Meldungen vorrangig bearbeitet werden, 
unbeschadet der Verpflichtung, sämtliche 
über diese Mechanismen eingereichte 
Meldungen rasch, sorgfältig und objektiv 
zu bearbeiten und Entscheidungen dazu 
zu treffen. Dieser Status des 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers sollte 

entfällt
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nur an Stellen, nicht an Einzelpersonen, 
vergeben werden, die unter anderem 
nachgewiesen haben, dass sie über 
besondere Sachkenntnis und Kompetenz 
im Umgang mit illegalen Inhalten 
verfügen, dass sie kollektive Interessen 
vertreten und dass sie ihre Tätigkeit 
sorgfältig und objektiv durchführen. Es 
kann sich dabei um öffentliche Stellen 
handeln, bei terroristischen Inhalten etwa 
die Meldestellen für Internetinhalte der 
nationalen Strafverfolgungsbehörden 
oder der Agentur der Europäischen 
Union für die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Strafverfolgung (Europol), 
oder um Nichtregierungsorganisationen 
und halböffentliche Stellen, etwa 
Organisationen, die Teil des INHOPE-
Meldestellennetzes zur Meldung von 
Material über sexuellen 
Kindesmissbrauch sind, oder 
Organisationen für die Meldung illegaler 
rassistischer und fremdenfeindlicher 
Darstellungen im Internet. Bei Rechten 
des geistigen Eigentums könnten 
Branchenorganisationen und 
Organisationen von Rechtsinhabern den 
Status eines vertrauenswürdigen 
Hinweisgebers erhalten, sofern sie 
nachgewiesen haben, dass sie die 
geltenden Bedingungen erfüllen. Die 
Vorschriften dieser Verordnung in Bezug 
auf vertrauenswürdige Hinweisgeber 
sollten nicht so ausgelegt werden, dass sie 
die Online-Plattformen daran hindern, 
Meldungen von Stellen oder 
Einzelpersonen ohne den Status eines 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers im 
Sinne dieser Verordnung auf ähnliche 
Weise zu behandeln oder im Einklang mit 
dem geltenden Recht, einschließlich 
dieser Verordnung und der Verordnung 
(EU) 2016/794 des Europäischen 
Parlaments und des Rates43, auf andere 
Art mit weiteren Stellen 
zusammenzuarbeiten.

__________________

43 Verordnung (EU) 2016/794 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
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vom 11. Mai 2016 über die Agentur der 
Europäischen Union für die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol) und zur 
Ersetzung und Aufhebung der 
Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 
2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI 
des Rates (ABl. L 135 vom 24.5.2016, 
S. 53).

Or. nl

Änderungsantrag 407
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron
im Namen der ID-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 46

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(46) Abhilfe bei illegalen Inhalten 
kann schneller und zuverlässiger 
erfolgen, wenn Online-Plattformen die 
erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um 
sicherzustellen, dass von 
vertrauenswürdigen Hinweisgebern im 
Rahmen der in dieser Verordnung 
vorgeschriebenen Melde- und 
Abhilfemechanismen eingereichte 
Meldungen vorrangig bearbeitet werden, 
unbeschadet der Verpflichtung, sämtliche 
über diese Mechanismen eingereichte 
Meldungen rasch, sorgfältig und objektiv 
zu bearbeiten und Entscheidungen dazu 
zu treffen. Dieser Status des 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers sollte 
nur an Stellen, nicht an Einzelpersonen, 
vergeben werden, die unter anderem 
nachgewiesen haben, dass sie über 
besondere Sachkenntnis und Kompetenz 
im Umgang mit illegalen Inhalten 
verfügen, dass sie kollektive Interessen 
vertreten und dass sie ihre Tätigkeit 
sorgfältig und objektiv durchführen. Es 
kann sich dabei um öffentliche Stellen 
handeln, bei terroristischen Inhalten etwa 

entfällt
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die Meldestellen für Internetinhalte der 
nationalen Strafverfolgungsbehörden 
oder der Agentur der Europäischen 
Union für die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Strafverfolgung (Europol), 
oder um Nichtregierungsorganisationen 
und halböffentliche Stellen, etwa 
Organisationen, die Teil des INHOPE-
Meldestellennetzes zur Meldung von 
Material über sexuellen 
Kindesmissbrauch sind, oder 
Organisationen für die Meldung illegaler 
rassistischer und fremdenfeindlicher 
Darstellungen im Internet. Bei Rechten 
des geistigen Eigentums könnten 
Branchenorganisationen und
Organisationen von Rechtsinhabern den 
Status eines vertrauenswürdigen 
Hinweisgebers erhalten, sofern sie 
nachgewiesen haben, dass sie die 
geltenden Bedingungen erfüllen. Die 
Vorschriften dieser Verordnung in Bezug 
auf vertrauenswürdige Hinweisgeber 
sollten nicht so ausgelegt werden, dass sie 
die Online-Plattformen daran hindern, 
Meldungen von Stellen oder 
Einzelpersonen ohne den Status eines 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers im 
Sinne dieser Verordnung auf ähnliche 
Weise zu behandeln oder im Einklang mit 
dem geltenden Recht, einschließlich 
dieser Verordnung und der Verordnung 
(EU) 2016/794 des Europäischen 
Parlaments und des Rates43, auf andere 
Art mit weiteren Stellen 
zusammenzuarbeiten.

__________________

43 Verordnung (EU) 2016/794 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über die Agentur der 
Europäischen Union für die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol) und zur 
Ersetzung und Aufhebung der 
Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 
2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI 
des Rates (ABl. L 135 vom 24.5.2016, 
S. 53).
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Or. en

Änderungsantrag 408
Carlo Fidanza

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 46

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(46) Abhilfe bei illegalen Inhalten kann 
schneller und zuverlässiger erfolgen, wenn 
Online-Plattformen die erforderlichen 
Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, 
dass von vertrauenswürdigen 
Hinweisgebern im Rahmen der in dieser 
Verordnung vorgeschriebenen Melde-
und Abhilfemechanismen eingereichte 
Meldungen vorrangig bearbeitet werden, 
unbeschadet der Verpflichtung, sämtliche 
über diese Mechanismen eingereichte 
Meldungen rasch, sorgfältig und objektiv 
zu bearbeiten und Entscheidungen dazu 
zu treffen. Dieser Status des 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers sollte 
nur an Stellen, nicht an Einzelpersonen, 
vergeben werden, die unter anderem 
nachgewiesen haben, dass sie über 
besondere Sachkenntnis und Kompetenz 
im Umgang mit illegalen Inhalten 
verfügen, dass sie kollektive Interessen 
vertreten und dass sie ihre Tätigkeit 
sorgfältig und objektiv durchführen. Es 
kann sich dabei um öffentliche Stellen 
handeln, bei terroristischen Inhalten etwa 
die Meldestellen für Internetinhalte der 
nationalen Strafverfolgungsbehörden oder 
der Agentur der Europäischen Union für 
die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol), oder um 
Nichtregierungsorganisationen und 
halböffentliche Stellen, etwa 
Organisationen, die Teil des INHOPE-
Meldestellennetzes zur Meldung von 
Material über sexuellen 
Kindesmissbrauch sind, oder 
Organisationen für die Meldung illegaler 
rassistischer und fremdenfeindlicher 

(46) Abhilfe bei illegalen Inhalten im 
Sinne des geltenden Rechts kann schneller 
und zuverlässiger erfolgen, wenn Online-
Plattformen die erforderlichen Maßnahmen 
ergreifen, um sicherzustellen, dass 
Meldungen der nationalen zuständigen 
Behörden unverzüglich weiterverfolgt
werden. Bei diesen Behörden muss es sich 
ausschließlich um öffentliche Stellen 
handeln, bei terroristischen Inhalten etwa 
die Meldestellen für Internetinhalte der 
nationalen Strafverfolgungsbehörden oder 
der Agentur der Europäischen Union für 
die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol).
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Darstellungen im Internet. Bei Rechten 
des geistigen Eigentums könnten 
Branchenorganisationen und 
Organisationen von Rechtsinhabern den 
Status eines vertrauenswürdigen 
Hinweisgebers erhalten, sofern sie 
nachgewiesen haben, dass sie die 
geltenden Bedingungen erfüllen. Die 
Vorschriften dieser Verordnung in Bezug 
auf vertrauenswürdige Hinweisgeber 
sollten nicht so ausgelegt werden, dass sie 
die Online-Plattformen daran hindern, 
Meldungen von Stellen oder 
Einzelpersonen ohne den Status eines 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers im 
Sinne dieser Verordnung auf ähnliche 
Weise zu behandeln oder im Einklang mit 
dem geltenden Recht, einschließlich 
dieser Verordnung und der Verordnung 
(EU) 2016/794 des Europäischen 
Parlaments und des Rates43, auf andere 
Art mit weiteren Stellen 
zusammenzuarbeiten.

__________________ __________________
43 Verordnung (EU) 2016/794 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über die Agentur der 
Europäischen Union für die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der
Strafverfolgung (Europol) und zur 
Ersetzung und Aufhebung der 
Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 
2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI 
des Rates (ABl. L 135 vom 24.5.2016, 
S. 53).

43 Verordnung (EU) 2016/794 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über die Agentur der 
Europäischen Union für die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol) und zur 
Ersetzung und Aufhebung der 
Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 
2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI 
des Rates (ABl. L 135 vom 24.5.2016, 
S. 53).

Or. it

Änderungsantrag 409
Geoffroy Didier, Sabine Verheyen, Brice Hortefeux, Nathalie Colin-Oesterlé, Tomasz 
Frankowski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 46
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(46) Abhilfe bei illegalen Inhalten kann 
schneller und zuverlässiger erfolgen, wenn 
Online-Plattformen die erforderlichen 
Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, 
dass von vertrauenswürdigen 
Hinweisgebern im Rahmen der in dieser 
Verordnung vorgeschriebenen Melde- und 
Abhilfemechanismen eingereichte 
Meldungen vorrangig bearbeitet werden, 
unbeschadet der Verpflichtung, sämtliche 
über diese Mechanismen eingereichte 
Meldungen rasch, sorgfältig und objektiv 
zu bearbeiten und Entscheidungen dazu zu 
treffen. Dieser Status des 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers sollte 
nur an Stellen, nicht an Einzelpersonen,
vergeben werden, die unter anderem 
nachgewiesen haben, dass sie über 
besondere Sachkenntnis und Kompetenz 
im Umgang mit illegalen Inhalten 
verfügen, dass sie kollektive Interessen 
vertreten und dass sie ihre Tätigkeit 
sorgfältig und objektiv durchführen. Es 
kann sich dabei um öffentliche Stellen 
handeln, bei terroristischen Inhalten etwa 
die Meldestellen für Internetinhalte der 
nationalen Strafverfolgungsbehörden oder 
der Agentur der Europäischen Union für 
die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol), oder um 
Nichtregierungsorganisationen und 
halböffentliche Stellen, etwa 
Organisationen, die Teil des INHOPE-
Meldestellennetzes zur Meldung von 
Material über sexuellen Kindesmissbrauch 
sind, oder Organisationen für die Meldung 
illegaler rassistischer und 
fremdenfeindlicher Darstellungen im 
Internet. Bei Rechten des geistigen 
Eigentums könnten 
Branchenorganisationen und 
Organisationen von Rechtsinhabern den 
Status eines vertrauenswürdigen 
Hinweisgebers erhalten, sofern sie 
nachgewiesen haben, dass sie die geltenden 
Bedingungen erfüllen. Die Vorschriften 
dieser Verordnung in Bezug auf 

(46) Abhilfe bei illegalen Inhalten kann 
schneller und zuverlässiger erfolgen, wenn 
Online-Plattformen die erforderlichen 
Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, 
dass von vertrauenswürdigen 
Hinweisgebern im Rahmen der in dieser 
Verordnung vorgeschriebenen Melde- und 
Abhilfemechanismen eingereichte 
Meldungen vorrangig bearbeitet werden, 
unbeschadet der Verpflichtung, sämtliche 
über diese Mechanismen eingereichte 
Meldungen rasch, sorgfältig, wirksam und 
objektiv zu bearbeiten und Entscheidungen 
dazu zu treffen. Dieser Status des 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers sollte 
an Stellen vergeben werden, die unter 
anderem nachgewiesen haben, dass sie 
über besondere Sachkenntnis und 
Kompetenz im Umgang mit illegalen 
Inhalten verfügen, dass sie ein erhebliches 
berechtigtes Interesse an der Meldung 
von illegalen Inhalten haben und bei der 
entsprechenden Meldung nachweislich 
eine große Genauigkeit an den Tag legen 
und dass sie ihre Kompetenz bei der 
Erkennung, Feststellung und Meldung 
illegaler Inhalte nachgewiesen haben 
oder kollektive Interessen oder das 
allgemeine Interesse, Verstöße gegen das 
Unionsrecht zu verhindern oder Abhilfe 
zu schaffen, vertreten und dass sie ihre 
Tätigkeit sorgfältig und objektiv 
durchführen. Es kann sich dabei auch um 
öffentliche Stellen handeln, bei 
terroristischen Inhalten etwa die 
Meldestellen für Internetinhalte der 
nationalen Strafverfolgungsbehörden oder 
der Agentur der Europäischen Union für 
die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol), oder um 
Nichtregierungsorganisationen und 
halböffentliche Stellen, etwa 
Organisationen, die Teil des INHOPE-
Meldestellennetzes zur Meldung von 
Material über sexuellen Kindesmissbrauch 
sind, oder Organisationen für die Meldung 
illegaler rassistischer und 
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vertrauenswürdige Hinweisgeber sollten 
nicht so ausgelegt werden, dass sie die 
Online-Plattformen daran hindern, 
Meldungen von Stellen oder 
Einzelpersonen ohne den Status eines 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers im 
Sinne dieser Verordnung auf ähnliche 
Weise zu behandeln oder im Einklang mit 
dem geltenden Recht, einschließlich dieser
Verordnung und der Verordnung 
(EU) 2016/794 des Europäischen 
Parlaments und des Rates43, auf andere Art 
mit weiteren Stellen zusammenzuarbeiten.

fremdenfeindlicher Darstellungen im 
Internet. Bei Rechten des geistigen 
Eigentums könnten Rechtsinhaber, ihre 
Vertreter, ordnungsgemäß 
bevollmächtigte Dritte, 
Branchenorganisationen und andere 
unabhängige Einrichtungen, die über 
spezifische Sachkenntnis verfügen und im 
besten Interesse der Rechtsinhaber 
handeln, den Status eines 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers 
erhalten, sofern sie nachgewiesen haben, 
dass sie die geltenden Bedingungen 
erfüllen. Gleiches sollte Antragstellern im 
Sinne der Verordnung (EU) Nr. 608/2013 
oder im Falle von Beschwerden gemäß 
der Verordnung (EU) 2019/1020 gewährt 
werden, um sicherzustellen, dass 
bestehende Vorschriften über die 
Durchsetzung der Zollbestimmungen oder 
über den Verbraucherschutz beim Online-
Verkauf wirksam umgesetzt werden. Die 
Vorschriften dieser Verordnung in Bezug 
auf vertrauenswürdige Hinweisgeber 
sollten nicht so ausgelegt werden, dass sie 
die Online-Plattformen daran hindern, 
Meldungen von Stellen oder 
Einzelpersonen ohne den Status eines 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers im 
Sinne dieser Verordnung auf ähnliche 
Weise zu behandeln oder im Einklang mit 
dem geltenden Recht, einschließlich dieser 
Verordnung und der Verordnung 
(EU) 2016/794 des Europäischen 
Parlaments und des Rates43, auf andere Art 
mit weiteren Stellen zusammenzuarbeiten.

__________________ __________________

43 Verordnung (EU) 2016/794 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über die Agentur der 
Europäischen Union für die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol) und zur 
Ersetzung und Aufhebung der 
Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 
2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI 
des Rates (ABl. L 135 vom 24.5.2016, 
S. 53).

43 Verordnung (EU) 2016/794 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über die Agentur der 
Europäischen Union für die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol) und zur 
Ersetzung und Aufhebung der 
Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 
2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI 
des Rates (ABl. L 135 vom 24.5.2016, 
S. 53).
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Or. en

Änderungsantrag 410
Jiří Pospíšil

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 46

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(46) Abhilfe bei illegalen Inhalten kann 
schneller und zuverlässiger erfolgen, wenn 
Online-Plattformen die erforderlichen 
Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, 
dass von vertrauenswürdigen 
Hinweisgebern im Rahmen der in dieser 
Verordnung vorgeschriebenen Melde- und 
Abhilfemechanismen eingereichte 
Meldungen vorrangig bearbeitet werden, 
unbeschadet der Verpflichtung, sämtliche 
über diese Mechanismen eingereichte 
Meldungen rasch, sorgfältig und objektiv 
zu bearbeiten und Entscheidungen dazu zu 
treffen. Dieser Status des 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers sollte 
nur an Stellen, nicht an Einzelpersonen, 
vergeben werden, die unter anderem 
nachgewiesen haben, dass sie über 
besondere Sachkenntnis und Kompetenz 
im Umgang mit illegalen Inhalten 
verfügen, dass sie kollektive Interessen 
vertreten und dass sie ihre Tätigkeit 
sorgfältig und objektiv durchführen. Es 
kann sich dabei um öffentliche Stellen 
handeln, bei terroristischen Inhalten etwa 
die Meldestellen für Internetinhalte der 
nationalen Strafverfolgungsbehörden oder 
der Agentur der Europäischen Union für 
die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol), oder um 
Nichtregierungsorganisationen und 
halböffentliche Stellen, etwa 
Organisationen, die Teil des INHOPE-
Meldestellennetzes zur Meldung von 
Material über sexuellen Kindesmissbrauch 
sind, oder Organisationen für die Meldung 
illegaler rassistischer und 
fremdenfeindlicher Darstellungen im 

(46) Abhilfe bei illegalen Inhalten kann 
schneller und zuverlässiger erfolgen, wenn 
Online-Plattformen die erforderlichen 
Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, 
dass von vertrauenswürdigen 
Hinweisgebern im Rahmen der in dieser 
Verordnung vorgeschriebenen Melde- und 
Abhilfemechanismen eingereichte 
Meldungen vorrangig bearbeitet werden, 
unbeschadet der Verpflichtung, sämtliche 
über diese Mechanismen eingereichte 
Meldungen rasch, sorgfältig und objektiv 
zu bearbeiten und Entscheidungen dazu zu 
treffen. Dieser Status des 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers sollte 
nur an Stellen, nicht an Einzelpersonen, 
vergeben werden, die unter anderem 
nachgewiesen haben, dass sie über 
besondere Sachkenntnis und Kompetenz 
im Umgang mit illegalen Inhalten 
verfügen, dass sie kollektive Interessen 
vertreten und dass sie ihre Tätigkeit 
sorgfältig und objektiv durchführen. Um 
rasch gegen das Auftreten illegaler 
Inhalte vorgehen zu können, werden 
Online-Plattformen technische Mittel, 
einschließlich 
Anwendungsprogrammierschnittstellen 
von vertrauenswürdigen Hinweisgebern, 
zur Verfügung gestellt. Es kann sich dabei 
um öffentliche Stellen handeln, bei 
terroristischen Inhalten etwa die 
Meldestellen für Internetinhalte der 
nationalen Strafverfolgungsbehörden oder 
der Agentur der Europäischen Union für 
die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol), oder um 
Nichtregierungsorganisationen und 
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Internet. Bei Rechten des geistigen 
Eigentums könnten 
Branchenorganisationen und 
Organisationen von Rechtsinhabern den 
Status eines vertrauenswürdigen 
Hinweisgebers erhalten, sofern sie 
nachgewiesen haben, dass sie die geltenden 
Bedingungen erfüllen. Die Vorschriften 
dieser Verordnung in Bezug auf 
vertrauenswürdige Hinweisgeber sollten 
nicht so ausgelegt werden, dass sie die 
Online-Plattformen daran hindern, 
Meldungen von Stellen oder 
Einzelpersonen ohne den Status eines 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers im 
Sinne dieser Verordnung auf ähnliche 
Weise zu behandeln oder im Einklang mit 
dem geltenden Recht, einschließlich dieser 
Verordnung und der Verordnung 
(EU) 2016/794 des Europäischen 
Parlaments und des Rates43, auf andere Art 
mit weiteren Stellen zusammenzuarbeiten.

halböffentliche Stellen, etwa 
Organisationen, die Teil des INHOPE-
Meldestellennetzes zur Meldung von 
Material über sexuellen Kindesmissbrauch 
sind, oder Organisationen für die Meldung 
illegaler rassistischer und 
fremdenfeindlicher Darstellungen im 
Internet. Bei Rechten des geistigen 
Eigentums könnten 
Branchenorganisationen und 
Organisationen von Rechtsinhabern den 
Status eines vertrauenswürdigen 
Hinweisgebers erhalten, sofern sie 
nachgewiesen haben, dass sie die geltenden 
Bedingungen erfüllen. Die Vorschriften 
dieser Verordnung in Bezug auf 
vertrauenswürdige Hinweisgeber sollten 
nicht so ausgelegt werden, dass sie die 
Online-Plattformen daran hindern, 
Meldungen von Stellen oder 
Einzelpersonen ohne den Status eines 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers im 
Sinne dieser Verordnung auf ähnliche 
Weise zu behandeln oder im Einklang mit 
dem geltenden Recht, einschließlich dieser 
Verordnung und der Verordnung 
(EU) 2016/794 des Europäischen 
Parlaments und des Rates43, auf andere Art 
mit weiteren Stellen zusammenzuarbeiten.

__________________ __________________
43 Verordnung (EU) 2016/794 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über die Agentur der 
Europäischen Union für die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol) und zur 
Ersetzung und Aufhebung der 
Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 
2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI 
des Rates (ABl. L 135 vom 24.5.2016, 
S. 53).

43 Verordnung (EU) 2016/794 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über die Agentur der 
Europäischen Union für die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol) und zur 
Ersetzung und Aufhebung der 
Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 
2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI 
des Rates (ABl. L 135 vom 24.5.2016, 
S. 53).

Or. en

Änderungsantrag 411
Clara Ponsatí Obiols
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 46

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(46) Abhilfe bei illegalen Inhalten kann 
schneller und zuverlässiger erfolgen, wenn 
Online-Plattformen die erforderlichen 
Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, 
dass von vertrauenswürdigen 
Hinweisgebern im Rahmen der in dieser 
Verordnung vorgeschriebenen Melde- und 
Abhilfemechanismen eingereichte 
Meldungen vorrangig bearbeitet werden, 
unbeschadet der Verpflichtung, sämtliche 
über diese Mechanismen eingereichte 
Meldungen rasch, sorgfältig und objektiv 
zu bearbeiten und Entscheidungen dazu zu 
treffen. Dieser Status des 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers sollte 
nur an Stellen, nicht an Einzelpersonen, 
vergeben werden, die unter anderem 
nachgewiesen haben, dass sie über 
besondere Sachkenntnis und Kompetenz 
im Umgang mit illegalen Inhalten 
verfügen, dass sie kollektive Interessen 
vertreten und dass sie ihre Tätigkeit 
sorgfältig und objektiv durchführen. Es 
kann sich dabei um öffentliche Stellen 
handeln, bei terroristischen Inhalten etwa 
die Meldestellen für Internetinhalte der 
nationalen Strafverfolgungsbehörden 
oder der Agentur der Europäischen 
Union für die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Strafverfolgung (Europol),
oder um Nichtregierungsorganisationen 
und halböffentliche Stellen, etwa 
Organisationen, die Teil des INHOPE-
Meldestellennetzes zur Meldung von 
Material über sexuellen Kindesmissbrauch 
sind, oder Organisationen für die Meldung 
illegaler rassistischer und 
fremdenfeindlicher Darstellungen im 
Internet. Bei Rechten des geistigen 
Eigentums könnten 
Branchenorganisationen und 
Organisationen von Rechtsinhabern den 
Status eines vertrauenswürdigen 
Hinweisgebers erhalten, sofern sie 
nachgewiesen haben, dass sie die geltenden 

(46) Abhilfe bei illegalen Inhalten kann 
schneller und zuverlässiger erfolgen, wenn 
Online-Plattformen die erforderlichen 
Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, 
dass von vertrauenswürdigen 
Hinweisgebern im Rahmen der in dieser 
Verordnung vorgeschriebenen Melde- und 
Abhilfemechanismen eingereichte 
Meldungen vorrangig bearbeitet werden, 
unbeschadet der Verpflichtung, sämtliche 
über diese Mechanismen eingereichte 
Meldungen rasch, sorgfältig und objektiv 
zu bearbeiten und Entscheidungen dazu zu 
treffen. Dieser Status des 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers sollte 
nur an Stellen, nicht an Einzelpersonen, 
vergeben werden, die unter anderem 
nachgewiesen haben, dass sie über 
besondere Sachkenntnis und Kompetenz 
im Umgang mit illegalen Inhalten 
verfügen, dass sie kollektive Interessen 
vertreten und dass sie ihre Tätigkeit 
sorgfältig und objektiv durchführen. Es 
kann sich dabei um öffentliche Stellen 
handeln oder um 
Nichtregierungsorganisationen und 
halböffentliche Stellen, etwa 
Organisationen, die Teil des INHOPE-
Meldestellennetzes zur Meldung von 
Material über sexuellen Kindesmissbrauch 
sind, oder Organisationen für die Meldung 
illegaler rassistischer und 
fremdenfeindlicher Darstellungen im 
Internet. Bei Rechten des geistigen 
Eigentums könnten 
Branchenorganisationen und 
Organisationen von Rechtsinhabern den 
Status eines vertrauenswürdigen 
Hinweisgebers erhalten, sofern sie 
nachgewiesen haben, dass sie die geltenden 
Bedingungen erfüllen. Die Vorschriften 
dieser Verordnung in Bezug auf 
vertrauenswürdige Hinweisgeber sollten 
nicht so ausgelegt werden, dass sie die 
Online-Plattformen daran hindern, 
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Bedingungen erfüllen. Die Vorschriften 
dieser Verordnung in Bezug auf 
vertrauenswürdige Hinweisgeber sollten 
nicht so ausgelegt werden, dass sie die 
Online-Plattformen daran hindern, 
Meldungen von Stellen oder 
Einzelpersonen ohne den Status eines 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers im 
Sinne dieser Verordnung auf ähnliche 
Weise zu behandeln oder im Einklang mit 
dem geltenden Recht, einschließlich dieser 
Verordnung und der Verordnung 
(EU) 2016/794 des Europäischen 
Parlaments und des Rates43, auf andere Art 
mit weiteren Stellen zusammenzuarbeiten.

Meldungen von Stellen oder 
Einzelpersonen ohne den Status eines 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers im 
Sinne dieser Verordnung auf ähnliche 
Weise zu behandeln oder im Einklang mit 
dem geltenden Recht, einschließlich dieser 
Verordnung und der Verordnung 
(EU) 2016/794 des Europäischen 
Parlaments und des Rates43, auf andere Art 
mit weiteren Stellen zusammenzuarbeiten.

__________________ __________________
43 Verordnung (EU) 2016/794 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über die Agentur der 
Europäischen Union für die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol) und zur 
Ersetzung und Aufhebung der 
Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 
2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI 
des Rates (ABl. L 135 vom 24.5.2016, 
S. 53).

43 Verordnung (EU) 2016/794 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über die Agentur der 
Europäischen Union für die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol) und zur 
Ersetzung und Aufhebung der 
Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 
2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI 
des Rates (ABl. L 135 vom 24.5.2016, 
S. 53).

Or. en

Änderungsantrag 412
Dita Charanzová, Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Claudia Gamon, Morten 
Løkkegaard, Svenja Hahn, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, 
Liesje Schreinemacher

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 46

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(46) Abhilfe bei illegalen Inhalten kann 
schneller und zuverlässiger erfolgen, wenn 
Online-Plattformen die erforderlichen 
Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, 
dass von vertrauenswürdigen 
Hinweisgebern im Rahmen der in dieser 
Verordnung vorgeschriebenen Melde- und 

(46) Abhilfe bei illegalen Inhalten kann 
schneller und zuverlässiger erfolgen, wenn 
Online-Plattformen die erforderlichen 
Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, 
dass von vertrauenswürdigen 
Hinweisgebern im Rahmen der in dieser 
Verordnung vorgeschriebenen Melde- und 
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Abhilfemechanismen eingereichte 
Meldungen vorrangig bearbeitet werden, 
unbeschadet der Verpflichtung, sämtliche 
über diese Mechanismen eingereichte 
Meldungen rasch, sorgfältig und objektiv 
zu bearbeiten und Entscheidungen dazu zu 
treffen. Dieser Status des 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers sollte 
nur an Stellen, nicht an Einzelpersonen, 
vergeben werden, die unter anderem 
nachgewiesen haben, dass sie über 
besondere Sachkenntnis und Kompetenz 
im Umgang mit illegalen Inhalten 
verfügen, dass sie kollektive Interessen 
vertreten und dass sie ihre Tätigkeit 
sorgfältig und objektiv durchführen. Es 
kann sich dabei um öffentliche Stellen 
handeln, bei terroristischen Inhalten etwa 
die Meldestellen für Internetinhalte der 
nationalen Strafverfolgungsbehörden oder 
der Agentur der Europäischen Union für 
die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol), oder um 
Nichtregierungsorganisationen und 
halböffentliche Stellen, etwa 
Organisationen, die Teil des INHOPE-
Meldestellennetzes zur Meldung von 
Material über sexuellen Kindesmissbrauch 
sind, oder Organisationen für die Meldung 
illegaler rassistischer und 
fremdenfeindlicher Darstellungen im 
Internet. Bei Rechten des geistigen 
Eigentums könnten 
Branchenorganisationen und 
Organisationen von Rechtsinhabern den 
Status eines vertrauenswürdigen 
Hinweisgebers erhalten, sofern sie 
nachgewiesen haben, dass sie die geltenden 
Bedingungen erfüllen. Die Vorschriften 
dieser Verordnung in Bezug auf 
vertrauenswürdige Hinweisgeber sollten 
nicht so ausgelegt werden, dass sie die 
Online-Plattformen daran hindern, 
Meldungen von Stellen oder 
Einzelpersonen ohne den Status eines 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers im 
Sinne dieser Verordnung auf ähnliche 
Weise zu behandeln oder im Einklang mit 
dem geltenden Recht, einschließlich dieser 
Verordnung und der Verordnung 

Abhilfemechanismen eingereichte 
Meldungen vorrangig bearbeitet werden, 
unbeschadet der Verpflichtung, sämtliche 
über diese Mechanismen eingereichte 
Meldungen rasch, sorgfältig und objektiv 
zu bearbeiten und Entscheidungen dazu zu 
treffen. Dieser Status des 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers sollte 
in der Regel nur an
regierungsunabhängige Stellen, nicht an 
Einzelpersonen, vergeben werden, die 
unter anderem nachgewiesen haben, dass 
sie über besondere Sachkenntnis und 
Kompetenz im Umgang mit illegalen 
Inhalten verfügen, dass sie kollektive 
Interessen vertreten und dass sie ihre 
Tätigkeit sorgfältig und objektiv 
durchführen. Es kann sich dabei jedoch um 
öffentliche Stellen handeln, wenn die 
Maßnahmen nicht mit Rechten des 
geistigen Eigentums im Zusammenhang 
stehen, bei terroristischen Inhalten etwa 
die Meldestellen für Internetinhalte der 
nationalen Strafverfolgungsbehörden oder 
der Agentur der Europäischen Union für 
die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol), oder um 
Nichtregierungsorganisationen und 
halböffentliche Stellen, etwa 
Organisationen, die Teil des INHOPE-
Meldestellennetzes zur Meldung von 
Material über sexuellen Kindesmissbrauch 
sind, oder Organisationen für die Meldung 
illegaler rassistischer und 
fremdenfeindlicher Darstellungen im 
Internet. Bei Rechten des geistigen 
Eigentums könnten 
regierungsunabhängige 
Branchenorganisationen und 
Organisationen von Rechtsinhabern den 
Status eines vertrauenswürdigen 
Hinweisgebers erhalten, sofern sie 
nachgewiesen haben, dass sie die geltenden 
Bedingungen erfüllen. Die Vorschriften 
dieser Verordnung in Bezug auf 
vertrauenswürdige Hinweisgeber sollten 
nicht so ausgelegt werden, dass sie die 
Online-Plattformen daran hindern, 
Meldungen von Stellen oder 
Einzelpersonen ohne den Status eines 
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(EU) 2016/794 des Europäischen 
Parlaments und des Rates43, auf andere Art 
mit weiteren Stellen zusammenzuarbeiten.

vertrauenswürdigen Hinweisgebers im 
Sinne dieser Verordnung auf ähnliche 
Weise zu behandeln oder im Einklang mit 
dem geltenden Recht, einschließlich dieser 
Verordnung und der Verordnung 
(EU) 2016/794 des Europäischen 
Parlaments und des Rates43, auf andere Art 
mit weiteren Stellen zusammenzuarbeiten.

__________________ __________________

43 Verordnung (EU) 2016/794 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über die Agentur der 
Europäischen Union für die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol) und zur 
Ersetzung und Aufhebung der 
Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 
2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI 
des Rates (ABl. L 135 vom 24.5.2016, 
S. 53).

43 Verordnung (EU) 2016/794 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über die Agentur der 
Europäischen Union für die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol) und zur 
Ersetzung und Aufhebung der 
Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 
2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI 
des Rates (ABl. L 135 vom 24.5.2016, 
S. 53).

Or. en

Änderungsantrag 413
Alexandra Geese, Rasmus Andresen, Kim Van Sparrentak
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 46

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(46) Abhilfe bei illegalen Inhalten kann 
schneller und zuverlässiger erfolgen, wenn 
Online-Plattformen die erforderlichen 
Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, 
dass von vertrauenswürdigen 
Hinweisgebern im Rahmen der in dieser 
Verordnung vorgeschriebenen Melde- und 
Abhilfemechanismen eingereichte 
Meldungen vorrangig bearbeitet werden, 
unbeschadet der Verpflichtung, sämtliche 
über diese Mechanismen eingereichte 
Meldungen rasch, sorgfältig und objektiv 
zu bearbeiten und Entscheidungen dazu zu 
treffen. Dieser Status des 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers sollte 

(46) Abhilfe bei illegalen Inhalten kann 
schneller und zuverlässiger erfolgen, wenn 
Online-Plattformen die erforderlichen 
Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, 
dass von vertrauenswürdigen 
Hinweisgebern im Rahmen der in dieser 
Verordnung vorgeschriebenen Melde- und 
Abhilfemechanismen eingereichte 
Meldungen vorrangig bearbeitet werden, 
unbeschadet der Verpflichtung, sämtliche 
über diese Mechanismen eingereichte 
Meldungen rasch, sorgfältig und objektiv 
zu bearbeiten und Entscheidungen dazu zu 
treffen. Dieser Status des 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers sollte 
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nur an Stellen, nicht an Einzelpersonen, 
vergeben werden, die unter anderem 
nachgewiesen haben, dass sie über 
besondere Sachkenntnis und Kompetenz 
im Umgang mit illegalen Inhalten 
verfügen, dass sie kollektive Interessen 
vertreten und dass sie ihre Tätigkeit 
sorgfältig und objektiv durchführen. Es 
kann sich dabei um öffentliche Stellen 
handeln, bei terroristischen Inhalten etwa 
die Meldestellen für Internetinhalte der 
nationalen Strafverfolgungsbehörden 
oder der Agentur der Europäischen 
Union für die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Strafverfolgung (Europol), 
oder um Nichtregierungsorganisationen 
und halböffentliche Stellen, etwa 
Organisationen, die Teil des INHOPE-
Meldestellennetzes zur Meldung von 
Material über sexuellen Kindesmissbrauch 
sind, oder Organisationen für die Meldung 
illegaler rassistischer und 
fremdenfeindlicher Darstellungen im 
Internet. Bei Rechten des geistigen 
Eigentums könnten 
Branchenorganisationen und 
Organisationen von Rechtsinhabern den 
Status eines vertrauenswürdigen 
Hinweisgebers erhalten, sofern sie 
nachgewiesen haben, dass sie die geltenden 
Bedingungen erfüllen. Die Vorschriften 
dieser Verordnung in Bezug auf 
vertrauenswürdige Hinweisgeber sollten 
nicht so ausgelegt werden, dass sie die 
Online-Plattformen daran hindern,
Meldungen von Stellen oder 
Einzelpersonen ohne den Status eines 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers im 
Sinne dieser Verordnung auf ähnliche 
Weise zu behandeln oder im Einklang mit 
dem geltenden Recht, einschließlich dieser
Verordnung und der Verordnung 
(EU) 2016/794 des Europäischen 
Parlaments und des Rates43, auf andere Art 
mit weiteren Stellen zusammenzuarbeiten.

nur an Stellen, nicht an Einzelpersonen, 
vergeben werden, die unter anderem 
nachgewiesen haben, dass sie über 
besondere Sachkenntnis und Kompetenz 
im Umgang mit illegalen Inhalten 
verfügen, dass sie kollektive Interessen 
vertreten und dass sie ihre Tätigkeit 
sorgfältig, genau und objektiv 
durchführen. Es kann sich dabei um 
Nichtregierungsorganisationen, 
Verbraucherschutzorganisationen und 
halböffentliche Stellen handeln, etwa 
Organisationen, die Teil des INHOPE-
Meldestellennetzes zur Meldung von 
Material über sexuellen Kindesmissbrauch 
sind, oder Organisationen für die Meldung 
illegaler rassistischer und 
fremdenfeindlicher oder diskriminierender 
Darstellungen im Internet oder für die 
Bekämpfung von digitaler Gewalt oder die 
Unterstützung der Opfer von digitaler 
Gewalt. Bei Rechten des geistigen 
Eigentums könnten 
Branchenorganisationen und 
Organisationen von Rechtsinhabern den 
Status eines vertrauenswürdigen 
Hinweisgebers erhalten, sofern sie 
nachgewiesen haben, dass sie die geltenden 
Bedingungen erfüllen und die Ausnahmen 
und Beschränkungen in Bezug auf die 
Rechte des geistigen Eigentums achten. 
Die Vorschriften dieser Verordnung in 
Bezug auf vertrauenswürdige 
Hinweisgeber sollten nicht so ausgelegt 
werden, dass sie die Online-Plattformen 
daran hindern, im Einklang mit dem 
geltenden Recht, einschließlich dieser 
Verordnung und der Verordnung 
(EU) 2016/794 des Europäischen 
Parlaments und des Rates43, auf andere Art 
mit weiteren Stellen zusammenzuarbeiten.

__________________ __________________
43 Verordnung (EU) 2016/794 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über die Agentur der 

43 Verordnung (EU) 2016/794 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über die Agentur der 



PE695.157v01-00 44/150 AM\1235637DE.docx

DE

Europäischen Union für die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol) und zur 
Ersetzung und Aufhebung der 
Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 
2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI 
des Rates (ABl. L 135 vom 24.5.2016, 
S. 53).

Europäischen Union für die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol) und zur 
Ersetzung und Aufhebung der 
Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 
2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI 
des Rates (ABl. L 135 vom 24.5.2016, 
S. 53).

Or. en

Begründung

Nationale Behörden und Strafverfolgungsbehörden sollten nicht den Status eines 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers erhalten, da sie über ihre eigenen Kanäle verfügen und 
nicht die Möglichkeit haben sollten, die ordnungsgemäßen Verfahren, die sie befolgen 
müssen, um rechtswidrige Tätigkeiten im Internet im Rahmen der Rechtsstaatlichkeit 
strafrechtlich zu verfolgen, zu umgehen.

Änderungsantrag 414
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo, Carlo Fidanza

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 46

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(46) Abhilfe bei illegalen Inhalten kann 
schneller und zuverlässiger erfolgen, wenn 
Online-Plattformen die erforderlichen 
Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, 
dass von vertrauenswürdigen 
Hinweisgebern im Rahmen der in dieser 
Verordnung vorgeschriebenen Melde- und 
Abhilfemechanismen eingereichte 
Meldungen vorrangig bearbeitet werden, 
unbeschadet der Verpflichtung, sämtliche 
über diese Mechanismen eingereichte 
Meldungen rasch, sorgfältig und objektiv 
zu bearbeiten und Entscheidungen dazu zu 
treffen. Dieser Status des 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers sollte 
nur an Stellen, nicht an Einzelpersonen, 
vergeben werden, die unter anderem 
nachgewiesen haben, dass sie über 
besondere Sachkenntnis und Kompetenz 
im Umgang mit illegalen Inhalten 
verfügen, dass sie kollektive Interessen 

(46) Abhilfe bei illegalen Inhalten kann 
schneller und zuverlässiger erfolgen, wenn 
Online-Plattformen die erforderlichen 
Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, 
dass von vertrauenswürdigen 
Hinweisgebern im Rahmen der in dieser 
Verordnung vorgeschriebenen Melde- und 
Abhilfemechanismen eingereichte 
Meldungen vorrangig bearbeitet werden, 
unbeschadet der Verpflichtung, sämtliche 
über diese Mechanismen eingereichte 
Meldungen rasch, sorgfältig und objektiv 
zu bearbeiten und Entscheidungen dazu zu 
treffen. Dieser Status des 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers sollte 
nur an Stellen, nicht an Einzelpersonen, 
vergeben werden, die unter anderem 
nachgewiesen haben, dass sie über 
besondere Sachkenntnis und Kompetenz 
im Umgang mit illegalen Inhalten 
verfügen, dass sie ein erhebliches 
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vertreten und dass sie ihre Tätigkeit 
sorgfältig und objektiv durchführen. Es 
kann sich dabei um öffentliche Stellen 
handeln, bei terroristischen Inhalten etwa 
die Meldestellen für Internetinhalte der 
nationalen Strafverfolgungsbehörden oder 
der Agentur der Europäischen Union für 
die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol), oder um 
Nichtregierungsorganisationen und 
halböffentliche Stellen, etwa 
Organisationen, die Teil des INHOPE-
Meldestellennetzes zur Meldung von 
Material über sexuellen Kindesmissbrauch 
sind, oder Organisationen für die Meldung 
illegaler rassistischer und 
fremdenfeindlicher Darstellungen im 
Internet. Bei Rechten des geistigen 
Eigentums könnten 
Branchenorganisationen und 
Organisationen von Rechtsinhabern den
Status eines vertrauenswürdigen 
Hinweisgebers erhalten, sofern sie 
nachgewiesen haben, dass sie die geltenden 
Bedingungen erfüllen. Die Vorschriften 
dieser Verordnung in Bezug auf 
vertrauenswürdige Hinweisgeber sollten 
nicht so ausgelegt werden, dass sie die 
Online-Plattformen daran hindern, 
Meldungen von Stellen oder 
Einzelpersonen ohne den Status eines 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers im 
Sinne dieser Verordnung auf ähnliche 
Weise zu behandeln oder im Einklang mit 
dem geltenden Recht, einschließlich dieser 
Verordnung und der Verordnung 
(EU) 2016/794 des Europäischen 
Parlaments und des Rates43, auf andere Art 
mit weiteren Stellen zusammenzuarbeiten.

berechtigtes Interesse an der Meldung 
von illegalen Inhalten haben und dass sie
bei der entsprechenden Meldung 
nachweislich eine große Genauigkeit an 
den Tag legen, und die ihre Kompetenz 
bei der Erkennung, Feststellung und 
Meldung illegaler Inhalte nachgewiesen 
haben. Es kann sich dabei um öffentliche 
Stellen handeln, bei terroristischen Inhalten 
etwa die Meldestellen für Internetinhalte 
der nationalen Strafverfolgungsbehörden 
oder der Agentur der Europäischen Union 
für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
der Strafverfolgung (Europol), oder um 
Nichtregierungsorganisationen und 
halböffentliche Stellen, etwa 
Organisationen, die Teil des INHOPE-
Meldestellennetzes zur Meldung von 
Material über sexuellen Kindesmissbrauch 
sind, oder Organisationen für die Meldung 
illegaler rassistischer und 
fremdenfeindlicher Darstellungen im 
Internet. Bei Rechten des geistigen 
Eigentums könnten 
Branchenorganisationen und 
Organisationen von Rechtsinhabern den 
Status eines vertrauenswürdigen 
Hinweisgebers erhalten, sofern sie 
nachgewiesen haben, dass sie die geltenden 
Bedingungen erfüllen. Die Vorschriften 
dieser Verordnung in Bezug auf 
vertrauenswürdige Hinweisgeber sollten 
nicht so ausgelegt werden, dass sie die 
Online-Plattformen daran hindern, 
Meldungen von Stellen oder 
Einzelpersonen ohne den Status eines 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers im 
Sinne dieser Verordnung auf ähnliche 
Weise zu behandeln oder im Einklang mit 
dem geltenden Recht, einschließlich dieser 
Verordnung und der Verordnung 
(EU) 2016/794 des Europäischen 
Parlaments und des Rates43, auf andere Art 
mit weiteren Stellen zusammenzuarbeiten.

__________________ __________________

43 Verordnung (EU) 2016/794 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über die Agentur der 
Europäischen Union für die 

43 Verordnung (EU) 2016/794 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über die Agentur der 
Europäischen Union für die 
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Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol) und zur 
Ersetzung und Aufhebung der 
Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 
2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI 
des Rates (ABl. L 135 vom 24.5.2016, 
S. 53).

Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol) und zur 
Ersetzung und Aufhebung der 
Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 
2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI 
des Rates (ABl. L 135 vom 24.5.2016, 
S. 53).

Or. en

Änderungsantrag 415
Brando Benifei, Monika Beňová, Maria Grapini

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 46

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(46) Abhilfe bei illegalen Inhalten kann 
schneller und zuverlässiger erfolgen, wenn 
Online-Plattformen die erforderlichen 
Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, 
dass von vertrauenswürdigen 
Hinweisgebern im Rahmen der in dieser 
Verordnung vorgeschriebenen Melde- und 
Abhilfemechanismen eingereichte 
Meldungen vorrangig bearbeitet werden, 
unbeschadet der Verpflichtung, sämtliche 
über diese Mechanismen eingereichte 
Meldungen rasch, sorgfältig und objektiv 
zu bearbeiten und Entscheidungen dazu zu 
treffen. Dieser Status des 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers sollte 
nur an Stellen, nicht an Einzelpersonen, 
vergeben werden, die unter anderem 
nachgewiesen haben, dass sie über 
besondere Sachkenntnis und Kompetenz 
im Umgang mit illegalen Inhalten 
verfügen, dass sie kollektive Interessen 
vertreten und dass sie ihre Tätigkeit 
sorgfältig und objektiv durchführen. Es 
kann sich dabei um öffentliche Stellen 
handeln, bei terroristischen Inhalten etwa 
die Meldestellen für Internetinhalte der 
nationalen Strafverfolgungsbehörden oder 
der Agentur der Europäischen Union für 
die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol), oder um 

(46) Abhilfe bei illegalen Inhalten kann 
schneller und zuverlässiger erfolgen, wenn 
Online-Plattformen die erforderlichen 
Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, 
dass von vertrauenswürdigen 
Hinweisgebern im Rahmen der in dieser 
Verordnung vorgeschriebenen Melde- und 
Abhilfemechanismen eingereichte 
Meldungen vorrangig bearbeitet werden, 
unbeschadet der Verpflichtung, sämtliche 
über diese Mechanismen eingereichte 
Meldungen rasch, sorgfältig und objektiv 
zu bearbeiten und Entscheidungen dazu zu 
treffen. Dieser Status des 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers sollte 
nur an Stellen, nicht an Einzelpersonen, 
vergeben werden, die unter anderem 
nachgewiesen haben, dass sie über 
besondere Sachkenntnis und Kompetenz 
im Umgang mit illegalen Inhalten 
verfügen, dass sie kollektive Interessen 
vertreten und dass sie ihre Tätigkeit 
sorgfältig und objektiv durchführen. Es 
kann sich dabei um öffentliche Stellen 
handeln, bei terroristischen Inhalten etwa 
die Meldestellen für Internetinhalte der 
nationalen Strafverfolgungsbehörden oder 
der Agentur der Europäischen Union für 
die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol), oder um 
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Nichtregierungsorganisationen und 
halböffentliche Stellen, etwa 
Organisationen, die Teil des INHOPE-
Meldestellennetzes zur Meldung von 
Material über sexuellen Kindesmissbrauch 
sind, oder Organisationen für die Meldung 
illegaler rassistischer und 
fremdenfeindlicher Darstellungen im 
Internet. Bei Rechten des geistigen 
Eigentums könnten 
Branchenorganisationen und 
Organisationen von Rechtsinhabern den 
Status eines vertrauenswürdigen 
Hinweisgebers erhalten, sofern sie 
nachgewiesen haben, dass sie die geltenden 
Bedingungen erfüllen. Die Vorschriften 
dieser Verordnung in Bezug auf 
vertrauenswürdige Hinweisgeber sollten 
nicht so ausgelegt werden, dass sie die 
Online-Plattformen daran hindern, 
Meldungen von Stellen oder 
Einzelpersonen ohne den Status eines 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers im 
Sinne dieser Verordnung auf ähnliche 
Weise zu behandeln oder im Einklang mit 
dem geltenden Recht, einschließlich dieser 
Verordnung und der Verordnung 
(EU) 2016/794 des Europäischen 
Parlaments und des Rates43, auf andere Art 
mit weiteren Stellen zusammenzuarbeiten.

Nichtregierungsorganisationen, 
Verbraucherorganisationen und 
halböffentliche Stellen, etwa 
Organisationen, die Teil des INHOPE-
Meldestellennetzes zur Meldung von 
Material über sexuellen Kindesmissbrauch 
sind, oder Organisationen für die Meldung 
illegaler rassistischer und 
fremdenfeindlicher Darstellungen im 
Internet. Bei Rechten des geistigen 
Eigentums könnten 
Branchenorganisationen und 
Organisationen von Rechtsinhabern den 
Status eines vertrauenswürdigen 
Hinweisgebers erhalten, sofern sie 
nachgewiesen haben, dass sie die geltenden 
Bedingungen erfüllen. Die Vorschriften 
dieser Verordnung in Bezug auf 
vertrauenswürdige Hinweisgeber sollten 
nicht so ausgelegt werden, dass sie die 
Online-Plattformen daran hindern, 
Meldungen von Stellen oder 
Einzelpersonen ohne den Status eines 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers im 
Sinne dieser Verordnung auf ähnliche 
Weise zu behandeln oder im Einklang mit 
dem geltenden Recht, einschließlich dieser 
Verordnung und der Verordnung 
(EU) 2016/794 des Europäischen 
Parlaments und des Rates43, auf andere Art 
mit weiteren Stellen zusammenzuarbeiten.

__________________ __________________
43 Verordnung (EU) 2016/794 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über die Agentur der 
Europäischen Union für die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol) und zur 
Ersetzung und Aufhebung der 
Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 
2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI 
des Rates (ABl. L 135 vom 24.5.2016, 
S. 53).

43 Verordnung (EU) 2016/794 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über die Agentur der 
Europäischen Union für die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol) und zur 
Ersetzung und Aufhebung der 
Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 
2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI 
des Rates (ABl. L 135 vom 24.5.2016, 
S. 53).

Or. en
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Änderungsantrag 416
Tomislav Sokol, Ivan Štefanec

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 46

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(46) Abhilfe bei illegalen Inhalten kann 
schneller und zuverlässiger erfolgen, wenn 
Online-Plattformen die erforderlichen 
Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, 
dass von vertrauenswürdigen 
Hinweisgebern im Rahmen der in dieser 
Verordnung vorgeschriebenen Melde- und 
Abhilfemechanismen eingereichte 
Meldungen vorrangig bearbeitet werden, 
unbeschadet der Verpflichtung, sämtliche 
über diese Mechanismen eingereichte 
Meldungen rasch, sorgfältig und objektiv 
zu bearbeiten und Entscheidungen dazu zu 
treffen. Dieser Status des 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers sollte 
nur an Stellen, nicht an Einzelpersonen, 
vergeben werden, die unter anderem 
nachgewiesen haben, dass sie über 
besondere Sachkenntnis und Kompetenz 
im Umgang mit illegalen Inhalten 
verfügen, dass sie kollektive Interessen 
vertreten und dass sie ihre Tätigkeit 
sorgfältig und objektiv durchführen. Es 
kann sich dabei um öffentliche Stellen 
handeln, bei terroristischen Inhalten etwa 
die Meldestellen für Internetinhalte der 
nationalen Strafverfolgungsbehörden oder 
der Agentur der Europäischen Union für 
die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol), oder um 
Nichtregierungsorganisationen und 
halböffentliche Stellen, etwa 
Organisationen, die Teil des INHOPE-
Meldestellennetzes zur Meldung von 
Material über sexuellen Kindesmissbrauch 
sind, oder Organisationen für die Meldung 
illegaler rassistischer und 
fremdenfeindlicher Darstellungen im 
Internet. Bei Rechten des geistigen 
Eigentums könnten 
Branchenorganisationen und 
Organisationen von Rechtsinhabern den 

(46) Abhilfe bei illegalen Inhalten kann 
schneller und zuverlässiger erfolgen, wenn 
Online-Plattformen die erforderlichen 
Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, 
dass von vertrauenswürdigen 
Hinweisgebern im Rahmen der in dieser 
Verordnung vorgeschriebenen Melde- und 
Abhilfemechanismen eingereichte 
Meldungen unverzüglich und im Einklang 
mit den für diesen Beruf geltenden 
Regelungen bearbeitet werden, jedoch
unbeschadet der Verpflichtung, sämtliche 
über diese Mechanismen eingereichte 
Meldungen rasch, sorgfältig und objektiv 
zu bearbeiten und Entscheidungen dazu zu 
treffen. Dieser Status des 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers sollte 
nur an Stellen, nicht an Einzelpersonen, 
vergeben werden, die unter anderem 
nachgewiesen haben, dass sie über 
besondere Sachkenntnis und Kompetenz 
im Umgang mit illegalen Inhalten 
verfügen, dass sie kollektive Interessen 
vertreten und dass sie ihre Tätigkeit 
sorgfältig und objektiv durchführen. Es 
kann sich dabei um öffentliche Stellen 
handeln, bei terroristischen Inhalten etwa 
die Meldestellen für Internetinhalte der 
nationalen Strafverfolgungsbehörden oder 
der Agentur der Europäischen Union für 
die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol), oder um 
Nichtregierungsorganisationen und 
halböffentliche Stellen, etwa 
Organisationen, die Teil des INHOPE-
Meldestellennetzes zur Meldung von 
Material über sexuellen Kindesmissbrauch 
sind, oder Organisationen für die Meldung 
illegaler rassistischer und 
fremdenfeindlicher Darstellungen im 
Internet. Bei Rechten des geistigen 
Eigentums könnten 
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Status eines vertrauenswürdigen 
Hinweisgebers erhalten, sofern sie 
nachgewiesen haben, dass sie die geltenden 
Bedingungen erfüllen. Die Vorschriften 
dieser Verordnung in Bezug auf 
vertrauenswürdige Hinweisgeber sollten 
nicht so ausgelegt werden, dass sie die 
Online-Plattformen daran hindern, 
Meldungen von Stellen oder 
Einzelpersonen ohne den Status eines 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers im 
Sinne dieser Verordnung auf ähnliche 
Weise zu behandeln oder im Einklang mit 
dem geltenden Recht, einschließlich dieser
Verordnung und der Verordnung 
(EU) 2016/794 des Europäischen 
Parlaments und des Rates43, auf andere Art 
mit weiteren Stellen zusammenzuarbeiten.

Branchenorganisationen und 
Organisationen von Rechtsinhabern den 
Status eines vertrauenswürdigen 
Hinweisgebers erhalten, sofern sie 
nachgewiesen haben, dass sie die geltenden 
Bedingungen erfüllen. Die Vorschriften 
dieser Verordnung in Bezug auf 
vertrauenswürdige Hinweisgeber sollten 
nicht so ausgelegt werden, dass sie die 
Online-Plattformen daran hindern, 
Meldungen von Stellen oder 
Einzelpersonen ohne den Status eines 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers im 
Sinne dieser Verordnung auf ähnliche 
Weise zu behandeln oder im Einklang mit 
dem geltenden Recht, einschließlich dieser 
Verordnung und der Verordnung 
(EU) 2016/794 des Europäischen 
Parlaments und des Rates43, auf andere Art 
mit weiteren Stellen zusammenzuarbeiten.

__________________ __________________

43 Verordnung (EU) 2016/794 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über die Agentur der 
Europäischen Union für die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol) und zur 
Ersetzung und Aufhebung der 
Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 
2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI 
des Rates (ABl. L 135 vom 24.5.2016, 
S. 53).

43 Verordnung (EU) 2016/794 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über die Agentur der 
Europäischen Union für die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol) und zur 
Ersetzung und Aufhebung der 
Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 
2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI 
des Rates (ABl. L 135 vom 24.5.2016, 
S. 53).

Or. en

Änderungsantrag 417
Arba Kokalari, Pablo Arias Echeverría, Andreas Schwab, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Barbara Thaler

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 46

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(46) Abhilfe bei illegalen Inhalten kann 
schneller und zuverlässiger erfolgen, wenn 
Online-Plattformen die erforderlichen 

(46) Abhilfe bei illegalen Inhalten kann 
schneller und zuverlässiger erfolgen, wenn 
Online-Plattformen die erforderlichen 
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Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, 
dass von vertrauenswürdigen 
Hinweisgebern im Rahmen der in dieser 
Verordnung vorgeschriebenen Melde- und 
Abhilfemechanismen eingereichte 
Meldungen vorrangig bearbeitet werden, 
unbeschadet der Verpflichtung, sämtliche 
über diese Mechanismen eingereichte 
Meldungen rasch, sorgfältig und objektiv 
zu bearbeiten und Entscheidungen dazu zu 
treffen. Dieser Status des 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers sollte 
nur an Stellen, nicht an Einzelpersonen, 
vergeben werden, die unter anderem 
nachgewiesen haben, dass sie über 
besondere Sachkenntnis und Kompetenz 
im Umgang mit illegalen Inhalten 
verfügen, dass sie kollektive Interessen 
vertreten und dass sie ihre Tätigkeit 
sorgfältig und objektiv durchführen. Es 
kann sich dabei um öffentliche Stellen 
handeln, bei terroristischen Inhalten etwa 
die Meldestellen für Internetinhalte der 
nationalen Strafverfolgungsbehörden oder 
der Agentur der Europäischen Union für 
die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol), oder um 
Nichtregierungsorganisationen und 
halböffentliche Stellen, etwa 
Organisationen, die Teil des INHOPE-
Meldestellennetzes zur Meldung von 
Material über sexuellen Kindesmissbrauch 
sind, oder Organisationen für die Meldung 
illegaler rassistischer und 
fremdenfeindlicher Darstellungen im 
Internet. Bei Rechten des geistigen 
Eigentums könnten 
Branchenorganisationen und 
Organisationen von Rechtsinhabern den 
Status eines vertrauenswürdigen 
Hinweisgebers erhalten, sofern sie 
nachgewiesen haben, dass sie die geltenden 
Bedingungen erfüllen. Die Vorschriften 
dieser Verordnung in Bezug auf 
vertrauenswürdige Hinweisgeber sollten 
nicht so ausgelegt werden, dass sie die 
Online-Plattformen daran hindern, 
Meldungen von Stellen oder 
Einzelpersonen ohne den Status eines 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers im 

Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, 
dass von vertrauenswürdigen 
Hinweisgebern im Rahmen der in dieser 
Verordnung vorgeschriebenen Melde- und 
Abhilfemechanismen eingereichte 
Meldungen in Abhängigkeit von der 
Schwere der illegalen Tätigkeit vorrangig 
bearbeitet werden, unbeschadet der 
Verpflichtung, sämtliche über diese 
Mechanismen eingereichte Meldungen 
rasch, sorgfältig und objektiv zu bearbeiten 
und Entscheidungen dazu zu treffen. 
Dieser Status des vertrauenswürdigen 
Hinweisgebers sollte nur an Stellen, nicht 
an Einzelpersonen, vergeben werden, die 
unter anderem nachgewiesen haben, dass 
sie über besondere Sachkenntnis und 
Kompetenz im Umgang mit illegalen 
Inhalten verfügen und dass sie ihre 
Tätigkeit sorgfältig und objektiv 
durchführen. Es kann sich dabei um 
öffentliche Stellen handeln, bei 
terroristischen Inhalten etwa die 
Meldestellen für Internetinhalte der 
nationalen Strafverfolgungsbehörden oder 
der Agentur der Europäischen Union für 
die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol), oder um 
Nichtregierungsorganisationen und private 
oder halböffentliche Stellen, etwa 
Organisationen, die Teil des INHOPE-
Meldestellennetzes zur Meldung von 
Material über sexuellen Kindesmissbrauch 
sind, oder Organisationen für die Meldung 
illegaler rassistischer und 
fremdenfeindlicher Inhalte im Internet. Bei 
Rechten des geistigen Eigentums könnten 
Branchenorganisationen und 
Organisationen von individuellen
Rechtsinhabern den Status eines 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers 
erhalten, sofern sie nachgewiesen haben, 
dass sie die geltenden Bedingungen 
erfüllen. Die Vorschriften dieser 
Verordnung in Bezug auf 
vertrauenswürdige Hinweisgeber sollten 
nicht so ausgelegt werden, dass sie die 
Online-Plattformen daran hindern, 
Meldungen von Stellen oder 
Einzelpersonen ohne den Status eines 
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Sinne dieser Verordnung auf ähnliche 
Weise zu behandeln oder im Einklang mit 
dem geltenden Recht, einschließlich dieser 
Verordnung und der Verordnung 
(EU) 2016/794 des Europäischen 
Parlaments und des Rates43, auf andere Art 
mit weiteren Stellen zusammenzuarbeiten.

vertrauenswürdigen Hinweisgebers im 
Sinne dieser Verordnung auf ähnliche 
Weise zu behandeln oder im Einklang mit 
dem geltenden Recht, einschließlich dieser 
Verordnung und der Verordnung 
(EU) 2016/794 des Europäischen 
Parlaments und des Rates43, auf andere Art 
mit weiteren Stellen zusammenzuarbeiten.

__________________ __________________

43 Verordnung (EU) 2016/794 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über die Agentur der 
Europäischen Union für die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol) und zur 
Ersetzung und Aufhebung der 
Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 
2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI 
des Rates (ABl. L 135 vom 24.5.2016, 
S. 53).

43 Verordnung (EU) 2016/794 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über die Agentur der 
Europäischen Union für die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol) und zur 
Ersetzung und Aufhebung der 
Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 
2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI 
des Rates (ABl. L 135 vom 24.5.2016, 
S. 53).

Or. en

Änderungsantrag 418
Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Pablo Arias Echeverría, Andreas Schwab, Anna-
Michelle Asimakopoulou, Maria da Graça Carvalho, Tomislav Sokol, Axel Voss, Ivan 
Štefanec, Barbara Thaler

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 47

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(47) Der Missbrauch von Diensten von 
Online-Plattformen durch die häufige 
Bereitstellung von offensichtlich illegalen 
Inhalten oder die häufige Einreichung von 
offensichtlich unbegründeten Meldungen 
oder Beschwerden über die jeweiligen 
durch diese Verordnung eingerichteten 
Mechanismen und Systeme führt zu 
Vertrauensverlust und der 
Beeinträchtigung der Rechte und 
berechtigten Interessen der betroffenen 
Parteien. Daher ist es erforderlich, 
angemessene und verhältnismäßige 
Vorkehrungen zum Schutz vor solchem 

(47) Der Missbrauch von Diensten von 
Online-Plattformen durch die häufige 
Bereitstellung von offensichtlich illegalen 
Inhalten oder die häufige Einreichung von 
offensichtlich unbegründeten Meldungen 
oder Beschwerden über die jeweiligen 
durch diese Verordnung eingerichteten 
Mechanismen und Systeme führt zu 
Vertrauensverlust und der 
Beeinträchtigung der Rechte und 
berechtigten Interessen der betroffenen 
Parteien. Daher ist es erforderlich, 
angemessene und verhältnismäßige 
Vorkehrungen zum Schutz vor solchem 
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Missbrauch einzurichten. Inhalte sollten als 
offensichtlich illegal und Meldungen oder 
Beschwerden als offensichtlich 
unbegründet gelten, wenn es für einen 
Laien ohne inhaltliche Analyse klar 
ersichtlich ist, dass die Inhalte illegal bzw. 
die Meldungen oder Beschwerden 
unbegründet sind. Unter bestimmten 
Bedingungen sollten Online-Plattformen 
ihre einschlägigen Dienste für die an 
missbräuchlichem Verhalten beteiligte 
Person vorübergehend aussetzen. Die 
Freiheit der Online-Plattformen, ihre 
allgemeinen Geschäftsbedingungen 
festzulegen und strengere Maßnahmen im 
Falle offensichtlich illegaler Inhalte im 
Zusammenhang mit schweren Straftaten zu 
ergreifen bleibt hiervon unberührt. Aus 
Transparenzgründen sollte diese 
Möglichkeit klar und hinreichend präzise 
in den allgemeinen Geschäftsbedingungen 
der Online-Plattformen festgelegt werden. 
Bei den Entscheidungen der Online-
Plattformen diesbezüglich sollten stets 
Rechtsbehelfe möglich sein und sie sollten 
der Aufsicht des zuständigen Koordinators 
für digitale Dienste unterliegen. Die 
Vorschriften dieser Verordnung über 
Missbrauch sollten Online-Plattformen 
nicht daran hindern, andere Maßnahmen zu 
ergreifen, um im Einklang mit dem 
geltenden Unionsrecht und dem geltenden 
nationalen Recht gegen die Bereitstellung 
illegaler Inhalte oder den sonstigen 
Missbrauch ihrer Dienste durch die Nutzer 
vorzugehen. Diese Vorschriften lassen 
jegliche im Unionsrecht oder im nationalen 
Recht vorgesehenen Möglichkeiten 
unberührt, die am Missbrauch beteiligten 
Personen haftbar zu machen, einschließlich 
für Schadensersatz.

Missbrauch einzurichten. Inhalte sollten als 
offensichtlich illegal und Meldungen oder 
Beschwerden als offensichtlich 
unbegründet gelten, wenn es für einen 
Laien ohne inhaltliche Analyse klar 
ersichtlich ist, dass die Inhalte illegal bzw. 
die Meldungen oder Beschwerden 
unbegründet sind. Unter bestimmten 
Bedingungen sollten Online-Plattformen 
ihre einschlägigen Dienste für die an 
missbräuchlichem Verhalten beteiligte 
Person vorübergehend aussetzen. Die 
Freiheit der Online-Plattformen, ihre 
allgemeinen Geschäftsbedingungen 
festzulegen und strengere Maßnahmen im 
Falle offensichtlich illegaler Inhalte im 
Zusammenhang mit schweren Straftaten zu 
ergreifen bleibt hiervon unberührt, wobei 
die Rechte und berechtigten Interessen 
aller Beteiligten, einschließlich der 
geltenden Grundrechte der Nutzer, die in 
der Charta verankert sind, gebührend zu 
berücksichtigen sind. Hosting-
Diensteanbieter könnten als freiwillige 
Maßnahme Untersuchungen auf 
Eigeninitiative einführen, um zu 
verhindern, dass Konten, die bereits als 
rechtswidrig eingestuft und entfernt 
wurden, erneut auftreten. Aus den 
Verpflichtungen im Zusammenhang mit 
Meldung und Abhilfe erwächst keinesfalls 
eine allgemeine Verpflichtung zur 
Überwachung. Aus Transparenzgründen 
sollte diese Möglichkeit klar und 
hinreichend präzise in den allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der Online-
Plattformen festgelegt werden. Bei den 
Entscheidungen der Online-Plattformen 
diesbezüglich sollten stets Rechtsbehelfe 
möglich sein und sie sollten der Aufsicht 
des zuständigen Koordinators für digitale 
Dienste unterliegen. Die Vorschriften 
dieser Verordnung über Missbrauch sollten 
Online-Plattformen nicht daran hindern, 
andere Maßnahmen zu ergreifen, um im 
Einklang mit dem geltenden Unionsrecht 
und dem geltenden nationalen Recht gegen 
die Bereitstellung illegaler Inhalte oder den 
sonstigen Missbrauch ihrer Dienste durch 
die Nutzer vorzugehen. Diese Vorschriften 
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lassen jegliche im Unionsrecht oder im 
nationalen Recht vorgesehenen 
Möglichkeiten unberührt, die am 
Missbrauch beteiligten Personen haftbar zu 
machen, einschließlich für Schadensersatz.

Or. en

Änderungsantrag 419
Geert Bourgeois

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 47

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(47) Der Missbrauch von Diensten von 
Online-Plattformen durch die häufige 
Bereitstellung von offensichtlich illegalen 
Inhalten oder die häufige Einreichung von 
offensichtlich unbegründeten Meldungen 
oder Beschwerden über die jeweiligen 
durch diese Verordnung eingerichteten 
Mechanismen und Systeme führt zu 
Vertrauensverlust und der 
Beeinträchtigung der Rechte und 
berechtigten Interessen der betroffenen 
Parteien. Daher ist es erforderlich, 
angemessene und verhältnismäßige 
Vorkehrungen zum Schutz vor solchem 
Missbrauch einzurichten. Inhalte sollten als 
offensichtlich illegal und Meldungen oder 
Beschwerden als offensichtlich 
unbegründet gelten, wenn es für einen 
Laien ohne inhaltliche Analyse klar 
ersichtlich ist, dass die Inhalte illegal bzw. 
die Meldungen oder Beschwerden 
unbegründet sind. Unter bestimmten 
Bedingungen sollten Online-Plattformen 
ihre einschlägigen Dienste für die an 
missbräuchlichem Verhalten beteiligte 
Person vorübergehend aussetzen. Die 
Freiheit der Online-Plattformen, ihre 
allgemeinen Geschäftsbedingungen 
festzulegen und strengere Maßnahmen im 
Falle offensichtlich illegaler Inhalte im 
Zusammenhang mit schweren Straftaten zu 
ergreifen bleibt hiervon unberührt. Aus 

(47) Der Missbrauch von Diensten von 
Online-Plattformen durch die häufige 
Bereitstellung von offensichtlich illegalen 
Inhalten oder die häufige Einreichung von 
offensichtlich unbegründeten Meldungen 
oder Beschwerden über die jeweiligen 
durch diese Verordnung eingerichteten 
Mechanismen und Systeme führt zu 
Vertrauensverlust und der 
Beeinträchtigung der Rechte und 
berechtigten Interessen der betroffenen 
Parteien. Daher ist es erforderlich, 
angemessene und verhältnismäßige 
Vorkehrungen zum Schutz vor solchem 
Missbrauch einzurichten. Inhalte sollten als 
offensichtlich illegal und Meldungen oder 
Beschwerden als offensichtlich 
unbegründet gelten, wenn es für einen 
Laien ohne inhaltliche Analyse klar 
ersichtlich ist, dass die Inhalte illegal bzw. 
die Meldungen oder Beschwerden 
unbegründet sind. Unter bestimmten 
Bedingungen sollten Online-Plattformen 
ihre einschlägigen Dienste für die an 
missbräuchlichem Verhalten beteiligte 
Person vorübergehend aussetzen. Sie 
nehmen stets eine Einzelfallbewertung 
unter Berücksichtigung aller relevanten 
Fakten und Umstände vor; dabei 
berücksichtigen sehr große soziale 
Online-Plattformen insbesondere, wenn 
auch nicht unter allen Umständen, die für 
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Transparenzgründen sollte diese 
Möglichkeit klar und hinreichend präzise 
in den allgemeinen Geschäftsbedingungen 
der Online-Plattformen festgelegt werden. 
Bei den Entscheidungen der Online-
Plattformen diesbezüglich sollten stets 
Rechtsbehelfe möglich sein und sie sollten 
der Aufsicht des zuständigen Koordinators 
für digitale Dienste unterliegen. Die 
Vorschriften dieser Verordnung über 
Missbrauch sollten Online-Plattformen 
nicht daran hindern, andere Maßnahmen zu 
ergreifen, um im Einklang mit dem 
geltenden Unionsrecht und dem geltenden 
nationalen Recht gegen die Bereitstellung 
illegaler Inhalte oder den sonstigen 
Missbrauch ihrer Dienste durch die Nutzer 
vorzugehen. Diese Vorschriften lassen 
jegliche im Unionsrecht oder im nationalen 
Recht vorgesehenen Möglichkeiten 
unberührt, die am Missbrauch beteiligten 
Personen haftbar zu machen, einschließlich 
für Schadensersatz.

sie grundsätzlich geltende 
Universaldienstverpflichtung. Ungeachtet
der Universaldienstverpflichtung, die für 
sehr große soziale Online-Plattformen 
gilt, bleibt die Freiheit der Online-
Plattformen, ihre allgemeinen 
Geschäftsbedingungen festzulegen und 
strengere Maßnahmen im Falle 
offensichtlich illegaler Inhalte im 
Zusammenhang mit schweren Straftaten zu 
ergreifen, hiervon unberührt. Aus 
Transparenzgründen sollte diese 
Möglichkeit klar und hinreichend präzise 
in den allgemeinen Geschäftsbedingungen 
der Online-Plattformen festgelegt werden. 
Bei den Entscheidungen der Online-
Plattformen diesbezüglich sollten stets 
Rechtsbehelfe möglich sein und sie sollten 
der Aufsicht des zuständigen Koordinators 
für digitale Dienste unterliegen. Die 
Vorschriften dieser Verordnung über 
Missbrauch sollten Online-Plattformen 
nicht daran hindern, innerhalb der 
Grenzen der durch diese Verordnung 
festgelegten Regeln andere Maßnahmen zu 
ergreifen, um im Einklang mit dem 
geltenden Unionsrecht und dem geltenden 
nationalen Recht gegen die Bereitstellung 
illegaler Inhalte oder den sonstigen 
Missbrauch ihrer Dienste durch die Nutzer 
vorzugehen. Diese Vorschriften lassen 
jegliche im Unionsrecht oder im nationalen 
Recht vorgesehenen Möglichkeiten 
unberührt, die am Missbrauch beteiligten 
Personen haftbar zu machen, einschließlich 
für Schadensersatz.

Or. nl

Änderungsantrag 420
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron
im Namen der ID-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 47
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(47) Der Missbrauch von Diensten von 
Online-Plattformen durch die häufige 
Bereitstellung von offensichtlich illegalen 
Inhalten oder die häufige Einreichung von
offensichtlich unbegründeten Meldungen 
oder Beschwerden über die jeweiligen 
durch diese Verordnung eingerichteten 
Mechanismen und Systeme führt zu 
Vertrauensverlust und der 
Beeinträchtigung der Rechte und 
berechtigten Interessen der betroffenen 
Parteien. Daher ist es erforderlich, 
angemessene und verhältnismäßige 
Vorkehrungen zum Schutz vor solchem 
Missbrauch einzurichten. Inhalte sollten 
als offensichtlich illegal und Meldungen 
oder Beschwerden als offensichtlich 
unbegründet gelten, wenn es für einen 
Laien ohne inhaltliche Analyse klar 
ersichtlich ist, dass die Inhalte illegal bzw. 
die Meldungen oder Beschwerden 
unbegründet sind. Unter bestimmten 
Bedingungen sollten Online-Plattformen 
ihre einschlägigen Dienste für die an 
missbräuchlichem Verhalten beteiligte 
Person vorübergehend aussetzen. Die 
Freiheit der Online-Plattformen, ihre 
allgemeinen Geschäftsbedingungen 
festzulegen und strengere Maßnahmen im 
Falle offensichtlich illegaler Inhalte im 
Zusammenhang mit schweren Straftaten zu 
ergreifen bleibt hiervon unberührt. Aus 
Transparenzgründen sollte diese 
Möglichkeit klar und hinreichend präzise 
in den allgemeinen Geschäftsbedingungen 
der Online-Plattformen festgelegt werden. 
Bei den Entscheidungen der Online-
Plattformen diesbezüglich sollten stets 
Rechtsbehelfe möglich sein und sie sollten 
der Aufsicht des zuständigen Koordinators 
für digitale Dienste unterliegen. Die 
Vorschriften dieser Verordnung über 
Missbrauch sollten Online-Plattformen 
nicht daran hindern, andere Maßnahmen zu 
ergreifen, um im Einklang mit dem 
geltenden Unionsrecht und dem geltenden 
nationalen Recht gegen die Bereitstellung 

(47) Der Missbrauch von Diensten von 
Online-Plattformen durch die häufige 
Bereitstellung von illegalen Inhalten oder 
die häufige Einreichung von 
unbegründeten Meldungen oder 
Beschwerden über die jeweiligen durch 
diese Verordnung eingerichteten 
Mechanismen und Systeme führt zu 
Vertrauensverlust und der 
Beeinträchtigung der Rechte und 
berechtigten Interessen der betroffenen 
Parteien. Daher ist es erforderlich, 
angemessene und verhältnismäßige 
Vorkehrungen zum Schutz vor solchem 
Missbrauch einzurichten. Unter 
bestimmten Bedingungen sollten Online-
Plattformen ihre einschlägigen Dienste für 
die an missbräuchlichem Verhalten 
beteiligte Person vorübergehend aussetzen. 
Die Freiheit der Online-Plattformen, ihre 
allgemeinen Geschäftsbedingungen 
festzulegen und strengere Maßnahmen im 
Falle illegaler Inhalte im Zusammenhang 
mit schweren Straftaten zu ergreifen, bleibt 
hiervon unberührt. Aus 
Transparenzgründen sollte diese 
Möglichkeit klar und hinreichend präzise 
in den allgemeinen Geschäftsbedingungen 
der Online-Plattformen festgelegt werden. 
Bei den Entscheidungen der Online-
Plattformen diesbezüglich sollten stets 
Rechtsbehelfe möglich sein und sie sollten 
der Aufsicht des zuständigen Koordinators 
für digitale Dienste unterliegen. Die 
Vorschriften dieser Verordnung über 
Missbrauch sollten Online-Plattformen 
nicht daran hindern, andere Maßnahmen zu 
ergreifen, um im Einklang mit dem 
geltenden Unionsrecht und dem geltenden 
nationalen Recht gegen die Bereitstellung 
illegaler Inhalte oder den sonstigen 
Missbrauch ihrer Dienste durch die Nutzer 
vorzugehen. Diese Vorschriften lassen 
jegliche im Unionsrecht oder im nationalen 
Recht vorgesehenen Möglichkeiten 
unberührt, die am Missbrauch beteiligten 
Personen haftbar zu machen, einschließlich 
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illegaler Inhalte oder den sonstigen 
Missbrauch ihrer Dienste durch die Nutzer 
vorzugehen. Diese Vorschriften lassen 
jegliche im Unionsrecht oder im nationalen 
Recht vorgesehenen Möglichkeiten 
unberührt, die am Missbrauch beteiligten 
Personen haftbar zu machen, einschließlich 
für Schadensersatz.

für Schadensersatz.

Or. en

Änderungsantrag 421
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 47

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(47) Der Missbrauch von Diensten von 
Online-Plattformen durch die häufige 
Bereitstellung von offensichtlich illegalen 
Inhalten oder die häufige Einreichung von 
offensichtlich unbegründeten Meldungen 
oder Beschwerden über die jeweiligen 
durch diese Verordnung eingerichteten 
Mechanismen und Systeme führt zu 
Vertrauensverlust und der 
Beeinträchtigung der Rechte und 
berechtigten Interessen der betroffenen 
Parteien. Daher ist es erforderlich, 
angemessene und verhältnismäßige 
Vorkehrungen zum Schutz vor solchem 
Missbrauch einzurichten. Inhalte sollten als 
offensichtlich illegal und Meldungen oder 
Beschwerden als offensichtlich 
unbegründet gelten, wenn es für einen 
Laien ohne inhaltliche Analyse klar 
ersichtlich ist, dass die Inhalte illegal bzw. 
die Meldungen oder Beschwerden 
unbegründet sind. Unter bestimmten 
Bedingungen sollten Online-Plattformen 
ihre einschlägigen Dienste für die an 
missbräuchlichem Verhalten beteiligte 
Person vorübergehend aussetzen. Die 
Freiheit der Online-Plattformen, ihre 
allgemeinen Geschäftsbedingungen 
festzulegen und strengere Maßnahmen im 

(47) Der Missbrauch von Diensten von 
Online-Plattformen durch die häufige 
Bereitstellung von offensichtlich illegalen 
Inhalten oder die häufige Einreichung von 
offensichtlich unbegründeten Meldungen 
oder Beschwerden über die jeweiligen 
durch diese Verordnung eingerichteten 
Mechanismen und Systeme führt zu 
Vertrauensverlust und der 
Beeinträchtigung der Rechte und 
berechtigten Interessen der betroffenen 
Parteien. Daher ist es erforderlich, 
angemessene und verhältnismäßige 
Vorkehrungen zum Schutz vor solchem 
Missbrauch einzurichten. Inhalte sollten als 
illegal gelten, wenn sie einen 
Gesetzesverstoß darstellen, und 
Meldungen oder Beschwerden als 
offensichtlich unbegründet gelten, wenn es 
für einen Laien ohne inhaltliche Analyse 
klar ersichtlich ist, dass die Inhalte illegal 
bzw. die Meldungen oder Beschwerden 
unbegründet sind. Unter bestimmten 
Bedingungen sollten Online-Plattformen 
ihre einschlägigen Dienste für die an 
missbräuchlichem Verhalten beteiligte 
Person vorübergehend aussetzen. In 
Fällen, in denen die Plattform beschließt, 
Konten zu sperren, die sich mit 
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Falle offensichtlich illegaler Inhalte im 
Zusammenhang mit schweren Straftaten 
zu ergreifen bleibt hiervon unberührt. 
Aus Transparenzgründen sollte diese 
Möglichkeit klar und hinreichend präzise 
in den allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der Online-
Plattformen festgelegt werden. Bei den 
Entscheidungen der Online-Plattformen 
diesbezüglich sollten stets Rechtsbehelfe 
möglich sein und sie sollten der Aufsicht 
des zuständigen Koordinators für digitale 
Dienste unterliegen. Die Vorschriften 
dieser Verordnung über Missbrauch sollten 
Online-Plattformen nicht daran hindern, 
andere Maßnahmen zu ergreifen, um im 
Einklang mit dem geltenden Unionsrecht 
und dem geltenden nationalen Recht gegen 
die Bereitstellung illegaler Inhalte oder den 
sonstigen Missbrauch ihrer Dienste durch 
die Nutzer vorzugehen. Diese Vorschriften 
lassen jegliche im Unionsrecht oder im 
nationalen Recht vorgesehenen 
Möglichkeiten unberührt, die am 
Missbrauch beteiligten Personen haftbar zu 
machen, einschließlich für Schadensersatz.

Angelegenheiten von öffentlichem 
Interesse befassen, z. B. die Konten von 
Politikern oder Kandidaten bei Wahlen, 
darf sie nur auf vorherige gerichtliche 
Anordnung hin tätig werden. Bei den 
Entscheidungen der Online-Plattformen 
diesbezüglich sollten stets Rechtsbehelfe 
möglich sein, und sie sollten der Aufsicht 
des zuständigen Koordinators für digitale 
Dienste unterliegen. Die Vorschriften 
dieser Verordnung über Missbrauch sollten
Online-Plattformen nicht daran hindern, 
andere Maßnahmen zu ergreifen, um im 
Einklang mit dem geltenden Unionsrecht 
und dem geltenden nationalen Recht gegen 
die Bereitstellung illegaler Inhalte oder den 
sonstigen Missbrauch ihrer Dienste durch 
die Nutzer vorzugehen. Diese Vorschriften 
lassen jegliche im Unionsrecht oder im 
nationalen Recht vorgesehenen 
Möglichkeiten unberührt, die am 
Missbrauch beteiligten Personen haftbar zu 
machen, einschließlich für Schadenersatz.

Or. fr

Änderungsantrag 422
Dita Charanzová, Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Claudia Gamon, Morten 
Løkkegaard, Svenja Hahn, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, 
Liesje Schreinemacher

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 47

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(47) Der Missbrauch von Diensten von 
Online-Plattformen durch die häufige 
Bereitstellung von offensichtlich illegalen 
Inhalten oder die häufige Einreichung von 
offensichtlich unbegründeten Meldungen 
oder Beschwerden über die jeweiligen 
durch diese Verordnung eingerichteten 
Mechanismen und Systeme führt zu 
Vertrauensverlust und der 

(47) Der Missbrauch von Diensten von 
Online-Plattformen durch die häufige 
Bereitstellung von offensichtlich illegalen 
Inhalten oder die häufige Einreichung von 
offensichtlich unbegründeten Meldungen 
oder Beschwerden über die jeweiligen 
durch diese Verordnung eingerichteten 
Mechanismen und Systeme führt zu 
Vertrauensverlust und der 
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Beeinträchtigung der Rechte und 
berechtigten Interessen der betroffenen 
Parteien. Daher ist es erforderlich, 
angemessene und verhältnismäßige
Vorkehrungen zum Schutz vor solchem 
Missbrauch einzurichten. Inhalte sollten als 
offensichtlich illegal und Meldungen oder 
Beschwerden als offensichtlich 
unbegründet gelten, wenn es für einen 
Laien ohne inhaltliche Analyse klar 
ersichtlich ist, dass die Inhalte illegal bzw. 
die Meldungen oder Beschwerden 
unbegründet sind. Unter bestimmten 
Bedingungen sollten Online-Plattformen 
ihre einschlägigen Dienste für die an 
missbräuchlichem Verhalten beteiligte 
Person vorübergehend aussetzen. Die 
Freiheit der Online-Plattformen, ihre 
allgemeinen Geschäftsbedingungen 
festzulegen und strengere Maßnahmen im 
Falle offensichtlich illegaler Inhalte im 
Zusammenhang mit schweren Straftaten zu 
ergreifen bleibt hiervon unberührt. Aus 
Transparenzgründen sollte diese 
Möglichkeit klar und hinreichend präzise 
in den allgemeinen Geschäftsbedingungen 
der Online-Plattformen festgelegt werden. 
Bei den Entscheidungen der Online-
Plattformen diesbezüglich sollten stets 
Rechtsbehelfe möglich sein und sie sollten 
der Aufsicht des zuständigen Koordinators 
für digitale Dienste unterliegen. Die 
Vorschriften dieser Verordnung über 
Missbrauch sollten Online-Plattformen 
nicht daran hindern, andere Maßnahmen zu 
ergreifen, um im Einklang mit dem 
geltenden Unionsrecht und dem geltenden 
nationalen Recht gegen die Bereitstellung 
illegaler Inhalte oder den sonstigen 
Missbrauch ihrer Dienste durch die Nutzer 
vorzugehen. Diese Vorschriften lassen 
jegliche im Unionsrecht oder im nationalen 
Recht vorgesehenen Möglichkeiten 
unberührt, die am Missbrauch beteiligten 
Personen haftbar zu machen, einschließlich 
für Schadensersatz.

Beeinträchtigung der Rechte und 
berechtigten Interessen der betroffenen 
Parteien. Daher ist es erforderlich, 
angemessene, verhältnismäßige und 
wirksame Vorkehrungen zum Schutz vor 
solchem Missbrauch einzurichten. Inhalte 
sollten als offensichtlich illegal und 
Meldungen oder Beschwerden als 
offensichtlich unbegründet gelten, wenn es 
für einen Laien ohne inhaltliche Analyse 
klar ersichtlich ist, dass die Inhalte illegal 
bzw. die Meldungen oder Beschwerden 
unbegründet sind. Unter bestimmten 
Bedingungen sollten Online-Plattformen 
ihre einschlägigen Dienste für die an 
missbräuchlichem Verhalten beteiligte 
Person vorübergehend aussetzen. Die 
Freiheit der Online-Plattformen, ihre 
allgemeinen Geschäftsbedingungen 
festzulegen und strengere Maßnahmen im 
Falle offensichtlich illegaler Inhalte im 
Zusammenhang mit schweren Straftaten zu 
ergreifen, bleibt hiervon unberührt. Aus 
Transparenzgründen sollte diese 
Möglichkeit klar und hinreichend präzise 
in den allgemeinen Geschäftsbedingungen 
der Online-Plattformen festgelegt werden. 
Bei den Entscheidungen der Online-
Plattformen diesbezüglich sollten stets 
Rechtsbehelfe möglich sein und sie sollten 
der Aufsicht des zuständigen Koordinators 
für digitale Dienste unterliegen. Die 
Vorschriften dieser Verordnung über 
Missbrauch sollten Online-Plattformen 
nicht daran hindern, andere Maßnahmen zu 
ergreifen, um im Einklang mit dem 
geltenden Unionsrecht und dem geltenden 
nationalen Recht gegen die Bereitstellung 
illegaler Inhalte oder den sonstigen 
Missbrauch ihrer Dienste durch die Nutzer 
vorzugehen. Diese Vorschriften lassen 
jegliche im Unionsrecht oder im nationalen 
Recht vorgesehenen Möglichkeiten 
unberührt, die am Missbrauch beteiligten 
Personen haftbar zu machen, einschließlich 
für Schadensersatz.

Or. en
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Änderungsantrag 423
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Valérie Hayer, Fabienne Keller, Christophe 
Grudler, Stéphane Séjourné, Marco Zullo, Karen Melchior, Laurence Farreng

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 47

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(47) Der Missbrauch von Diensten von 
Online-Plattformen durch die häufige 
Bereitstellung von offensichtlich illegalen 
Inhalten oder die häufige Einreichung von 
offensichtlich unbegründeten Meldungen 
oder Beschwerden über die jeweiligen 
durch diese Verordnung eingerichteten 
Mechanismen und Systeme führt zu 
Vertrauensverlust und der 
Beeinträchtigung der Rechte und 
berechtigten Interessen der betroffenen 
Parteien. Daher ist es erforderlich, 
angemessene und verhältnismäßige
Vorkehrungen zum Schutz vor solchem 
Missbrauch einzurichten. Inhalte sollten als 
offensichtlich illegal und Meldungen oder 
Beschwerden als offensichtlich 
unbegründet gelten, wenn es für einen 
Laien ohne inhaltliche Analyse klar 
ersichtlich ist, dass die Inhalte illegal bzw. 
die Meldungen oder Beschwerden 
unbegründet sind. Unter bestimmten 
Bedingungen sollten Online-Plattformen 
ihre einschlägigen Dienste für die an 
missbräuchlichem Verhalten beteiligte 
Person vorübergehend aussetzen. Die 
Freiheit der Online-Plattformen, ihre 
allgemeinen Geschäftsbedingungen 
festzulegen und strengere Maßnahmen im 
Falle offensichtlich illegaler Inhalte im 
Zusammenhang mit schweren Straftaten zu 
ergreifen bleibt hiervon unberührt. Aus 
Transparenzgründen sollte diese 
Möglichkeit klar und hinreichend präzise 
in den allgemeinen Geschäftsbedingungen 
der Online-Plattformen festgelegt werden. 
Bei den Entscheidungen der Online-
Plattformen diesbezüglich sollten stets 
Rechtsbehelfe möglich sein und sie sollten 
der Aufsicht des zuständigen Koordinators 
für digitale Dienste unterliegen. Die 

(47) Der Missbrauch von Diensten von 
Online-Plattformen durch die häufige 
Bereitstellung von offensichtlich illegalen 
Inhalten oder die häufige Einreichung von 
offensichtlich unbegründeten Meldungen 
oder Beschwerden über die jeweiligen 
durch diese Verordnung eingerichteten 
Mechanismen und Systeme führt zu 
Vertrauensverlust und der 
Beeinträchtigung der Rechte und 
berechtigten Interessen der betroffenen 
Parteien. Daher ist es erforderlich, 
angemessene, verhältnismäßige und 
wirksame Vorkehrungen zum Schutz vor 
solchem Missbrauch einzurichten. Inhalte 
sollten als offensichtlich illegal und 
Meldungen oder Beschwerden als 
offensichtlich unbegründet gelten, wenn es 
für einen Laien ohne inhaltliche Analyse 
klar ersichtlich ist, dass die Inhalte illegal 
bzw. die Meldungen oder Beschwerden 
unbegründet sind. Unter bestimmten 
Bedingungen sollten Online-Plattformen 
ihre einschlägigen Dienste für die an 
missbräuchlichem Verhalten beteiligte 
Person vorübergehend aussetzen. Die 
Freiheit der Online-Plattformen, ihre 
allgemeinen Geschäftsbedingungen 
festzulegen und strengere Maßnahmen im 
Falle offensichtlich illegaler Inhalte im 
Zusammenhang mit schweren Straftaten zu 
ergreifen, bleibt hiervon unberührt. Aus 
Transparenzgründen sollte diese 
Möglichkeit klar und hinreichend präzise 
in den allgemeinen Geschäftsbedingungen 
der Online-Plattformen festgelegt werden. 
Bei den Entscheidungen der Online-
Plattformen diesbezüglich sollten stets 
Rechtsbehelfe möglich sein und sie sollten 
der Aufsicht des zuständigen Koordinators 
für digitale Dienste unterliegen. Die 
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Vorschriften dieser Verordnung über 
Missbrauch sollten Online-Plattformen 
nicht daran hindern, andere Maßnahmen zu 
ergreifen, um im Einklang mit dem 
geltenden Unionsrecht und dem geltenden 
nationalen Recht gegen die Bereitstellung 
illegaler Inhalte oder den sonstigen 
Missbrauch ihrer Dienste durch die Nutzer 
vorzugehen. Diese Vorschriften lassen 
jegliche im Unionsrecht oder im nationalen 
Recht vorgesehenen Möglichkeiten 
unberührt, die am Missbrauch beteiligten 
Personen haftbar zu machen, einschließlich 
für Schadensersatz.

Vorschriften dieser Verordnung über 
Missbrauch sollten Online-Plattformen 
nicht daran hindern, andere Maßnahmen zu 
ergreifen, um im Einklang mit dem 
geltenden Unionsrecht und dem geltenden 
nationalen Recht gegen die Bereitstellung 
illegaler Inhalte oder den sonstigen 
Missbrauch ihrer Dienste durch die Nutzer 
vorzugehen. Diese Vorschriften lassen 
jegliche im Unionsrecht oder im nationalen 
Recht vorgesehenen Möglichkeiten 
unberührt, die am Missbrauch beteiligten 
Personen haftbar zu machen, einschließlich 
für Schadensersatz.

Or. en

Änderungsantrag 424
Geoffroy Didier, Sabine Verheyen, Brice Hortefeux, Nathalie Colin-Oesterlé, Tomasz 
Frankowski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 47

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(47) Der Missbrauch von Diensten von 
Online-Plattformen durch die häufige 
Bereitstellung von offensichtlich illegalen 
Inhalten oder die häufige Einreichung von 
offensichtlich unbegründeten Meldungen 
oder Beschwerden über die jeweiligen 
durch diese Verordnung eingerichteten 
Mechanismen und Systeme führt zu 
Vertrauensverlust und der 
Beeinträchtigung der Rechte und 
berechtigten Interessen der betroffenen 
Parteien. Daher ist es erforderlich, 
angemessene und verhältnismäßige 
Vorkehrungen zum Schutz vor solchem 
Missbrauch einzurichten. Inhalte sollten als 
offensichtlich illegal und Meldungen oder 
Beschwerden als offensichtlich 
unbegründet gelten, wenn es für einen 
Laien ohne inhaltliche Analyse klar 
ersichtlich ist, dass die Inhalte illegal bzw. 
die Meldungen oder Beschwerden 
unbegründet sind. Unter bestimmten 

(47) Der Missbrauch von Diensten von 
Online-Plattformen durch die häufige 
Bereitstellung oder Verbreitung von
illegalen Inhalten oder die häufige 
Einreichung von offensichtlich 
unbegründeten Meldungen oder 
Beschwerden über die jeweiligen durch 
diese Verordnung eingerichteten 
Mechanismen und Systeme führt zu 
Vertrauensverlust und der 
Beeinträchtigung der Rechte und 
berechtigten Interessen der betroffenen 
Parteien. Daher ist es erforderlich, 
angemessene und verhältnismäßige 
Vorkehrungen zum Schutz vor solchem 
Missbrauch einzurichten. Inhalte sollten als 
illegal und Meldungen oder Beschwerden 
als offensichtlich unbegründet gelten, wenn 
es für einen Laien ohne inhaltliche Analyse 
klar ersichtlich ist, dass die Inhalte illegal 
bzw. die Meldungen oder Beschwerden 
unbegründet sind. Unter bestimmten 
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Bedingungen sollten Online-Plattformen 
ihre einschlägigen Dienste für die an 
missbräuchlichem Verhalten beteiligte 
Person vorübergehend aussetzen. Die 
Freiheit der Online-Plattformen, ihre 
allgemeinen Geschäftsbedingungen 
festzulegen und strengere Maßnahmen im 
Falle offensichtlich illegaler Inhalte im 
Zusammenhang mit schweren Straftaten zu 
ergreifen bleibt hiervon unberührt. Aus 
Transparenzgründen sollte diese 
Möglichkeit klar und hinreichend präzise 
in den allgemeinen Geschäftsbedingungen 
der Online-Plattformen festgelegt werden. 
Bei den Entscheidungen der Online-
Plattformen diesbezüglich sollten stets 
Rechtsbehelfe möglich sein und sie sollten 
der Aufsicht des zuständigen Koordinators 
für digitale Dienste unterliegen. Die 
Vorschriften dieser Verordnung über 
Missbrauch sollten Online-Plattformen 
nicht daran hindern, andere Maßnahmen zu 
ergreifen, um im Einklang mit dem 
geltenden Unionsrecht und dem geltenden 
nationalen Recht gegen die Bereitstellung 
illegaler Inhalte oder den sonstigen 
Missbrauch ihrer Dienste durch die Nutzer 
vorzugehen. Diese Vorschriften lassen 
jegliche im Unionsrecht oder im nationalen 
Recht vorgesehenen Möglichkeiten 
unberührt, die am Missbrauch beteiligten 
Personen haftbar zu machen, einschließlich 
für Schadensersatz.

Bedingungen sollten Online-Plattformen 
ihre einschlägigen Dienste für die an 
missbräuchlichem Verhalten beteiligte 
Person vorübergehend aussetzen. Die 
Freiheit der Online-Plattformen, ihre 
allgemeinen Geschäftsbedingungen 
festzulegen und strengere Maßnahmen im 
Falle illegaler Inhalte im Zusammenhang 
mit schweren Straftaten zu ergreifen, bleibt 
hiervon unberührt. Aus 
Transparenzgründen sollte diese 
Möglichkeit klar und hinreichend präzise 
in den allgemeinen Geschäftsbedingungen 
der Online-Plattformen festgelegt werden. 
Bei den Entscheidungen der Online-
Plattformen diesbezüglich sollten stets 
Rechtsbehelfe möglich sein und sie sollten 
der Aufsicht des zuständigen Koordinators 
für digitale Dienste unterliegen. Die 
Vorschriften dieser Verordnung über 
Missbrauch sollten Online-Plattformen 
nicht daran hindern, andere Maßnahmen zu 
ergreifen, um im Einklang mit dem 
geltenden Unionsrecht und dem geltenden 
nationalen Recht gegen die Bereitstellung 
illegaler Inhalte oder den sonstigen 
Missbrauch ihrer Dienste durch die Nutzer 
vorzugehen. Diese Vorschriften lassen 
jegliche im Unionsrecht oder im nationalen 
Recht vorgesehenen Möglichkeiten 
unberührt, die am Missbrauch beteiligten 
Personen haftbar zu machen, einschließlich 
für Schadensersatz.

Or. en

Änderungsantrag 425
Arba Kokalari, Pablo Arias Echeverría, Andreas Schwab, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andrea Caroppo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 48

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(48) Eine Online-Plattform könnte in 
bestimmten Fällen, etwa über eine 
Meldung durch eine meldende Partei oder 

entfällt
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durch ihre eigenen freiwilligen 
Maßnahmen, Kenntnis von 
Informationen über bestimmte 
Tätigkeiten eines Nutzers erhalten, etwa 
die Bereitstellung bestimmter Arten 
illegaler Inhalte, die unter 
Berücksichtigung aller relevanten 
Umstände, von der eine Online-Plattform 
Kenntnis hat, den Verdacht angemessen 
rechtfertigen, dass der Nutzer eine 
schwere Straftat begangen hat, begeht 
oder vermutlich begehen wird, die das 
Leben oder die Sicherheit von Personen 
in Gefahr bringt, wie eine der in der 
Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates44 genannten 
Straftaten. In solchen Fällen sollte die 
Online-Plattform die zuständigen 
Strafverfolgungsbehörden unverzüglich 
über einen solchen Verdacht informieren 
und ihnen alle einschlägigen ihr 
verfügbaren Informationen übermitteln, 
gegebenenfalls auch die jeweiligen 
Inhalte und eine Erläuterung ihres 
Verdachts. Diese Verordnung bildet keine 
Rechtsgrundlage für die Erstellung von 
Profilen von Nutzern für eine mögliche 
Feststellung von Straftaten durch Online-
Plattformen. Online-Plattformen sollten 
auch andere anwendbare Vorschriften 
des Unionsrechts oder des nationalen 
Rechts zum Schutz der Rechte und 
Freiheiten von Einzelpersonen beachten, 
wenn sie die Strafverfolgungsbehörden 
informieren.

__________________

44 Richtlinie 2011/93/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Dezember 2011 zur Bekämpfung 
des sexuellen Missbrauchs und der 
sexuellen Ausbeutung von Kindern sowie 
der Kinderpornografie sowie zur 
Ersetzung des 
Rahmenbeschlusses 2004/68/JI des Rates 
(ABl. L 335 vom 17.12.2011, S. 1).

Or. en
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Begründung

In Absatz 42a aufgenommen.

Änderungsantrag 426
Dita Charanzová, Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Claudia Gamon, Morten 
Løkkegaard, Svenja Hahn, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Liesje 
Schreinemacher

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 48

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(48) Eine Online-Plattform könnte in 
bestimmten Fällen, etwa über eine 
Meldung durch eine meldende Partei oder 
durch ihre eigenen freiwilligen 
Maßnahmen, Kenntnis von Informationen 
über bestimmte Tätigkeiten eines Nutzers 
erhalten, etwa die Bereitstellung 
bestimmter Arten illegaler Inhalte, die 
unter Berücksichtigung aller relevanten 
Umstände, von der eine Online-Plattform 
Kenntnis hat, den Verdacht angemessen 
rechtfertigen, dass der Nutzer eine schwere 
Straftat begangen hat, begeht oder 
vermutlich begehen wird, die das Leben 
oder die Sicherheit von Personen in Gefahr 
bringt, wie eine der in der 
Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates44 genannten 
Straftaten. In solchen Fällen sollte die 
Online-Plattform die zuständigen 
Strafverfolgungsbehörden unverzüglich 
über einen solchen Verdacht informieren 
und ihnen alle einschlägigen ihr 
verfügbaren Informationen übermitteln, 
gegebenenfalls auch die jeweiligen Inhalte 
und eine Erläuterung ihres Verdachts. 
Diese Verordnung bildet keine 
Rechtsgrundlage für die Erstellung von 
Profilen von Nutzern für eine mögliche 
Feststellung von Straftaten durch Online-
Plattformen. Online-Plattformen sollten 
auch andere anwendbare Vorschriften des 
Unionsrechts oder des nationalen Rechts 
zum Schutz der Rechte und Freiheiten von 

(48) Eine Online-Plattform könnte in 
bestimmten Fällen, etwa über eine 
Meldung durch eine meldende Partei oder 
durch ihre eigenen freiwilligen 
Maßnahmen, Kenntnis von Informationen 
über bestimmte Tätigkeiten eines Nutzers 
erhalten, etwa die Bereitstellung 
bestimmter Arten illegaler Inhalte, die 
unter Berücksichtigung aller relevanten 
Umstände, von der eine Online-Plattform 
Kenntnis hat, den Verdacht angemessen 
rechtfertigen, dass der Nutzer eine schwere 
Straftat begangen hat, begeht oder 
vermutlich begehen wird, die das Leben 
oder die Sicherheit von Personen 
unmittelbar in Gefahr bringt –
insbesondere, wenn dies schutzbedürftige 
Nutzer betrifft –, wie eine der in der 
Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates44 genannten 
Straftaten. In solchen Fällen sollte die 
Online-Plattform die zuständigen 
Strafverfolgungsbehörden unverzüglich 
über einen solchen Verdacht informieren 
und ihnen auf Anfrage alle einschlägigen 
ihr verfügbaren Informationen übermitteln, 
gegebenenfalls auch die jeweiligen Inhalte 
und eine Erläuterung ihres Verdachts, und 
– sofern keine anderweitigen 
Anweisungen vorliegen – die jeweiligen 
Inhalte entfernen oder sperren. Diese 
Verordnung bildet keine Rechtsgrundlage 
für die Erstellung von Profilen von Nutzern 
für eine mögliche Feststellung von 
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Einzelpersonen beachten, wenn sie die 
Strafverfolgungsbehörden informieren.

Straftaten durch Online-Plattformen. 
Online-Plattformen sollten auch andere 
anwendbare Vorschriften des Unionsrechts 
oder des nationalen Rechts zum Schutz der 
Rechte und Freiheiten von Einzelpersonen 
beachten, wenn sie die 
Strafverfolgungsbehörden informieren.

__________________ __________________
44 Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
13. Dezember 2011 zur Bekämpfung des 
sexuellen Missbrauchs und der sexuellen 
Ausbeutung von Kindern sowie der 
Kinderpornografie sowie zur Ersetzung des 
Rahmenbeschlusses 2004/68/JI des Rates 
(ABl. L 335 vom 17.12.2011, S. 1).

44 Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
13. Dezember 2011 zur Bekämpfung des 
sexuellen Missbrauchs und der sexuellen 
Ausbeutung von Kindern sowie der 
Kinderpornografie sowie zur Ersetzung des 
Rahmenbeschlusses 2004/68/JI des Rates 
(ABl. L 335 vom 17.12.2011, S. 1).

Or. en

Änderungsantrag 427
Alexandra Geese, Rasmus Andresen, Kim Van Sparrentak
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 48

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(48) Eine Online-Plattform könnte in 
bestimmten Fällen, etwa über eine 
Meldung durch eine meldende Partei oder 
durch ihre eigenen freiwilligen 
Maßnahmen, Kenntnis von Informationen 
über bestimmte Tätigkeiten eines Nutzers 
erhalten, etwa die Bereitstellung 
bestimmter Arten illegaler Inhalte, die 
unter Berücksichtigung aller relevanten 
Umstände, von der eine Online-Plattform 
Kenntnis hat, den Verdacht angemessen 
rechtfertigen, dass der Nutzer eine schwere 
Straftat begangen hat, begeht oder 
vermutlich begehen wird, die das Leben 
oder die Sicherheit von Personen in Gefahr 
bringt, wie eine der in der 
Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates44 genannten 
Straftaten. In solchen Fällen sollte die 

(48) Eine Online-Plattform könnte in 
bestimmten Fällen, etwa über eine 
Meldung durch eine meldende Partei oder 
durch ihre eigenen freiwilligen 
Maßnahmen, Kenntnis von Informationen 
über bestimmte Tätigkeiten eines Nutzers 
erhalten, etwa die Bereitstellung 
bestimmter Arten illegaler Inhalte, die 
unter Berücksichtigung aller relevanten 
Umstände, von der eine Online-Plattform 
Kenntnis hat, den Verdacht angemessen 
rechtfertigen, dass der Nutzer eine schwere 
Straftat begangen hat, begeht oder 
vermutlich begehen wird, die das Leben 
oder die Sicherheit von Personen in Gefahr 
bringt, wie eine der in der 
Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates44 genannten 
Straftaten. In solchen Fällen sollte die 
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Online-Plattform die zuständigen 
Strafverfolgungsbehörden unverzüglich 
über einen solchen Verdacht informieren 
und ihnen alle einschlägigen ihr 
verfügbaren Informationen übermitteln, 
gegebenenfalls auch die jeweiligen Inhalte 
und eine Erläuterung ihres Verdachts. 
Diese Verordnung bildet keine 
Rechtsgrundlage für die Erstellung von 
Profilen von Nutzern für eine mögliche 
Feststellung von Straftaten durch Online-
Plattformen. Online-Plattformen sollten 
auch andere anwendbare Vorschriften des 
Unionsrechts oder des nationalen Rechts 
zum Schutz der Rechte und Freiheiten von 
Einzelpersonen beachten, wenn sie die 
Strafverfolgungsbehörden informieren.

Online-Plattform die zuständigen 
Strafverfolgungsbehörden unverzüglich 
über einen solchen Verdacht informieren 
und ihnen alle einschlägigen ihr 
verfügbaren Informationen übermitteln, 
gegebenenfalls auch die jeweiligen Inhalte 
und eine Erläuterung ihres Verdachts, 
wobei ein hohes Maß an Sicherheit der 
betreffenden Informationen 
sicherzustellen ist, um diese 
Informationen vor unbeabsichtigter oder 
unrechtmäßiger Zerstörung, 
unbeabsichtigtem Verlust oder 
unbeabsichtigter Veränderung, 
unbefugter oder unrechtmäßiger 
Speicherung, Verarbeitung, unbefugtem 
oder unrechtmäßigem Zugang oder 
unbefugter oder unrechtmäßiger 
Offenlegung zu schützen. Diese 
Verordnung bildet keine Rechtsgrundlage 
für die Erstellung von Profilen von Nutzern 
für eine mögliche Feststellung von 
Straftaten durch Online-Plattformen. 
Online-Plattformen sollten auch andere 
anwendbare Vorschriften des Unionsrechts 
oder des nationalen Rechts zum Schutz der 
Rechte und Freiheiten von Einzelpersonen 
beachten, wenn sie die 
Strafverfolgungsbehörden informieren.

__________________ __________________
44 Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
13. Dezember 2011 zur Bekämpfung des 
sexuellen Missbrauchs und der sexuellen 
Ausbeutung von Kindern sowie der 
Kinderpornografie sowie zur Ersetzung des 
Rahmenbeschlusses 2004/68/JI des Rates 
(ABl. L 335 vom 17.12.2011, S. 1).

44 Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
13. Dezember 2011 zur Bekämpfung des 
sexuellen Missbrauchs und der sexuellen 
Ausbeutung von Kindern sowie der 
Kinderpornografie sowie zur Ersetzung des 
Rahmenbeschlusses 2004/68/JI des Rates 
(ABl. L 335 vom 17.12.2011, S. 1).

Or. en

Begründung

Wie vom EDSB empfohlen (Stellungnahme, Ziffer 61), sollte klarer festgelegt werden, dass es 
notwendig ist, Fragen der Datensicherheit und des Schutzes der Privatsphäre im Einklang mit 
Artikel 7 der aufgehobenen Richtlinie 2006/24 auf ein Minimum zu beschränken.
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Änderungsantrag 428
Marion Walsmann

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 48

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(48) Eine Online-Plattform könnte in 
bestimmten Fällen, etwa über eine 
Meldung durch eine meldende Partei oder 
durch ihre eigenen freiwilligen 
Maßnahmen, Kenntnis von Informationen 
über bestimmte Tätigkeiten eines Nutzers 
erhalten, etwa die Bereitstellung 
bestimmter Arten illegaler Inhalte, die 
unter Berücksichtigung aller relevanten 
Umstände, von der eine Online-Plattform 
Kenntnis hat, den Verdacht angemessen 
rechtfertigen, dass der Nutzer eine schwere 
Straftat begangen hat, begeht oder 
vermutlich begehen wird, die das Leben 
oder die Sicherheit von Personen in 
Gefahr bringt, wie eine der in der 
Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates44 genannten 
Straftaten. In solchen Fällen sollte die 
Online-Plattform die zuständigen 
Strafverfolgungsbehörden unverzüglich 
über einen solchen Verdacht informieren 
und ihnen alle einschlägigen ihr 
verfügbaren Informationen übermitteln, 
gegebenenfalls auch die jeweiligen Inhalte 
und eine Erläuterung ihres Verdachts. 
Diese Verordnung bildet keine 
Rechtsgrundlage für die Erstellung von 
Profilen von Nutzern für eine mögliche 
Feststellung von Straftaten durch Online-
Plattformen. Online-Plattformen sollten 
auch andere anwendbare Vorschriften des 
Unionsrechts oder des nationalen Rechts 
zum Schutz der Rechte und Freiheiten von 
Einzelpersonen beachten, wenn sie die 
Strafverfolgungsbehörden informieren.

(48) Eine Online-Plattform könnte in 
bestimmten Fällen, etwa über eine 
Meldung durch eine meldende Partei oder 
durch ihre eigenen freiwilligen 
Maßnahmen, Kenntnis von Informationen 
über bestimmte Tätigkeiten eines Nutzers 
erhalten, etwa die Bereitstellung 
bestimmter Arten illegaler Inhalte, die 
unter Berücksichtigung aller relevanten 
Umstände, von der eine Online-Plattform 
Kenntnis hat, den Verdacht angemessen 
rechtfertigen, dass der Nutzer eine Straftat 
begangen hat, begeht oder vermutlich 
begehen wird. In solchen Fällen sollte die 
Online-Plattform die zuständigen 
Strafverfolgungsbehörden unverzüglich 
über einen solchen Verdacht informieren 
und ihnen alle einschlägigen ihr 
verfügbaren Informationen übermitteln, 
gegebenenfalls auch die jeweiligen Inhalte 
und eine Erläuterung ihres Verdachts. 
Diese Verordnung bildet keine 
Rechtsgrundlage für die Erstellung von 
Profilen von Nutzern für eine mögliche 
Feststellung von Straftaten durch Online-
Plattformen. Online-Plattformen sollten 
auch andere anwendbare Vorschriften des 
Unionsrechts oder des nationalen Rechts 
zum Schutz der Rechte und Freiheiten von 
Einzelpersonen beachten, wenn sie die 
Strafverfolgungsbehörden informieren.

__________________ __________________
44 Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
13. Dezember 2011 zur Bekämpfung des 
sexuellen Missbrauchs und der sexuellen 

44 Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
13. Dezember 2011 zur Bekämpfung des 
sexuellen Missbrauchs und der sexuellen 
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Ausbeutung von Kindern sowie der 
Kinderpornografie sowie zur Ersetzung des
Rahmenbeschlusses 2004/68/JI des Rates 
(ABl. L 335 vom 17.12.2011, S. 1).

Ausbeutung von Kindern sowie der 
Kinderpornografie sowie zur Ersetzung des 
Rahmenbeschlusses 2004/68/JI des Rates 
(ABl. L 335 vom 17.12.2011, S. 1).

Or. en

Begründung

Es sollten nicht nur schwere Straftaten, sondern auch Betrug im Internet, wie etwa unsichere 
Produkte oder Fälschung, gemeldet werden.

Änderungsantrag 429
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Valérie Hayer, Fabienne Keller, Christophe 
Grudler, Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Laurence Farreng, Marco Zullo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 48

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(48) Eine Online-Plattform könnte in 
bestimmten Fällen, etwa über eine 
Meldung durch eine meldende Partei oder 
durch ihre eigenen freiwilligen 
Maßnahmen, Kenntnis von Informationen 
über bestimmte Tätigkeiten eines Nutzers 
erhalten, etwa die Bereitstellung 
bestimmter Arten illegaler Inhalte, die 
unter Berücksichtigung aller relevanten 
Umstände, von der eine Online-Plattform 
Kenntnis hat, den Verdacht angemessen 
rechtfertigen, dass der Nutzer eine schwere 
Straftat begangen hat, begeht oder 
vermutlich begehen wird, die das Leben 
oder die Sicherheit von Personen in Gefahr 
bringt, wie eine der in der 
Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates44 genannten 
Straftaten. In solchen Fällen sollte die 
Online-Plattform die zuständigen 
Strafverfolgungsbehörden unverzüglich 
über einen solchen Verdacht informieren 
und ihnen alle einschlägigen ihr 
verfügbaren Informationen übermitteln, 
gegebenenfalls auch die jeweiligen Inhalte 
und eine Erläuterung ihres Verdachts. 
Diese Verordnung bildet keine 

(48) Eine Online-Plattform könnte in 
bestimmten Fällen, etwa über eine 
Meldung durch eine meldende Partei oder 
durch ihre eigenen freiwilligen 
Maßnahmen, Kenntnis von Informationen 
über bestimmte Tätigkeiten eines Nutzers 
erhalten, etwa die Bereitstellung 
bestimmter Arten illegaler Inhalte, die 
unter Berücksichtigung aller relevanten 
Umstände, von der eine Online-Plattform 
Kenntnis hat, den Verdacht angemessen 
rechtfertigen, dass der Nutzer eine schwere 
Straftat begangen hat, begeht oder 
vermutlich begehen wird, die das Leben 
oder die Sicherheit von Personen in Gefahr 
bringt – insbesondere, wenn dies 
schutzbedürftige Nutzer betrifft –, wie 
eine der in der Richtlinie 2011/93/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates44

genannten Straftaten. In solchen Fällen 
sollte die Online-Plattform die zuständigen 
Strafverfolgungsbehörden unverzüglich 
über einen solchen Verdacht informieren 
und ihnen alle einschlägigen ihr 
verfügbaren Informationen übermitteln, 
gegebenenfalls auch die jeweiligen Inhalte 
und eine Erläuterung ihres Verdachts. 
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Rechtsgrundlage für die Erstellung von 
Profilen von Nutzern für eine mögliche 
Feststellung von Straftaten durch Online-
Plattformen. Online-Plattformen sollten 
auch andere anwendbare Vorschriften des 
Unionsrechts oder des nationalen Rechts 
zum Schutz der Rechte und Freiheiten von 
Einzelpersonen beachten, wenn sie die 
Strafverfolgungsbehörden informieren.

Diese Verordnung bildet keine 
Rechtsgrundlage für die Erstellung von 
Profilen von Nutzern für eine mögliche 
Feststellung von Straftaten durch Online-
Plattformen. Online-Plattformen sollten 
auch andere anwendbare Vorschriften des 
Unionsrechts oder des nationalen Rechts 
zum Schutz der Rechte und Freiheiten von 
Einzelpersonen beachten, wenn sie die 
Strafverfolgungsbehörden informieren.

__________________ __________________

44 Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
13. Dezember 2011 zur Bekämpfung des 
sexuellen Missbrauchs und der sexuellen 
Ausbeutung von Kindern sowie der 
Kinderpornografie sowie zur Ersetzung des 
Rahmenbeschlusses 2004/68/JI des Rates 
(ABl. L 335 vom 17.12.2011, S. 1).

44 Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
13. Dezember 2011 zur Bekämpfung des 
sexuellen Missbrauchs und der sexuellen 
Ausbeutung von Kindern sowie der 
Kinderpornografie sowie zur Ersetzung des 
Rahmenbeschlusses 2004/68/JI des Rates 
(ABl. L 335 vom 17.12.2011, S. 1).

Or. en

Änderungsantrag 430
Karen Melchior

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 48

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(48) Eine Online-Plattform könnte in 
bestimmten Fällen, etwa über eine 
Meldung durch eine meldende Partei oder 
durch ihre eigenen freiwilligen 
Maßnahmen, Kenntnis von Informationen 
über bestimmte Tätigkeiten eines Nutzers 
erhalten, etwa die Bereitstellung 
bestimmter Arten illegaler Inhalte, die 
unter Berücksichtigung aller relevanten 
Umstände, von der eine Online-Plattform 
Kenntnis hat, den Verdacht angemessen 
rechtfertigen, dass der Nutzer eine schwere 
Straftat begangen hat, begeht oder 
vermutlich begehen wird, die das Leben 
oder die Sicherheit von Personen in Gefahr 
bringt, wie eine der in der 
Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen 

(48) Eine Online-Plattform könnte in 
bestimmten Fällen, etwa über eine 
Meldung durch eine meldende Partei oder 
durch ihre eigenen freiwilligen 
Maßnahmen, Kenntnis von Informationen 
über bestimmte Tätigkeiten eines Nutzers 
erhalten, etwa die Bereitstellung 
bestimmter Arten illegaler Inhalte, die 
unter Berücksichtigung aller relevanten 
Umstände, von der eine Online-Plattform 
Kenntnis hat, den Verdacht angemessen 
rechtfertigen, dass der Nutzer eine schwere 
Straftat begangen hat, begeht oder 
vermutlich begehen wird, die das Leben, 
die Gesundheit oder die Sicherheit von 
Personen in Gefahr bringt, wie eine der in 
der Richtlinie 2011/93/EU des 
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Parlaments und des Rates44 genannten 
Straftaten. In solchen Fällen sollte die 
Online-Plattform die zuständigen 
Strafverfolgungsbehörden unverzüglich 
über einen solchen Verdacht informieren 
und ihnen alle einschlägigen ihr 
verfügbaren Informationen übermitteln, 
gegebenenfalls auch die jeweiligen Inhalte 
und eine Erläuterung ihres Verdachts. 
Diese Verordnung bildet keine 
Rechtsgrundlage für die Erstellung von 
Profilen von Nutzern für eine mögliche 
Feststellung von Straftaten durch Online-
Plattformen. Online-Plattformen sollten 
auch andere anwendbare Vorschriften des 
Unionsrechts oder des nationalen Rechts 
zum Schutz der Rechte und Freiheiten von 
Einzelpersonen beachten, wenn sie die 
Strafverfolgungsbehörden informieren.

Europäischen Parlaments und des Rates44

genannten Straftaten. In solchen Fällen 
sollte die Online-Plattform die zuständigen 
Strafverfolgungsbehörden unverzüglich 
über einen solchen Verdacht informieren 
und ihnen alle einschlägigen ihr 
verfügbaren Informationen übermitteln, 
gegebenenfalls auch die jeweiligen Inhalte 
und eine Erläuterung ihres Verdachts. 
Diese Verordnung bildet keine 
Rechtsgrundlage für die Erstellung von 
Profilen von Nutzern für eine mögliche 
Feststellung von Straftaten durch Online-
Plattformen. Online-Plattformen sollten 
auch andere anwendbare Vorschriften des 
Unionsrechts oder des nationalen Rechts 
zum Schutz der Rechte und Freiheiten von 
Einzelpersonen beachten, wenn sie die 
Strafverfolgungsbehörden informieren.

__________________ __________________
44 Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
13. Dezember 2011 zur Bekämpfung des 
sexuellen Missbrauchs und der sexuellen 
Ausbeutung von Kindern sowie der 
Kinderpornografie sowie zur Ersetzung des 
Rahmenbeschlusses 2004/68/JI des Rates 
(ABl. L 335 vom 17.12.2011, S. 1).

44 Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
13. Dezember 2011 zur Bekämpfung des 
sexuellen Missbrauchs und der sexuellen 
Ausbeutung von Kindern sowie der 
Kinderpornografie sowie zur Ersetzung des 
Rahmenbeschlusses 2004/68/JI des Rates 
(ABl. L 335 vom 17.12.2011, S. 1).

Or. en

Änderungsantrag 431
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 48

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(48) Eine Online-Plattform könnte in 
bestimmten Fällen, etwa über eine 
Meldung durch eine meldende Partei oder 
durch ihre eigenen freiwilligen 
Maßnahmen, Kenntnis von Informationen 
über bestimmte Tätigkeiten eines Nutzers 
erhalten, etwa die Bereitstellung 
bestimmter Arten illegaler Inhalte, die 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)
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unter Berücksichtigung aller relevanten 
Umstände, von der eine Online-Plattform 
Kenntnis hat, den Verdacht angemessen 
rechtfertigen, dass der Nutzer eine schwere 
Straftat begangen hat, begeht oder 
vermutlich begehen wird, die das Leben 
oder die Sicherheit von Personen in Gefahr 
bringt, wie eine der in der Richtlinie 
2011/93/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates genannten Straftaten44. In 
solchen Fällen sollte die Online-Plattform 
die zuständigen Strafverfolgungsbehörden 
unverzüglich über einen solchen Verdacht 
informieren und ihnen alle einschlägigen 
ihr verfügbaren Informationen übermitteln, 
gegebenenfalls auch die jeweiligen Inhalte 
und eine Erläuterung ihres Verdachts. 
Diese Verordnung bildet keine 
Rechtsgrundlage für die Erstellung von 
Profilen von Nutzern für eine mögliche 
Feststellung von Straftaten durch Online-
Plattformen. Online-Plattformen sollten 
auch andere anwendbare Vorschriften des 
Unionsrechts oder des nationalen Rechts 
zum Schutz der Rechte und Freiheiten von 
Einzelpersonen beachten, wenn sie die 
Strafverfolgungsbehörden informieren.

__________________
44 Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
13. Dezember 2011 zur Bekämpfung des 
sexuellen Missbrauchs und der sexuellen 
Ausbeutung von Kindern sowie der 
Kinderpornografie sowie zur Ersetzung des 
Rahmenbeschlusses 2004/68/JI des Rates 
(ABl. L 335 vom 17.12.2011, S. 1).

Or. fr

Änderungsantrag 432
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron
im Namen der ID-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 48
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(48) Eine Online-Plattform könnte in 
bestimmten Fällen, etwa über eine 
Meldung durch eine meldende Partei oder 
durch ihre eigenen freiwilligen 
Maßnahmen, Kenntnis von Informationen 
über bestimmte Tätigkeiten eines Nutzers 
erhalten, etwa die Bereitstellung 
bestimmter Arten illegaler Inhalte, die 
unter Berücksichtigung aller relevanten 
Umstände, von der eine Online-Plattform 
Kenntnis hat, den Verdacht angemessen 
rechtfertigen, dass der Nutzer eine schwere 
Straftat begangen hat, begeht oder 
vermutlich begehen wird, die das Leben 
oder die Sicherheit von Personen in Gefahr 
bringt, wie eine der in der 
Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates44 genannten 
Straftaten. In solchen Fällen sollte die 
Online-Plattform die zuständigen 
Strafverfolgungsbehörden unverzüglich 
über einen solchen Verdacht informieren 
und ihnen alle einschlägigen ihr 
verfügbaren Informationen übermitteln, 
gegebenenfalls auch die jeweiligen Inhalte 
und eine Erläuterung ihres Verdachts. 
Diese Verordnung bildet keine 
Rechtsgrundlage für die Erstellung von 
Profilen von Nutzern für eine mögliche 
Feststellung von Straftaten durch Online-
Plattformen. Online-Plattformen sollten 
auch andere anwendbare Vorschriften des 
Unionsrechts oder des nationalen Rechts 
zum Schutz der Rechte und Freiheiten von 
Einzelpersonen beachten, wenn sie die 
Strafverfolgungsbehörden informieren.

(48) (Betrifft nicht die deutsche 
Fassung.)

__________________ __________________

44 Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
13. Dezember 2011 zur Bekämpfung des 
sexuellen Missbrauchs und der sexuellen 
Ausbeutung von Kindern sowie der 
Kinderpornografie sowie zur Ersetzung des 
Rahmenbeschlusses 2004/68/JI des Rates 
(ABl. L 335 vom 17.12.2011, S. 1).

44 Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
13. Dezember 2011 zur Bekämpfung des 
sexuellen Missbrauchs und der sexuellen 
Ausbeutung von Kindern sowie der 
Kinderpornografie sowie zur Ersetzung des 
Rahmenbeschlusses 2004/68/JI des Rates 
(ABl. L 335 vom 17.12.2011, S. 1).
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Or. en

Änderungsantrag 433
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Valérie Hayer, Fabienne Keller, Christophe 
Grudler, Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Laurence Farreng

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 48 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(48a) Erlangt eine Online-Plattform 
Kenntnis von Informationen, die den 
Verdacht begründen, dass eine schwere 
Straftat, mit der eine Gefahr für das 
Leben oder die Sicherheit von Personen 
einhergeht, begangen wurde, gerade 
begangen wird oder wahrscheinlich 
begangen wird, so sollte die Plattform die 
betreffenden Inhalte entfernen oder 
deaktivieren und ihren Verdacht 
unverzüglich den Strafverfolgungs‑ oder 
Justizbehörden des betreffenden 
Mitgliedstaats beziehungsweise der 
betreffenden Mitgliedstaaten mitteilen 
und alle einschlägigen verfügbaren 
Informationen zur Verfügung stellen.

Or. en

Änderungsantrag 434
Geoffroy Didier, Sabine Verheyen, Brice Hortefeux, Tomasz Frankowski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 49

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(49) Um zu einem sicheren, 
vertrauenswürdigen und transparenten 
Online-Umfeld für Verbraucher sowie für 
andere Beteiligte, etwa konkurrierende 
Unternehmer oder Inhaber von Rechten des 
geistigen Eigentums, beizutragen und 
Unternehmer vom Verkauf von Produkten 
und Dienstleistungen unter Verstoß gegen 

(49) Um zu einem sicheren, 
vertrauenswürdigen und transparenten 
Online-Umfeld für Verbraucher und 
sonstige Nutzer sowie für andere 
Beteiligte, etwa konkurrierende 
Unternehmer oder Inhaber von Rechten des 
geistigen Eigentums, beizutragen und den 
Verkauf und die Verbreitung von 
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die geltenden Vorschriften abzuhalten, 
sollten Online-Plattformen, auf denen 
Verbraucher Fernabsatzverträge mit 
Unternehmern abschließen können, 
sicherstellen, dass diese Unternehmer
nachverfolgt werden können. Der 
Unternehmer sollte daher verpflichtet sein, 
der Online-Plattform bestimmte 
grundlegende Informationen zur 
Verfügung zu stellen, auch um für 
Produkte zu werben oder sie anzubieten. 
Diese Anforderung sollte auch für 
Unternehmer gelten, die auf der 
Grundlage zugrunde liegender 
Vereinbarungen im Namen von Marken für 
Produkte werben oder diese anbieten. 
Diese Online-Plattformen sollten 
sämtliche Informationen für einen 
angemessenen Zeitraum, der nicht über das 
erforderliche Maß hinausgeht, sicher 
speichern, damit diese im Einklang mit 
dem geltenden Recht, einschließlich des 
Rechts auf Schutz personenbezogener 
Daten, von Behörden und privaten Parteien 
mit einem berechtigten Interesse 
eingesehen werden können, auch aufgrund 
von in dieser Verordnung genannten 
Anordnungen zur Bereitstellung von 
Informationen.

Produkten und Dienstleistungen unter 
Verstoß gegen die geltenden Vorschriften 
zu verhindern, sollten alle Anbieter von 
Vermittlungsdiensten, einschließlich 
Hostingdiensteanbieter, Domänennamen-
Registrierungsstellen, Anbieter von 
Netzen zur Bereitstellung von Inhalten, 
Proxy- und Reverse-Proxy-Anbieter, 
Online-Marktplätze, Online-
Zahlungsdienstleister und Online-
Werbedienstleister, sicherstellen, dass ihre 
Geschäftskunden nachverfolgt werden 
können. Der Geschäftskunde sollte daher 
verpflichtet sein, der Online-Plattform bzw. 
dem Anbieter von Vermittlungsdiensten 
bestimmte grundlegende Informationen zur 
Verfügung zu stellen, auch um für 
Produkte zu werben oder sie anzubieten. 
Diese Anforderung sollte auch für 
Geschäftskunden gelten, die auf der 
Grundlage zugrunde liegender 
Vereinbarungen im Namen von Marken für 
Produkte werben oder diese anbieten. Die
Anbieter von Vermittlungsdiensten sollten 
sämtliche Informationen für einen 
angemessenen Zeitraum, der nicht über das 
erforderliche Maß hinausgeht, sicher 
speichern, damit diese im Einklang mit 
dem geltenden Recht, einschließlich des 
Rechts auf Schutz personenbezogener 
Daten, von den Anbietern von 
Vermittlungsdiensten, Behörden und 
privaten Parteien mit einem berechtigten 
Interesse eingesehen und überprüft
werden können, auch aufgrund von in 
dieser Verordnung genannten 
Anordnungen zur Bereitstellung von 
Informationen.

Or. en

Änderungsantrag 435
Dita Charanzová, Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Claudia Gamon, Morten 
Løkkegaard, Svenja Hahn, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 49
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(49) Um zu einem sicheren, 
vertrauenswürdigen und transparenten 
Online-Umfeld für Verbraucher sowie für 
andere Beteiligte, etwa konkurrierende 
Unternehmer oder Inhaber von Rechten des 
geistigen Eigentums, beizutragen und 
Unternehmer vom Verkauf von Produkten 
und Dienstleistungen unter Verstoß gegen 
die geltenden Vorschriften abzuhalten, 
sollten Online-Plattformen, auf denen 
Verbraucher Fernabsatzverträge mit 
Unternehmern abschließen können,
sicherstellen, dass diese Unternehmer 
nachverfolgt werden können. Der 
Unternehmer sollte daher verpflichtet sein, 
der Online-Plattform bestimmte 
grundlegende Informationen zur 
Verfügung zu stellen, auch um für 
Produkte zu werben oder sie anzubieten. 
Diese Anforderung sollte auch für 
Unternehmer gelten, die auf der Grundlage 
zugrunde liegender Vereinbarungen im 
Namen von Marken für Produkte werben 
oder diese anbieten. Diese Online-
Plattformen sollten sämtliche 
Informationen für einen angemessenen 
Zeitraum, der nicht über das erforderliche 
Maß hinausgeht, sicher speichern, damit 
diese im Einklang mit dem geltenden 
Recht, einschließlich des Rechts auf Schutz 
personenbezogener Daten, von Behörden 
und privaten Parteien mit einem 
berechtigten Interesse eingesehen werden 
können, auch aufgrund von in dieser 
Verordnung genannten Anordnungen zur 
Bereitstellung von Informationen.

(49) Um zu einem sicheren, 
vertrauenswürdigen und transparenten 
Online-Umfeld für Verbraucher sowie für 
andere Beteiligte, etwa konkurrierende 
Unternehmer oder Inhaber von Rechten des 
geistigen Eigentums, beizutragen und 
Unternehmer vom Verkauf von Produkten 
und Dienstleistungen unter Verstoß gegen 
die geltenden Vorschriften abzuhalten, 
sollten Online-Marktplätze sicherstellen, 
dass diese Unternehmer nachverfolgt 
werden können. Der Unternehmer sollte 
daher verpflichtet sein, der Online-
Plattform bestimmte grundlegende 
Informationen zur Verfügung zu stellen, 
auch um für Produkte zu werben oder sie 
anzubieten. Diese Anforderung sollte auch 
für Unternehmer gelten, die auf der 
Grundlage zugrunde liegender 
Vereinbarungen im Namen von Marken für 
Produkte werben oder diese anbieten. 
Diese Online-Marktplätze sollten 
sämtliche Informationen für einen 
angemessenen Zeitraum, der nicht über das 
erforderliche Maß hinausgeht, und nicht 
länger als sechs Monate nach der 
Beendigung des Verhältnisses mit dem 
Unternehmer sicher speichern, damit diese 
im Einklang mit dem geltenden Recht, 
einschließlich des Rechts auf Schutz 
personenbezogener Daten, von Behörden 
und privaten Parteien mit einem 
berechtigten unmittelbaren Interesse 
eingesehen werden können, auch aufgrund 
von in dieser Verordnung genannten 
Anordnungen zur Bereitstellung von 
Informationen.

Or. en

Änderungsantrag 436
Marion Walsmann

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 49
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(49) Um zu einem sicheren, 
vertrauenswürdigen und transparenten 
Online-Umfeld für Verbraucher sowie für 
andere Beteiligte, etwa konkurrierende 
Unternehmer oder Inhaber von Rechten des 
geistigen Eigentums, beizutragen und 
Unternehmer vom Verkauf von Produkten 
und Dienstleistungen unter Verstoß gegen 
die geltenden Vorschriften abzuhalten, 
sollten Online-Plattformen, auf denen 
Verbraucher Fernabsatzverträge mit 
Unternehmern abschließen können,
sicherstellen, dass diese Unternehmer 
nachverfolgt werden können. Der 
Unternehmer sollte daher verpflichtet sein, 
der Online-Plattform bestimmte 
grundlegende Informationen zur 
Verfügung zu stellen, auch um für 
Produkte zu werben oder sie anzubieten. 
Diese Anforderung sollte auch für 
Unternehmer gelten, die auf der Grundlage 
zugrunde liegender Vereinbarungen im 
Namen von Marken für Produkte werben 
oder diese anbieten. Diese Online-
Plattformen sollten sämtliche 
Informationen für einen angemessenen 
Zeitraum, der nicht über das erforderliche 
Maß hinausgeht, sicher speichern, damit 
diese im Einklang mit dem geltenden 
Recht, einschließlich des Rechts auf Schutz 
personenbezogener Daten, von Behörden 
und privaten Parteien mit einem 
berechtigten Interesse eingesehen werden 
können, auch aufgrund von in dieser 
Verordnung genannten Anordnungen zur 
Bereitstellung von Informationen.

(49) Um zu einem sicheren, 
vertrauenswürdigen und transparenten 
Online-Umfeld für Verbraucher sowie für 
andere Beteiligte, etwa konkurrierende 
Unternehmer oder Inhaber von Rechten des 
geistigen Eigentums, beizutragen und 
Unternehmer vom Verkauf von Produkten 
und Dienstleistungen unter Verstoß gegen 
die geltenden Vorschriften abzuhalten, 
sollten Online-Marktplätze sicherstellen, 
dass diese Unternehmer nachverfolgt 
werden können. Der Unternehmer sollte 
daher verpflichtet sein, dem Online-
Marktplatz bestimmte grundlegende 
Informationen zur Verfügung zu stellen, 
auch um für Produkte zu werben oder sie 
anzubieten. Diese Anforderung sollte auch 
für Unternehmer gelten, die auf der 
Grundlage zugrunde liegender 
Vereinbarungen im Namen von Marken für 
Produkte werben oder diese anbieten. 
Diese Online-Plattformen sollten sämtliche 
Informationen für einen angemessenen 
Zeitraum, der nicht über das erforderliche 
Maß hinausgeht, sicher speichern, damit 
diese im Einklang mit dem geltenden 
Recht, einschließlich des Rechts auf Schutz 
personenbezogener Daten, von Behörden 
und privaten Parteien mit einem 
berechtigten Interesse eingesehen werden 
können, auch aufgrund von in dieser 
Verordnung genannten Anordnungen zur 
Bereitstellung von Informationen.

Or. en

Änderungsantrag 437
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Valérie Hayer, Fabienne Keller, Christophe 
Grudler, Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Laurence Farreng

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 49
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(49) Um zu einem sicheren, 
vertrauenswürdigen und transparenten 
Online-Umfeld für Verbraucher sowie für 
andere Beteiligte, etwa konkurrierende 
Unternehmer oder Inhaber von Rechten des 
geistigen Eigentums, beizutragen und 
Unternehmer vom Verkauf von Produkten 
und Dienstleistungen unter Verstoß gegen 
die geltenden Vorschriften abzuhalten, 
sollten Online-Plattformen, auf denen 
Verbraucher Fernabsatzverträge mit 
Unternehmern abschließen können,
sicherstellen, dass diese Unternehmer 
nachverfolgt werden können. Der 
Unternehmer sollte daher verpflichtet sein, 
der Online-Plattform bestimmte 
grundlegende Informationen zur 
Verfügung zu stellen, auch um für 
Produkte zu werben oder sie anzubieten. 
Diese Anforderung sollte auch für 
Unternehmer gelten, die auf der Grundlage 
zugrunde liegender Vereinbarungen im 
Namen von Marken für Produkte werben 
oder diese anbieten. Diese Online-
Plattformen sollten sämtliche 
Informationen für einen angemessenen 
Zeitraum, der nicht über das erforderliche 
Maß hinausgeht, sicher speichern, damit 
diese im Einklang mit dem geltenden 
Recht, einschließlich des Rechts auf Schutz 
personenbezogener Daten, von Behörden 
und privaten Parteien mit einem 
berechtigten Interesse eingesehen werden 
können, auch aufgrund von in dieser 
Verordnung genannten Anordnungen zur 
Bereitstellung von Informationen.

(49) Um zu einem sicheren, 
vertrauenswürdigen und transparenten 
Online-Umfeld für Verbraucher sowie für 
andere Beteiligte, etwa konkurrierende 
Unternehmer oder Inhaber von Rechten des 
geistigen Eigentums, beizutragen und 
Unternehmer vom Verkauf von Produkten 
und Dienstleistungen unter Verstoß gegen 
die geltenden Vorschriften abzuhalten, 
sollten Online-Marktplätze sicherstellen, 
dass diese Unternehmer nachverfolgt 
werden können. Der Unternehmer sollte 
daher verpflichtet sein, den Anbietern von 
Online-Marktplätzen bestimmte 
grundlegende Informationen zur 
Verfügung zu stellen, auch um für 
Produkte zu werben oder sie anzubieten. 
Diese Anforderung sollte auch für 
Unternehmer gelten, die auf der Grundlage 
zugrunde liegender Vereinbarungen im 
Namen von Marken für Produkte werben 
oder diese anbieten. Diese Online-
Plattformen sollten sämtliche 
Informationen für einen angemessenen 
Zeitraum, der nicht über das erforderliche 
Maß hinausgeht, sicher speichern, damit 
diese im Einklang mit dem geltenden 
Recht, einschließlich des Rechts auf Schutz 
personenbezogener Daten, von Behörden 
und privaten Parteien mit einem 
berechtigten Interesse eingesehen werden 
können, auch aufgrund von in dieser 
Verordnung genannten Anordnungen zur 
Bereitstellung von Informationen.

Or. en

Änderungsantrag 438
Maria da Graça Carvalho

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 49
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(49) Um zu einem sicheren, 
vertrauenswürdigen und transparenten 
Online-Umfeld für Verbraucher sowie für 
andere Beteiligte, etwa konkurrierende 
Unternehmer oder Inhaber von Rechten des 
geistigen Eigentums, beizutragen und 
Unternehmer vom Verkauf von Produkten 
und Dienstleistungen unter Verstoß gegen 
die geltenden Vorschriften abzuhalten, 
sollten Online-Plattformen, auf denen 
Verbraucher Fernabsatzverträge mit 
Unternehmern abschließen können, 
sicherstellen, dass diese Unternehmer 
nachverfolgt werden können. Der 
Unternehmer sollte daher verpflichtet sein, 
der Online-Plattform bestimmte 
grundlegende Informationen zur 
Verfügung zu stellen, auch um für 
Produkte zu werben oder sie anzubieten. 
Diese Anforderung sollte auch für 
Unternehmer gelten, die auf der Grundlage 
zugrunde liegender Vereinbarungen im 
Namen von Marken für Produkte werben 
oder diese anbieten. Diese Online-
Plattformen sollten sämtliche 
Informationen für einen angemessenen 
Zeitraum, der nicht über das erforderliche 
Maß hinausgeht, sicher speichern, damit 
diese im Einklang mit dem geltenden 
Recht, einschließlich des Rechts auf Schutz 
personenbezogener Daten, von Behörden 
und privaten Parteien mit einem 
berechtigten Interesse eingesehen werden 
können, auch aufgrund von in dieser 
Verordnung genannten Anordnungen zur 
Bereitstellung von Informationen.

(49) Um zu einem sicheren, 
vertrauenswürdigen und transparenten 
Online-Umfeld für Verbraucher sowie für 
andere Beteiligte, etwa konkurrierende 
Unternehmer oder Inhaber von Rechten des 
geistigen Eigentums, beizutragen und 
Unternehmer vom Verkauf von Produkten 
und Dienstleistungen unter Verstoß gegen 
die geltenden Vorschriften abzuhalten, 
sollten Online-Plattformen, auf denen 
Verbraucher Fernabsatzverträge mit 
Unternehmern abschließen können, 
sicherstellen, dass diese Unternehmer 
nachverfolgt werden können. Der 
Unternehmer sollte daher verpflichtet sein, 
der Online-Plattform bestimmte 
grundlegende Informationen zur 
Verfügung zu stellen, auch um für 
Produkte zu werben oder sie anzubieten. 
Diese Anforderung sollte auch für 
Unternehmer gelten, die auf der Grundlage 
zugrunde liegender Vereinbarungen im 
Namen von Marken für Produkte werben 
oder diese anbieten. Diese Online-
Plattformen sollten sämtliche 
Informationen für einen angemessenen 
Zeitraum sicher speichern, damit diese im 
Einklang mit dem geltenden Recht, 
einschließlich des Rechts auf Schutz 
personenbezogener Daten, von Behörden 
und privaten Parteien mit einem 
berechtigten Interesse eingesehen werden 
können, auch aufgrund von in dieser 
Verordnung genannten Anordnungen zur 
Bereitstellung von Informationen.

Or. pt

Änderungsantrag 439
Alexandra Geese, Rasmus Andresen, Kim Van Sparrentak
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 49 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(49a) Um einen Beitrag zu einem 
transparenten Online-Umfeld für 
Verbraucher zu leisten, das den 
ökologischen Wandel unterstützt, sollten 
Online-Plattformen, die es Verbrauchern 
ermöglichen, Fernabsatzverträge mit 
Händlern abzuschließen, den 
Verbrauchern in Echtzeit klare und 
eindeutige Informationen über die 
Umweltauswirkungen ihrer Produkte und 
Dienstleistungen zur Verfügung stellen, 
wie zum Beispiel über die Nutzung 
nachhaltiger und effizienter 
Liefermethoden, über nachhaltige und 
ökologische Verpackungen sowie über die 
Umweltkosten der Rücksendung von 
Waren im Falle des Widerrufs. 

Or. en

Änderungsantrag 440
Marco Zullo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 49 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(49a) Es muss gegen Formen 
irreführender Kommunikation 
vorgegangen werden, um für ein sicheres 
und transparentes Online-Umfeld zu 
sorgen, das den Nutzern Vertrauen 
einflößt. In diesem Zusammenhang muss 
der Nutzer in der Lage sein, auf die 
Zeitleiste zuzugreifen und zu prüfen, ob 
Änderungen an dem Inhalt vorgenommen 
wurden, mit dem der Nutzer interagiert, 
insbesondere Beiträge, Kommentare, 
Beschreibungen oder Preise eines 
Produkts.

Or. en
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Begründung

Zu wissen, wie sich ein Inhalt im Laufe der Zeit verändert hat, kann dabei helfen, a) die 
Verbreitung von Falschmeldungen einzuschränken, die sich der Technik bedienen, 
Zustimmung zu einem echten Inhalt zu generieren und ihn dann in einen gefälschten Inhalt 
umzuwandeln, sobald die Zustimmung gewachsen ist, und b) irreführende Mitteilungen über 
Produkte einzugrenzen, die auf Online-Plattformen verkauft werden und bei denen der Preis 
im Vergleich zum tatsächlichen Preis nur darum erhöht wird, um einen höheren Prozentsatz 
des Nachlasses für den Verkauf zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erzielen.

Änderungsantrag 441
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Valérie Hayer, Fabienne Keller, Christophe 
Grudler, Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Laurence Farreng, Marco Zullo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 50

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(50) Um eine effiziente und 
angemessene Anwendung dieser 
Verpflichtung sicherzustellen, ohne 
unverhältnismäßige Belastungen 
aufzuerlegen, sollten die erfassten Online-
Plattformen angemessene Bemühungen um 
die Überprüfung der Zuverlässigkeit der 
von den betreffenden Unternehmern 
bereitgestellten Informationen 
unternehmen, insbesondere durch die 
Nutzung frei zugänglicher amtlicher 
Online-Datenbanken oder Online-
Schnittstellen, etwa nationaler 
Handelsregister und des Mehrwertsteuer-
Informationsaustauschsystems45, oder 
indem sie die betreffenden Unternehmer 
auffordern, belastbare Unterlagen als 
Nachweise vorzulegen, etwa Kopien von 
Identitätsdokumenten, zertifizierte 
Bankauszüge, Unternehmenszertifikate 
oder Auszüge aus dem Handelsregister. Sie 
können für die Einhaltung dieser 
Verpflichtung auch auf andere für die 
Nutzung auf Distanz verfügbare Quellen 
zurückgreifen, die vergleichbare 
Zuverlässigkeit bieten. Die erfassten 
Online-Plattformen sollten jedoch nicht 
verpflichtet werden, übermäßige oder 
kostspielige Nachforschungen im Internet 

(50) Um eine effiziente und 
angemessene Anwendung dieser 
Verpflichtung sicherzustellen, ohne 
unverhältnismäßige Belastungen 
aufzuerlegen, sollten die erfassten Anbieter 
von Online-Marktplätzen angemessene 
Bemühungen um die Überprüfung der 
Zuverlässigkeit der von den betreffenden 
Unternehmern bereitgestellten 
Informationen unternehmen, insbesondere 
durch die Nutzung frei zugänglicher 
amtlicher Online-Datenbanken oder
Online-Schnittstellen, etwa nationaler 
Handelsregister und des Mehrwertsteuer-
Informationsaustauschsystems45, oder 
indem sie die betreffenden Unternehmer 
auffordern, belastbare Unterlagen als 
Nachweise vorzulegen, etwa Kopien von 
Identitätsdokumenten, zertifizierte 
Bankauszüge, Unternehmenszertifikate 
oder Auszüge aus dem Handelsregister. Sie 
können für die Einhaltung dieser 
Verpflichtung auch auf andere für die 
Nutzung auf Distanz verfügbare Quellen 
zurückgreifen, die vergleichbare 
Zuverlässigkeit bieten. Die Anbieter der 
erfassten Online-Marktplätze sollten 
jedoch nicht verpflichtet werden, 
übermäßige oder kostspielige 
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anzustellen oder Kontrollen vor Ort 
durchzuführen. Auch sollte nicht davon 
ausgegangen werden, dass Online-
Plattformen, die bereits angemessene 
Bemühungen gemäß dieser Verordnung 
unternommen haben, die Zuverlässigkeit 
der Informationen gegenüber Verbrauchern 
oder anderen Beteiligten gewährleisten. 
Solche Online-Plattformen sollten ihre 
Online-Schnittstelle zudem so gestalten 
und aufbauen, dass Unternehmer ihren 
Verpflichtungen gemäß dem Unionsrecht 
nachkommen können, insbesondere den 
Anforderungen gemäß Artikel 6 und 8 der 
Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates46, Artikel 7 der 
Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates47 und Artikel 3 
der Richtlinie 98/6/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates48.

Nachforschungen im Internet anzustellen 
oder Kontrollen vor Ort durchzuführen. 
Auch sollte nicht davon ausgegangen 
werden, dass Anbieter, die bereits 
angemessene Bemühungen gemäß dieser 
Verordnung unternommen haben, die 
Zuverlässigkeit der Informationen 
gegenüber Verbrauchern oder anderen 
Beteiligten gewährleisten. Anbieter von 
Online-Marktplätzen sollten ihre Online-
Schnittstelle zudem nutzerfreundlich 
gestalten und aufbauen, sodass 
Unternehmer ihren Verpflichtungen gemäß 
dem Unionsrecht nachkommen können, 
insbesondere den Anforderungen gemäß 
Artikel 6 und 8 der Richtlinie 2011/83/EU 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates46, Artikel 7 der
Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates47 und Artikel 3 
der Richtlinie 98/6/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates48. Die Online-
Schnittstelle sollte es den Unternehmern 
ermöglichen, die in Artikel 22a der 
vorliegenden Verordnung genannten 
Informationen, die in Artikel 6 der 
Richtlinie 2011/83/EU über die Rechte 
der Verbraucher genannten 
Informationen, Informationen über die 
Nachhaltigkeit von Produkten und 
Informationen, die eine eindeutige 
Identifizierung des Produkts oder der 
Dienstleistung ermöglichen, 
einschließlich 
Kennzeichnungsanforderungen, gemäß 
den Rechtsvorschriften über 
Produktsicherheit und -konformität 
bereitzustellen.

__________________ __________________

45

https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?locale=de

45

https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?locale=de

46 Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 
2011 über die Rechte der Verbraucher, zur 
Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG des 
Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 

46 Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 
2011 über die Rechte der Verbraucher, zur 
Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG des 
Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
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sowie zur Aufhebung der 
Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der 
Richtlinie 97/7/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates.

sowie zur Aufhebung der 
Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der 
Richtlinie 97/7/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates.

47 Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11. Mai 
2005 über unlautere Geschäftspraktiken im 
binnenmarktinternen Geschäftsverkehr 
zwischen Unternehmen und Verbrauchern 
und zur Änderung der 
Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der 
Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 
2002/65/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates sowie der Verordnung (EG) 
Nr. 2006/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (Richtlinie über 
unlautere Geschäftspraktiken).

47 Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11. Mai 
2005 über unlautere Geschäftspraktiken im 
binnenmarktinternen Geschäftsverkehr 
zwischen Unternehmen und Verbrauchern 
und zur Änderung der 
Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der 
Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 
2002/65/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates sowie der Verordnung (EG) 
Nr. 2006/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (Richtlinie über 
unlautere Geschäftspraktiken).

48 Richtlinie 98/6/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. Februar 
1998 über den Schutz der Verbraucher bei 
der Angabe der Preise der ihnen 
angebotenen Erzeugnisse.

48 Richtlinie 98/6/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. Februar 
1998 über den Schutz der Verbraucher bei 
der Angabe der Preise der ihnen 
angebotenen Erzeugnisse.

Or. en

Änderungsantrag 442
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron
im Namen der ID-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 50

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(50) Um eine effiziente und 
angemessene Anwendung dieser 
Verpflichtung sicherzustellen, ohne 
unverhältnismäßige Belastungen 
aufzuerlegen, sollten die erfassten Online-
Plattformen angemessene Bemühungen um 
die Überprüfung der Zuverlässigkeit der 
von den betreffenden Unternehmern 
bereitgestellten Informationen 
unternehmen, insbesondere durch die 
Nutzung frei zugänglicher amtlicher 
Online-Datenbanken oder Online-

(50) Um eine effiziente und 
angemessene Anwendung dieser 
Verpflichtung sicherzustellen, ohne 
unverhältnismäßige Belastungen 
aufzuerlegen, sollten die erfassten Online-
Plattformen angemessene Bemühungen um 
die Überprüfung der Zuverlässigkeit der 
von den betreffenden Unternehmern 
bereitgestellten Informationen 
unternehmen, insbesondere durch die 
Nutzung frei zugänglicher amtlicher 
Online-Datenbanken oder Online-
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Schnittstellen, etwa nationaler 
Handelsregister und des Mehrwertsteuer-
Informationsaustauschsystems45, oder 
indem sie die betreffenden Unternehmer 
auffordern, belastbare Unterlagen als 
Nachweise vorzulegen, etwa Kopien von 
Identitätsdokumenten, zertifizierte 
Bankauszüge, Unternehmenszertifikate 
oder Auszüge aus dem Handelsregister. Sie 
können für die Einhaltung dieser 
Verpflichtung auch auf andere für die 
Nutzung auf Distanz verfügbare Quellen 
zurückgreifen, die vergleichbare 
Zuverlässigkeit bieten. Die erfassten 
Online-Plattformen sollten jedoch nicht 
verpflichtet werden, übermäßige oder 
kostspielige Nachforschungen im Internet 
anzustellen oder Kontrollen vor Ort 
durchzuführen. Auch sollte nicht davon 
ausgegangen werden, dass Online-
Plattformen, die bereits angemessene 
Bemühungen gemäß dieser Verordnung 
unternommen haben, die Zuverlässigkeit 
der Informationen gegenüber 
Verbrauchern oder anderen Beteiligten 
gewährleisten. Solche Online-Plattformen 
sollten ihre Online-Schnittstelle zudem so 
gestalten und aufbauen, dass Unternehmer 
ihren Verpflichtungen gemäß dem 
Unionsrecht nachkommen können, 
insbesondere den Anforderungen gemäß 
Artikel 6 und 8 der Richtlinie 2011/83/EU 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates46, Artikel 7 der 
Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates47 und Artikel 3 
der Richtlinie 98/6/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates48.

Schnittstellen, etwa nationaler 
Handelsregister und des Mehrwertsteuer-
Informationsaustauschsystems45, oder 
indem sie die betreffenden Unternehmer 
auffordern, belastbare Unterlagen als 
Nachweise vorzulegen, etwa Kopien von 
Identitätsdokumenten, zertifizierte 
Bankauszüge, Unternehmenszertifikate 
oder Auszüge aus dem Handelsregister. Sie 
können für die Einhaltung dieser 
Verpflichtung auch auf andere für die 
Nutzung auf Distanz verfügbare Quellen 
zurückgreifen, die vergleichbare 
Zuverlässigkeit bieten. Online-Plattformen 
können auch den Koordinator für digitale 
Dienste um Unterstützung bei der 
Erfüllung dieser spezifischen 
Verpflichtungen ersuchen. Sollte der 
Unternehmer außerhalb der Union 
niedergelassen sein und nicht kooperieren 
oder keine ausreichenden Informationen 
bereitstellen, anhand deren überprüft
werden kann, ob er die einschlägigen 
Rechtsvorschriften der Union oder der 
Mitgliedstaaten einhält, sollte diesem 
Unternehmer nicht gestattet werden, auf 
der Plattform tätig zu sein und seine 
Produkte dort zu verkaufen. Befindet sich 
der Unternehmer bereits auf der Plattform 
und sollte er die oben genannten Kriterien 
nicht erfüllen, sollte die Plattform das 
Konto dieses Unternehmers aussetzen. 
Sollte das Geschäftskonto ausgesetzt 
werden, sollte dem Unternehmer 
Abhilfemöglichkeiten eingeräumt werden. 
Solche Online-Plattformen sollten ihre 
Online-Schnittstelle zudem so gestalten 
und aufbauen, dass Unternehmer ihren 
Verpflichtungen gemäß dem Unionsrecht 
nachkommen können, insbesondere den 
Anforderungen gemäß Artikel 6 und 8 der 
Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates46, Artikel 7 der 
Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates47 und Artikel 3 
der Richtlinie 98/6/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates48.

__________________ __________________
45 45
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46 Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 
2011 über die Rechte der Verbraucher, zur 
Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG des 
Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
sowie zur Aufhebung der 
Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der 
Richtlinie 97/7/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates.

46 Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 
2011 über die Rechte der Verbraucher, zur 
Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG des 
Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
sowie zur Aufhebung der 
Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der 
Richtlinie 97/7/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates.

47 Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11. Mai 
2005 über unlautere Geschäftspraktiken im 
binnenmarktinternen Geschäftsverkehr 
zwischen Unternehmen und Verbrauchern 
und zur Änderung der 
Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der 
Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 
2002/65/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates sowie der Verordnung (EG) 
Nr. 2006/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (Richtlinie über 
unlautere Geschäftspraktiken).

47 Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11. Mai 
2005 über unlautere Geschäftspraktiken im 
binnenmarktinternen Geschäftsverkehr 
zwischen Unternehmen und Verbrauchern 
und zur Änderung der 
Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der 
Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 
2002/65/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates sowie der Verordnung (EG) 
Nr. 2006/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (Richtlinie über 
unlautere Geschäftspraktiken).

48 Richtlinie 98/6/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. Februar 
1998 über den Schutz der Verbraucher bei 
der Angabe der Preise der ihnen 
angebotenen Erzeugnisse.

48 Richtlinie 98/6/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. Februar 
1998 über den Schutz der Verbraucher bei 
der Angabe der Preise der ihnen 
angebotenen Erzeugnisse.

Or. en

Änderungsantrag 443
Marion Walsmann

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 50

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(50) Um eine effiziente und 
angemessene Anwendung dieser 
Verpflichtung sicherzustellen, ohne 
unverhältnismäßige Belastungen 
aufzuerlegen, sollten die erfassten Online-

(50) Um eine effiziente und 
angemessene Anwendung dieser 
Verpflichtung sicherzustellen, ohne 
unverhältnismäßige Belastungen 
aufzuerlegen, sollten die Online-
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Plattformen angemessene Bemühungen 
um die Überprüfung der Zuverlässigkeit 
der von den betreffenden Unternehmern 
bereitgestellten Informationen 
unternehmen, insbesondere durch die 
Nutzung frei zugänglicher amtlicher 
Online-Datenbanken oder Online-
Schnittstellen, etwa nationaler 
Handelsregister und des Mehrwertsteuer-
Informationsaustauschsystems45, oder 
indem sie die betreffenden Unternehmer 
auffordern, belastbare Unterlagen als 
Nachweise vorzulegen, etwa Kopien von 
Identitätsdokumenten, zertifizierte 
Bankauszüge, Unternehmenszertifikate 
oder Auszüge aus dem Handelsregister. Sie 
können für die Einhaltung dieser 
Verpflichtung auch auf andere für die 
Nutzung auf Distanz verfügbare Quellen 
zurückgreifen, die vergleichbare 
Zuverlässigkeit bieten. Die erfassten 
Online-Plattformen sollten jedoch nicht 
verpflichtet werden, übermäßige oder 
kostspielige Nachforschungen im Internet 
anzustellen oder Kontrollen vor Ort 
durchzuführen. Auch sollte nicht davon 
ausgegangen werden, dass Online-
Plattformen, die bereits angemessene 
Bemühungen gemäß dieser Verordnung 
unternommen haben, die Zuverlässigkeit 
der Informationen gegenüber Verbrauchern 
oder anderen Beteiligten gewährleisten. 
Solche Online-Plattformen sollten ihre 
Online-Schnittstelle zudem so gestalten 
und aufbauen, dass Unternehmer ihren 
Verpflichtungen gemäß dem Unionsrecht 
nachkommen können, insbesondere den 
Anforderungen gemäß Artikel 6 und 8 der 
Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates46, Artikel 7 der 
Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates47 und Artikel 3 
der Richtlinie 98/6/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates48.

Marktplätze angemessene Bemühungen 
um die Überprüfung der Zuverlässigkeit 
der von den betreffenden Unternehmern 
bereitgestellten Informationen 
unternehmen, insbesondere durch die 
Nutzung frei zugänglicher amtlicher 
Online-Datenbanken oder Online-
Schnittstellen, etwa nationaler 
Handelsregister und des Mehrwertsteuer-
Informationsaustauschsystems45, oder 
indem sie die betreffenden Unternehmer 
auffordern, belastbare Unterlagen als 
Nachweise vorzulegen, etwa Kopien von 
Identitätsdokumenten, zertifizierte 
Bankauszüge, Unternehmenszertifikate 
oder Auszüge aus dem Handelsregister. Sie 
können für die Einhaltung dieser 
Verpflichtung auch auf andere für die 
Nutzung auf Distanz verfügbare Quellen 
zurückgreifen, die vergleichbare 
Zuverlässigkeit bieten. Darüber hinaus 
sollten die vom Unternehmer 
bereitgestellten Informationen 
hinreichend spezifisch sein und nach 
Möglichkeit durch einschlägige Angaben 
untermauert werden, z. B. durch frühere 
Prüfungen des Unternehmers mit 
Hinblick darauf, ob die zum Verkauf 
angebotenen Produkte den Vorschriften 
für die Produktsicherheit entsprechen.
Die Online-Marktplätze sollten jedoch 
nicht verpflichtet werden, übermäßige oder 
kostspielige Nachforschungen im Internet 
anzustellen oder Kontrollen vor Ort 
durchzuführen. Auch sollte nicht davon 
ausgegangen werden, dass Online-
Marktplätze, die bereits angemessene 
Bemühungen gemäß dieser Verordnung 
unternommen haben, die Zuverlässigkeit 
der Informationen gegenüber Verbrauchern 
oder anderen Beteiligten gewährleisten. 
Solche Online-Marktplätze sollten ihre 
Online-Schnittstelle zudem so gestalten 
und aufbauen, dass Unternehmer ihren 
Verpflichtungen gemäß dem Unionsrecht 
nachkommen können, insbesondere den 
Anforderungen gemäß Artikel 6 und 8 der 
Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates46, Artikel 7 der 
Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen 
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Parlaments und des Rates47 und Artikel 3 
der Richtlinie 98/6/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates48.

__________________ __________________
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46 Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 
2011 über die Rechte der Verbraucher, zur 
Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG des 
Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
sowie zur Aufhebung der 
Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der 
Richtlinie 97/7/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates.

46 Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 
2011 über die Rechte der Verbraucher, zur 
Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG des 
Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
sowie zur Aufhebung der 
Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der 
Richtlinie 97/7/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates.

47 Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11. Mai 
2005 über unlautere Geschäftspraktiken im 
binnenmarktinternen Geschäftsverkehr 
zwischen Unternehmen und Verbrauchern 
und zur Änderung der 
Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der 
Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 
2002/65/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates sowie der Verordnung (EG) 
Nr. 2006/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (Richtlinie über 
unlautere Geschäftspraktiken).

47 Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11. Mai 
2005 über unlautere Geschäftspraktiken im 
binnenmarktinternen Geschäftsverkehr 
zwischen Unternehmen und Verbrauchern 
und zur Änderung der 
Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der 
Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 
2002/65/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates sowie der Verordnung (EG) 
Nr. 2006/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (Richtlinie über 
unlautere Geschäftspraktiken).

48 Richtlinie 98/6/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. Februar 
1998 über den Schutz der Verbraucher bei 
der Angabe der Preise der ihnen 
angebotenen Erzeugnisse.

48 Richtlinie 98/6/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. Februar 
1998 über den Schutz der Verbraucher bei 
der Angabe der Preise der ihnen 
angebotenen Erzeugnisse.

Or. en

Änderungsantrag 444
Geoffroy Didier, Sabine Verheyen, Brice Hortefeux, Tomasz Frankowski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 50
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(50) Um eine effiziente und 
angemessene Anwendung dieser 
Verpflichtung sicherzustellen, ohne 
unverhältnismäßige Belastungen 
aufzuerlegen, sollten die erfassten Online-
Plattformen angemessene Bemühungen 
um die Überprüfung der Zuverlässigkeit 
der von den betreffenden Unternehmern
bereitgestellten Informationen 
unternehmen, insbesondere durch die 
Nutzung frei zugänglicher amtlicher 
Online-Datenbanken oder Online-
Schnittstellen, etwa nationaler 
Handelsregister und des Mehrwertsteuer-
Informationsaustauschsystems45, oder 
indem sie die betreffenden Unternehmer
auffordern, belastbare Unterlagen als 
Nachweise vorzulegen, etwa Kopien von 
Identitätsdokumenten, zertifizierte 
Bankauszüge, Unternehmenszertifikate 
oder Auszüge aus dem Handelsregister. Sie 
können für die Einhaltung dieser 
Verpflichtung auch auf andere für die 
Nutzung auf Distanz verfügbare Quellen 
zurückgreifen, die vergleichbare 
Zuverlässigkeit bieten. Die erfassten 
Online-Plattformen sollten jedoch nicht 
verpflichtet werden, übermäßige oder 
kostspielige Nachforschungen im Internet 
anzustellen oder Kontrollen vor Ort 
durchzuführen. Auch sollte nicht davon 
ausgegangen werden, dass Online-
Plattformen, die bereits angemessene 
Bemühungen gemäß dieser Verordnung 
unternommen haben, die Zuverlässigkeit 
der Informationen gegenüber Verbrauchern 
oder anderen Beteiligten gewährleisten. 
Solche Online-Plattformen sollten ihre 
Online-Schnittstelle zudem so gestalten 
und aufbauen, dass Unternehmer ihren 
Verpflichtungen gemäß dem Unionsrecht 
nachkommen können, insbesondere den 
Anforderungen gemäß Artikel 6 und 8 der 
Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates46, Artikel 7 der 
Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates47 und Artikel 3 

(50) Um eine effiziente und 
angemessene Anwendung dieser 
Verpflichtung sicherzustellen, ohne 
unverhältnismäßige Belastungen 
aufzuerlegen, sollten die Anbieter von
Vermittlungsdiensten angemessene 
Bemühungen um die Überprüfung der 
Zuverlässigkeit der von ihren 
Geschäftskunden bereitgestellten 
Informationen unternehmen, insbesondere 
durch die Nutzung frei zugänglicher 
amtlicher Online-Datenbanken oder 
Online-Schnittstellen, etwa nationaler 
Handelsregister und des Mehrwertsteuer-
Informationsaustauschsystems45, oder 
indem sie ihre Geschäftskunden
auffordern, belastbare Unterlagen als 
Nachweise vorzulegen, etwa Kopien von 
Identitätsdokumenten, zertifizierte 
Bankauszüge, Unternehmenszertifikate 
oder Auszüge aus dem Handelsregister. Sie 
können für die Einhaltung dieser 
Verpflichtung auch auf andere für die 
Nutzung auf Distanz verfügbare Quellen 
zurückgreifen, die vergleichbare 
Zuverlässigkeit bieten. Die Anbieter von 
Vermittlungsdiensten sollten jedoch nicht 
verpflichtet werden, übermäßige oder 
kostspielige Nachforschungen im Internet 
anzustellen oder Kontrollen vor Ort 
durchzuführen. Auch sollte nicht davon 
ausgegangen werden, dass Anbieter von 
Vermittlungsdiensten, die bereits 
angemessene Bemühungen gemäß dieser 
Verordnung unternommen haben, die 
Zuverlässigkeit und Genauigkeit der 
Informationen gegenüber Verbrauchern 
oder anderen Beteiligten gewährleisten. 
Solche Anbieter von Vermittlungsdiensten
sollten die ihnen vorliegenden 
Informationen auf risikoorientierter 
Grundlage und mindestens einmal im 
Jahr aktualisieren und ihre Online-
Schnittstelle zudem so gestalten und 
aufbauen, dass ihre Geschäftskunden
ihren Verpflichtungen gemäß dem 
Unionsrecht nachkommen können, 
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der Richtlinie 98/6/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates48.

insbesondere den Anforderungen gemäß 
Artikel 6 und 8 der Richtlinie 2011/83/EU 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates46, Artikel 7 der 
Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates47 und Artikel 3 
der Richtlinie 98/6/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates48.

__________________ __________________
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46 Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 
2011 über die Rechte der Verbraucher, zur 
Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG des 
Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
sowie zur Aufhebung der 
Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der 
Richtlinie 97/7/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates.

46 Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 
2011 über die Rechte der Verbraucher, zur 
Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG des 
Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
sowie zur Aufhebung der 
Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der 
Richtlinie 97/7/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates.

47 Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11. Mai 
2005 über unlautere Geschäftspraktiken im 
binnenmarktinternen Geschäftsverkehr 
zwischen Unternehmen und Verbrauchern 
und zur Änderung der 
Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der 
Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 
2002/65/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates sowie der Verordnung (EG) 
Nr. 2006/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (Richtlinie über 
unlautere Geschäftspraktiken).

47 Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11. Mai 
2005 über unlautere Geschäftspraktiken im 
binnenmarktinternen Geschäftsverkehr 
zwischen Unternehmen und Verbrauchern 
und zur Änderung der 
Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der 
Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 
2002/65/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates sowie der Verordnung (EG) 
Nr. 2006/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (Richtlinie über 
unlautere Geschäftspraktiken).

48 Richtlinie 98/6/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. Februar 
1998 über den Schutz der Verbraucher bei 
der Angabe der Preise der ihnen 
angebotenen Erzeugnisse.

48 Richtlinie 98/6/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. Februar 
1998 über den Schutz der Verbraucher bei 
der Angabe der Preise der ihnen 
angebotenen Erzeugnisse.

Or. en

Änderungsantrag 445
Arba Kokalari, Andreas Schwab, Anna-Michelle Asimakopoulou, Maria da Graça 
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Carvalho, Tomislav Sokol, Axel Voss, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 50

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(50) Um eine effiziente und 
angemessene Anwendung dieser 
Verpflichtung sicherzustellen, ohne 
unverhältnismäßige Belastungen 
aufzuerlegen, sollten die erfassten Online-
Plattformen angemessene Bemühungen um 
die Überprüfung der Zuverlässigkeit der 
von den betreffenden Unternehmern 
bereitgestellten Informationen 
unternehmen, insbesondere durch die 
Nutzung frei zugänglicher amtlicher 
Online-Datenbanken oder Online-
Schnittstellen, etwa nationaler 
Handelsregister und des Mehrwertsteuer-
Informationsaustauschsystems45, oder 
indem sie die betreffenden Unternehmer 
auffordern, belastbare Unterlagen als 
Nachweise vorzulegen, etwa Kopien von 
Identitätsdokumenten, zertifizierte 
Bankauszüge, Unternehmenszertifikate 
oder Auszüge aus dem Handelsregister. Sie 
können für die Einhaltung dieser 
Verpflichtung auch auf andere für die 
Nutzung auf Distanz verfügbare Quellen 
zurückgreifen, die vergleichbare 
Zuverlässigkeit bieten. Die erfassten 
Online-Plattformen sollten jedoch nicht 
verpflichtet werden, übermäßige oder 
kostspielige Nachforschungen im Internet 
anzustellen oder Kontrollen vor Ort 
durchzuführen. Auch sollte nicht davon 
ausgegangen werden, dass Online-
Plattformen, die bereits angemessene 
Bemühungen gemäß dieser Verordnung 
unternommen haben, die Zuverlässigkeit 
der Informationen gegenüber Verbrauchern 
oder anderen Beteiligten gewährleisten. 
Solche Online-Plattformen sollten ihre 
Online-Schnittstelle zudem so gestalten 
und aufbauen, dass Unternehmer ihren 
Verpflichtungen gemäß dem Unionsrecht 
nachkommen können, insbesondere den 
Anforderungen gemäß Artikel 6 und 8 der 

(50) Um eine effiziente und 
angemessene Anwendung dieser 
Verpflichtung sicherzustellen, ohne 
unverhältnismäßige Belastungen 
aufzuerlegen, sollten die erfassten Online-
Plattformen angemessene Bemühungen um 
die Überprüfung der Zuverlässigkeit der 
von den betreffenden Unternehmern 
bereitgestellten Informationen 
unternehmen, insbesondere durch die 
Nutzung frei zugänglicher amtlicher 
Online-Datenbanken oder Online-
Schnittstellen, etwa nationaler 
Handelsregister und des Mehrwertsteuer-
Informationsaustauschsystems45 und des 
gemeinschaftlichen Systems zum raschen 
Austausch von Informationen über die 
Gefahren bei der Verwendung von 
Konsumgütern (RAPEX), oder indem sie 
die betreffenden Unternehmer auffordern, 
belastbare Unterlagen als Nachweise 
vorzulegen, etwa Kopien von 
Identitätsdokumenten, zertifizierte 
Bankauszüge, Unternehmenszertifikate 
oder Auszüge aus dem Handelsregister. Sie 
können für die Einhaltung dieser 
Verpflichtung auch auf andere für die 
Nutzung auf Distanz verfügbare Quellen 
zurückgreifen, die vergleichbare 
Zuverlässigkeit bieten. Die erfassten 
Online-Plattformen sollten jedoch nicht 
verpflichtet werden, übermäßige oder 
kostspielige Nachforschungen im Internet 
anzustellen oder Kontrollen vor Ort 
durchzuführen. Auch sollte nicht davon 
ausgegangen werden, dass Online-
Plattformen, die bereits angemessene 
Bemühungen gemäß dieser Verordnung 
unternommen haben, die Zuverlässigkeit 
der Informationen gegenüber Verbrauchern 
oder anderen Beteiligten gewährleisten. 
Solche Online-Plattformen sollten ihre 
Online-Schnittstelle zudem so gestalten 
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Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates46, Artikel 7 der 
Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates47 und Artikel 3 
der Richtlinie 98/6/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates48.

und aufbauen, dass Unternehmer ihren 
Verpflichtungen gemäß dem Unionsrecht 
nachkommen können, insbesondere den 
Anforderungen gemäß Artikel 6 und 8 der 
Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates46, Artikel 7 der 
Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates47 und Artikel 3 
der Richtlinie 98/6/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates48.

__________________ __________________

45

https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?locale=de

45

https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?locale=de

46 Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 
2011 über die Rechte der Verbraucher, zur 
Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG des 
Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
sowie zur Aufhebung der 
Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der 
Richtlinie 97/7/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates.

46 Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 
2011 über die Rechte der Verbraucher, zur 
Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG des 
Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
sowie zur Aufhebung der 
Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der 
Richtlinie 97/7/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates.

47 Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11. Mai 
2005 über unlautere Geschäftspraktiken im 
binnenmarktinternen Geschäftsverkehr 
zwischen Unternehmen und Verbrauchern 
und zur Änderung der 
Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der 
Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 
2002/65/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates sowie der Verordnung (EG) 
Nr. 2006/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (Richtlinie über 
unlautere Geschäftspraktiken).

47 Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11. Mai 
2005 über unlautere Geschäftspraktiken im 
binnenmarktinternen Geschäftsverkehr 
zwischen Unternehmen und Verbrauchern 
und zur Änderung der 
Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der 
Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 
2002/65/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates sowie der Verordnung (EG) 
Nr. 2006/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (Richtlinie über 
unlautere Geschäftspraktiken).

48 Richtlinie 98/6/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. Februar 
1998 über den Schutz der Verbraucher bei 
der Angabe der Preise der ihnen 
angebotenen Erzeugnisse.

48 Richtlinie 98/6/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. Februar 
1998 über den Schutz der Verbraucher bei 
der Angabe der Preise der ihnen 
angebotenen Erzeugnisse.

Or. en
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Änderungsantrag 446
Dita Charanzová, Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Claudia Gamon, Morten 
Løkkegaard, Svenja Hahn, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, 
Liesje Schreinemacher

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 50

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(50) Um eine effiziente und 
angemessene Anwendung dieser 
Verpflichtung sicherzustellen, ohne 
unverhältnismäßige Belastungen 
aufzuerlegen, sollten die erfassten Online-
Plattformen angemessene Bemühungen 
um die Überprüfung der Zuverlässigkeit 
der von den betreffenden Unternehmern 
bereitgestellten Informationen 
unternehmen, insbesondere durch die 
Nutzung frei zugänglicher amtlicher 
Online-Datenbanken oder Online-
Schnittstellen, etwa nationaler 
Handelsregister und des Mehrwertsteuer-
Informationsaustauschsystems45, oder 
indem sie die betreffenden Unternehmer 
auffordern, belastbare Unterlagen als 
Nachweise vorzulegen, etwa Kopien von 
Identitätsdokumenten, zertifizierte 
Bankauszüge, Unternehmenszertifikate 
oder Auszüge aus dem Handelsregister. Sie 
können für die Einhaltung dieser 
Verpflichtung auch auf andere für die 
Nutzung auf Distanz verfügbare Quellen 
zurückgreifen, die vergleichbare 
Zuverlässigkeit bieten. Die erfassten 
Online-Plattformen sollten jedoch nicht 
verpflichtet werden, übermäßige oder 
kostspielige Nachforschungen im Internet 
anzustellen oder Kontrollen vor Ort 
durchzuführen. Auch sollte nicht davon 
ausgegangen werden, dass Online-
Plattformen, die bereits angemessene
Bemühungen gemäß dieser Verordnung 
unternommen haben, die Zuverlässigkeit 
der Informationen gegenüber Verbrauchern 
oder anderen Beteiligten gewährleisten. 
Solche Online-Plattformen sollten ihre 
Online-Schnittstelle zudem so gestalten 
und aufbauen, dass Unternehmer ihren 

(50) Um eine effiziente und 
angemessene Anwendung dieser 
Verpflichtung sicherzustellen, ohne 
unverhältnismäßige Belastungen 
aufzuerlegen, sollten die erfassten Online-
Marktplätze angemessene Bemühungen 
um die Überprüfung der Zuverlässigkeit 
der von den betreffenden Unternehmern 
bereitgestellten Informationen 
unternehmen, insbesondere durch die 
Nutzung frei zugänglicher amtlicher 
Online-Datenbanken oder Online-
Schnittstellen, etwa nationaler 
Handelsregister und des Mehrwertsteuer-
Informationsaustauschsystems45, oder 
indem sie die betreffenden Unternehmer 
auffordern, belastbare Unterlagen als 
Nachweise vorzulegen, etwa Kopien von 
Identitätsdokumenten, zertifizierte 
Bankauszüge, Unternehmenszertifikate 
oder Auszüge aus dem Handelsregister. Sie 
können für die Einhaltung dieser 
Verpflichtung auch auf andere für die 
Nutzung auf Distanz verfügbare Quellen 
zurückgreifen, die vergleichbare 
Zuverlässigkeit bieten. Die erfassten 
Online-Marktplätze sollten jedoch nicht 
verpflichtet werden, übermäßige oder 
kostspielige Nachforschungen im Internet 
anzustellen oder Kontrollen vor Ort 
durchzuführen. Auch sollte nicht davon 
ausgegangen werden, dass Online-
Marktplätze, die bereits nach bestem 
Wissen und Gewissen Bemühungen gemäß 
dieser Verordnung unternommen haben, 
die Zuverlässigkeit der Informationen 
gegenüber Verbrauchern oder anderen 
Beteiligten gewährleisten. Solche Online-
Marktplätze sollten ihre Online-
Schnittstelle zudem nutzerfreundlich
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Verpflichtungen gemäß dem Unionsrecht 
nachkommen können, insbesondere den 
Anforderungen gemäß Artikel 6 und 8 der 
Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates46, Artikel 7 der 
Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates47 und Artikel 3 
der Richtlinie 98/6/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates48.

gestalten und aufbauen, sodass
Unternehmer ihren Verpflichtungen gemäß 
dem Unionsrecht nachkommen können, 
insbesondere den Anforderungen gemäß 
Artikel 6 und 8 der Richtlinie 2011/83/EU 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates46, Artikel 7 der 
Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates47 und Artikel 3 
der Richtlinie 98/6/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates48.

__________________ __________________
45

https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?locale=de

45

https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?locale=de

46 Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 
2011 über die Rechte der Verbraucher, zur 
Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG des 
Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
sowie zur Aufhebung der 
Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der 
Richtlinie 97/7/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates.

46 Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 
2011 über die Rechte der Verbraucher, zur 
Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG des 
Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
sowie zur Aufhebung der
Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der 
Richtlinie 97/7/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates.

47 Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11. Mai 
2005 über unlautere Geschäftspraktiken im 
binnenmarktinternen Geschäftsverkehr 
zwischen Unternehmen und Verbrauchern 
und zur Änderung der 
Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der 
Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 
2002/65/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates sowie der Verordnung (EG) 
Nr. 2006/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (Richtlinie über 
unlautere Geschäftspraktiken).

47 Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11. Mai 
2005 über unlautere Geschäftspraktiken im 
binnenmarktinternen Geschäftsverkehr 
zwischen Unternehmen und Verbrauchern 
und zur Änderung der 
Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der 
Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 
2002/65/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates sowie der Verordnung (EG) 
Nr. 2006/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (Richtlinie über 
unlautere Geschäftspraktiken).

48 Richtlinie 98/6/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. Februar 
1998 über den Schutz der Verbraucher bei 
der Angabe der Preise der ihnen 
angebotenen Erzeugnisse.

48 Richtlinie 98/6/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. Februar 
1998 über den Schutz der Verbraucher bei 
der Angabe der Preise der ihnen 
angebotenen Erzeugnisse.

Or. en
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Änderungsantrag 447
Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Marc Angel, Christel 
Schaldemose, Maria Grapini, Petra Kammerevert, Biljana Borzan, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Brando Benifei, Monika Beňová

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 50 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(50a) Nachdem ein Anbieter von 
Vermittlungsdiensten die erforderlichen 
Kontaktdaten eines Unternehmers 
erhalten hat, mit denen die 
Verbraucherrechte sichergestellt werden 
soll, muss er überprüfen, ob diese 
Angaben ständig aktualisiert werden und 
für die Verbraucher zugänglich sind. 
Daher führt der Anbieter von 
Vermittlungsdiensten regelmäßige und 
stichprobenartige Kontrollen der 
Informationen durch, die von den 
Händlern auf seiner Plattform 
bereitgestellt werden. Um sicherzustellen, 
dass diese Kontaktdaten einheitlich 
dargestellt werden, sollten die 
Vermittlungsdienste verbindliche Muster 
für die Aufnahme dieser Kontaktdaten 
festlegen. Die Inhalte, Waren oder 
Dienstleistungen werden erst angezeigt, 
wenn der gewerbliche Nutzer alle 
erforderlichen Daten bereitgestellt hat.

Or. en

Begründung

Der Verfasser unterstützt die Änderungsanträge 27, 89 & 90 der Berichterstatter, die neue 
Bestimmungen über die Rückverfolgbarkeit von Geschäftskunden enthalten. Der Verfasser 
möchte diesen Erwägungsgrund jedoch im Einklang mit den in Artikel 13a hinzugefügten 
Änderungen hinzufügen.

Änderungsantrag 448
Dita Charanzová, Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Claudia Gamon, Morten 
Løkkegaard, Marco Zullo, Svenja Hahn, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-
Courtin, Liesje Schreinemacher
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 50 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(50a) Die Online-Schnittstelle von 
Online-Marktplätzen sollte es 
Unternehmern ermöglichen, die in 
Artikel 22a der vorliegenden Verordnung 
genannten Informationen sowie 
erforderlichenfalls alle weiteren 
Informationen, die für eine eindeutige 
Identifizierung des Produkts oder der 
Dienstleistung notwendig sind, 
einschließlich 
Kennzeichnungsanforderungen, gemäß 
den Rechtsvorschriften über 
Produktsicherheit und -konformität 
bereitzustellen. Erlangt ein Online-
Marktplatz Kenntnis davon, dass ein 
Produkt oder eine Dienstleistung illegal 
ist, setzt er die Nutzer, die das Produkt 
oder die Dienstleistung über seinen 
Marktplatz erworben haben, davon in 
Kenntnis und informiert sie über alle 
möglichen Rechtsbehelfe.

Or. en

Änderungsantrag 449
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Valérie Hayer, Fabienne Keller, Christophe 
Grudler, Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Laurence Farreng

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 50 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(50a) Anbieter von Online-Marktplätzen 
sollten nachweisen, dass sie sich nach 
besten Kräften bemühen, die Verbreitung 
illegaler Produkte und Dienstleistungen 
durch Unternehmer zu verhindern. Im 
Einklang mit dem Grundsatz, wonach 
keine allgemeine Verpflichtung zur 
Überwachung vorgesehen ist, sollten die 
Anbieter die Nutzer informieren, wenn die 
Dienstleistung oder das Produkt, die bzw. 
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das sie über ihre Dienste erworben haben, 
illegal ist. Sobald Anbietern von Online-
Marktplätzen ein illegales Produkt oder 
eine illegale Dienstleistung gemäß 
Artikel 14 gemeldet wurde, sollten sie 
wirksame und angemessene Maßnahmen 
ergreifen, um zu verhindern, dass solche 
Produkte oder Dienste erneut auf ihrem 
Online-Marktplatz angeboten werden.

Or. en

Änderungsantrag 450
Alexandra Geese, Rasmus Andresen, Kim Van Sparrentak
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 50 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(50a) Im Hinblick auf die wirksame 
Durchsetzung lokaler Vorschriften zum 
Vorgehen gegen langfristigen Mangel an 
Mietwohnungen und zur Begrenzung von 
Kurzzeitvermietungen zu 
Urlaubszwecken, wie in der Rechtssache 
Cali Apartments (Rechtssachen C-724/18 
und C-727/18) begründet, unterliegen alle 
natürlichen oder juristischen Personen, 
die Kurzzeitvermietungen zu 
Urlaubszwecken anbieten, den 
Verpflichtungen gemäß Artikel 22 dieser 
Verordnung. 

Or. en

Änderungsantrag 451
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 51

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(51) Angesichts der besonderen (51) Angesichts der besonderen 
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Verantwortung und Pflichten von Online-
Plattformen sollten ihnen – neben den von 
allen Anbietern von Vermittlungsdiensten 
im Rahmen dieser Verordnung zu 
erfüllenden Transparenzberichtspflichten –
zusätzliche Transparenzberichtspflichten 
auferlegt werden. Damit festgestellt 
werden kann, ob eine Online-Plattform als 
sehr große Online-Plattform anzusehen ist, 
der im Rahmen dieser Verordnung 
bestimmte zusätzliche Pflichten auferlegt 
werden, sollten die 
Transparenzberichtspflichten von Online-
Plattformen auch bestimmte Pflichten zur 
Veröffentlichung und Mitteilung von 
Informationen über die durchschnittliche 
Zahl aktiver Nutzer in der Union umfassen.

Verantwortung und Pflichten von Online-
Plattformen sollten ihnen – neben den von 
allen Anbietern von Vermittlungsdiensten 
im Rahmen dieser Verordnung zu 
erfüllenden Transparenzberichtspflichten –
zusätzliche Transparenzberichtspflichten 
auferlegt werden. Damit festgestellt 
werden kann, ob eine Online-Plattform als 
sehr große Online-Plattform anzusehen ist, 
der im Rahmen dieser Verordnung 
bestimmte zusätzliche Pflichten auferlegt 
werden, sollten die 
Transparenzberichtspflichten von Online-
Plattformen auch bestimmte Pflichten zur 
Veröffentlichung und Mitteilung von 
Informationen über die durchschnittliche 
Zahl aktiver Nutzer in der Union unter der 
Kontrolle der Kommission umfassen.

Or. fr

Änderungsantrag 452
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 51

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(51) Angesichts der besonderen 
Verantwortung und Pflichten von Online-
Plattformen sollten ihnen – neben den von 
allen Anbietern von Vermittlungsdiensten 
im Rahmen dieser Verordnung zu 
erfüllenden Transparenzberichtspflichten –
zusätzliche Transparenzberichtspflichten 
auferlegt werden. Damit festgestellt 
werden kann, ob eine Online-Plattform als 
sehr große Online-Plattform anzusehen ist, 
der im Rahmen dieser Verordnung 
bestimmte zusätzliche Pflichten auferlegt 
werden, sollten die 
Transparenzberichtspflichten von Online-
Plattformen auch bestimmte Pflichten zur 
Veröffentlichung und Mitteilung von 
Informationen über die durchschnittliche 
Zahl aktiver Nutzer in der Union umfassen.

(51) Angesichts der besonderen 
Verantwortung und Pflichten von Online-
Plattformen sollten ihnen – neben den von 
allen Anbietern von Vermittlungsdiensten 
im Rahmen dieser Verordnung zu 
erfüllenden Transparenzberichtspflichten –
zusätzliche Transparenzberichtspflichten 
auferlegt werden. Damit festgestellt 
werden kann, ob eine Online-Plattform als 
sehr große Online-Plattform anzusehen ist, 
der im Rahmen dieser Verordnung 
bestimmte zusätzliche Pflichten auferlegt 
werden, sollten die 
Transparenzberichtspflichten von Online-
Plattformen auch bestimmte Pflichten zur 
Veröffentlichung und Mitteilung von
Informationen über die durchschnittliche 
Zahl aktiver Endnutzer in der Union 
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umfassen.

Or. en

Änderungsantrag 453
Alexandra Geese, Rasmus Andresen, Kim Van Sparrentak
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 52

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(52) Online-Werbung spielt im Online-
Umfeld eine wichtige Rolle, auch bei der 
Erbringung von Diensten von Online-
Plattformen. Online-Werbung kann 
jedoch erhebliche Risiken bergen – von 
Werbung, die selbst illegale Inhalte 
aufweist, bis hin zu Beiträgen zu 
finanziellen Anreizen für die 
Veröffentlichung oder Verstärkung 
illegaler oder anderweitig schädlicher 
Online-Inhalte und -Tätigkeiten oder 
einer diskriminierenden Darstellung von 
Werbung, die der Gleichbehandlung und 
Chancengleichheit der Bürgerinnen und 
Bürger zuwiderläuft. Neben den
Anforderungen aus Artikel 6 der 
Richtlinie 2000/31/EG sollten Online-
Plattformen daher verpflichtet werden 
sicherzustellen, dass die Nutzer bestimmte 
individuelle Informationen darüber 
erhalten, wann und in wessen Auftrag die 
Werbung angezeigt wird. Zudem sollten 
die Nutzer Informationen darüber 
erhalten, anhand welcher 
Hauptparameter bestimmt wird, welche 
Werbung ihnen angezeigt wird, wobei 
aussagekräftige Erläuterungen zur 
zugrunde liegenden Logik bereitgestellt 
werden sollten, einschließlich der Angabe,
wann Profiling genutzt wird. Die 
Anforderungen dieser Verordnung an die 
Bereitstellung von Informationen in 
Bezug auf Werbung gelten unbeschadet 
der Anwendung der einschlägigen 
Bestimmungen der Verordnung 

entfällt
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(EU) 2016/679, insbesondere was das 
Widerspruchsrecht und die automatisierte 
Entscheidungsfindung im Einzelfall 
betrifft, einschließlich des Profiling und 
insbesondere der Notwendigkeit, vor der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
für gezielte Werbung die Einwilligung der 
betroffenen Person einzuholen. Zudem 
gilt sie unbeschadet der Bestimmungen 
der Richtlinie 2002/58/EG, insbesondere 
in Bezug auf die Speicherung von 
Informationen auf Endgeräten und den 
Zugang zu dort gespeicherten 
Informationen.

Or. en

Begründung

Im Einklang mit dem neuen Artikel wurde dieser Punkt in Erwägungsgrund 39a (neu) 
verschoben.

Änderungsantrag 454
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Beata Mazurek

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 52

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(52) Online-Werbung spielt im Online-
Umfeld eine wichtige Rolle, auch bei der 
Erbringung von Diensten von Online-
Plattformen. Online-Werbung kann jedoch 
erhebliche Risiken bergen – von Werbung, 
die selbst illegale Inhalte aufweist, bis hin 
zu Beiträgen zu finanziellen Anreizen für 
die Veröffentlichung oder Verstärkung 
illegaler oder anderweitig schädlicher 
Online-Inhalte und -Tätigkeiten oder einer 
diskriminierenden Darstellung von 
Werbung, die der Gleichbehandlung und 
Chancengleichheit der Bürgerinnen und 
Bürger zuwiderläuft. Neben den 
Anforderungen aus Artikel 6 der 
Richtlinie 2000/31/EG sollten Online-
Plattformen daher verpflichtet werden 
sicherzustellen, dass die Nutzer bestimmte 

(52) Online-Werbung spielt im Online-
Umfeld eine wichtige Rolle, auch bei der 
Erbringung von Diensten von Online-
Plattformen. Online-Werbung kann jedoch 
erhebliche Risiken bergen – von Werbung, 
die selbst illegale Inhalte aufweist, bis hin 
zu Beiträgen zu finanziellen Anreizen für 
die Veröffentlichung oder Verstärkung 
illegaler oder anderweitig schädlicher 
Online-Inhalte und -Tätigkeiten oder einer 
diskriminierenden Darstellung von 
Werbung, die der Gleichbehandlung und 
Chancengleichheit der Bürgerinnen und 
Bürger zuwiderläuft. Neben den 
Anforderungen aus Artikel 6 der 
Richtlinie 2000/31/EG sollten Online-
Plattformen daher verpflichtet werden 
sicherzustellen, dass die Nutzer bestimmte 
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individuelle Informationen darüber 
erhalten, wann und in wessen Auftrag die 
Werbung angezeigt wird. Zudem sollten 
die Nutzer Informationen darüber erhalten, 
anhand welcher Hauptparameter bestimmt 
wird, welche Werbung ihnen angezeigt 
wird, wobei aussagekräftige Erläuterungen 
zur zugrunde liegenden Logik bereitgestellt 
werden sollten, einschließlich der Angabe, 
wann Profiling genutzt wird. Die 
Anforderungen dieser Verordnung an die 
Bereitstellung von Informationen in Bezug 
auf Werbung gelten unbeschadet der 
Anwendung der einschlägigen 
Bestimmungen der Verordnung 
(EU) 2016/679, insbesondere was das 
Widerspruchsrecht und die automatisierte 
Entscheidungsfindung im Einzelfall 
betrifft, einschließlich des Profiling und 
insbesondere der Notwendigkeit, vor der 
Verarbeitung personenbezogener Daten für 
gezielte Werbung die Einwilligung der 
betroffenen Person einzuholen. Zudem gilt 
sie unbeschadet der Bestimmungen der 
Richtlinie 2002/58/EG, insbesondere in 
Bezug auf die Speicherung von 
Informationen auf Endgeräten und den 
Zugang zu dort gespeicherten 
Informationen.

individuelle Informationen darüber 
erhalten, wann und in wessen Auftrag die 
Werbung angezeigt wird. Zudem sollten 
die Nutzer Informationen darüber erhalten, 
anhand welcher Hauptparameter bestimmt 
wird, welche Werbung ihnen angezeigt 
wird, wobei aussagekräftige Erläuterungen 
zur zugrunde liegenden Logik bereitgestellt 
werden sollten, einschließlich der Angabe, 
wann Profiling genutzt wird. Die 
Parameter umfassen gegebenenfalls das 
vom Werbetreibenden ausgewählte 
Optimierungsziel, Informationen zur 
Nutzung von individuellen Listen, 
Informationen zur Nutzung sogenannter 
„lookalike audiences“ und in solchen 
Fällen einschlägige Informationen zur 
Basiszielgruppe und eine Erläuterung, 
wieso der Empfänger der Werbung als 
Teil der „lookalike audience“ bestimmt 
wurde, aussagekräftige Informationen zu 
den Algorithmen der Online-Plattform 
oder zu anderen Tools, die zur 
Optimierung der Auslieferung der 
Werbung genutzt werden, einschließlich 
einer Spezifikation des Optimierungsziels 
und einer aussagekräftigen Erläuterung 
der Gründe, wieso die Online-Plattform 
entschieden hat, dass das 
Optimierungsziel durch die Anzeige der 
Werbung für den Nutzer erreicht werden 
kann. Die Anforderungen dieser 
Verordnung an die Bereitstellung von 
Informationen in Bezug auf Werbung 
gelten unbeschadet der Anwendung der 
einschlägigen Bestimmungen der 
Verordnung (EU) 2016/679, insbesondere 
was das Widerspruchsrecht und die 
automatisierte Entscheidungsfindung im 
Einzelfall betrifft, einschließlich des 
Profiling und insbesondere der 
Notwendigkeit, vor der Verarbeitung 
personenbezogener Daten für gezielte 
Werbung die Einwilligung der betroffenen 
Person einzuholen. Zudem gilt sie 
unbeschadet der Bestimmungen der 
Richtlinie 2002/58/EG, insbesondere in 
Bezug auf die Speicherung von 
Informationen auf Endgeräten und den 
Zugang zu dort gespeicherten 
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Informationen.

Or. en

Änderungsantrag 455
Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Pablo Arias Echeverría, Andreas Schwab, Anna-
Michelle Asimakopoulou, Maria da Graça Carvalho, Tomislav Sokol, Axel Voss, Ivan 
Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Barbara Thaler

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 52

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(52) Online-Werbung spielt im Online-
Umfeld eine wichtige Rolle, auch bei der 
Erbringung von Diensten von Online-
Plattformen. Online-Werbung kann jedoch 
erhebliche Risiken bergen – von Werbung, 
die selbst illegale Inhalte aufweist, bis hin 
zu Beiträgen zu finanziellen Anreizen für 
die Veröffentlichung oder Verstärkung 
illegaler oder anderweitig schädlicher 
Online-Inhalte und -Tätigkeiten oder einer 
diskriminierenden Darstellung von 
Werbung, die der Gleichbehandlung und 
Chancengleichheit der Bürgerinnen und 
Bürger zuwiderläuft. Neben den 
Anforderungen aus Artikel 6 der 
Richtlinie 2000/31/EG sollten Online-
Plattformen daher verpflichtet werden 
sicherzustellen, dass die Nutzer bestimmte 
individuelle Informationen darüber 
erhalten, wann und in wessen Auftrag die
Werbung angezeigt wird. Zudem sollten 
die Nutzer Informationen darüber erhalten, 
anhand welcher Hauptparameter bestimmt 
wird, welche Werbung ihnen angezeigt 
wird, wobei aussagekräftige Erläuterungen 
zur zugrunde liegenden Logik bereitgestellt 
werden sollten, einschließlich der Angabe, 
wann Profiling genutzt wird. Die 
Anforderungen dieser Verordnung an die 
Bereitstellung von Informationen in Bezug 
auf Werbung gelten unbeschadet der 
Anwendung der einschlägigen 
Bestimmungen der Verordnung 
(EU) 2016/679, insbesondere was das 

(52) Online-Werbung spielt im Online-
Umfeld eine wichtige Rolle, auch bei der 
Erbringung von Diensten von Online-
Plattformen. Online-Werbung ist eine 
wichtige Finanzierungsquelle für viele 
digitale Geschäftsmodelle und ein 
wirksames Instrument, um neue Kunden 
zu erreichen, nicht zuletzt für kleine und 
mittlere Unternehmen. Online-Werbung 
kann in einigen Fällen jedoch erhebliche 
Risiken bergen – von Werbung, die selbst 
illegale Inhalte aufweist, bis hin zu 
Beiträgen zu finanziellen Anreizen für die 
Veröffentlichung oder Verstärkung 
illegaler Online-Inhalte und -Tätigkeiten 
oder einer diskriminierenden Darstellung 
von Werbung, die der Gleichbehandlung 
und Chancengleichheit der Bürgerinnen 
und Bürger zuwiderläuft. Um den 
Verbraucherschutz zu gewährleisten, 
sollte Online-Werbung verhältnismäßigen 
und sinnvollen Transparenzpflichten 
unterliegen. Neben den Anforderungen aus 
Artikel 6 der Richtlinie 2000/31/EG sollten 
Online-Plattformen daher verpflichtet 
werden sicherzustellen, dass die Nutzer 
bestimmte individuelle Informationen 
darüber erhalten, wann und in wessen 
Auftrag die Werbung angezeigt wird. 
Zudem sollten die Nutzer Informationen 
darüber erhalten, anhand welcher 
Hauptparameter bestimmt wird, welche 
Werbung ihnen angezeigt wird, wobei 
aussagekräftige Erläuterungen zur 
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Widerspruchsrecht und die automatisierte 
Entscheidungsfindung im Einzelfall 
betrifft, einschließlich des Profiling und 
insbesondere der Notwendigkeit, vor der 
Verarbeitung personenbezogener Daten für 
gezielte Werbung die Einwilligung der 
betroffenen Person einzuholen. Zudem gilt 
sie unbeschadet der Bestimmungen der 
Richtlinie 2002/58/EG, insbesondere in 
Bezug auf die Speicherung von 
Informationen auf Endgeräten und den 
Zugang zu dort gespeicherten 
Informationen.

zugrunde liegenden Logik bereitgestellt 
werden sollten, einschließlich der Angabe, 
wann Profiling genutzt wird. Die 
Anforderungen dieser Verordnung an die 
Bereitstellung von Informationen in Bezug 
auf Werbung gelten unbeschadet der 
Anwendung der einschlägigen 
Bestimmungen der Verordnung 
(EU) 2016/679, insbesondere was das 
Widerspruchsrecht und die automatisierte 
Entscheidungsfindung im Einzelfall 
betrifft, einschließlich des Profiling und 
insbesondere der Notwendigkeit, vor der 
Verarbeitung personenbezogener Daten für 
gezielte Werbung die Einwilligung der 
betroffenen Person einzuholen. Zudem gilt 
sie unbeschadet der Bestimmungen der 
Richtlinie 2002/58/EG, insbesondere in 
Bezug auf die Speicherung von 
Informationen auf Endgeräten und den 
Zugang zu dort gespeicherten 
Informationen.

Or. en

Änderungsantrag 456
Dita Charanzová, Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Claudia Gamon, Morten 
Løkkegaard, Marco Zullo, Svenja Hahn, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-
Courtin, Liesje Schreinemacher

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 52

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(52) Online-Werbung spielt im Online-
Umfeld eine wichtige Rolle, auch bei der 
Erbringung von Diensten von Online-
Plattformen. Online-Werbung kann jedoch 
erhebliche Risiken bergen – von Werbung, 
die selbst illegale Inhalte aufweist, bis hin 
zu Beiträgen zu finanziellen Anreizen für 
die Veröffentlichung oder Verstärkung 
illegaler oder anderweitig schädlicher 
Online-Inhalte und -Tätigkeiten oder einer 
diskriminierenden Darstellung von 
Werbung, die der Gleichbehandlung und 
Chancengleichheit der Bürgerinnen und 

(52) Online-Werbung spielt im Online-
Umfeld eine wichtige Rolle, auch bei der 
Erbringung von Diensten von Online-
Plattformen. Online-Werbung kann jedoch 
erhebliche Risiken bergen – von Werbung, 
die selbst illegale Inhalte aufweist, bis hin 
zu Beiträgen zu finanziellen Anreizen für 
die Veröffentlichung oder Verstärkung 
illegaler oder anderweitig schädlicher 
Online-Inhalte und -Tätigkeiten oder einer 
diskriminierenden Darstellung von 
Werbung, die der Gleichbehandlung und 
Chancengleichheit der Bürgerinnen und 
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Bürger zuwiderläuft. Neben den 
Anforderungen aus Artikel 6 der 
Richtlinie 2000/31/EG sollten Online-
Plattformen daher verpflichtet werden 
sicherzustellen, dass die Nutzer bestimmte 
individuelle Informationen darüber 
erhalten, wann und in wessen Auftrag die 
Werbung angezeigt wird. Zudem sollten 
die Nutzer Informationen darüber erhalten, 
anhand welcher Hauptparameter bestimmt 
wird, welche Werbung ihnen angezeigt 
wird, wobei aussagekräftige Erläuterungen 
zur zugrunde liegenden Logik bereitgestellt 
werden sollten, einschließlich der Angabe, 
wann Profiling genutzt wird. Die 
Anforderungen dieser Verordnung an die 
Bereitstellung von Informationen in Bezug 
auf Werbung gelten unbeschadet der 
Anwendung der einschlägigen 
Bestimmungen der Verordnung 
(EU) 2016/679, insbesondere was das 
Widerspruchsrecht und die automatisierte 
Entscheidungsfindung im Einzelfall 
betrifft, einschließlich des Profiling und 
insbesondere der Notwendigkeit, vor der 
Verarbeitung personenbezogener Daten für 
gezielte Werbung die Einwilligung der 
betroffenen Person einzuholen. Zudem gilt 
sie unbeschadet der Bestimmungen der 
Richtlinie 2002/58/EG, insbesondere in 
Bezug auf die Speicherung von 
Informationen auf Endgeräten und den 
Zugang zu dort gespeicherten 
Informationen.

Bürger zuwiderläuft. Neben den 
Anforderungen aus Artikel 6 der 
Richtlinie 2000/31/EG sollten Online-
Plattformen daher verpflichtet werden 
sicherzustellen, dass die Nutzer bestimmte 
individuelle Informationen darüber 
erhalten, wann und in wessen Auftrag die 
Werbung angezeigt wird. Zudem sollten 
die Nutzer leichten Zugang zu 
Informationen darüber erhalten, anhand 
welcher Hauptparameter bestimmt wird, 
welche Werbung ihnen angezeigt wird, 
wobei aussagekräftige Erläuterungen zur 
zugrunde liegenden Logik bereitgestellt 
werden sollten, einschließlich der Angabe, 
wann Profiling genutzt wird. Die 
Anforderungen dieser Verordnung an die 
Bereitstellung von Informationen in Bezug 
auf Werbung gelten unbeschadet der 
Anwendung der einschlägigen 
Bestimmungen der Verordnung 
(EU) 2016/679, insbesondere was das 
Widerspruchsrecht und die automatisierte 
Entscheidungsfindung im Einzelfall 
betrifft, einschließlich des Profiling und 
insbesondere der Notwendigkeit, vor der 
Verarbeitung personenbezogener Daten für 
gezielte Werbung die Einwilligung der 
betroffenen Person einzuholen. Zudem gilt 
sie unbeschadet der Bestimmungen der 
Richtlinie 2002/58/EG, insbesondere in 
Bezug auf die Speicherung von 
Informationen auf Endgeräten und den 
Zugang zu dort gespeicherten 
Informationen.

Or. en

Änderungsantrag 457
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Valérie Hayer, Fabienne Keller, Christophe 
Grudler, Stéphane Séjourné, Marco Zullo, Laurence Farreng, Karen Melchior

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 52

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(52) Online-Werbung spielt im Online- (52) Online-Werbung spielt im Online-
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Umfeld eine wichtige Rolle, auch bei der 
Erbringung von Diensten von Online-
Plattformen. Online-Werbung kann jedoch 
erhebliche Risiken bergen – von Werbung, 
die selbst illegale Inhalte aufweist, bis hin 
zu Beiträgen zu finanziellen Anreizen für 
die Veröffentlichung oder Verstärkung 
illegaler oder anderweitig schädlicher 
Online-Inhalte und -Tätigkeiten oder einer 
diskriminierenden Darstellung von 
Werbung, die der Gleichbehandlung und 
Chancengleichheit der Bürgerinnen und 
Bürger zuwiderläuft. Neben den 
Anforderungen aus Artikel 6 der 
Richtlinie 2000/31/EG sollten Online-
Plattformen daher verpflichtet werden 
sicherzustellen, dass die Nutzer bestimmte
individuelle Informationen darüber 
erhalten, wann und in wessen Auftrag die 
Werbung angezeigt wird. Zudem sollten 
die Nutzer Informationen darüber erhalten, 
anhand welcher Hauptparameter bestimmt 
wird, welche Werbung ihnen angezeigt 
wird, wobei aussagekräftige Erläuterungen 
zur zugrunde liegenden Logik bereitgestellt 
werden sollten, einschließlich der Angabe, 
wann Profiling genutzt wird. Die 
Anforderungen dieser Verordnung an die 
Bereitstellung von Informationen in Bezug 
auf Werbung gelten unbeschadet der 
Anwendung der einschlägigen 
Bestimmungen der Verordnung 
(EU) 2016/679, insbesondere was das 
Widerspruchsrecht und die automatisierte 
Entscheidungsfindung im Einzelfall 
betrifft, einschließlich des Profiling und 
insbesondere der Notwendigkeit, vor der 
Verarbeitung personenbezogener Daten für 
gezielte Werbung die Einwilligung der 
betroffenen Person einzuholen. Zudem gilt 
sie unbeschadet der Bestimmungen der 
Richtlinie 2002/58/EG, insbesondere in 
Bezug auf die Speicherung von 
Informationen auf Endgeräten und den 
Zugang zu dort gespeicherten 
Informationen.

Umfeld eine wichtige Rolle, auch bei der 
Erbringung von Diensten von Online-
Plattformen. Online-Werbung kann jedoch 
erhebliche Risiken bergen – von Werbung, 
die selbst illegale Inhalte aufweist, bis hin 
zu Beiträgen zu finanziellen Anreizen für 
die Veröffentlichung oder Verstärkung 
illegaler oder anderweitig schädlicher 
Online-Inhalte und -Tätigkeiten oder einer 
diskriminierenden Darstellung von 
Werbung, die der Gleichbehandlung und 
Chancengleichheit der Bürgerinnen und 
Bürger zuwiderläuft. Neben den 
Anforderungen aus Artikel 6 der 
Richtlinie 2000/31/EG sollten Online-
Plattformen daher verpflichtet werden 
sicherzustellen, dass die Nutzer bestimmte 
individuelle Informationen darüber 
erhalten, wann und in wessen Auftrag die 
Werbung angezeigt wird. Zudem sollten 
die Nutzer leichten Zugang zu 
Informationen darüber erhalten, anhand 
welcher Hauptparameter bestimmt wird, 
welche Werbung ihnen angezeigt wird, 
wobei aussagekräftige Erläuterungen zur 
zugrunde liegenden Logik bereitgestellt 
werden sollten, einschließlich der Angabe, 
wann Profiling genutzt wird. Die 
Anforderungen dieser Verordnung an die 
Bereitstellung von Informationen in Bezug 
auf Werbung gelten unbeschadet der 
Anwendung der einschlägigen 
Bestimmungen der Verordnung 
(EU) 2016/679, insbesondere was das 
Widerspruchsrecht und die automatisierte 
Entscheidungsfindung im Einzelfall 
betrifft, einschließlich des Profiling und 
insbesondere der Notwendigkeit, vor der 
Verarbeitung personenbezogener Daten für 
gezielte Werbung die Einwilligung der 
betroffenen Person einzuholen. Zudem gilt 
sie unbeschadet der Bestimmungen der 
Richtlinie 2002/58/EG, insbesondere in 
Bezug auf die Speicherung von 
Informationen auf Endgeräten und den 
Zugang zu dort gespeicherten 
Informationen.

Or. en
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Änderungsantrag 458
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 52

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(52) Online-Werbung spielt im Online-
Umfeld eine wichtige Rolle, auch bei der 
Erbringung von Diensten von Online-
Plattformen. Online-Werbung kann jedoch 
erhebliche Risiken bergen – von Werbung, 
die selbst illegale Inhalte aufweist, bis hin 
zu Beiträgen zu finanziellen Anreizen für 
die Veröffentlichung oder Verstärkung 
illegaler oder anderweitig schädlicher 
Online-Inhalte und -Tätigkeiten oder einer 
diskriminierenden Darstellung von 
Werbung, die der Gleichbehandlung und 
Chancengleichheit der Bürgerinnen und 
Bürger zuwiderläuft. Neben den 
Anforderungen aus Artikel 6 der 
Richtlinie 2000/31/EG sollten Online-
Plattformen daher verpflichtet werden 
sicherzustellen, dass die Nutzer bestimmte 
individuelle Informationen darüber 
erhalten, wann und in wessen Auftrag die 
Werbung angezeigt wird. Zudem sollten 
die Nutzer Informationen darüber erhalten, 
anhand welcher Hauptparameter bestimmt 
wird, welche Werbung ihnen angezeigt 
wird, wobei aussagekräftige Erläuterungen 
zur zugrunde liegenden Logik bereitgestellt 
werden sollten, einschließlich der Angabe, 
wann Profiling genutzt wird. Die 
Anforderungen dieser Verordnung an die 
Bereitstellung von Informationen in Bezug 
auf Werbung gelten unbeschadet der 
Anwendung der einschlägigen 
Bestimmungen der Verordnung 
(EU) 2016/679, insbesondere was das 
Widerspruchsrecht und die automatisierte 
Entscheidungsfindung im Einzelfall 
betrifft, einschließlich des Profiling und 
insbesondere der Notwendigkeit, vor der 
Verarbeitung personenbezogener Daten für 
gezielte Werbung die Einwilligung der 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)
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betroffenen Person einzuholen. Zudem gilt 
sie unbeschadet der Bestimmungen der 
Richtlinie 2002/58/EG, insbesondere in 
Bezug auf die Speicherung von 
Informationen auf Endgeräten und den 
Zugang zu dort gespeicherten 
Informationen.

Or. fr

Änderungsantrag 459
Barbara Thaler, Arba Kokalari

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 52

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(52) Online-Werbung spielt im Online-
Umfeld eine wichtige Rolle, auch bei der 
Erbringung von Diensten von Online-
Plattformen. Online-Werbung kann jedoch 
erhebliche Risiken bergen – von Werbung, 
die selbst illegale Inhalte aufweist, bis hin 
zu Beiträgen zu finanziellen Anreizen für 
die Veröffentlichung oder Verstärkung 
illegaler oder anderweitig schädlicher 
Online-Inhalte und -Tätigkeiten oder einer 
diskriminierenden Darstellung von 
Werbung, die der Gleichbehandlung und 
Chancengleichheit der Bürgerinnen und 
Bürger zuwiderläuft. Neben den 
Anforderungen aus Artikel 6 der Richtlinie 
2000/31/EG sollten Online-Plattformen 
daher verpflichtet werden sicherzustellen, 
dass die Nutzer bestimmte individuelle 
Informationen darüber erhalten, wann und 
in wessen Auftrag die Werbung angezeigt 
wird. Zudem sollten die Nutzer 
Informationen darüber erhalten, anhand 
welcher Hauptparameter bestimmt wird, 
welche Werbung ihnen angezeigt wird, 
wobei aussagekräftige Erläuterungen zur 
zugrunde liegenden Logik bereitgestellt 
werden sollten, einschließlich der Angabe, 
wann Profiling genutzt wird. Die 
Anforderungen dieser Verordnung an die 
Bereitstellung von Informationen in Bezug 

(52) Online-Werbung spielt im Online-
Umfeld eine wichtige Rolle, auch bei der 
Erbringung von Diensten von Online-
Plattformen. Online-Werbung kann jedoch 
erhebliche Risiken bergen – von Werbung,
die selbst illegale Inhalte aufweist, bis hin 
zu Beiträgen zu finanziellen Anreizen für 
die Veröffentlichung oder Verstärkung 
illegaler oder anderweitig schädlicher 
Online-Inhalte und -Tätigkeiten oder einer 
diskriminierenden Darstellung von 
Werbung, die der Gleichbehandlung und 
Chancengleichheit der Bürgerinnen und 
Bürger zuwiderläuft. Neben den 
Anforderungen aus Artikel 6 der Richtlinie 
2000/31/EG sollten Online-Plattformen 
daher verpflichtet werden sicherzustellen, 
dass die Nutzer bestimmte individuelle
Informationen darüber erhalten, wann und 
in wessen Auftrag die Werbung angezeigt 
wird. Zudem sollten die Nutzer 
notwendige Informationen darüber 
erhalten, anhand welcher Hauptparameter 
im Allgemeinen bestimmt wird, welche 
Werbung ihnen angezeigt wird, wobei 
aussagekräftige Erläuterungen zur 
zugrunde liegenden allgemeinen Logik 
bereitgestellt werden sollten. Die 
Anforderungen dieser Verordnung an die 
Bereitstellung von Informationen in Bezug 
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auf Werbung gelten unbeschadet der 
Anwendung der einschlägigen 
Bestimmungen der Verordnung (EU) 
2016/679, insbesondere was das 
Widerspruchsrecht und die automatisierte 
Entscheidungsfindung im Einzelfall 
betrifft, einschließlich des Profiling und 
insbesondere der Notwendigkeit, vor der 
Verarbeitung personenbezogener Daten für 
gezielte Werbung die Einwilligung der 
betroffenen Person einzuholen. Zudem gilt 
sie unbeschadet der Bestimmungen der 
Richtlinie 2002/58/EG, insbesondere in 
Bezug auf die Speicherung von 
Informationen auf Endgeräten und den 
Zugang zu dort gespeicherten 
Informationen.

auf Werbung gelten unbeschadet der 
Anwendung der einschlägigen 
Bestimmungen der Verordnung (EU) 
2016/679, insbesondere was das 
Widerspruchsrecht und die automatisierte 
Entscheidungsfindung im Einzelfall 
betrifft, einschließlich des Profiling und 
insbesondere der Notwendigkeit, vor der 
Verarbeitung personenbezogener Daten für 
gezielte Werbung die Einwilligung der 
betroffenen Person einzuholen. Zudem gilt 
sie unbeschadet der Bestimmungen der 
Richtlinie 2002/58/EG, insbesondere in 
Bezug auf die Speicherung von 
Informationen auf Endgeräten und den 
Zugang zu dort gespeicherten
Informationen.

Or. en

Änderungsantrag 460
Alexandra Geese, Rasmus Andresen, Kim Van Sparrentak
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 52 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(52a) Ein zentraler Bestandteil der 
Geschäftstätigkeiten einer digitalen 
Plattform ist die Art und Weise, in der 
Informationen priorisiert und auf der 
digitalen Schnittstelle dargestellt werden, 
um den Zugang zu Informationen für die 
Nutzer zu erleichtern und zu optimieren. 
Dies geschieht beispielsweise durch 
algorithmische Empfehlungen, 
Einstufung und Priorisierung von 
Informationen, die durch textliche oder 
andere visuelle Darstellungen kenntlich 
gemacht werden, oder durch andere Arten 
der Kuratierung der von Nutzern 
bereitgestellten Informationen. Diese 
Empfehlungssysteme können wesentliche 
Auswirkungen auf die Möglichkeiten der 
Nutzer haben, Informationen online 
abzurufen und mit ihnen zu interagieren. 
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Zudem spielen sie eine wichtige Rolle bei 
der Verstärkung bestimmter Botschaften, 
der viralen Verbreitung von 
Informationen und der Anregung zu 
Online-Verhaltensweisen. Online-
Plattformen sollten daher sicherstellen, 
dass die Nutzer verstehen können, wie 
sich Empfehlungssysteme auf die Art und 
Weise auswirken, wie Informationen 
angezeigt werden, und die Darbietung von 
Informationen beeinflussen können. Sie 
sollten die Parameter dieser 
Empfehlungssysteme klar und leicht 
verständlich darstellen, damit die Nutzer 
verstehen, wie die ihnen angezeigten 
Informationen priorisiert werden. Sie 
sollten auch sicherstellen, dass den 
Empfängern alternative Optionen für die 
Hauptparameter zur Verfügung stehen. 
Optionen, die nicht auf dem Profiling der 
Nutzer beruhen, sollten verfügbar sein 
und standardmäßig verwendet werden.

Or. en

Begründung

Diese Erwägung steht im Einklang mit dem neuen Artikel 24a (neu) über Empfehlungssysteme 
für Online-Plattformen.

Änderungsantrag 461
Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Maria Grapini, Biljana Borzan, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Paul Tang, Tiemo Wölken, Monika Beňová

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 52 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(52a) Die Marktstellung sehr großer 
Online-Plattformen ermöglicht es ihnen, 
ungeheure Mengen personenbezogener 
Daten zu erheben und zu kombinieren, 
womit sie ihre Marktstellung gegenüber 
kleineren Mitbewerbern stärken, 
gleichzeitig jedoch Anreize für andere 
Online-Plattformen schaffen, sich an 
vergleichbaren Praktiken der 
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Datenerhebung zu beteiligen und somit 
ein für die Verbraucher ungünstiges 
Umfeld zu schaffen. Daher sollte die 
Erhebung und Weiterverarbeitung 
personenbezogener Daten zum Zweck der 
Anzeige personalisierter Werbung 
verboten werden. Die Auswahl der einem 
Verbraucher gezeigten Werbung sollte 
daher auf kontextbezogenen 
Informationen wie etwa den 
Spracheinstellungen des Geräts des 
Nutzers oder dem digitalen Standort 
beruhen. Das Verbot wird sich nicht nur 
positiv auf die Rechte der Nutzer auf 
Privatsphäre und Datenschutz auswirken, 
sondern auch den Wettbewerb auf dem 
Markt stärken und den Marktzugang für 
kleinere Online-Plattformen und 
datenschutzfreundliche Geschäftsmodelle 
erleichtern.

Or. en

Änderungsantrag 462
Ramona Strugariu, Vlad-Marius Botoş

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 52 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(52a) Sehr große Online-Plattformen, 
die Empfehlungssysteme verwenden, 
sollten verpflichtet sein, die 
Zuverlässigkeit der Informationen zu 
fördern (Verpflichtung zur gebührenden 
Auffälligkeit), indem sie Mechanismen 
anwenden, die auf einen 
Selbstregulierungsstandard verweisen, 
Informationsquellen hervorheben, die 
genormten professionellen und ethischen 
Selbstregulierungsstandards entsprechen, 
und diese Plattformen sollten ihnen 
wiederum eine Vorzugsbehandlung 
gewähren, indem sie ihren Inhalten 
Vorrang einräumen. Durch eine 
Übertragungsverpflichtung sollte 
sichergestellt werden, dass 
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Empfehlungssysteme als Folge von 
Suchanfragen in Bereichen von 
öffentlichem Interesse als erste 
Ergebnisse Informationen aus 
vertrauenswürdigen Quellen, etwa 
Behörden, wissenschaftlichen Quellen 
oder Journalismus im öffentlichen 
Interesse, anzeigen.

Or. en

Änderungsantrag 463
Marco Zullo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 52 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(52a) Angesichts der Notwendigkeit, die 
Transparenz der Online-Werbung zu 
erhöhen und Betrug und versteckte 
Marketingtechniken zu bekämpfen, 
sollten Influencer und andere Akteure zu 
Beginn eines Postings auf klare, 
verständliche und sichtbare Weise 
mitteilen, ob sie für dieses Posting direkt 
oder indirekt bezahlt wurden oder 
kostenlose Waren erhalten haben.

Or. en

Änderungsantrag 464
Ramona Strugariu, Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 52 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(52b) Anbieter von Journalismus im 
öffentlichen Interesse sollten durch 
freiwillige europäische 
Selbstregulierungsnormen oder 
Dokumente der europäischen Normung 
im Einklang mit der Verordnung (EU) 
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Nr. 1025/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates („ Normen und 
technische Vorschriften“), die transparent 
ausgearbeitet, geregelt und durchgesetzt 
werden, ermittelt werden, und solche 
Normen müssen auf international 
anerkannten bewährten Verfahren und 
ethischen Normen beruhen.

Or. en

Änderungsantrag 465
Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Biljana Borzan, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Andreas Schieder, Paul Tang, Tiemo Wölken, Monika Beňová

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 52 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(52b) Das Verbot gezielter Werbung 
sollte kontextbezogene Werbung wie etwa 
die Anzeige von Kfz-Werbung auf einer 
Website, auf der Informationen aus der 
Automobilbranche präsentiert werden, 
nicht behindern.

Or. en

Änderungsantrag 466
Geert Bourgeois

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 53

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(53) Da sehr große Online-Plattformen 
aufgrund ihrer Reichweite – insbesondere 
der Zahl der Nutzer – als Plattform für 
öffentliche Debatten, 
Wirtschaftstransaktionen und die 
Verbreitung von Informationen, 
Meinungen und Ideen sowie bei der 
Beeinflussung der 
Informationsbeschaffung 

(53) Da sehr große Online-Plattformen 
aufgrund ihrer Reichweite – insbesondere 
der Zahl der Nutzer – als Plattform für 
öffentliche Debatten, 
Wirtschaftstransaktionen und die 
Verbreitung von Informationen, 
Meinungen und Ideen sowie bei der 
Beeinflussung der 
Informationsbeschaffung 
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und -übermittlung im Internet eine 
bedeutende Rolle spielen, ist es notwendig, 
diesen Plattformen neben den für alle 
Online-Plattformen geltenden Pflichten 
besondere Pflichten aufzuerlegen. Diese 
zusätzlichen Pflichten sehr großer Online-
Plattformen sind erforderlich, um diesen 
ordnungspolitischen Bedenken Rechnung 
zu tragen, da sich durch alternative, 
weniger restriktive Maßnahmen nicht 
dieselben Ergebnisse erzielen lassen.

und -übermittlung im Internet eine 
bedeutende Rolle spielen, ist es notwendig, 
diesen Plattformen neben den für alle 
Online-Plattformen geltenden Pflichten 
besondere Pflichten aufzuerlegen. Diese 
zusätzlichen Pflichten sehr großer Online-
Plattformen sind erforderlich, um diesen 
ordnungspolitischen Bedenken Rechnung 
zu tragen, da sich durch alternative, 
weniger restriktive Maßnahmen nicht 
dieselben Ergebnisse erzielen lassen. Sehr 
große soziale Online-Plattformen sind 
eine Unterkategorie sehr großer Online-
Plattformen, die von Menschen 
hauptsächlich zum Aufbau eines sozialen 
Netzwerks und sozialer Beziehungen 
genutzt werden. Angesichts der wichtigen 
Rolle, die diese sehr großen sozialen 
Online-Plattformen in der öffentlichen 
Debatte und im sozialen Leben spielen, ist 
es notwendig, diesen Plattformen 
zusätzlich zu den für alle sehr großen 
Online-Plattformen geltenden 
Verpflichtungen eine 
Universaldienstverpflichtung 
aufzuerlegen.

Or. nl

Änderungsantrag 467
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Valérie Hayer, Fabienne Keller, Christophe 
Grudler, Stéphane Séjourné, Laurence Farreng, Marco Zullo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 53

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(53) Da sehr große Online-Plattformen 
aufgrund ihrer Reichweite – insbesondere 
der Zahl der Nutzer – als Plattform für 
öffentliche Debatten, 
Wirtschaftstransaktionen und die 
Verbreitung von Informationen, 
Meinungen und Ideen sowie bei der 
Beeinflussung der 
Informationsbeschaffung und -
übermittlung im Internet eine bedeutende 

(53) Da sehr große Online-Plattformen 
aufgrund ihrer Reichweite – insbesondere 
der Zahl der Nutzer – als Plattform für 
öffentliche Debatten, 
Wirtschaftstransaktionen und die 
Verbreitung von Informationen, 
Meinungen und Ideen sowie bei der 
Beeinflussung der 
Informationsbeschaffung und -
übermittlung im Internet eine bedeutende 
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Rolle spielen, ist es notwendig, diesen 
Plattformen neben den für alle Online-
Plattformen geltenden Pflichten besondere 
Pflichten aufzuerlegen. Diese zusätzlichen 
Pflichten sehr großer Online-Plattformen 
sind erforderlich, um diesen 
ordnungspolitischen Bedenken Rechnung 
zu tragen, da sich durch alternative, 
weniger restriktive Maßnahmen nicht 
dieselben Ergebnisse erzielen lassen.

Rolle spielen, ist es notwendig, diesen 
Plattformen neben den für alle Online-
Plattformen geltenden Pflichten besondere 
Pflichten aufzuerlegen. Diese zusätzlichen 
Pflichten sehr großer Online-Plattformen 
sind erforderlich, um diesen 
ordnungspolitischen Bedenken Rechnung 
zu tragen, auch in Bezug auf irreführende 
Informationen oder andere Arten von 
schädlichen Inhalten, da sich durch 
alternative, weniger restriktive 
Maßnahmen nicht dieselben Ergebnisse 
erzielen lassen

Or. en

Änderungsantrag 468
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 53

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(53) Da sehr große Online-Plattformen 
aufgrund ihrer Reichweite – insbesondere 
der Zahl der Nutzer – als Plattform für 
öffentliche Debatten, 
Wirtschaftstransaktionen und die 
Verbreitung von Informationen, 
Meinungen und Ideen sowie bei der 
Beeinflussung der 
Informationsbeschaffung und -
übermittlung im Internet eine bedeutende 
Rolle spielen, ist es notwendig, diesen 
Plattformen neben den für alle Online-
Plattformen geltenden Pflichten besondere 
Pflichten aufzuerlegen. Diese zusätzlichen 
Pflichten sehr großer Online-Plattformen 
sind erforderlich, um diesen 
ordnungspolitischen Bedenken Rechnung 
zu tragen, da sich durch alternative, 
weniger restriktive Maßnahmen nicht 
dieselben Ergebnisse erzielen lassen.

(53) Da sehr große Online-Plattformen 
aufgrund ihrer Reichweite – insbesondere 
der Zahl der aktiven Endnutzer – als 
Plattform für öffentliche Debatten, 
Wirtschaftstransaktionen und die 
Verbreitung von Informationen, 
Meinungen und Ideen sowie bei der 
Beeinflussung der 
Informationsbeschaffung und -
übermittlung im Internet eine bedeutende 
Rolle spielen, ist es notwendig, diesen 
Plattformen neben den für alle Online-
Plattformen geltenden Pflichten besondere 
Pflichten aufzuerlegen. Diese zusätzlichen 
Pflichten sehr großer Online-Plattformen 
sind erforderlich, um diesen 
ordnungspolitischen Bedenken Rechnung 
zu tragen, da sich durch alternative, 
weniger restriktive Maßnahmen nicht 
dieselben Ergebnisse erzielen lassen.

Or. en
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Änderungsantrag 469
Arba Kokalari, Pablo Arias Echeverría, Andreas Schwab, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Maria da Graça Carvalho, Tomislav Sokol, Axel Voss, Ivan Štefanec, 
Barbara Thaler

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 54

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(54) Sehr große Online-Plattformen 
können gesellschaftliche Risiken nach sich 
ziehen, die sich hinsichtlich Umfang und 
Auswirkungen von denen kleinerer 
Plattformen unterscheiden. Sobald die Zahl 
der Nutzer einer Plattform in der Union 
einen erheblichen Bevölkerungsanteil 
erreicht, haben auch die mit der Plattform 
verbundenen systemischen Risiken in der 
Union unverhältnismäßige negative
Auswirkungen. Von einer solchen 
erheblichen Reichweite sollte ausgegangen 
werden, wenn die Zahl der Nutzer eine 
operative Schwelle von 45 Millionen –
10 % der Bevölkerung in der Union –
überschreitet. Die operative Schwelle sollte 
durch Änderungen im Wege delegierter 
Rechtsakte aktualisiert werden, soweit dies 
erforderlich ist. Solche sehr großen Online-
Plattformen sollten daher höchsten 
Sorgfaltspflichten unterliegen, die in einem 
angemessenen Verhältnis zu ihren 
gesellschaftlichen Auswirkungen und 
Mitteln stehen.

(54) Sehr große Online-Plattformen 
können gesellschaftliche Risiken nach sich 
ziehen, die sich hinsichtlich Umfang und 
Auswirkungen von denen kleinerer 
Plattformen unterscheiden. Sobald die Zahl 
der Nutzer einer Plattform in der Union 
einen erheblichen Bevölkerungsanteil 
erreicht, könnten auch die mit der 
Plattform verbundenen systemischen 
Risiken in der Union unverhältnismäßige 
Auswirkungen haben. Von einer solchen 
erheblichen Reichweite sollte ausgegangen 
werden, wenn die Zahl der Nutzer eine 
operative Schwelle von 45 Millionen –
10 % der Bevölkerung in der Union –
überschreitet. Entsprechend sollte die Zahl 
der durchschnittlichen monatlichen 
Nutzer die Nutzer widerspiegeln, die von 
dem Dienst tatsächlich erreicht werden, 
sei es indem sie Inhalten ausgesetzt sind 
oder in dem entsprechenden Zeitraum auf 
der Schnittstelle der Plattformen Inhalte 
bereitstellen- Die operative Schwelle sollte 
durch Änderungen im Wege delegierter 
Rechtsakte aktualisiert werden, soweit dies 
erforderlich ist. Die Schwelle sollte so 
gestaltet sein, dass sie auf die größten 
Plattformen ausgerichtet ist, die in der 
Union eine Reichweite aufweisen, die 
systemische Auswirkungen nach sich 
ziehen könnte. Solche sehr großen Online-
Plattformen sollten daher höchsten 
Sorgfaltspflichten unterliegen, die in einem 
angemessenen Verhältnis zu ihren 
gesellschaftlichen Auswirkungen und 
Mitteln stehen, während es 
unverhältnismäßig wäre, kleineren 
Unternehmen, insbesondere 
Kleinstunternehmen sowie kleinen und 
mittleren Unternehmen, solche 
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Sorgfaltspflichten aufzuerlegen.

Or. en

Begründung

Klarstellung, dass der Anwendungsbereich für sehr große Online-Plattformen nicht auf 
kleinere Plattformen ausgeweitet werden sollte, da dies unverhältnismäßig wäre.

Änderungsantrag 470
Dita Charanzová, Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Claudia Gamon, Morten 
Løkkegaard, Svenja Hahn, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 54

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(54) Sehr große Online-Plattformen 
können gesellschaftliche Risiken nach sich 
ziehen, die sich hinsichtlich Umfang und 
Auswirkungen von denen kleinerer 
Plattformen unterscheiden. Sobald die Zahl 
der Nutzer einer Plattform in der Union 
einen erheblichen Bevölkerungsanteil 
erreicht, haben auch die mit der Plattform 
verbundenen systemischen Risiken in der 
Union unverhältnismäßige negative 
Auswirkungen. Von einer solchen 
erheblichen Reichweite sollte ausgegangen 
werden, wenn die Zahl der Nutzer eine 
operative Schwelle von 45 Millionen –
10 % der Bevölkerung in der Union –
überschreitet. Die operative Schwelle sollte 
durch Änderungen im Wege delegierter 
Rechtsakte aktualisiert werden, soweit dies 
erforderlich ist. Solche sehr großen Online-
Plattformen sollten daher höchsten 
Sorgfaltspflichten unterliegen, die in einem 
angemessenen Verhältnis zu ihren 
gesellschaftlichen Auswirkungen und 
Mitteln stehen.

(54) Sehr große Online-Plattformen 
können gesellschaftliche Risiken nach sich 
ziehen, die sich hinsichtlich Umfang und 
Auswirkungen von denen kleinerer 
Plattformen unterscheiden. Sobald die Zahl 
der Nutzer einer Plattform in der Union 
einen erheblichen Bevölkerungsanteil 
erreicht, haben auch die mit der Plattform 
verbundenen systemischen Risiken in der 
Union unverhältnismäßige negative 
Auswirkungen. Von einer solchen 
erheblichen Reichweite sollte ausgegangen 
werden, wenn die Zahl der Nutzer eine 
operative Schwelle von 45 Millionen –
10 % der Bevölkerung in der Union –
überschreitet. Bei der Festlegung dieser 
operativen Schwelle sollten daher nur die 
Nutzer berücksichtigt werden; die in der 
Union ansässige natürliche Personen 
oder natürliche Personen sind, die im 
Namen einer in der Union 
niedergelassenen juristischen Person 
handeln. Automatisierte Bots, 
Scheinkonten, indirekte Hyperlinks, FTP-
oder sonstiges indirektes Herunterladen 
von Inhalten sollten bei der Feststellung 
einer Überschreitung dieser Schwelle 
nicht berücksichtigt werden. Die operative 
Schwelle sollte durch Änderungen im 
Wege delegierter Rechtsakte aktualisiert 
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werden, soweit dies erforderlich ist. Solche 
sehr großen Online-Plattformen sollten 
daher höchsten Sorgfaltspflichten 
unterliegen, die in einem angemessenen 
Verhältnis zu ihren gesellschaftlichen 
Auswirkungen und Mitteln stehen.

Or. en

Änderungsantrag 471
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 54

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(54) Sehr große Online-Plattformen 
können gesellschaftliche Risiken nach sich 
ziehen, die sich hinsichtlich Umfang und 
Auswirkungen von denen kleinerer 
Plattformen unterscheiden. Sobald die Zahl 
der Nutzer einer Plattform in der Union 
einen erheblichen Bevölkerungsanteil 
erreicht, haben auch die mit der Plattform 
verbundenen systemischen Risiken in der 
Union unverhältnismäßige negative 
Auswirkungen. Von einer solchen 
erheblichen Reichweite sollte ausgegangen 
werden, wenn die Zahl der Nutzer eine 
operative Schwelle von 45 Millionen –
10 % der Bevölkerung in der Union –
überschreitet. Die operative Schwelle sollte 
durch Änderungen im Wege delegierter 
Rechtsakte aktualisiert werden, soweit dies 
erforderlich ist. Solche sehr großen Online-
Plattformen sollten daher höchsten 
Sorgfaltspflichten unterliegen, die in einem 
angemessenen Verhältnis zu ihren 
gesellschaftlichen Auswirkungen und 
Mitteln stehen.

(54) Sehr große Online-Plattformen 
können gesellschaftliche Risiken nach sich 
ziehen, die sich hinsichtlich Umfang und 
Auswirkungen von denen kleinerer 
Plattformen unterscheiden. Sobald die Zahl 
der Nutzer einer Plattform in der Union 
einen erheblichen Bevölkerungsanteil 
erreicht, können auch die mit der Plattform 
verbundenen systemischen Risiken in der 
Union unverhältnismäßige negative 
Auswirkungen haben. Von einer solchen 
erheblichen Reichweite sollte ausgegangen 
werden, wenn die Zahl der aktiven 
Endnutzer eine operative Schwelle von 
45 Millionen – 10 % der Bevölkerung in 
der Union – überschreitet. Die operative 
Schwelle sollte durch Änderungen im 
Wege delegierter Rechtsakte aktualisiert 
werden, soweit dies erforderlich ist. Bei 
der Festlegung der Methodik zur 
Berechnung der Gesamtzahl der aktiven 
Endnutzer sollte die Kommission den 
verschiedenen Arten von Plattformen und 
deren Betrieb sowie dem Umstand 
Rechnung tragen, dass sich der 
Endnutzer möglicherweise registrieren 
und an Transaktionen oder Inhalten 
beteiligen muss, um als aktiver Endnutzer 
zu gelten. Solche sehr großen Online-
Plattformen sollten daher höchsten 
Sorgfaltspflichten unterliegen, die in einem 
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angemessenen Verhältnis zu ihren 
gesellschaftlichen Auswirkungen und 
Mitteln stehen.

Or. en

Änderungsantrag 472
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 54

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(54) Sehr große Online-Plattformen 
können gesellschaftliche Risiken nach sich 
ziehen, die sich hinsichtlich Umfang und 
Auswirkungen von denen kleinerer 
Plattformen unterscheiden. Sobald die Zahl 
der Nutzer einer Plattform in der Union 
einen erheblichen Bevölkerungsanteil 
erreicht, haben auch die mit der Plattform 
verbundenen systemischen Risiken in der 
Union unverhältnismäßige negative 
Auswirkungen. Von einer solchen 
erheblichen Reichweite sollte ausgegangen 
werden, wenn die Zahl der Nutzer eine 
operative Schwelle von 45 Millionen –
10 % der Bevölkerung in der Union –
überschreitet. Die operative Schwelle sollte 
durch Änderungen im Wege delegierter 
Rechtsakte aktualisiert werden, soweit dies 
erforderlich ist. Solche sehr großen Online-
Plattformen sollten daher höchsten 
Sorgfaltspflichten unterliegen, die in einem 
angemessenen Verhältnis zu ihren 
gesellschaftlichen Auswirkungen und 
Mitteln stehen.

(54) Sehr große Online-Plattformen 
können gesellschaftliche Risiken mit sich 
bringen, die sich hinsichtlich Umfang und 
Auswirkungen von denen kleinerer 
Plattformen unterscheiden. Sobald die Zahl 
der Nutzer einer Plattform in der Union 
einen erheblichen Bevölkerungsanteil 
erreicht, haben auch die mit der Plattform 
verbundenen systemischen Risiken in der 
Union unverhältnismäßige negative 
Auswirkungen. Von einer solchen 
erheblichen Reichweite sollte ausgegangen 
werden, wenn die Zahl der Nutzer einen 
operativen Schwellenwert von 
45 Millionen – 10 % der Bevölkerung in 
der Union – überschreitet oder wenn die 
Online-Plattformen einen Jahresumsatz 
von mehr als 100 Mio. EUR in der Welt 
haben. Der operative Schwellenwert sollte 
durch Änderungen im Wege delegierter 
Rechtsakte aktualisiert werden, soweit dies 
erforderlich ist. Solche sehr großen Online-
Plattformen sollten daher höchsten
Sorgfaltspflichten unterliegen, die in einem 
angemessenen Verhältnis zu ihren 
gesellschaftlichen Auswirkungen und 
Mitteln stehen.

Or. fr

Begründung

Plattformen ohne Gewinnerzielungsabsicht wie Telegram, Signal oder DuckDuckGo können 
nicht als sehr große Online-Plattformen angesehen werden, da sonst ihre bislang nicht auf 
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Gewinnerzielungsabsicht ausgelegten Geschäftsmodelle geändert werden müssten.

Änderungsantrag 473
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 56

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(56) Die Art und Weise, in der sehr 
große Online-Plattformen genutzt werden, 
hat großen Einfluss auf die Online-
Sicherheit, die öffentliche 
Meinungsbildung und den öffentlichen 
Diskurs sowie den Online-Handel. Die 
Gestaltung der Dienste ist im Allgemeinen 
auf eine Optimierung ihres oft 
werbegestützten Geschäftsmodells 
ausgerichtet und kann Anlass zu 
gesellschaftlichen Bedenken geben. 
Besteht keine wirksame Regulierung und 
Durchsetzung, können die Plattformen die 
Spielregeln bestimmen, ohne dass dabei 
die mit ihnen verbundenen Risiken und der 
dadurch möglicherweise entstehende 
gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Schaden wirksam ermittelt und gemindert 
werden kann. Im Rahmen dieser 
Verordnung sollten sehr große Online-
Plattformen daher prüfen, welche 
systemischen Risiken mit der 
Funktionsweise und Nutzung ihres 
Dienstes sowie mit einem möglichen 
Missbrauch durch die Nutzer verbunden 
sind, und angemessene Gegenmaßnahmen 
treffen.

(56) Die Art und Weise, in der sehr 
große Online-Plattformen genutzt werden, 
hat großen Einfluss auf die Online-
Sicherheit, die öffentliche 
Meinungsbildung und den öffentlichen 
Diskurs sowie den Online-Handel. Die 
Gestaltung der Dienste ist im Allgemeinen 
auf eine Optimierung ihres oft 
werbegestützten Geschäftsmodells 
ausgerichtet und kann Anlass zu 
gesellschaftlichen Bedenken geben. 
Besteht keine wirksame Regulierung und 
Durchsetzung, können die Plattformen die 
Spielregeln bestimmen, ohne dass dabei 
die mit ihnen verbundenen Risiken und der 
dadurch möglicherweise entstehende 
gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Schaden wirksam ermittelt und gemindert 
werden kann. Im Rahmen dieser 
Verordnung sollten sehr große Online-
Plattformen daher unter der Aufsicht der 
Kommission und des Gremiums prüfen, 
welche systemischen Risiken mit der 
Funktionsweise und Nutzung ihres 
Dienstes sowie mit einem möglichen 
Missbrauch durch die Nutzer verbunden 
sind, und angemessene Gegenmaßnahmen 
treffen.

Or. fr

Änderungsantrag 474
Arba Kokalari, Pablo Arias Echeverría, Andreas Schwab, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Maria da Graça Carvalho, Tomislav Sokol, Axel Voss, Ivan Štefanec, 
Barbara Thaler
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 56

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(56) Die Art und Weise, in der sehr 
große Online-Plattformen genutzt werden, 
hat großen Einfluss auf die Online-
Sicherheit, die öffentliche 
Meinungsbildung und den öffentlichen 
Diskurs sowie den Online-Handel. Die 
Gestaltung der Dienste ist im Allgemeinen 
auf eine Optimierung ihres oft 
werbegestützten Geschäftsmodells 
ausgerichtet und kann Anlass zu 
gesellschaftlichen Bedenken geben. 
Besteht keine wirksame Regulierung und 
Durchsetzung, können die Plattformen die 
Spielregeln bestimmen, ohne dass dabei
die mit ihnen verbundenen Risiken und 
der dadurch möglicherweise entstehende 
gesellschaftliche und wirtschaftliche
Schaden wirksam ermittelt und gemindert 
werden kann. Im Rahmen dieser 
Verordnung sollten sehr große Online-
Plattformen daher prüfen, welche 
systemischen Risiken mit der 
Funktionsweise und Nutzung ihres 
Dienstes sowie mit einem möglichen 
Missbrauch durch die Nutzer verbunden 
sind, und angemessene Gegenmaßnahmen 
treffen.

(56) Die Art und Weise, in der sehr 
große Online-Plattformen genutzt werden, 
hat großen Einfluss auf die Online-
Sicherheit, die öffentliche 
Meinungsbildung und den öffentlichen 
Diskurs sowie den Online-Handel. Die 
Gestaltung ihrer Dienste ist im 
Allgemeinen auf eine Optimierung ihres 
oft werbegestützten Geschäftsmodells 
ausgerichtet und kann zuweilen die 
Verbreitung illegaler Inhalte verstärken.
Es bedarf einer wirksamen Regulierung 
und Durchsetzung, um die Risiken und den
möglicherweise entstehenden 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Schaden wirksam zu ermitteln und zu 
mindern. Im Rahmen dieser Verordnung 
sollten sehr große Online-Plattformen 
daher prüfen, welche systemischen Risiken 
mit der Funktionsweise und Nutzung ihres 
Dienstes sowie mit einem möglichen 
Missbrauch durch die Nutzer verbunden 
sind, und angemessene Gegenmaßnahmen 
treffen.

Or. en

Änderungsantrag 475
Alexandra Geese, Rasmus Andresen, Kim Van Sparrentak
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 57

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(57) Dabei sollten drei Kategorien 
systemischer Risiken eingehend geprüft 
werden. Eine erste Kategorie betrifft die 
Risiken, die durch einen Missbrauch ihres 

(57) Dabei sollten fünf Kategorien 
systemischer Risiken eingehend geprüft 
werden. Eine erste Kategorie betrifft die 
Risiken, die durch die beabsichtigte 
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Dienstes durch Verbreitung illegaler 
Inhalte entstehen können, darunter die 
Verbreitung von Material über sexuellen 
Kindesmissbrauch oder von illegaler 
Hassrede sowie illegale Tätigkeiten wie ein 
nach Unions- oder nationalem Recht 
untersagter Verkauf von Waren oder 
Dienstleistungen, wie z. B. nachgeahmter 
Güter. Unbeschadet der persönlichen 
Verantwortung der Nutzer von sehr großen 
Online-Plattformen für die mögliche 
Rechtswidrigkeit ihrer Tätigkeit nach 
geltendem Recht können eine solche 
Verbreitung oder solche Tätigkeiten z. B. 
dann ein erhebliches systemisches Risiko 
darstellen, wenn der Zugang zu diesen 
Inhalten durch Konten mit einer besonders 
großen Reichweite verstärkt werden kann. 
Eine zweite Kategorie betrifft die 
Auswirkungen des Dienstes auf die 
Ausübung der durch die Charta der 
Grundrechte geschützten Grundrechte, 
einschließlich der Freiheit der 
Meinungsäußerung und der 
Informationsfreiheit, des Rechts auf 
Achtung des Privatlebens, des Rechts auf 
Nichtdiskriminierung und der Rechte des 
Kindes. Diese Risiken können 
beispielsweise auf die Gestaltung der 
Algorithmensysteme sehr großer Online-
Plattformen oder auf den Missbrauch ihres 
Dienstes für die Übermittlung 
missbräuchlicher Nachrichten oder auf 
andere Methoden zur Verhinderung der 
freien Meinungsäußerung oder zur 
Behinderung des Wettbewerbs 
zurückzuführen sein. Eine dritte Kategorie 
von Risiken betrifft die absichtliche und 
oftmals auch koordinierte Manipulation 
des Dienstes der Plattform, die absehbare 
Auswirkungen auf Gesundheit, den 
gesellschaftlichen Diskurs, Wahlprozesse, 
die öffentliche Sicherheit und den Schutz 
Minderjähriger haben kann, sodass es 
erforderlich ist, die öffentliche Ordnung 
und die Privatsphäre zu schützen und 
betrügerische und irreführende 
Handelspraktiken zu bekämpfen. Solche 
Risiken können beispielsweise auf die 
Einrichtung von Scheinkonten, die 

Nutzung und einen Missbrauch ihres 
Dienstes durch Verbreitung illegaler 
Inhalte entstehen können, darunter die 
Verbreitung von Material über sexuellen 
Kindesmissbrauch oder von illegaler 
Hassrede sowie illegale Tätigkeiten wie ein 
nach Unions- oder nationalem Recht 
untersagter Verkauf von Waren oder 
Dienstleistungen, wie z. B. nachgeahmter 
Güter und illegal gehandelter Tiere. 
Unbeschadet der persönlichen 
Verantwortung der Nutzer von sehr großen 
Online-Plattformen für die mögliche 
Rechtswidrigkeit ihrer Tätigkeit nach 
geltendem Recht können eine solche 
Verbreitung oder solche Tätigkeiten z. B. 
dann ein erhebliches systemisches Risiko 
darstellen, wenn der Zugang zu diesen 
Inhalten durch Konten mit einer besonders 
großen Reichweite verstärkt werden kann. 
Eine zweite Kategorie betrifft die 
Auswirkungen des Dienstes auf die 
Ausübung der durch die Charta der 
Grundrechte geschützten Grundrechte, 
einschließlich der Freiheit der 
Meinungsäußerung und der 
Informationsfreiheit, des Rechts auf 
Achtung des Privatlebens, des Rechts auf 
Nichtdiskriminierung und der Rechte des 
Kindes. Diese Risiken können auf 
Optionen technologischer Gestaltung wie 
etwa die Gestaltung der 
Algorithmensysteme sehr großer Online-
Plattformen oder auf den Missbrauch ihres 
Dienstes für die Übermittlung 
missbräuchlicher Nachrichten oder auf 
andere Methoden zur Verhinderung der 
freien Meinungsäußerung oder zur 
Behinderung des Wettbewerbs 
zurückzuführen sein. Eine dritte Kategorie 
von Risiken betrifft die beabsichtigte 
Nutzung, Fehlfunktionen sowie die
absichtliche und oftmals auch koordinierte 
Manipulation des Dienstes der Plattform, 
die absehbare Auswirkungen auf 
Gesundheit, den gesellschaftlichen 
Diskurs, Wahlprozesse, die öffentliche 
Sicherheit und den Schutz Minderjähriger 
oder anderer gefährdeter Gruppen haben 
kann, sodass es erforderlich ist, die 
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Nutzung von Bots und anderen 
automatisierten oder teilautomatisierten 
Verhaltensweisen zurückzuführen sein, die 
zu einer schnellen und umfangreichen 
Verbreitung von Informationen führen 
können, die illegale Inhalte darstellen oder 
mit den Geschäftsbedingungen einer 
Online-Plattform unvereinbar sind.

öffentliche Ordnung und die Privatsphäre 
zu schützen und betrügerische und 
irreführende Handelspraktiken, 
einschließlich von Nutzern des Dienstes 
veröffentlichter vertraulicher 
kommerzieller Kommunikation, die von 
der Online-Plattform nicht vermarktet, 
verkauft oder zusammengestellt wird, zu 
bekämpfen. Solche Risiken können 
beispielsweise auf die Einrichtung von 
Scheinkonten, die Nutzung von Bots und 
anderen automatisierten oder 
teilautomatisierten Verhaltensweisen 
zurückzuführen sein, die zu einer schnellen 
und umfangreichen Verbreitung von 
Informationen führen können, die illegale 
Inhalte darstellen oder mit den 
Geschäftsbedingungen einer Online-
Plattform unvereinbar sind. Eine vierte 
Kategorie betrifft nachteilige 
gesellschaftliche Auswirkungen von 
Entscheidungen über technologische 
Gestaltung, über Wertschöpfungsketten 
oder über Geschäftsmodelle im 
Zusammenhang mit systemischen 
Risiken, die eine Gefahr für die 
Demokratie darstellen. Eine fünfte 
Kategorie betrifft Umweltrisiken wie etwa 
hohen Strom- und Wasserverbrauch, 
Wärmeerzeugung und CO2-Emissionen 
im Zusammenhang mit der Erbringung 
des Dienstes und der technischen 
Infrastruktur oder mit Änderungen des 
Nutzerverhaltens mit unmittelbaren 
Umweltauswirkungen, etwa der 
Veranlassung von Nutzern zur Wahl 
weniger nachhaltiger Optionen bei der 
Lieferung oder Verpackung. 

Or. en

Änderungsantrag 476
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Valérie Hayer, Fabienne Keller, Christophe 
Grudler, Stéphane Séjourné, Laurence Farreng, Karen Melchior

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 57
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(57) Dabei sollten drei Kategorien 
systemischer Risiken eingehend geprüft 
werden. Eine erste Kategorie betrifft die 
Risiken, die durch einen Missbrauch ihres 
Dienstes durch Verbreitung illegaler 
Inhalte entstehen können, darunter die 
Verbreitung von Material über sexuellen 
Kindesmissbrauch oder von illegaler 
Hassrede sowie illegale Tätigkeiten wie ein 
nach Unions- oder nationalem Recht 
untersagter Verkauf von Waren oder 
Dienstleistungen, wie z. B. nachgeahmter 
Güter. Unbeschadet der persönlichen 
Verantwortung der Nutzer von sehr großen 
Online-Plattformen für die mögliche 
Rechtswidrigkeit ihrer Tätigkeit nach 
geltendem Recht können eine solche 
Verbreitung oder solche Tätigkeiten z. B. 
dann ein erhebliches systemisches Risiko 
darstellen, wenn der Zugang zu diesen 
Inhalten durch Konten mit einer besonders 
großen Reichweite verstärkt werden kann. 
Eine zweite Kategorie betrifft die 
Auswirkungen des Dienstes auf die 
Ausübung der durch die Charta der 
Grundrechte geschützten Grundrechte, 
einschließlich der Freiheit der 
Meinungsäußerung und der 
Informationsfreiheit, des Rechts auf 
Achtung des Privatlebens, des Rechts auf 
Nichtdiskriminierung und der Rechte des 
Kindes. Diese Risiken können 
beispielsweise auf die Gestaltung der 
Algorithmensysteme sehr großer Online-
Plattformen oder auf den Missbrauch ihres 
Dienstes für die Übermittlung 
missbräuchlicher Nachrichten oder auf 
andere Methoden zur Verhinderung der 
freien Meinungsäußerung oder zur 
Behinderung des Wettbewerbs 
zurückzuführen sein. Eine dritte Kategorie 
von Risiken betrifft die absichtliche und 
oftmals auch koordinierte Manipulation 
des Dienstes der Plattform, die absehbare 
Auswirkungen auf Gesundheit, den 
gesellschaftlichen Diskurs, Wahlprozesse, 
die öffentliche Sicherheit und den Schutz 

(57) Dabei sollten drei Kategorien 
systemischer Risiken eingehend geprüft
werden. Eine erste Kategorie betrifft die 
Risiken, die durch einen Missbrauch ihres 
Dienstes durch Verbreitung illegaler 
Inhalte entstehen können, darunter die 
Verbreitung von Material über sexuellen 
Kindesmissbrauch oder von illegaler 
Hassrede sowie illegale Tätigkeiten wie ein 
nach Unions- oder nationalem Recht 
untersagter Verkauf von Waren oder 
Dienstleistungen, wie z. B. nachgeahmter 
Güter, oder die illegale Anzeige von 
urheberrechtlich geschützten Inhalten. 
Unbeschadet der persönlichen 
Verantwortung der Nutzer von sehr großen 
Online-Plattformen für die mögliche 
Rechtswidrigkeit ihrer Tätigkeit nach 
geltendem Recht können eine solche 
Verbreitung oder solche Tätigkeiten z. B. 
dann ein erhebliches systemisches Risiko 
darstellen, wenn der Zugang zu diesen 
Inhalten durch Konten mit einer besonders 
großen Reichweite verstärkt werden kann. 
Eine zweite Kategorie betrifft die 
Auswirkungen des Dienstes auf die 
Ausübung der durch die Charta der 
Grundrechte geschützten Grundrechte, 
einschließlich der Freiheit der 
Meinungsäußerung und der 
Informationsfreiheit, des Rechts auf 
Achtung des Privatlebens, des Rechts auf 
Nichtdiskriminierung und der Rechte des 
Kindes. Diese Risiken können 
beispielsweise auf die Gestaltung der 
Algorithmensysteme sehr großer Online-
Plattformen oder auf den Missbrauch ihres 
Dienstes für die Übermittlung 
missbräuchlicher Nachrichten oder auf 
andere Methoden zur Verhinderung der 
freien Meinungsäußerung oder zur 
Behinderung des Wettbewerbs oder auf die 
Art und Weise, wie die 
Geschäftsbedingungen, einschließlich der 
Richtlinien zur Moderation von Inhalten, 
der Plattformen durchgesetzt werden, 
unter anderem durch Automatisierung,
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Minderjähriger haben kann, sodass es 
erforderlich ist, die öffentliche Ordnung 
und die Privatsphäre zu schützen und 
betrügerische und irreführende 
Handelspraktiken zu bekämpfen. Solche 
Risiken können beispielsweise auf die 
Einrichtung von Scheinkonten, die 
Nutzung von Bots und anderen 
automatisierten oder teilautomatisierten 
Verhaltensweisen zurückzuführen sein, die 
zu einer schnellen und umfangreichen 
Verbreitung von Informationen führen 
können, die illegale Inhalte darstellen oder 
mit den Geschäftsbedingungen einer 
Online-Plattform unvereinbar sind.

zurückzuführen sein. In Bezug auf diese 
Risikokategorie sollte den nachteiligen 
Auswirkungen der Einschüchterung der 
unabhängigen Presse und der 
Schikanierung von Journalisten, 
insbesondere Journalistinnen, die 
häufiger Opfer von Hassreden und 
Online-Bedrohungen sind, besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet werden. Diese 
sollten als systemische Risiken gemäß 
Artikel 26 gelten, da sie eine Bedrohung 
für demokratische Werte, die 
Medienfreiheit sowie die Meinungs- und 
Informationsfreiheit darstellen, und 
Gegenstand gezielter 
Minderungsmaßnahmen gemäß 
Artikel 27 und vorrangiger Meldungen 
über vertrauenswürdige Hinweisgeber 
gemäß Artikel 19 sein. Eine dritte 
Kategorie von Risiken betrifft die 
absichtliche und oftmals auch koordinierte 
Manipulation des Dienstes der Plattform, 
die absehbare Auswirkungen auf 
Gesundheit, die Grundrechte, den 
gesellschaftlichen Diskurs, Wahlprozesse, 
die öffentliche Sicherheit und den Schutz 
Minderjähriger haben kann, sodass es 
erforderlich ist, die öffentliche Ordnung 
und die Privatsphäre zu schützen und 
betrügerische und irreführende 
Handelspraktiken zu bekämpfen. Solche 
Risiken können beispielsweise auf die
Einrichtung von Scheinkonten, die 
Nutzung von Bots und anderen 
automatisierten oder teilautomatisierten 
Verhaltensweisen zurückzuführen sein, die 
zu einer schnellen und umfangreichen 
Verbreitung von Informationen führen 
können, die illegale Inhalte darstellen oder 
mit den Geschäftsbedingungen einer 
Online-Plattform unvereinbar sind.

Or. en

Änderungsantrag 477
Dita Charanzová, Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Claudia Gamon, Morten 
Løkkegaard, Svenja Hahn, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, 
Liesje Schreinemacher
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 57

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(57) Dabei sollten drei Kategorien 
systemischer Risiken eingehend geprüft 
werden. Eine erste Kategorie betrifft die 
Risiken, die durch einen Missbrauch ihres 
Dienstes durch Verbreitung illegaler 
Inhalte entstehen können, darunter die 
Verbreitung von Material über sexuellen 
Kindesmissbrauch oder von illegaler 
Hassrede sowie illegale Tätigkeiten wie ein 
nach Unions- oder nationalem Recht 
untersagter Verkauf von Waren oder 
Dienstleistungen, wie z. B. nachgeahmter 
Güter. Unbeschadet der persönlichen 
Verantwortung der Nutzer von sehr großen 
Online-Plattformen für die mögliche 
Rechtswidrigkeit ihrer Tätigkeit nach 
geltendem Recht können eine solche 
Verbreitung oder solche Tätigkeiten z. B. 
dann ein erhebliches systemisches Risiko 
darstellen, wenn der Zugang zu diesen 
Inhalten durch Konten mit einer besonders 
großen Reichweite verstärkt werden kann. 
Eine zweite Kategorie betrifft die 
Auswirkungen des Dienstes auf die 
Ausübung der durch die Charta der 
Grundrechte geschützten Grundrechte, 
einschließlich der Freiheit der 
Meinungsäußerung und der 
Informationsfreiheit, des Rechts auf 
Achtung des Privatlebens, des Rechts auf 
Nichtdiskriminierung und der Rechte des 
Kindes. Diese Risiken können 
beispielsweise auf die Gestaltung der 
Algorithmensysteme sehr großer Online-
Plattformen oder auf den Missbrauch ihres 
Dienstes für die Übermittlung 
missbräuchlicher Nachrichten oder auf 
andere Methoden zur Verhinderung der 
freien Meinungsäußerung oder zur 
Behinderung des Wettbewerbs 
zurückzuführen sein. Eine dritte Kategorie 
von Risiken betrifft die absichtliche und 
oftmals auch koordinierte Manipulation 
des Dienstes der Plattform, die absehbare 

(57) Dabei sollten drei Kategorien 
systemischer Risiken eingehend geprüft 
werden. Eine erste Kategorie betrifft die 
Risiken, die durch einen Missbrauch ihres 
Dienstes durch Verbreitung illegaler 
Inhalte entstehen können, darunter die 
Verbreitung von Material über sexuellen 
Kindesmissbrauch oder von illegaler 
Hassrede sowie illegale Tätigkeiten wie ein 
nach Unions- oder nationalem Recht 
untersagter Verkauf von Waren oder 
Dienstleistungen, wie z. B. nachgeahmter 
Güter. Unbeschadet der persönlichen 
Verantwortung der Nutzer von sehr großen 
Online-Plattformen für die mögliche 
Rechtswidrigkeit ihrer Tätigkeit nach 
geltendem Recht können eine solche 
Verbreitung oder solche Tätigkeiten z. B. 
dann ein erhebliches systemisches Risiko 
darstellen, wenn der Zugang zu diesen 
Inhalten durch Konten mit einer besonders 
großen Reichweite verstärkt werden kann. 
Eine zweite Kategorie betrifft die 
Auswirkungen des Dienstes auf die 
Ausübung der durch die Charta der 
Grundrechte geschützten Grundrechte, 
einschließlich der Freiheit der 
Meinungsäußerung und der 
Informationsfreiheit, des Rechts auf 
Achtung des Privatlebens, des Rechts auf 
Nichtdiskriminierung und der Rechte des 
Kindes. Diese Risiken können 
beispielsweise auf die Gestaltung der 
Algorithmensysteme sehr großer Online-
Plattformen oder auf den Missbrauch ihres 
Dienstes für die Übermittlung 
missbräuchlicher Nachrichten oder auf 
andere Methoden zur Verhinderung der 
freien Meinungsäußerung oder zur 
Behinderung des Wettbewerbs oder auf 
einen Missbrauch der Art und Weise, wie 
die allgemeinen Geschäftsbedingungen, 
einschließlich der Richtlinien zur 
Moderation von Inhalten, der Plattformen 
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Auswirkungen auf Gesundheit, den 
gesellschaftlichen Diskurs, Wahlprozesse, 
die öffentliche Sicherheit und den Schutz 
Minderjähriger haben kann, sodass es 
erforderlich ist, die öffentliche Ordnung 
und die Privatsphäre zu schützen und 
betrügerische und irreführende 
Handelspraktiken zu bekämpfen. Solche 
Risiken können beispielsweise auf die 
Einrichtung von Scheinkonten, die 
Nutzung von Bots und anderen 
automatisierten oder teilautomatisierten 
Verhaltensweisen zurückzuführen sein, die 
zu einer schnellen und umfangreichen 
Verbreitung von Informationen führen 
können, die illegale Inhalte darstellen oder 
mit den Geschäftsbedingungen einer 
Online-Plattform unvereinbar sind.

durchgesetzt werden, unter anderem 
durch Automatisierung, zurückzuführen 
sein. Eine dritte Kategorie von Risiken 
betrifft die absichtliche und oftmals auch 
koordinierte Manipulation des Dienstes der 
Plattform, die absehbare Auswirkungen auf 
Gesundheit, die Grundrechte, den 
gesellschaftlichen Diskurs, Wahlprozesse, 
die öffentliche Sicherheit und den Schutz 
Minderjähriger haben kann, sodass es 
erforderlich ist, die öffentliche Ordnung 
und die Privatsphäre zu schützen und 
betrügerische und irreführende 
Handelspraktiken zu bekämpfen. Solche 
Risiken können beispielsweise auf die 
Einrichtung von Scheinkonten, die 
Nutzung von Bots und anderen 
automatisierten oder teilautomatisierten 
Verhaltensweisen zurückzuführen sein, die 
zu einer schnellen und umfangreichen 
Verbreitung von Informationen führen 
können, die illegale Inhalte darstellen oder 
mit den Geschäftsbedingungen einer 
Online-Plattform unvereinbar sind.

Or. en

Änderungsantrag 478
Karen Melchior, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, Michal Šimečka, Ivars Ijabs, Anna 
Júlia Donáth, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Petras Auštrevičius, Irène Tolleret, 
Ramona Strugariu, Barry Andrews, Susana Solís Pérez, Dragoş Pîslaru, Katalin Cseh

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 57

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(57) Dabei sollten drei Kategorien 
systemischer Risiken eingehend geprüft 
werden. Eine erste Kategorie betrifft die 
Risiken, die durch einen Missbrauch ihres 
Dienstes durch Verbreitung illegaler 
Inhalte entstehen können, darunter die 
Verbreitung von Material über sexuellen 
Kindesmissbrauch oder von illegaler 
Hassrede sowie illegale Tätigkeiten wie ein 
nach Unions- oder nationalem Recht 
untersagter Verkauf von Waren oder 

(57) Dabei sollten drei Kategorien 
systemischer Risiken eingehend geprüft 
werden. Eine erste Kategorie betrifft die 
Risiken, die durch einen Missbrauch ihres 
Dienstes durch Verbreitung illegaler 
Inhalte entstehen können, darunter die 
Verbreitung von Material über sexuellen 
Kindesmissbrauch oder von illegaler 
Hassrede sowie illegale Tätigkeiten wie ein 
nach Unions- oder nationalem Recht 
untersagter Verkauf von Waren oder 
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Dienstleistungen, wie z. B. nachgeahmter 
Güter. Unbeschadet der persönlichen 
Verantwortung der Nutzer von sehr großen 
Online-Plattformen für die mögliche 
Rechtswidrigkeit ihrer Tätigkeit nach 
geltendem Recht können eine solche 
Verbreitung oder solche Tätigkeiten z. B. 
dann ein erhebliches systemisches Risiko 
darstellen, wenn der Zugang zu diesen 
Inhalten durch Konten mit einer besonders 
großen Reichweite verstärkt werden kann. 
Eine zweite Kategorie betrifft die 
Auswirkungen des Dienstes auf die 
Ausübung der durch die Charta der 
Grundrechte geschützten Grundrechte, 
einschließlich der Freiheit der 
Meinungsäußerung und der 
Informationsfreiheit, des Rechts auf 
Achtung des Privatlebens, des Rechts auf 
Nichtdiskriminierung und der Rechte des 
Kindes. Diese Risiken können 
beispielsweise auf die Gestaltung der 
Algorithmensysteme sehr großer Online-
Plattformen oder auf den Missbrauch ihres 
Dienstes für die Übermittlung 
missbräuchlicher Nachrichten oder auf 
andere Methoden zur Verhinderung der 
freien Meinungsäußerung oder zur 
Behinderung des Wettbewerbs 
zurückzuführen sein. Eine dritte Kategorie 
von Risiken betrifft die absichtliche und 
oftmals auch koordinierte Manipulation 
des Dienstes der Plattform, die absehbare 
Auswirkungen auf Gesundheit, den 
gesellschaftlichen Diskurs, Wahlprozesse, 
die öffentliche Sicherheit und den Schutz 
Minderjähriger haben kann, sodass es 
erforderlich ist, die öffentliche Ordnung 
und die Privatsphäre zu schützen und 
betrügerische und irreführende 
Handelspraktiken zu bekämpfen. Solche 
Risiken können beispielsweise auf die 
Einrichtung von Scheinkonten, die 
Nutzung von Bots und anderen 
automatisierten oder teilautomatisierten 
Verhaltensweisen zurückzuführen sein, die 
zu einer schnellen und umfangreichen 
Verbreitung von Informationen führen 
können, die illegale Inhalte darstellen oder 
mit den Geschäftsbedingungen einer 

Dienstleistungen, wie z. B. nachgeahmter 
Güter. Unbeschadet der persönlichen 
Verantwortung der Nutzer von sehr großen 
Online-Plattformen für die mögliche 
Rechtswidrigkeit ihrer Tätigkeit nach 
geltendem Recht können eine solche 
Verbreitung oder solche Tätigkeiten z. B. 
dann ein erhebliches systemisches Risiko 
darstellen, wenn der Zugang zu diesen 
Inhalten durch Konten mit einer besonders 
großen Reichweite verstärkt werden kann. 
Eine zweite Kategorie betrifft die 
Auswirkungen des Dienstes auf die 
Ausübung der durch die Charta der 
Grundrechte geschützten Grundrechte, 
einschließlich der Freiheit der 
Meinungsäußerung und der 
Informationsfreiheit, des Rechts auf 
Achtung des Privatlebens, des Rechts auf 
Nichtdiskriminierung, des Rechts auf die 
Gleichstellung der Geschlechter und der 
Rechte des Kindes. Diese Risiken können 
beispielsweise auf die Gestaltung der 
Algorithmensysteme sehr großer Online-
Plattformen oder auf den Missbrauch ihres 
Dienstes für die Übermittlung 
missbräuchlicher Nachrichten oder auf 
andere Methoden zur Verhinderung der
freien Meinungsäußerung oder zur 
Behinderung des Wettbewerbs 
zurückzuführen sein. Eine dritte Kategorie 
von Risiken betrifft die absichtliche und 
oftmals auch koordinierte Manipulation 
des Dienstes der Plattform durch die 
Übermittlung missbräuchlicher 
Nachrichten, die absehbare Auswirkungen 
auf Gesundheit, den gesellschaftlichen 
Diskurs, Wahlprozesse, die öffentliche 
Sicherheit und den Schutz Minderjähriger 
haben kann, sodass es erforderlich ist, die 
öffentliche Ordnung und die Privatsphäre 
zu schützen und betrügerische und 
irreführende Handelspraktiken zu 
bekämpfen. Solche Risiken können 
beispielsweise auf die Einrichtung von 
Scheinkonten, die Nutzung von Bots und 
anderen automatisierten oder 
teilautomatisierten Verhaltensweisen 
zurückzuführen sein, die zu einer schnellen 
und umfangreichen Verbreitung von 
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Online-Plattform unvereinbar sind. Informationen führen können, die illegale 
Inhalte darstellen oder mit den 
Geschäftsbedingungen einer Online-
Plattform unvereinbar sind.

Or. en

Änderungsantrag 479
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 57

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(57) Dabei sollten drei Kategorien 
systemischer Risiken eingehend geprüft 
werden. Eine erste Kategorie betrifft die 
Risiken, die durch einen Missbrauch ihres 
Dienstes durch Verbreitung illegaler 
Inhalte entstehen können, darunter die 
Verbreitung von Material über sexuellen 
Kindesmissbrauch oder von illegaler 
Hassrede sowie illegale Tätigkeiten wie 
ein nach Unions- oder nationalem Recht 
untersagter Verkauf von Waren oder 
Dienstleistungen, wie z. B. nachgeahmter 
Güter. Unbeschadet der persönlichen 
Verantwortung der Nutzer von sehr großen 
Online-Plattformen für die mögliche 
Rechtswidrigkeit ihrer Tätigkeit nach 
geltendem Recht können eine solche 
Verbreitung oder solche Tätigkeiten z. B. 
dann ein erhebliches systemisches Risiko 
darstellen, wenn der Zugang zu diesen 
Inhalten durch Konten mit einer besonders 
großen Reichweite verstärkt werden kann. 
Eine zweite Kategorie betrifft die 
Auswirkungen des Dienstes auf die 
Ausübung der durch die Charta der 
Grundrechte geschützten Grundrechte, 
einschließlich der Freiheit der 
Meinungsäußerung und der 
Informationsfreiheit, des Rechts auf 
Achtung des Privatlebens, des Rechts auf 
Nichtdiskriminierung und der Rechte des 
Kindes. Diese Risiken können 
beispielsweise auf die Gestaltung der 

(57) Dabei sollten drei Kategorien 
systemischer Risiken eingehend geprüft 
werden. Eine erste Kategorie betrifft die 
Risiken, die durch einen Missbrauch ihres 
Dienstes durch Verbreitung illegaler 
Inhalte entstehen können, darunter die 
Verbreitung von Darstellungen von 
sexuellem Missbrauch von Kindern oder 
von illegaler Hetze sowie illegale 
Tätigkeiten wie ein nach Unions- oder 
nationalem Recht untersagter Verkauf von 
Waren oder Dienstleistungen, wie z. B. 
nachgeahmter Güter. Unbeschadet der 
persönlichen Verantwortung der Nutzer 
von sehr großen Online-Plattformen für die 
mögliche Rechtswidrigkeit ihrer Tätigkeit 
nach geltendem Recht können eine solche 
Verbreitung oder solche Tätigkeiten z. B. 
dann ein erhebliches systemisches Risiko 
darstellen, wenn der Zugang zu diesen 
Inhalten durch Konten mit einer besonders 
großen Reichweite verstärkt werden kann. 
Eine zweite Kategorie betrifft die 
Auswirkungen des Dienstes auf die 
Ausübung der durch die Charta der 
Grundrechte geschützten Grundrechte, 
einschließlich der Freiheit der 
Meinungsäußerung und der 
Informationsfreiheit, des Rechts auf 
Achtung des Privatlebens, des Rechts auf 
Nichtdiskriminierung und der Rechte des 
Kindes. Diese Risiken können 
beispielsweise auf die Gestaltung der 
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Algorithmensysteme sehr großer Online-
Plattformen oder auf den Missbrauch ihres 
Dienstes für die Übermittlung 
missbräuchlicher Nachrichten oder auf 
andere Methoden zur Verhinderung der 
freien Meinungsäußerung oder zur 
Behinderung des Wettbewerbs 
zurückzuführen sein. Eine dritte Kategorie 
von Risiken betrifft die absichtliche und 
oftmals auch koordinierte Manipulation 
des Dienstes der Plattform, die absehbare 
Auswirkungen auf Gesundheit, den 
gesellschaftlichen Diskurs, Wahlprozesse, 
die öffentliche Sicherheit und den Schutz 
Minderjähriger haben kann, sodass es 
erforderlich ist, die öffentliche Ordnung 
und die Privatsphäre zu schützen und 
betrügerische und irreführende 
Handelspraktiken zu bekämpfen. Solche 
Risiken können beispielsweise auf die 
Einrichtung von Scheinkonten, die 
Nutzung von Bots und anderen 
automatisierten oder teilautomatisierten 
Verhaltensweisen zurückzuführen sein, die 
zu einer schnellen und umfangreichen 
Verbreitung von Informationen führen 
können, die illegale Inhalte darstellen oder 
mit den Geschäftsbedingungen einer 
Online-Plattform unvereinbar sind.

Algorithmensysteme sehr großer Online-
Plattformen oder auf den Missbrauch ihres 
Dienstes für die Übermittlung 
missbräuchlicher Nachrichten oder auf 
andere Methoden zur Verhinderung der 
freien Meinungsäußerung oder zur 
Behinderung des Wettbewerbs 
zurückzuführen sein. Eine dritte Kategorie 
von Risiken betrifft die absichtliche und 
oftmals auch koordinierte Manipulation 
des Dienstes der Plattform, die absehbare 
Auswirkungen auf Gesundheit, den 
gesellschaftlichen Diskurs, Wahlprozesse, 
die öffentliche Sicherheit und den Schutz 
Minderjähriger haben kann, sodass es 
erforderlich ist, die öffentliche Ordnung 
und die Privatsphäre zu schützen und 
betrügerische und irreführende 
Handelspraktiken zu bekämpfen. Solche 
Risiken können beispielsweise auf die 
Einrichtung von Scheinkonten, die 
Nutzung von Bots und anderen 
automatisierten oder teilautomatisierten 
Verhaltensweisen zurückzuführen sein, die 
zu einer schnellen und umfangreichen 
Verbreitung von Informationen führen 
können, die illegale Inhalte darstellen.

Or. fr

Änderungsantrag 480
Jiří Pospíšil

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 57

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(57) Dabei sollten drei Kategorien 
systemischer Risiken eingehend geprüft 
werden. Eine erste Kategorie betrifft die 
Risiken, die durch einen Missbrauch ihres 
Dienstes durch Verbreitung illegaler 
Inhalte entstehen können, darunter die 
Verbreitung von Material über sexuellen 
Kindesmissbrauch oder von illegaler 

(57) Dabei sollten drei Kategorien 
systemischer Risiken eingehend geprüft 
werden. Eine erste Kategorie betrifft die 
Risiken, die durch einen Missbrauch ihres 
Dienstes durch Verbreitung illegaler 
Inhalte entstehen können, darunter die 
Verbreitung von Material über sexuellen 
Kindesmissbrauch oder von illegaler 
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Hassrede sowie illegale Tätigkeiten wie ein 
nach Unions- oder nationalem Recht 
untersagter Verkauf von Waren oder 
Dienstleistungen, wie z. B. nachgeahmter 
Güter. Unbeschadet der persönlichen 
Verantwortung der Nutzer von sehr großen 
Online-Plattformen für die mögliche 
Rechtswidrigkeit ihrer Tätigkeit nach 
geltendem Recht können eine solche 
Verbreitung oder solche Tätigkeiten z. B. 
dann ein erhebliches systemisches Risiko 
darstellen, wenn der Zugang zu diesen 
Inhalten durch Konten mit einer besonders 
großen Reichweite verstärkt werden kann. 
Eine zweite Kategorie betrifft die 
Auswirkungen des Dienstes auf die 
Ausübung der durch die Charta der 
Grundrechte geschützten Grundrechte, 
einschließlich der Freiheit der 
Meinungsäußerung und der 
Informationsfreiheit, des Rechts auf 
Achtung des Privatlebens, des Rechts auf 
Nichtdiskriminierung und der Rechte des 
Kindes. Diese Risiken können 
beispielsweise auf die Gestaltung der 
Algorithmensysteme sehr großer Online-
Plattformen oder auf den Missbrauch ihres 
Dienstes für die Übermittlung 
missbräuchlicher Nachrichten oder auf 
andere Methoden zur Verhinderung der 
freien Meinungsäußerung oder zur 
Behinderung des Wettbewerbs 
zurückzuführen sein. Eine dritte Kategorie 
von Risiken betrifft die absichtliche und 
oftmals auch koordinierte Manipulation 
des Dienstes der Plattform, die absehbare 
Auswirkungen auf Gesundheit, den 
gesellschaftlichen Diskurs, Wahlprozesse, 
die öffentliche Sicherheit und den Schutz 
Minderjähriger haben kann, sodass es
erforderlich ist, die öffentliche Ordnung 
und die Privatsphäre zu schützen und 
betrügerische und irreführende 
Handelspraktiken zu bekämpfen. Solche 
Risiken können beispielsweise auf die 
Einrichtung von Scheinkonten, die 
Nutzung von Bots und anderen 
automatisierten oder teilautomatisierten 
Verhaltensweisen zurückzuführen sein, die 
zu einer schnellen und umfangreichen 

Hassrede sowie illegale Tätigkeiten wie ein 
nach Unions- oder nationalem Recht 
untersagter Verkauf von Waren oder 
Dienstleistungen, wie z. B. nachgeahmter 
Güter und illegal gehandelter Tiere. 
Unbeschadet der persönlichen 
Verantwortung der Nutzer von sehr großen 
Online-Plattformen für die mögliche 
Rechtswidrigkeit ihrer Tätigkeit nach 
geltendem Recht können eine solche 
Verbreitung oder solche Tätigkeiten z. B. 
dann ein erhebliches systemisches Risiko 
darstellen, wenn der Zugang zu diesen 
Inhalten durch Konten mit einer besonders 
großen Reichweite verstärkt werden kann. 
Eine zweite Kategorie betrifft die 
Auswirkungen des Dienstes auf die 
Ausübung der durch die Charta der 
Grundrechte geschützten Grundrechte, 
einschließlich der Freiheit der 
Meinungsäußerung und der 
Informationsfreiheit, des Rechts auf 
Achtung des Privatlebens, des Rechts auf 
Nichtdiskriminierung und der Rechte des 
Kindes. Diese Risiken können 
beispielsweise auf die Gestaltung der 
Algorithmensysteme sehr großer Online-
Plattformen oder auf den Missbrauch ihres 
Dienstes für die Übermittlung 
missbräuchlicher Nachrichten oder auf 
andere Methoden zur Verhinderung der 
freien Meinungsäußerung oder zur 
Behinderung des Wettbewerbs 
zurückzuführen sein. Eine dritte Kategorie 
von Risiken betrifft die absichtliche und 
oftmals auch koordinierte Manipulation 
des Dienstes der Plattform, die absehbare 
Auswirkungen auf Gesundheit, den 
gesellschaftlichen Diskurs, Wahlprozesse, 
die öffentliche Sicherheit und den Schutz 
Minderjähriger haben kann, sodass es 
erforderlich ist, die öffentliche Ordnung 
und die Privatsphäre zu schützen und 
betrügerische und irreführende 
Handelspraktiken zu bekämpfen. Solche 
Risiken können beispielsweise auf die 
Einrichtung von Scheinkonten, die 
Nutzung von Bots und anderen 
automatisierten oder teilautomatisierten 
Verhaltensweisen zurückzuführen sein, die 
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Verbreitung von Informationen führen 
können, die illegale Inhalte darstellen oder 
mit den Geschäftsbedingungen einer 
Online-Plattform unvereinbar sind.

zu einer schnellen und umfangreichen 
Verbreitung von Informationen führen 
können, die illegale Inhalte darstellen oder 
mit den Geschäftsbedingungen einer 
Online-Plattform unvereinbar sind.

Or. en

Änderungsantrag 481
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Monika Beňová, Marc Angel, Maria Grapini

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 57

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(57) Dabei sollten drei Kategorien 
systemischer Risiken eingehend geprüft 
werden. Eine erste Kategorie betrifft die 
Risiken, die durch einen Missbrauch ihres 
Dienstes durch Verbreitung illegaler 
Inhalte entstehen können, darunter die 
Verbreitung von Material über sexuellen 
Kindesmissbrauch oder von illegaler 
Hassrede sowie illegale Tätigkeiten wie ein 
nach Unions- oder nationalem Recht 
untersagter Verkauf von Waren oder 
Dienstleistungen, wie z. B. nachgeahmter 
Güter. Unbeschadet der persönlichen 
Verantwortung der Nutzer von sehr großen 
Online-Plattformen für die mögliche 
Rechtswidrigkeit ihrer Tätigkeit nach
geltendem Recht können eine solche 
Verbreitung oder solche Tätigkeiten z. B. 
dann ein erhebliches systemisches Risiko 
darstellen, wenn der Zugang zu diesen 
Inhalten durch Konten mit einer besonders 
großen Reichweite verstärkt werden kann. 
Eine zweite Kategorie betrifft die 
Auswirkungen des Dienstes auf die 
Ausübung der durch die Charta der 
Grundrechte geschützten Grundrechte, 
einschließlich der Freiheit der 
Meinungsäußerung und der 
Informationsfreiheit, des Rechts auf 
Achtung des Privatlebens, des Rechts auf 
Nichtdiskriminierung und der Rechte des 
Kindes. Diese Risiken können 

(57) Dabei sollten drei Kategorien 
systemischer Risiken eingehend geprüft 
werden. Eine erste Kategorie betrifft die 
Risiken, die durch einen Missbrauch ihres 
Dienstes durch Verbreitung illegaler 
Inhalte entstehen können, darunter die 
Verbreitung von Material über sexuellen 
Kindesmissbrauch oder von illegaler 
Hassrede sowie illegale Tätigkeiten wie ein 
nach Unions- oder nationalem Recht 
untersagter Verkauf von Waren oder 
Dienstleistungen, wie z. B. unsicherer,
nachgeahmter oder nicht konformer Güter. 
Unbeschadet der persönlichen 
Verantwortung der Nutzer von sehr großen 
Online-Plattformen für die mögliche 
Rechtswidrigkeit ihrer Tätigkeit nach 
geltendem Recht können eine solche 
Verbreitung oder solche Tätigkeiten z. B. 
dann ein erhebliches systemisches Risiko 
darstellen, wenn der Zugang zu diesen 
Inhalten durch Konten mit einer besonders 
großen Reichweite verstärkt werden kann. 
Eine zweite Kategorie betrifft die 
Auswirkungen des Dienstes auf die 
Ausübung der durch die Charta der 
Grundrechte geschützten Grundrechte, 
einschließlich der Freiheit der 
Meinungsäußerung und der 
Informationsfreiheit, des Rechts auf 
Achtung des Privatlebens, des Rechts auf 
Nichtdiskriminierung und der Rechte des 
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beispielsweise auf die Gestaltung der 
Algorithmensysteme sehr großer Online-
Plattformen oder auf den Missbrauch ihres 
Dienstes für die Übermittlung 
missbräuchlicher Nachrichten oder auf 
andere Methoden zur Verhinderung der 
freien Meinungsäußerung oder zur 
Behinderung des Wettbewerbs 
zurückzuführen sein. Eine dritte Kategorie 
von Risiken betrifft die absichtliche und 
oftmals auch koordinierte Manipulation 
des Dienstes der Plattform, die absehbare 
Auswirkungen auf Gesundheit, den 
gesellschaftlichen Diskurs, Wahlprozesse, 
die öffentliche Sicherheit und den Schutz 
Minderjähriger haben kann, sodass es 
erforderlich ist, die öffentliche Ordnung 
und die Privatsphäre zu schützen und 
betrügerische und irreführende 
Handelspraktiken zu bekämpfen. Solche 
Risiken können beispielsweise auf die 
Einrichtung von Scheinkonten, die 
Nutzung von Bots und anderen 
automatisierten oder teilautomatisierten 
Verhaltensweisen zurückzuführen sein, die 
zu einer schnellen und umfangreichen 
Verbreitung von Informationen führen 
können, die illegale Inhalte darstellen oder 
mit den Geschäftsbedingungen einer 
Online-Plattform unvereinbar sind.

Kindes. Diese Risiken können 
beispielsweise auf die Gestaltung der 
Algorithmensysteme sehr großer Online-
Plattformen oder auf den Missbrauch ihres 
Dienstes für die Übermittlung 
missbräuchlicher Nachrichten oder auf 
andere Methoden zur Verhinderung der 
freien Meinungsäußerung oder zur 
Behinderung des Wettbewerbs 
zurückzuführen sein. Eine dritte Kategorie 
von Risiken betrifft die absichtliche und 
oftmals auch koordinierte Manipulation 
des Dienstes der Plattform, die absehbare 
Auswirkungen auf Gesundheit, den 
gesellschaftlichen Diskurs, Wahlprozesse, 
die öffentliche Sicherheit und den Schutz 
Minderjähriger haben kann, sodass es 
erforderlich ist, die öffentliche Ordnung 
und die Privatsphäre zu schützen und 
betrügerische und irreführende 
Handelspraktiken zu bekämpfen. Solche 
Risiken können beispielsweise auf die 
Einrichtung von Scheinkonten, die 
Nutzung von Bots und anderen 
automatisierten oder teilautomatisierten 
Verhaltensweisen zurückzuführen sein, die 
zu einer schnellen und umfangreichen 
Verbreitung von Informationen führen 
können, die illegale Inhalte darstellen oder 
mit den Geschäftsbedingungen einer 
Online-Plattform unvereinbar sind.

Or. en

Änderungsantrag 482
Dita Charanzová, Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Claudia Gamon, Morten 
Løkkegaard, Svenja Hahn, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, 
Liesje Schreinemacher

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 58

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(58) Sehr große Online-Plattformen 
sollten die erforderlichen Instrumente 
einsetzen, um die bei der Risikobewertung 
festgestellten systemischen Risiken 

(58) Sehr große Online-Plattformen 
sollten die erforderlichen Instrumente 
einsetzen, um die bei der Risikobewertung 
festgestellten systemischen Risiken 
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sorgfältig zu mindern. Für diese 
Risikominderungsmaßnahmen sollten sehr 
große Online-Plattformen es beispielsweise 
in Betracht ziehen, die Gestaltung und 
Funktionsweise der Moderation von 
Inhalten, der algorithmischen 
Empfehlungssysteme und der Online-
Schnittstellen zu verbessern oder 
anderweitig anzupassen, um der 
Verbreitung illegaler Inhalte 
entgegenzuwirken und sie einzuschränken, 
oder Anpassungen ihrer 
Entscheidungsverfahren oder ihrer 
Geschäftsbedingungen vorzunehmen. Dazu 
können auch Korrekturmaßnahmen zählen, 
wie z. B. die Beendigung von 
Werbeeinnahmen für bestimmte Inhalte, 
oder andere Maßnahmen wie eine 
Verbesserung der Sichtbarkeit verlässlicher 
Informationsquellen. Sehr große Online-
Plattformen können ihre internen 
Verfahren oder die interne Überwachung 
ihrer Tätigkeiten verstärken, insbesondere 
um systemische Risiken zu ermitteln. 
Zudem können sie die Zusammenarbeit mit 
vertrauenswürdigen Hinweisgebern 
einleiten oder verstärken, 
Schulungsmaßnahmen und den Austausch 
mit vertrauenswürdigen Hinweisgebern 
organisieren und mit anderen Anbietern 
zusammenarbeiten, etwa durch Einführung 
von Verhaltenskodizes oder anderen 
Selbstregulierungsmaßnahmen oder die 
Beteiligung an bestehenden einschlägigen 
Kodizes oder Maßnahmen. Alle 
Maßnahmen sollten mit den 
Sorgfaltspflichten aus dieser Verordnung 
im Einklang stehen, wirksam und 
angemessen zur Minderung der 
festgestellten spezifischen Risiken 
beitragen und der Wahrung der 
öffentlichen Ordnung, dem Schutz der 
Privatsphäre sowie der Bekämpfung 
betrügerischer und irreführender 
Handelspraktiken dienen; sie sollten zudem 
in einem angemessenen Verhältnis zur 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 
sehr großen Online-Plattform stehen und 
der Notwendigkeit Rechnung tragen, 
unnötige Beschränkungen für die Nutzung 

sorgfältig zu mindern. Für diese 
Maßnahmen zur Risikominderung sollten 
es sehr große Online-Plattformen 
beispielsweise in Betracht ziehen, die 
Gestaltung und Funktionsweise der 
Moderation von Inhalten, ihrer 
algorithmischen Empfehlungssysteme und 
ihrer Online-Schnittstellen zu verbessern 
oder anderweitig anzupassen, um der 
Verbreitung illegaler Inhalte 
entgegenzuwirken und sie einzuschränken, 
die Manipulation und Ausnutzung des 
Dienstes, auch durch die Verstärkung von 
Inhalten, die gegen ihre 
Geschäftsbedingungen verstoßen, zu 
verhindern, Anpassungen ihrer 
Entscheidungsverfahren oder ihrer 
Geschäftsbedingungen und der Richtlinien 
zur Moderation von Inhalten und der Art 
und Weise ihrer Durchsetzung
vorzunehmen und dabei für die Nutzer 
vollständig transparent zu sein. Dazu 
können auch Korrekturmaßnahmen zählen, 
wie z. B. die Beendigung von 
Werbeeinnahmen für bestimmte Inhalte, 
oder andere Maßnahmen wie eine 
Verbesserung der Sichtbarkeit verlässlicher 
Informationsquellen, auch durch Anzeige 
entsprechender Werbung für öffentliche 
Versorgungsleistungen anstelle anderer 
kommerzieller Werbung. Sehr große 
Online-Plattformen können ihre internen 
Verfahren oder die interne Überwachung 
ihrer Tätigkeiten verstärken, insbesondere 
um systemische Risiken zu ermitteln. 
Zudem können sie die Zusammenarbeit mit 
vertrauenswürdigen Hinweisgebern 
einleiten oder verstärken, 
Schulungsmaßnahmen und den Austausch 
mit vertrauenswürdigen Hinweisgebern 
organisieren und mit anderen Anbietern 
zusammenarbeiten, etwa durch Einführung 
von Verhaltenskodizes oder anderen 
Selbstregulierungsmaßnahmen oder die 
Beteiligung an bestehenden einschlägigen 
Kodizes oder Maßnahmen. Alle 
Maßnahmen sollten mit den 
Sorgfaltspflichten aus dieser Verordnung 
im Einklang stehen, wirksam und 
angemessen zur Minderung der 
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ihrer Dienste zu vermeiden, wobei 
mögliche negative Auswirkungen auf die 
Grundrechte der Nutzer angemessen zu 
berücksichtigen sind.

festgestellten spezifischen Risiken 
beitragen und der Wahrung der 
öffentlichen Ordnung, dem Schutz der 
Privatsphäre sowie der Bekämpfung 
betrügerischer und irreführender 
Handelspraktiken dienen; sie sollten zudem 
in einem angemessenen Verhältnis zur 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 
sehr großen Online-Plattform stehen und 
der Notwendigkeit Rechnung tragen, 
unnötige Beschränkungen für die Nutzung 
ihrer Dienste zu vermeiden, wobei 
mögliche negative Auswirkungen auf die 
Grundrechte der Nutzer angemessen zu 
berücksichtigen sind.

Or. en

Änderungsantrag 483
Geert Bourgeois

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 58

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(58) Sehr große Online-Plattformen 
sollten die erforderlichen Instrumente 
einsetzen, um die bei der Risikobewertung 
festgestellten systemischen Risiken 
sorgfältig zu mindern. Für diese 
Risikominderungsmaßnahmen sollten sehr 
große Online-Plattformen es beispielsweise 
in Betracht ziehen, die Gestaltung und 
Funktionsweise der Moderation von 
Inhalten, der algorithmischen 
Empfehlungssysteme und der Online-
Schnittstellen zu verbessern oder 
anderweitig anzupassen, um der 
Verbreitung illegaler Inhalte 
entgegenzuwirken und sie einzuschränken, 
oder Anpassungen ihrer 
Entscheidungsverfahren oder ihrer 
Geschäftsbedingungen vorzunehmen. Dazu 
können auch Korrekturmaßnahmen zählen, 
wie z. B. die Beendigung von 
Werbeeinnahmen für bestimmte Inhalte, 
oder andere Maßnahmen wie eine 

(58) Sehr große Online-Plattformen 
sollten die erforderlichen Instrumente 
einsetzen, um die bei der Risikobewertung 
festgestellten systemischen Risiken 
sorgfältig zu mindern. Für diese 
Risikominderungsmaßnahmen sollten sehr 
große Online-Plattformen es beispielsweise 
in Betracht ziehen, die Gestaltung und 
Funktionsweise der Moderation von 
Inhalten, der algorithmischen 
Empfehlungssysteme und der Online-
Schnittstellen zu verbessern oder 
anderweitig anzupassen, um der 
Verbreitung illegaler Inhalte 
entgegenzuwirken und sie einzuschränken, 
oder Anpassungen ihrer 
Entscheidungsverfahren oder ihrer 
Geschäftsbedingungen vorzunehmen. Dazu 
können auch Korrekturmaßnahmen zählen, 
wie z. B. die Beendigung von 
Werbeeinnahmen für bestimmte Inhalte, 
oder andere Maßnahmen wie eine 
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Verbesserung der Sichtbarkeit verlässlicher 
Informationsquellen. Sehr große Online-
Plattformen können ihre internen 
Verfahren oder die interne Überwachung 
ihrer Tätigkeiten verstärken, insbesondere 
um systemische Risiken zu ermitteln. 
Zudem können sie die Zusammenarbeit 
mit vertrauenswürdigen Hinweisgebern 
einleiten oder verstärken, 
Schulungsmaßnahmen und den 
Austausch mit vertrauenswürdigen 
Hinweisgebern organisieren und mit 
anderen Anbietern zusammenarbeiten, 
etwa durch Einführung von 
Verhaltenskodizes oder anderen 
Selbstregulierungsmaßnahmen oder die 
Beteiligung an bestehenden einschlägigen 
Kodizes oder Maßnahmen. Alle 
Maßnahmen sollten mit den 
Sorgfaltspflichten aus dieser Verordnung 
im Einklang stehen, wirksam und 
angemessen zur Minderung der 
festgestellten spezifischen Risiken 
beitragen und der Wahrung der 
öffentlichen Ordnung, dem Schutz der 
Privatsphäre sowie der Bekämpfung 
betrügerischer und irreführender 
Handelspraktiken dienen; sie sollten zudem 
in einem angemessenen Verhältnis zur 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 
sehr großen Online-Plattform stehen und 
der Notwendigkeit Rechnung tragen, 
unnötige Beschränkungen für die Nutzung 
ihrer Dienste zu vermeiden, wobei 
mögliche negative Auswirkungen auf die 
Grundrechte der Nutzer angemessen zu 
berücksichtigen sind.

Verbesserung der Sichtbarkeit verlässlicher 
Informationsquellen. Sehr große Online-
Plattformen können ihre internen 
Verfahren oder die interne Überwachung 
ihrer Tätigkeiten verstärken, insbesondere 
um systemische Risiken zu ermitteln. 
Zudem können sie mit anderen Anbietern 
zusammenarbeiten, etwa durch Einführung 
von Verhaltenskodizes oder anderen 
Selbstregulierungsmaßnahmen oder die 
Beteiligung an bestehenden einschlägigen 
Kodizes oder Maßnahmen. Alle 
Maßnahmen sollten mit den 
Sorgfaltspflichten aus dieser Verordnung 
im Einklang stehen, wirksam und 
angemessen zur Minderung der 
festgestellten spezifischen Risiken 
beitragen und der Wahrung der 
öffentlichen Ordnung, dem Schutz der 
Privatsphäre sowie der Bekämpfung 
betrügerischer und irreführender 
Handelspraktiken dienen; sie sollten zudem 
in einem angemessenen Verhältnis zur 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 
sehr großen Online-Plattform stehen und 
der Notwendigkeit Rechnung tragen, 
unnötige Beschränkungen für die Nutzung 
ihrer Dienste zu vermeiden, wobei 
mögliche negative Auswirkungen auf die 
Grundrechte der Nutzer, insbesondere die 
Meinungs- und Informationsfreiheit,
angemessen zu berücksichtigen sind. 
Solche Maßnahmen sollten die 
Universaldienstverpflichtung, die für sehr 
große soziale Online-Plattformen gilt, 
unberührt lassen. Diese sehr großen 
sozialen Online-Plattformen ermöglichen 
es grundsätzlich jedermann, Inhalte auf 
ihrer Plattform zu veröffentlichen und zu 
empfangen. Von sich aus entfernen diese 
Plattformen nur offensichtlich illegale 
Inhalte im Zusammenhang mit schweren 
Straftaten.

Or. nl

Änderungsantrag 484
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Valérie Hayer, Fabienne Keller, Christophe 
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Grudler, Marco Zullo, Stéphane Séjourné, Laurence Farreng

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 58

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(58) Sehr große Online-Plattformen 
sollten die erforderlichen Instrumente 
einsetzen, um die bei der Risikobewertung 
festgestellten systemischen Risiken 
sorgfältig zu mindern. Für diese 
Risikominderungsmaßnahmen sollten sehr 
große Online-Plattformen es beispielsweise 
in Betracht ziehen, die Gestaltung und 
Funktionsweise der Moderation von 
Inhalten, der algorithmischen 
Empfehlungssysteme und der Online-
Schnittstellen zu verbessern oder 
anderweitig anzupassen, um der 
Verbreitung illegaler Inhalte 
entgegenzuwirken und sie einzuschränken, 
oder Anpassungen ihrer 
Entscheidungsverfahren oder ihrer 
Geschäftsbedingungen vorzunehmen. Dazu 
können auch Korrekturmaßnahmen zählen, 
wie z. B. die Beendigung von 
Werbeeinnahmen für bestimmte Inhalte, 
oder andere Maßnahmen wie eine 
Verbesserung der Sichtbarkeit verlässlicher 
Informationsquellen. Sehr große Online-
Plattformen können ihre internen 
Verfahren oder die interne Überwachung 
ihrer Tätigkeiten verstärken, insbesondere 
um systemische Risiken zu ermitteln. 
Zudem können sie die Zusammenarbeit mit 
vertrauenswürdigen Hinweisgebern 
einleiten oder verstärken, 
Schulungsmaßnahmen und den Austausch 
mit vertrauenswürdigen Hinweisgebern 
organisieren und mit anderen Anbietern 
zusammenarbeiten, etwa durch Einführung 
von Verhaltenskodizes oder anderen 
Selbstregulierungsmaßnahmen oder die 
Beteiligung an bestehenden einschlägigen 
Kodizes oder Maßnahmen. Alle 
Maßnahmen sollten mit den 
Sorgfaltspflichten aus dieser Verordnung 
im Einklang stehen, wirksam und 
angemessen zur Minderung der 

(58) Sehr große Online-Plattformen 
sollten die erforderlichen Instrumente 
einsetzen, um die bei der Risikobewertung 
festgestellten systemischen Risiken 
sorgfältig zu mindern. Für diese 
Risikominderungsmaßnahmen sollten sehr 
große Online-Plattformen es beispielsweise 
in Betracht ziehen, die Gestaltung und 
Funktionsweise der Moderation von 
Inhalten, der algorithmischen 
Empfehlungssysteme und der Online-
Schnittstellen zu verbessern oder 
anderweitig anzupassen, um der 
Verbreitung illegaler Inhalte und der 
absichtlichen Manipulation und 
Ausnutzung des Dienstes, einschließlich 
der Verstärkung schädlicher Inhalte,
entgegenzuwirken und sie einzuschränken, 
oder Anpassungen ihrer 
Entscheidungsverfahren oder ihrer 
Geschäftsbedingungen vorzunehmen sowie 
Richtlinien zur Moderation von Inhalten 
und die Art und Weise ihrer 
Durchsetzung für die Nutzer vollkommen 
transparent zu machen. Dazu können auch 
Korrekturmaßnahmen zählen, wie z. B. die 
Beendigung von Werbeeinnahmen für 
bestimmte Inhalte, oder andere 
Maßnahmen wie eine Verbesserung der 
Sichtbarkeit verlässlicher 
Informationsquellen. Sehr große Online-
Plattformen können ihre internen 
Verfahren oder die interne Überwachung 
ihrer Tätigkeiten verstärken, insbesondere 
um systemische Risiken zu ermitteln. 
Zudem können sie die Zusammenarbeit mit 
vertrauenswürdigen Hinweisgebern 
einleiten oder verstärken, 
Schulungsmaßnahmen und den Austausch 
mit vertrauenswürdigen Hinweisgebern 
organisieren und mit anderen Anbietern 
zusammenarbeiten, etwa durch Einführung 
von Verhaltenskodizes oder anderen 
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festgestellten spezifischen Risiken 
beitragen und der Wahrung der 
öffentlichen Ordnung, dem Schutz der 
Privatsphäre sowie der Bekämpfung 
betrügerischer und irreführender 
Handelspraktiken dienen; sie sollten zudem 
in einem angemessenen Verhältnis zur 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 
sehr großen Online-Plattform stehen und 
der Notwendigkeit Rechnung tragen, 
unnötige Beschränkungen für die Nutzung 
ihrer Dienste zu vermeiden, wobei 
mögliche negative Auswirkungen auf die 
Grundrechte der Nutzer angemessen zu 
berücksichtigen sind.

Selbstregulierungsmaßnahmen oder die 
Beteiligung an bestehenden einschlägigen 
Kodizes oder Maßnahmen. Alle 
Maßnahmen sollten mit den 
Sorgfaltspflichten aus dieser Verordnung 
im Einklang stehen, wirksam und 
angemessen zur Minderung der 
festgestellten spezifischen Risiken 
beitragen und der Wahrung der 
öffentlichen Ordnung, dem Schutz der 
Privatsphäre sowie der Bekämpfung 
betrügerischer und irreführender 
Handelspraktiken dienen; sie sollten zudem 
in einem angemessenen Verhältnis zur 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 
sehr großen Online-Plattform stehen und 
der Notwendigkeit Rechnung tragen, 
unnötige Beschränkungen für die Nutzung 
ihrer Dienste zu vermeiden, wobei 
mögliche negative Auswirkungen auf die 
Grundrechte der Nutzer angemessen zu 
berücksichtigen sind.

Or. en

Änderungsantrag 485
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron
im Namen der ID-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 58

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(58) Sehr große Online-Plattformen 
sollten die erforderlichen Instrumente 
einsetzen, um die bei der Risikobewertung 
festgestellten systemischen Risiken 
sorgfältig zu mindern. Für diese 
Risikominderungsmaßnahmen sollten sehr 
große Online-Plattformen es beispielsweise 
in Betracht ziehen, die Gestaltung und 
Funktionsweise der Moderation von 
Inhalten, der algorithmischen 
Empfehlungssysteme und der Online-
Schnittstellen zu verbessern oder 
anderweitig anzupassen, um der 

(58) Sehr große Online-Plattformen 
sollten die erforderlichen Instrumente 
einsetzen, um die bei der Risikobewertung 
festgestellten systemischen Risiken 
sorgfältig zu mindern. Für diese 
Risikominderungsmaßnahmen sollten sehr 
große Online-Plattformen es beispielsweise 
in Betracht ziehen, die Gestaltung und 
Funktionsweise der Moderation von 
Inhalten, der algorithmischen 
Empfehlungssysteme und der Online-
Schnittstellen zu verbessern oder 
anderweitig anzupassen, um der 
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Verbreitung illegaler Inhalte 
entgegenzuwirken und sie einzuschränken, 
oder Anpassungen ihrer 
Entscheidungsverfahren oder ihrer 
Geschäftsbedingungen vorzunehmen. Dazu 
können auch Korrekturmaßnahmen zählen, 
wie z. B. die Beendigung von 
Werbeeinnahmen für bestimmte Inhalte, 
oder andere Maßnahmen wie eine 
Verbesserung der Sichtbarkeit verlässlicher 
Informationsquellen. Sehr große Online-
Plattformen können ihre internen 
Verfahren oder die interne Überwachung 
ihrer Tätigkeiten verstärken, insbesondere 
um systemische Risiken zu ermitteln. 
Zudem können sie die Zusammenarbeit 
mit vertrauenswürdigen Hinweisgebern 
einleiten oder verstärken, 
Schulungsmaßnahmen und den 
Austausch mit vertrauenswürdigen 
Hinweisgebern organisieren und mit 
anderen Anbietern zusammenarbeiten, 
etwa durch Einführung von 
Verhaltenskodizes oder anderen 
Selbstregulierungsmaßnahmen oder die 
Beteiligung an bestehenden einschlägigen 
Kodizes oder Maßnahmen. Alle 
Maßnahmen sollten mit den 
Sorgfaltspflichten aus dieser Verordnung 
im Einklang stehen, wirksam und 
angemessen zur Minderung der 
festgestellten spezifischen Risiken 
beitragen und der Wahrung der 
öffentlichen Ordnung, dem Schutz der 
Privatsphäre sowie der Bekämpfung 
betrügerischer und irreführender 
Handelspraktiken dienen; sie sollten zudem 
in einem angemessenen Verhältnis zur 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 
sehr großen Online-Plattform stehen und 
der Notwendigkeit Rechnung tragen, 
unnötige Beschränkungen für die Nutzung 
ihrer Dienste zu vermeiden, wobei 
mögliche negative Auswirkungen auf die 
Grundrechte der Nutzer angemessen zu 
berücksichtigen sind.

Verbreitung illegaler Inhalte 
entgegenzuwirken und sie einzuschränken, 
oder Anpassungen ihrer 
Entscheidungsverfahren oder ihrer 
Geschäftsbedingungen vorzunehmen. Dazu 
können auch Korrekturmaßnahmen zählen, 
wie z. B. die Beendigung von 
Werbeeinnahmen für bestimmte Inhalte, 
oder andere Maßnahmen wie eine 
Verbesserung der Sichtbarkeit verlässlicher 
Informationsquellen. Sehr große Online-
Plattformen können ihre internen 
Verfahren oder die interne Überwachung 
ihrer Tätigkeiten verstärken, insbesondere 
um systemische Risiken zu ermitteln. 
Zudem können sie mit anderen Anbietern 
zusammenarbeiten, etwa durch Einführung 
von Verhaltenskodizes oder anderen 
Selbstregulierungsmaßnahmen oder die 
Beteiligung an bestehenden einschlägigen 
Kodizes oder Maßnahmen. Alle 
Maßnahmen sollten mit den 
Sorgfaltspflichten aus dieser Verordnung 
im Einklang stehen, wirksam und 
angemessen zur Minderung der 
festgestellten spezifischen Risiken 
beitragen und der Wahrung der 
öffentlichen Ordnung, dem Schutz der 
Privatsphäre sowie der Bekämpfung 
betrügerischer und irreführender 
Handelspraktiken dienen; sie sollten zudem 
in einem angemessenen Verhältnis zur 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 
sehr großen Online-Plattform stehen und 
der Notwendigkeit Rechnung tragen, 
unnötige Beschränkungen für die Nutzung 
ihrer Dienste zu vermeiden, wobei 
mögliche negative Auswirkungen auf die 
Grundrechte der Nutzer angemessen zu 
berücksichtigen sind.

Or. en
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Änderungsantrag 486
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 58

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(58) Sehr große Online-Plattformen 
sollten die erforderlichen Instrumente 
einsetzen, um die bei der Risikobewertung 
festgestellten systemischen Risiken 
sorgfältig zu mindern. Für diese 
Risikominderungsmaßnahmen sollten sehr 
große Online-Plattformen es beispielsweise 
in Betracht ziehen, die Gestaltung und 
Funktionsweise der Moderation von 
Inhalten, der algorithmischen 
Empfehlungssysteme und der Online-
Schnittstellen zu verbessern oder 
anderweitig anzupassen, um der 
Verbreitung illegaler Inhalte 
entgegenzuwirken und sie einzuschränken, 
oder Anpassungen ihrer 
Entscheidungsverfahren oder ihrer 
Geschäftsbedingungen vorzunehmen. 
Dazu können auch Korrekturmaßnahmen 
zählen, wie z. B. die Beendigung von 
Werbeeinnahmen für bestimmte Inhalte, 
oder andere Maßnahmen wie eine 
Verbesserung der Sichtbarkeit
verlässlicher Informationsquellen. Sehr 
große Online-Plattformen können ihre 
internen Verfahren oder die interne 
Überwachung ihrer Tätigkeiten verstärken, 
insbesondere um systemische Risiken zu 
ermitteln. Zudem können sie die 
Zusammenarbeit mit vertrauenswürdigen 
Hinweisgebern einleiten oder verstärken, 
Schulungsmaßnahmen und den Austausch 
mit vertrauenswürdigen Hinweisgebern 
organisieren und mit anderen Anbietern 
zusammenarbeiten, etwa durch Einführung 
von Verhaltenskodizes oder anderen 
Selbstregulierungsmaßnahmen oder die 
Beteiligung an bestehenden einschlägigen 
Kodizes oder Maßnahmen. Alle 
Maßnahmen sollten mit den 
Sorgfaltspflichten aus dieser Verordnung 
im Einklang stehen, wirksam und 

(58) Sehr große Online-Plattformen 
sollten die erforderlichen Instrumente 
einsetzen, um die bei der Risikobewertung 
festgestellten systemischen Risiken 
sorgfältig zu mindern. Für diese 
Risikominderungsmaßnahmen sollten sehr 
große Online-Plattformen es beispielsweise 
in Betracht ziehen, die Gestaltung und 
Funktionsweise der Moderation von 
Inhalten, der algorithmischen 
Empfehlungssysteme und der Online-
Schnittstellen zu verbessern oder 
anderweitig anzupassen, um der 
Verbreitung illegaler Inhalte 
entgegenzuwirken und sie einzuschränken, 
oder Anpassungen ihrer 
Entscheidungsverfahren vorzunehmen. 
Dazu können auch Korrekturmaßnahmen 
zählen, wie z. B. die Beendigung von 
Werbeeinnahmen für bestimmte Inhalte, 
oder andere Maßnahmen wie eine 
Verbesserung der Erkennbarkeit
verlässlicher Informationsquellen. Sehr 
große Online-Plattformen können ihre 
internen Verfahren oder die interne 
Überwachung ihrer Tätigkeiten verstärken, 
insbesondere um systemische Risiken zu 
ermitteln. Zudem können sie die 
Zusammenarbeit mit vertrauenswürdigen 
Hinweisgebern einleiten oder verstärken, 
Schulungsmaßnahmen und den Austausch 
mit vertrauenswürdigen Hinweisgebern 
organisieren und mit anderen Anbietern 
zusammenarbeiten, etwa durch Einführung 
von Verhaltenskodizes oder anderen 
Selbstregulierungsmaßnahmen oder die 
Beteiligung an bestehenden einschlägigen 
Kodizes oder Maßnahmen. Alle 
Maßnahmen sollten mit den 
Sorgfaltspflichten aus dieser Verordnung 
im Einklang stehen, wirksam und 
angemessen zur Minderung der 
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angemessen zur Minderung der 
festgestellten spezifischen Risiken 
beitragen und der Wahrung der 
öffentlichen Ordnung, dem Schutz der 
Privatsphäre sowie der Bekämpfung 
betrügerischer und irreführender 
Handelspraktiken dienen; sie sollten zudem 
in einem angemessenen Verhältnis zur 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 
sehr großen Online-Plattform stehen und 
der Notwendigkeit Rechnung tragen, 
unnötige Beschränkungen für die Nutzung 
ihrer Dienste zu vermeiden, wobei 
mögliche negative Auswirkungen auf die 
Grundrechte der Nutzer angemessen zu 
berücksichtigen sind.

festgestellten spezifischen Risiken 
beitragen und der Wahrung der 
öffentlichen Ordnung, dem Schutz der 
Privatsphäre sowie der Bekämpfung 
betrügerischer und irreführender 
Handelspraktiken dienen; sie sollten zudem 
in einem angemessenen Verhältnis zur 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 
sehr großen Online-Plattform stehen und 
der Notwendigkeit Rechnung tragen, keine 
unnötigen Beschränkungen für die 
Nutzung ihrer Dienste vorzusehen, wobei 
mögliche negative Auswirkungen auf die 
Grundrechte der Nutzer angemessen zu 
berücksichtigen sind.

Or. fr

Änderungsantrag 487
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Beata Mazurek

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 58

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(58) Sehr große Online-Plattformen 
sollten die erforderlichen Instrumente 
einsetzen, um die bei der Risikobewertung 
festgestellten systemischen Risiken 
sorgfältig zu mindern. Für diese 
Risikominderungsmaßnahmen sollten sehr 
große Online-Plattformen es beispielsweise 
in Betracht ziehen, die Gestaltung und 
Funktionsweise der Moderation von 
Inhalten, der algorithmischen 
Empfehlungssysteme und der Online-
Schnittstellen zu verbessern oder 
anderweitig anzupassen, um der 
Verbreitung illegaler Inhalte 
entgegenzuwirken und sie einzuschränken, 
oder Anpassungen ihrer 
Entscheidungsverfahren oder ihrer 
Geschäftsbedingungen vorzunehmen. Dazu 
können auch Korrekturmaßnahmen zählen, 
wie z. B. die Beendigung von 
Werbeeinnahmen für bestimmte Inhalte, 

(58) Sehr große Online-Plattformen 
sollten die erforderlichen Instrumente 
einsetzen, um die bei der Risikobewertung 
festgestellten systemischen Risiken 
sorgfältig zu mindern. Für diese 
Risikominderungsmaßnahmen sollten sehr 
große Online-Plattformen es beispielsweise 
in Betracht ziehen, die Gestaltung und 
Funktionsweise der Moderation von 
Inhalten, der algorithmischen 
Empfehlungssysteme und der Online-
Schnittstellen zu verbessern oder 
anderweitig anzupassen, um der 
Verbreitung illegaler Inhalte 
entgegenzuwirken und sie einzuschränken, 
oder Anpassungen ihrer 
Entscheidungsverfahren oder ihrer 
Geschäftsbedingungen vorzunehmen. Dazu 
können auch Korrekturmaßnahmen zählen, 
wie z. B. die Beendigung von 
Werbeeinnahmen für bestimmte Inhalte, 
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oder andere Maßnahmen wie eine 
Verbesserung der Sichtbarkeit verlässlicher 
Informationsquellen. Sehr große Online-
Plattformen können ihre internen 
Verfahren oder die interne Überwachung 
ihrer Tätigkeiten verstärken, insbesondere 
um systemische Risiken zu ermitteln. 
Zudem können sie die Zusammenarbeit 
mit vertrauenswürdigen Hinweisgebern 
einleiten oder verstärken, 
Schulungsmaßnahmen und den Austausch 
mit vertrauenswürdigen Hinweisgebern 
organisieren und mit anderen Anbietern 
zusammenarbeiten, etwa durch Einführung 
von Verhaltenskodizes oder anderen 
Selbstregulierungsmaßnahmen oder die 
Beteiligung an bestehenden einschlägigen 
Kodizes oder Maßnahmen. Alle 
Maßnahmen sollten mit den 
Sorgfaltspflichten aus dieser Verordnung 
im Einklang stehen, wirksam und 
angemessen zur Minderung der 
festgestellten spezifischen Risiken 
beitragen und der Wahrung der 
öffentlichen Ordnung, dem Schutz der 
Privatsphäre sowie der Bekämpfung 
betrügerischer und irreführender 
Handelspraktiken dienen; sie sollten zudem 
in einem angemessenen Verhältnis zur 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 
sehr großen Online-Plattform stehen und 
der Notwendigkeit Rechnung tragen, 
unnötige Beschränkungen für die Nutzung 
ihrer Dienste zu vermeiden, wobei 
mögliche negative Auswirkungen auf die 
Grundrechte der Nutzer angemessen zu 
berücksichtigen sind.

oder andere Maßnahmen wie eine 
Verbesserung der Sichtbarkeit verlässlicher 
Informationsquellen. Sehr große Online-
Plattformen sollten ihre internen Verfahren 
oder die interne Überwachung ihrer 
Tätigkeiten verstärken, insbesondere um 
systemische Risiken zu ermitteln. Zudem 
sollten sie die Zusammenarbeit mit 
vertrauenswürdigen Hinweisgebern 
einleiten oder verstärken, 
Schulungsmaßnahmen und den Austausch 
mit vertrauenswürdigen Hinweisgebern 
organisieren und mit anderen Anbietern 
zusammenarbeiten, etwa durch Einführung 
von Verhaltenskodizes oder anderen 
Selbstregulierungsmaßnahmen oder die 
Beteiligung an bestehenden einschlägigen 
Kodizes oder Maßnahmen. Alle 
Maßnahmen sollten mit den 
Sorgfaltspflichten aus dieser Verordnung 
im Einklang stehen, wirksam und 
angemessen zur Minderung der 
festgestellten spezifischen Risiken 
beitragen und der Wahrung der 
öffentlichen Ordnung, dem Schutz der 
Privatsphäre sowie der Bekämpfung 
betrügerischer und irreführender 
Handelspraktiken dienen; sie sollten zudem 
in einem angemessenen Verhältnis zur 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 
sehr großen Online-Plattform stehen und 
der Notwendigkeit Rechnung tragen, 
unnötige Beschränkungen für die Nutzung 
ihrer Dienste zu vermeiden, wobei 
mögliche negative Auswirkungen auf die 
Grundrechte der Nutzer angemessen zu 
berücksichtigen sind.

Or. en

Änderungsantrag 488
Petra Kammerevert, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 58 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(58a) Eine Risikominderung, die zur 
Entfernung, Sperrung des Zugangs oder 
anderweitigen Beeinträchtigung von 
Mediendiensten und Inhalten führen 
würde, für die ein Mediendiensteanbieter 
die redaktionelle Verantwortung trägt, 
sollte nicht als angemessen oder 
verhältnismäßig gelten.

Or. en

Änderungsantrag 489
Alexandra Geese, Rasmus Andresen, Kim Van Sparrentak
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 60

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(60) Da eine Überprüfung durch 
unabhängige Sachverständige notwendig 
ist, sollten sehr große Online-Plattformen 
einer Rechenschaftspflicht hinsichtlich der 
Einhaltung der Pflichten aus dieser 
Verordnung und gegebenenfalls 
zusätzlicher Verpflichtungszusagen im 
Rahmen von Verhaltenskodizes und 
Krisenprotokollen unterliegen, was durch 
unabhängige Prüfungen sichergestellt 
werden sollte. Sie sollten den Prüfern 
Zugang zu allen relevanten Daten 
gewähren, die für eine ordnungsgemäße 
Durchführung der Prüfung erforderlich 
sind. Zudem sollten die Prüfer andere 
objektive Informationsquellen nutzen 
können, wie z. B. Studien zugelassener 
Forscherinnen und Forscher. Die Prüfer 
sollten die Vertraulichkeit, Sicherheit und 
Integrität der Informationen sicherstellen, 
die sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
erhalten, einschließlich 
Geschäftsgeheimnissen, und über die 
erforderlichen Kenntnisse im Bereich des 
Risikomanagements sowie über die 

(60) Da eine Überprüfung durch 
unabhängige Sachverständige notwendig 
ist, sollten sehr große Online-Plattformen 
einer Rechenschaftspflicht hinsichtlich der 
Einhaltung der Pflichten aus dieser 
Verordnung und gegebenenfalls 
zusätzlicher Verpflichtungszusagen im 
Rahmen von Verhaltenskodizes und 
Krisenprotokollen unterliegen, was durch 
unabhängige Prüfungen sichergestellt 
werden sollte. Sie sollten zugelassenen
Prüfern Zugang zu allen relevanten Daten 
gewähren, die für eine ordnungsgemäße 
Durchführung der Prüfung erforderlich 
sind. Zudem sollten die Prüfer andere 
objektive Informationsquellen nutzen 
können, wie z. B. Studien zugelassener 
Forscherinnen und Forscher. Die Prüfer 
sollten die Vertraulichkeit, Sicherheit und 
Integrität der Informationen sicherstellen, 
die sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
erhalten, einschließlich 
Geschäftsgeheimnissen, und über die 
erforderlichen Kenntnisse im Bereich des 
Risikomanagements sowie über die 
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technische Kompetenz für die Prüfung von 
Algorithmen verfügen. Die Prüfer sollten 
unabhängig sein, damit sie ihre Aufgaben 
auf angemessene und vertrauenswürdige 
Weise wahrnehmen können. Ist ihre 
Unabhängigkeit nicht über jeden Zweifel 
erhaben, sollten sie ihre Funktion 
niederlegen oder auf den Prüfauftrag 
verzichten.

technische Kompetenz für die Prüfung von 
Algorithmen verfügen. Diese 
Sicherstellung sollte kein Mittel sein, die 
Anwendbarkeit von für Online-
Plattformen geltenden Prüfvorschriften 
dieser Verordnung zu umgehen. Die 
zugelassenen Prüfer sollten unabhängig 
sein, damit sie ihre Aufgaben auf 
angemessene und vertrauenswürdige Weise 
wahrnehmen können. Ist ihre 
Unabhängigkeit nicht über jeden Zweifel 
erhaben, sollten sie ihre Funktion 
niederlegen oder auf den Prüfauftrag 
verzichten. 

Or. en

Änderungsantrag 490
Arba Kokalari, Pablo Arias Echeverría, Andreas Schwab, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Maria da Graça Carvalho, Tomislav Sokol, Axel Voss, Ivan Štefanec, 
Pilar del Castillo Vera, Barbara Thaler

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 61

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(61) Der Prüfbericht sollte begründet 
werden, um eine aussagekräftige Bilanz 
über die durchgeführten Tätigkeiten und 
die erzielten Schlussfolgerungen ziehen zu 
können. Er sollte Informationen darüber 
enthalten, welche Maßnahmen die sehr 
großen Online-Plattformen zur Erfüllung 
ihrer Pflichten im Rahmen dieser 
Verordnung getroffen haben, und 
gegebenenfalls Verbesserungsvorschläge 
für diese Maßnahmen aufführen. Der 
Bericht sollte dem für den Koordinator für 
digitale Dienste am Niederlassungsort und 
dem Gremium zusammen mit der 
Risikobewertung, den 
Risikominderungsmaßnahmen und den 
Plänen der Plattform zur Umsetzung der 
Empfehlungen aus der Prüfung 
unverzüglich übermittelt werden. Der 
Bericht sollte einen Bestätigungsvermerk 
enthalten, der auf den Schlussfolgerungen 

(61) Der Prüfbericht sollte begründet 
werden, um eine aussagekräftige Bilanz 
über die durchgeführten Tätigkeiten und 
die erzielten Schlussfolgerungen ziehen zu 
können. Er sollte Informationen darüber 
enthalten, welche Maßnahmen die sehr 
großen Online-Plattformen zur Erfüllung 
ihrer Pflichten im Rahmen dieser 
Verordnung getroffen haben, und 
gegebenenfalls Verbesserungsvorschläge 
für diese Maßnahmen aufführen, wovon 
die unternehmerische Freiheit und die 
Fähigkeit der Online-Plattformen, 
wirksame Maßnahmen auszuarbeiten und 
umzusetzen, die ihrem spezifischen 
Geschäftsmodell entsprechen, allerdings 
unberührt bleiben sollte. Der Bericht 
sollte dem für den Koordinator für digitale 
Dienste am Niederlassungsort und dem 
Gremium innerhalb von 30 Tagen nach 
seiner Annahme zusammen mit der 
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aus den Prüfbelegen beruht. Ein positiver 
Vermerk sollte erstellt werden, wenn alle 
Belege zeigen, dass die sehr große Online-
Plattform die Pflichten aus dieser 
Verordnung oder die gegebenenfalls im 
Rahmen eines Verhaltenskodex oder 
Krisenprotokolls eingegangenen 
Verpflichtungszusagen erfüllt, 
insbesondere durch die Ermittlung, 
Bewertung und Minderung der mit ihrem 
System und ihren Diensten verbundenen 
systemischen Risiken. Ein positiver 
Vermerk sollte durch Anmerkungen 
ergänzt werden, wenn der Prüfer 
Bemerkungen hinzufügen möchte, die 
keine wesentlichen Auswirkungen auf das 
Prüfergebnis haben. Ein negativer Vermerk 
sollte erstellt werden, wenn der Prüfer der 
Ansicht ist, dass die sehr große Online-
Plattform diese Verordnung nicht einhält 
oder die eingegangenen 
Verpflichtungszusagen nicht erfüllt.

Risikobewertung, den 
Risikominderungsmaßnahmen und den 
Plänen der Plattform zur Umsetzung der 
Empfehlungen aus der Prüfung übermittelt 
werden. Der Bericht sollte einen 
Bestätigungsvermerk enthalten, der auf den 
Schlussfolgerungen aus den Prüfbelegen 
beruht. Ein positiver Vermerk sollte erstellt 
werden, wenn alle Belege zeigen, dass die 
sehr große Online-Plattform die Pflichten 
aus dieser Verordnung oder die 
gegebenenfalls im Rahmen eines 
Verhaltenskodex oder Krisenprotokolls 
eingegangenen Verpflichtungszusagen 
erfüllt, insbesondere durch die Ermittlung, 
Bewertung und Minderung der mit ihrem 
System und ihren Diensten verbundenen 
systemischen Risiken. Ein positiver 
Vermerk sollte durch Anmerkungen 
ergänzt werden, wenn der Prüfer 
Bemerkungen hinzufügen möchte, die 
keine wesentlichen Auswirkungen auf das 
Prüfergebnis haben. Ein negativer Vermerk 
sollte erstellt werden, wenn der Prüfer der 
Ansicht ist, dass die sehr große Online-
Plattform diese Verordnung nicht einhält 
oder die eingegangenen 
Verpflichtungszusagen nicht erfüllt.

Or. en

Änderungsantrag 491
Alexandra Geese, Rasmus Andresen, Kim Van Sparrentak
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 61

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(61) Der Prüfbericht sollte begründet 
werden, um eine aussagekräftige Bilanz 
über die durchgeführten Tätigkeiten und 
die erzielten Schlussfolgerungen ziehen zu 
können. Er sollte Informationen darüber 
enthalten, welche Maßnahmen die sehr 
großen Online-Plattformen zur Erfüllung 
ihrer Pflichten im Rahmen dieser 

(61) Der Prüfbericht sollte begründet 
werden, um eine aussagekräftige Bilanz 
über die durchgeführten Tätigkeiten und 
die erzielten Schlussfolgerungen ziehen zu 
können. Er sollte Informationen darüber 
enthalten, welche Maßnahmen die sehr 
großen Online-Plattformen zur Erfüllung 
ihrer Pflichten im Rahmen dieser 
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Verordnung getroffen haben, und 
gegebenenfalls Verbesserungsvorschläge 
für diese Maßnahmen aufführen. Der 
Bericht sollte dem für den Koordinator für 
digitale Dienste am Niederlassungsort und 
dem Gremium zusammen mit der 
Risikobewertung, den 
Risikominderungsmaßnahmen und den 
Plänen der Plattform zur Umsetzung der 
Empfehlungen aus der Prüfung 
unverzüglich übermittelt werden. Der 
Bericht sollte einen Bestätigungsvermerk 
enthalten, der auf den Schlussfolgerungen 
aus den Prüfbelegen beruht. Ein positiver 
Vermerk sollte erstellt werden, wenn alle 
Belege zeigen, dass die sehr große Online-
Plattform die Pflichten aus dieser 
Verordnung oder die gegebenenfalls im 
Rahmen eines Verhaltenskodex oder 
Krisenprotokolls eingegangenen 
Verpflichtungszusagen erfüllt, 
insbesondere durch die Ermittlung, 
Bewertung und Minderung der mit ihrem 
System und ihren Diensten verbundenen 
systemischen Risiken. Ein positiver 
Vermerk sollte durch Anmerkungen 
ergänzt werden, wenn der Prüfer 
Bemerkungen hinzufügen möchte, die 
keine wesentlichen Auswirkungen auf das 
Prüfergebnis haben. Ein negativer Vermerk 
sollte erstellt werden, wenn der Prüfer der 
Ansicht ist, dass die sehr große Online-
Plattform diese Verordnung nicht einhält 
oder die eingegangenen 
Verpflichtungszusagen nicht erfüllt.

Verordnung getroffen haben, und 
gegebenenfalls Verbesserungsvorschläge 
für diese Maßnahmen aufführen. Der 
Bericht sollte dem für den Koordinator für 
digitale Dienste am Niederlassungsort und 
der Agentur zusammen mit der 
Risikobewertung, den 
Risikominderungsmaßnahmen und den 
Plänen der Plattform zur Umsetzung der 
Empfehlungen aus der Prüfung 
unverzüglich übermittelt werden. Der 
Bericht sollte einen Bestätigungsvermerk 
enthalten, der auf den Schlussfolgerungen 
aus den Prüfbelegen beruht. Ein positiver 
Vermerk sollte erstellt werden, wenn alle 
Belege zeigen, dass die sehr große Online-
Plattform die Pflichten aus dieser 
Verordnung oder die gegebenenfalls im 
Rahmen eines Verhaltenskodex oder 
Krisenprotokolls eingegangenen 
Verpflichtungszusagen erfüllt, 
insbesondere durch die Ermittlung, 
Bewertung und Minderung der mit ihrem 
System und ihren Diensten verbundenen 
systemischen Risiken. Ein positiver 
Vermerk sollte durch Anmerkungen 
ergänzt werden, wenn der zugelassene
Prüfer Bemerkungen hinzufügen möchte, 
die keine wesentlichen Auswirkungen auf 
das Prüfergebnis haben. Ein negativer 
Vermerk sollte erstellt werden, wenn der 
zugelassene Prüfer der Ansicht ist, dass die 
sehr große Online-Plattform diese 
Verordnung nicht einhält oder die 
eingegangenen Verpflichtungszusagen 
nicht erfüllt. 

Or. en

Änderungsantrag 492
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 61

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(61) Der Prüfbericht sollte begründet (61) Der Prüfbericht sollte begründet 
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werden, um eine aussagekräftige Bilanz 
über die durchgeführten Tätigkeiten und 
die erzielten Schlussfolgerungen ziehen zu 
können. Er sollte Informationen darüber 
enthalten, welche Maßnahmen die sehr 
großen Online-Plattformen zur Erfüllung 
ihrer Pflichten im Rahmen dieser 
Verordnung getroffen haben, und 
gegebenenfalls Verbesserungsvorschläge 
für diese Maßnahmen aufführen. Der 
Bericht sollte dem für den Koordinator für 
digitale Dienste am Niederlassungsort und 
dem Gremium zusammen mit der 
Risikobewertung, den 
Risikominderungsmaßnahmen und den 
Plänen der Plattform zur Umsetzung der 
Empfehlungen aus der Prüfung 
unverzüglich übermittelt werden. Der 
Bericht sollte einen Bestätigungsvermerk 
enthalten, der auf den Schlussfolgerungen 
aus den Prüfbelegen beruht. Ein positiver 
Vermerk sollte erstellt werden, wenn alle 
Belege zeigen, dass die sehr große Online-
Plattform die Pflichten aus dieser 
Verordnung oder die gegebenenfalls im 
Rahmen eines Verhaltenskodex oder 
Krisenprotokolls eingegangenen 
Verpflichtungszusagen erfüllt, 
insbesondere durch die Ermittlung, 
Bewertung und Minderung der mit ihrem 
System und ihren Diensten verbundenen 
systemischen Risiken. Ein positiver 
Vermerk sollte durch Anmerkungen 
ergänzt werden, wenn der Prüfer 
Bemerkungen hinzufügen möchte, die 
keine wesentlichen Auswirkungen auf das 
Prüfergebnis haben. Ein negativer Vermerk 
sollte erstellt werden, wenn der Prüfer der 
Ansicht ist, dass die sehr große Online-
Plattform diese Verordnung nicht einhält 
oder die eingegangenen 
Verpflichtungszusagen nicht erfüllt.

werden, um eine aussagekräftige Bilanz 
über die durchgeführten Tätigkeiten und 
die erzielten Schlussfolgerungen ziehen zu 
können. Er sollte Informationen darüber 
enthalten, welche Maßnahmen die sehr 
großen Online-Plattformen zur Erfüllung 
ihrer Pflichten im Rahmen dieser 
Verordnung getroffen haben, und 
gegebenenfalls Verbesserungsvorschläge 
für diese Maßnahmen aufführen. Der 
Bericht sollte den Koordinatoren, dem 
Gremium und der Kommission zusammen 
mit der Risikobewertung, den 
Risikominderungsmaßnahmen und den 
Plänen der Plattform zur Umsetzung der 
Empfehlungen aus der Prüfung 
unverzüglich übermittelt werden. Der 
Bericht sollte einen Bestätigungsvermerk 
enthalten, der auf den Schlussfolgerungen 
aus den Prüfbelegen beruht. Ein positiver 
Vermerk sollte erstellt werden, wenn alle 
Belege zeigen, dass die sehr große Online-
Plattform die Pflichten aus dieser 
Verordnung oder die etwaigen im Rahmen 
eines Verhaltenskodex oder 
Krisenprotokolls eingegangenen 
Verpflichtungszusagen erfüllt, 
insbesondere durch die Ermittlung, 
Bewertung und Minderung der mit ihrem 
System und ihren Diensten verbundenen 
systemischen Risiken. Ein positiver 
Vermerk sollte durch Anmerkungen 
ergänzt werden, wenn der Prüfer 
Bemerkungen hinzufügen möchte, die 
keine wesentlichen Auswirkungen auf das 
Prüfergebnis haben. Ein negativer Vermerk 
sollte erstellt werden, wenn der Prüfer der 
Ansicht ist, dass die sehr große Online-
Plattform diese Verordnung nicht einhält 
oder die eingegangenen 
Verpflichtungszusagen nicht erfüllt.

Or. fr

Änderungsantrag 493
Alexandra Geese, Rasmus Andresen, Kim Van Sparrentak
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 61 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(61a) Um einen partizipativen und 
inklusiven Ansatz zu gewährleisten und 
gesellschaftlichen Bedenken Rechnung zu 
tragen, die von den Diensten sehr großer 
Online-Plattformen vorgebracht wurden, 
muss auf Unionsebene ein Europäischer 
Rat für soziale Medien eingerichtet 
werden. Durch die Transparenz, 
Inklusivität und Unabhängigkeit des 
Rates wird gewährleistet, dass 
Entscheidungen über die Moderation von 
Inhalten von einem vielfältigen Spektrum 
an Fachwissen und Perspektiven geprägt 
sind. Der Rat sollte die Agentur und die 
Kommission dadurch unterstützen, dass 
er Empfehlungen zur Politik und zur 
Umsetzung abgibt und Plattformen dabei 
unterstützt, Verfahren der Moderation 
von Inhalten unter Geschäftsbedingungen 
zu verbessern und anzupassen. Der Rat 
sollte aus unabhängigen 
Sachverständigen, Vertretungen der 
Nutzer und der möglicherweise von den 
Diensten betroffenen Gruppen sowie 
zivilgesellschaftlichen Organisationen 
bestehen. Die Empfehlungen des Rates 
werden zwar nicht rechtsverbindlich sein, 
aber wirksame Ergebnisse nach sich 
ziehen, da sie ein breiteres und 
vielfältigeres Spektrum an Beiträgen zu 
gesellschaftlichen Herausforderungen 
umfassen, die sehr große Online-
Plattformen aufwerfen können. Seine 
Stärke und Effizienz beruht auf der 
freiwilligen Einhaltung durch die
Plattformen, deren Verpflichtung es sein 
wird, die Empfehlungen des Rates nach 
Treu und Glauben zu befolgen. Um 
effizient zu funktionieren, sollten der Rat 
und seine Mitglieder über hinreichende 
personelle, materielle und finanzielle 
Ressourcen verfügen. 

Or. en
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Änderungsantrag 494
Alexandra Geese, Rasmus Andresen, Kim Van Sparrentak
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 62

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(62) Ein zentraler Bestandteil der 
Geschäftstätigkeiten sehr großer Online-
Plattformen ist die Art und Weise, in der 
Informationen priorisiert und auf der 
Online-Schnittfläche dargestellt werden, 
um den Zugang zu Informationen für die 
Nutzer zu erleichtern und zu optimieren. 
Dies geschieht beispielsweise durch 
algorithmische Empfehlungen, 
Einstufung und Priorisierung von 
Informationen, die durch textliche oder 
andere visuelle Darstellungen kenntlich 
gemacht werden, oder durch andere Arten 
der Kuratierung der von Nutzern 
bereitgestellten Informationen. Diese 
Empfehlungssysteme können wesentliche 
Auswirkungen auf die Möglichkeiten der 
Nutzer haben, Informationen online 
abzurufen und mit ihnen zu interagieren. 
Zudem spielen sie eine wichtige Rolle bei 
der Verstärkung bestimmter Botschaften, 
der viralen Verbreitung von 
Informationen und der Anregung zu 
Online-Verhaltensweisen. Sehr große 
Online-Plattformen sollten daher 
sicherstellen, dass die Nutzer angemessen 
informiert werden und Einfluss darauf 
haben, welche Informationen ihnen 
angezeigt werden. Sie sollten die 
wichtigsten Parameter dieser 
Empfehlungssysteme klar und leicht 
verständlich darstellen, um 
sicherzustellen, dass die Nutzer verstehen, 
wie die ihnen angezeigten Informationen 
priorisiert werden. Ferner sollten sie 
sicherstellen, dass die Nutzer über 
alternative Optionen für die wichtigsten 
Parameter verfügen, wozu auch Optionen 
zählen sollten, die nicht auf dem Profiling 

entfällt
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des Nutzers beruhen.

Or. en

Begründung

Diese Erwägung wird in eine neue Erwägung 52a (neu) vorgezogen.

Änderungsantrag 495
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Valérie Hayer, Fabienne Keller, Christophe 
Grudler, Stéphane Séjourné, Laurence Farreng, Marco Zullo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 62

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(62) Ein zentraler Bestandteil der 
Geschäftstätigkeiten sehr großer Online-
Plattformen ist die Art und Weise, in der 
Informationen priorisiert und auf der 
Online-Schnittfläche dargestellt werden, 
um den Zugang zu Informationen für die 
Nutzer zu erleichtern und zu optimieren. 
Dies geschieht beispielsweise durch 
algorithmische Empfehlungen, Einstufung 
und Priorisierung von Informationen, die 
durch textliche oder andere visuelle 
Darstellungen kenntlich gemacht werden, 
oder durch andere Arten der Kuratierung 
der von Nutzern bereitgestellten 
Informationen. Diese Empfehlungssysteme 
können wesentliche Auswirkungen auf die 
Möglichkeiten der Nutzer haben, 
Informationen online abzurufen und mit 
ihnen zu interagieren. Zudem spielen sie 
eine wichtige Rolle bei der Verstärkung 
bestimmter Botschaften, der viralen 
Verbreitung von Informationen und der 
Anregung zu Online-Verhaltensweisen. 
Sehr große Online-Plattformen sollten 
daher sicherstellen, dass die Nutzer 
angemessen informiert werden und 
Einfluss darauf haben, welche 
Informationen ihnen angezeigt werden. Sie 
sollten die wichtigsten Parameter dieser 
Empfehlungssysteme klar und leicht 
verständlich darstellen, um sicherzustellen, 

(62) Ein zentraler Bestandteil der 
Geschäftstätigkeiten sehr großer Online-
Plattformen ist die Art und Weise, in der 
Informationen priorisiert und auf der 
Online-Schnittfläche dargestellt werden, 
um den Zugang zu Informationen für die 
Nutzer zu erleichtern und zu optimieren. 
Dies geschieht beispielsweise durch 
algorithmische Empfehlungen, Einstufung 
und Priorisierung von Informationen, die 
durch textliche oder andere visuelle 
Darstellungen kenntlich gemacht werden, 
oder durch andere Arten der Kuratierung 
der von Nutzern bereitgestellten 
Informationen. Diese Empfehlungssysteme 
können wesentliche Auswirkungen auf die 
Möglichkeiten der Nutzer haben, 
Informationen online abzurufen und mit 
ihnen zu interagieren. Zudem spielen sie 
eine wichtige Rolle bei der Verstärkung 
bestimmter Botschaften, der viralen 
Verbreitung von Informationen und der 
Anregung zu Verhaltensweisen im Internet. 
Darüber hinaus können sich diese 
Empfehlungssysteme auch auf den 
Medienkonsum und die kulturellen 
Gepflogenheiten der Nutzer auswirken 
und bergen womöglich die Gefahr, sie in 
eine Blase einzusperren, ohne ihnen die 
Möglichkeit zu geben, sich für andere 
Inhalte zu öffnen. Sehr große Online-
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dass die Nutzer verstehen, wie die ihnen 
angezeigten Informationen priorisiert 
werden. Ferner sollten sie sicherstellen, 
dass die Nutzer über alternative Optionen 
für die wichtigsten Parameter verfügen, 
wozu auch Optionen zählen sollten, die 
nicht auf dem Profiling des Nutzers 
beruhen.

Plattformen sollten daher sicherstellen, 
dass die Nutzer angemessen informiert 
werden und Einfluss darauf haben, welche 
Informationen ihnen angezeigt werden. Sie 
sollten die wichtigsten Parameter dieser 
Empfehlungssysteme klar und leicht 
verständlich darstellen, um sicherzustellen, 
dass die Nutzer verstehen, wie die ihnen 
angezeigten Informationen priorisiert 
werden. Ferner sollten sie sicherstellen, 
dass die Nutzer über alternative Optionen 
für die wichtigsten Parameter verfügen, 
wozu auch Optionen zählen sollten, die 
nicht auf dem Profiling des Nutzers 
beruhen.

Or. en

Änderungsantrag 496
Arba Kokalari, Pablo Arias Echeverría, Andreas Schwab, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Maria da Graça Carvalho, Tomislav Sokol, Axel Voss, Ivan Štefanec, 
Barbara Thaler

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 62

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(62) Ein zentraler Bestandteil der 
Geschäftstätigkeiten sehr großer Online-
Plattformen ist die Art und Weise, in der 
Informationen priorisiert und auf der 
Online-Schnittfläche dargestellt werden, 
um den Zugang zu Informationen für die 
Nutzer zu erleichtern und zu optimieren. 
Dies geschieht beispielsweise durch 
algorithmische Empfehlungen, Einstufung 
und Priorisierung von Informationen, die 
durch textliche oder andere visuelle 
Darstellungen kenntlich gemacht werden, 
oder durch andere Arten der Kuratierung 
der von Nutzern bereitgestellten 
Informationen. Diese Empfehlungssysteme 
können wesentliche Auswirkungen auf die 
Möglichkeiten der Nutzer haben, 
Informationen online abzurufen und mit 
ihnen zu interagieren. Zudem spielen sie 
eine wichtige Rolle bei der Verstärkung 

(62) Ein zentraler Bestandteil der 
Geschäftstätigkeiten sehr großer Online-
Plattformen ist die Art und Weise, in der 
Informationen priorisiert und auf der 
Online-Schnittfläche dargestellt werden, 
um den Zugang zu Informationen für die 
Nutzer zu erleichtern und zu optimieren. 
Dies geschieht beispielsweise durch 
algorithmische Empfehlungen, Einstufung 
und Priorisierung von Informationen, die 
durch textliche oder andere visuelle 
Darstellungen kenntlich gemacht werden, 
oder durch andere Arten der Kuratierung 
der von Nutzern bereitgestellten 
Informationen. Diese Empfehlungssysteme 
können wesentliche Auswirkungen auf die 
Möglichkeiten der Nutzer haben, 
Informationen online abzurufen und mit 
ihnen zu interagieren. Vielfach erleichtern 
sie die Suche nach relevanten Inhalten 



PE695.157v01-00 148/150 AM\1235637DE.docx

DE

bestimmter Botschaften, der viralen 
Verbreitung von Informationen und der 
Anregung zu Online-Verhaltensweisen. 
Sehr große Online-Plattformen sollten 
daher sicherstellen, dass die Nutzer 
angemessen informiert werden und 
Einfluss darauf haben, welche 
Informationen ihnen angezeigt werden. Sie 
sollten die wichtigsten Parameter dieser 
Empfehlungssysteme klar und leicht 
verständlich darstellen, um sicherzustellen, 
dass die Nutzer verstehen, wie die ihnen 
angezeigten Informationen priorisiert 
werden. Ferner sollten sie sicherstellen, 
dass die Nutzer über alternative Optionen 
für die wichtigsten Parameter verfügen, 
wozu auch Optionen zählen sollten, die 
nicht auf dem Profiling des Nutzers 
beruhen.

für die Nutzer des Dienstes und tragen zu 
einer verbesserten Nutzererfahrung bei.
Zudem spielen sie eine wichtige Rolle bei 
der Verstärkung bestimmter Botschaften, 
der viralen Verbreitung von Informationen 
und der Anregung zu Online-
Verhaltensweisen. Sehr große Online-
Plattformen sollten daher sicherstellen, 
dass die Nutzer angemessen informiert 
werden und Einfluss darauf haben, welche 
Informationen ihnen angezeigt werden, 
indem sie bewusste Entscheidungen 
treffen. Sie sollten die wichtigsten 
Parameter dieser Empfehlungssysteme klar 
und leicht verständlich darstellen, um 
sicherzustellen, dass die Nutzer verstehen, 
wie und warum die ihnen angezeigten 
Informationen priorisiert werden. Ferner 
sollten sie sicherstellen, dass die Nutzer 
über alternative Optionen für die 
wichtigsten Parameter verfügen, wozu 
auch Optionen zählen sollten, die nicht auf 
dem Profiling des Nutzers beruhen.

Or. en

Änderungsantrag 497
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 62

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(62) Ein zentraler Bestandteil der 
Geschäftstätigkeiten sehr großer Online-
Plattformen ist die Art und Weise, in der 
Informationen priorisiert und auf der 
Online-Schnittfläche dargestellt werden, 
um den Zugang zu Informationen für die 
Nutzer zu erleichtern und zu optimieren. 
Dies geschieht beispielsweise durch 
algorithmische Empfehlungen, Einstufung 
und Priorisierung von Informationen, die 
durch textliche oder andere visuelle 
Darstellungen kenntlich gemacht werden, 
oder durch andere Arten der Kuratierung 
der von Nutzern bereitgestellten 

(62) Ein zentraler Bestandteil der 
Geschäftstätigkeiten sehr großer Online-
Plattformen ist die Art und Weise, in der 
Informationen priorisiert und auf der 
Online-Schnittfläche dargestellt werden, 
um den Zugang zu Informationen für die 
Nutzer zu erleichtern und zu optimieren. 
Dies geschieht beispielsweise durch 
algorithmische Empfehlungen, Einstufung 
und Priorisierung von Informationen, die 
durch textliche oder andere visuelle 
Darstellungen kenntlich gemacht werden, 
oder durch andere Arten der Kuratierung 
der von Nutzern bereitgestellten 



AM\1235637DE.docx 149/150 PE695.157v01-00

DE

Informationen. Diese Empfehlungssysteme 
können wesentliche Auswirkungen auf die 
Möglichkeiten der Nutzer haben, 
Informationen online abzurufen und mit 
ihnen zu interagieren. Zudem spielen sie 
eine wichtige Rolle bei der Verstärkung 
bestimmter Botschaften, der viralen 
Verbreitung von Informationen und der 
Anregung zu Online-Verhaltensweisen. 
Sehr große Online-Plattformen sollten 
daher sicherstellen, dass die Nutzer 
angemessen informiert werden und 
Einfluss darauf haben, welche 
Informationen ihnen angezeigt werden. Sie 
sollten die wichtigsten Parameter dieser 
Empfehlungssysteme klar und leicht 
verständlich darstellen, um sicherzustellen, 
dass die Nutzer verstehen, wie die ihnen 
angezeigten Informationen priorisiert 
werden. Ferner sollten sie sicherstellen, 
dass die Nutzer über alternative Optionen 
für die wichtigsten Parameter verfügen, 
wozu auch Optionen zählen sollten, die 
nicht auf dem Profiling des Nutzers 
beruhen.

Informationen. Diese Empfehlungssysteme 
können wesentliche Auswirkungen auf die 
Möglichkeiten der Nutzer haben, 
Informationen online abzurufen und mit 
ihnen zu interagieren. Zudem spielen sie 
eine wichtige Rolle bei der Verstärkung 
bestimmter Botschaften, der viralen 
Verbreitung von Informationen und der 
Anregung zu Online-Verhaltensweisen. 
Sehr große Online-Plattformen sollten 
daher sicherstellen, dass die Nutzer 
angemessen informiert werden und 
Einfluss darauf haben, welche 
Informationen ihnen angezeigt werden. Sie 
sollten die wichtigsten Parameter dieser 
Empfehlungssysteme klar und leicht 
verständlich darstellen, um sicherzustellen, 
dass die Nutzer verstehen, wie die ihnen 
angezeigten Informationen priorisiert 
werden. Ferner sollten sie sicherstellen, 
dass die Nutzer über alternative Optionen 
für die wichtigsten Parameter verfügen, 
wozu auch Optionen zählen sollten, die 
nicht auf dem Profiling des Nutzers 
beruhen. Diese Option muss leicht 
zugänglich sein und einem vorgegebenen 
Parameterprofil entsprechen.

Or. fr

Änderungsantrag 498
Alexandra Geese, Rasmus Andresen, Kim Van Sparrentak, Marcel Kolaja
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 62 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(62a) Von sehr großen Online-
Plattformen genutzte 
Empfehlungssysteme stellen in Bezug auf 
die Wahlfreiheit der Verbraucher und 
Lock-in-Effekte ein besonderes Risiko 
dar. Daher sollten sehr große Online-
Plattformen den Nutzern zusätzlich zu 
den für alle Online-Plattformen geltenden 
Verpflichtungen die Möglichkeit bieten, 



PE695.157v01-00 150/150 AM\1235637DE.docx

DE

Empfehlungssysteme von Drittanbietern 
auszuwählen, sofern diese verfügbar sind. 
Diesen Drittanbietern muss der Zugang 
zu denselben Betriebssystem-, Hardware-
oder Softwarefunktionen ermöglicht 
werden, die die Plattform für die 
Bereitstellung ihrer Empfehlungssysteme 
zur Verfügung hat oder verwendet, auch 
über 
Anwendungsprogrammierschnittstellen.

Or. en

Begründung

Gemäß der IMCO-INL-Entschließung (P9_TA(2020)0272), Ziffer 81 und Kapitel VII der 
Anlage.
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